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(Beginn: 9.08 Uhr)

Präsident Dr. Wagner:

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die 74. Plenarsitzung 
und stelle die Beschlußfähigkeit des Hauses fest.

Es ist meiner Erinnerung nach heute das erste Mal, daß der 
Hessische Landtag die Möglichkeit hat, eines ganz besonderen 
Geburtstags zu gedenken. Es ist schon etwas Besonderes, 
wenn ein Kollege schwäbischer Abstammung heute das 40. 
Lebensjahr voüendet

(Heiterkeit - Allgemeiner Beifall)

Herr Minister Clauss, ich gratuliere Ihnen im Namen des Hau
ses recht herzlich!

1 (Allgemeiner Beifall - Schriftführerin Frau Vater über
reicht Blumen)

Herr Minister, ich nehme an, daß Sie die für diesen Tag in, 
besonderer Weise bestimmten Bemerkungen und Anzüglich
keiten bereits mehrfach heute morgen gehört haben, so daß ich 
sie nicht zu wiederholen brauche.

(Heiterkeit)

Meine Damen und Herren! Wir haben noch drei Tagesord
nungspunkte zu erledigen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 
rufe ich die zweite und dritte Lesung des Nachtragshaushalts 
auf: Punkt 5 B. der Tagesordnung:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Fest
stellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haus
haltsjahr 1978 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 1978) - 
Drucks. 8/5797 zu Drucks. 8/5761 -

Das Wort hat der Herr Berichterstatter Dr. Lang.

Dr. Lang, Berichterstatter:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Haushaltsaus
schuß hat den Entwurf für ein 2. Nachtragshaushaltsgesetz 
1978 beraten und empfiehlt Ihnen einstimmig die Annahme in 
zweiter und dritter Lesung.

Präsident Dr. Wagner:

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir kommen damit zur Abstimmung in zweiter 
Lesung. Wer in der zweiten Lesung, dem Gesetzentwurf zu
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke; 
schön. Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest: 
einstimmig angenommen.

Ich rufe die dritte Lesung des Nachtragshaushalts auf. Wort
meldungen liegen nicht" vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer in dritter Lesung dem Gestzentwurf zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenom
men! Damit ist dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.

Ich rufe nun Punkt 2 , auf:

ä) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Hessisches Hochschulgesetz (Hochschulgesetz - HHG -)
- Drucks. 8/5749 -

b) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Gesetz über die Universitäten des Landes Hessen (Univer
sitätsgesetz - HUG -) - Drucks. 8/5750 -

c) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Hessen (Fäch- 
hochschulgesetz - FHG -) - Drucks. 8/5751 -

d) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Gesetz über die Kunsthochschulen des Landes Hessen 
(Kunsthochschulgesetz - KHG -) - Drucks. 8/5752 -

e) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU für 
ein Gesetz über die Universitäten des Landes Hessen (Univer
sitätsgesetz) - Drucks. 8/5758 -

.Das Wort zur Begründung der Gesetzentwürfe der Landesre
gierung hat der Herr Kultusminister.

Krollmann, Kultusminister:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor einem Jahr
zehnt begannen in der Bundesrepublik die Diskussionen über 
eine Rahmengesetzgebung des Bundes für den Hochschulbe
reich. Diese Diskussionen haben 1976 mit der Verabschiedung 
des Hochschulrahmengesetzes des Bundes ihren Abschluß ge
funden. Dieses Gesetz trägt alle Zeichen eines ungemein 
schwer zustande gekommenen Kompromisses zwischen den 
im Bundestag vertretenen Parteien; Richtiger sollte man1 
sagen: Es trägt die Zeichen des schwierigen Kompromisses 
zwischen den Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat 
Die sozialliberale Koalition im Bund war gezwungen, diesen 
Kompromiß mit zu tragen; andernfalls wäre das Bundesrah
menrecht nicht zustande gekommen.

Nun gibt es Kritiker des Hochschulrahmengesetzes, die mei
nen, es wäre besser gewesen, dieses Gesetz damals scheitern 
zu lassen, als. einen schlechten Kompromiß einzugehen. Ich 
sage hier: Dieses Gesetz des Bundes ist sicher in vielen Punk
ten nicht optimal, es hat sogar gravierende Mängel. Aber es ist 
ein geltendes Bundesgesetz, ein rechtswirksames Gesetz, und 
ich habe keinen Moment angeständen, entsprechend dem 
zwingenden Gebot die hessischen Hochschulgesetze, von 
deren Bewährung ich ausgehe, daran anzupassen.

Ich weiß und, ich denke, wir wissen um die Ängste und Vorbe
halte gerade der jungen Generation an den Hochschulen ge
genüber Politikern. Aus diesem Grunde habe ich mich bemüht, 
einen Dialog mit den Hochschulen, den Hochschulangehöri
gen zur Vorbereitung der heute eingebrachten Gesetzentwürfe 
zu führen. Wir haben diesen Dialog über weite Strecken ge
meinsam mit Abgeordneten der in diesem Hause vertretenen 
Parteien geführt, die an deh einzelnen Veranstaltungen in den 
Hochschulen teilgenommen haben. Ich möchte die Gelegen-1  

heit wahrnehmen, allen, die an dieser Diskussion beteiligt! 
waren, für diese Bereitschaft und diese Mitwirkung sehr herz
lich zu dankend :

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Dieser Dialog mit Hochschulangehörigen war teüweise au 
Grund des Vertrauensverlustes, den die Politiker aller Partei^ 
in diesem Bereich zur Kenntnis nehmen müssen, außerorder | 
lieh schwierig. Da versuchten Gruppen, den Dialog zu störe 
Gruppen, denen es nicht paßt, wenn sich ein Minister, we 
sich Abgeordnete der Fraktionen bemühen, ein offe'
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Gespräch zu fuhren. Das sind Gruppen, denen eis nicht auf 
eine Verbesserung der Verhältnisse in unserem Gesellschafts
system und an den Hochschulen ankommt, sondern schlicht 
auf Störung. Wir sind ihnen nicht ausgewichen, und wir alle 
sollten uns nicht von nur wenigen Chaoten hindern lassen, das 
Gespräch mit allen Hochschulangehörigen auch in Zukunft 
fortzufuhren.

(Beifall bei der SPD)

Es wird dies übrigens angesichts der drängenden Probleme 
gerade der achtziger Jahre für uns alle zwingend notwendig 
sein.

Ich werde mich heute wie auch in Zukunft davor hüten, diese 
Ereignisse, die Unruhe an den Hochschulen, dazu zu benut
zen, Stimmung gegen die Studenten zu machen, gegen die Stu
denten schlechthin. Ich halte es für eine schlimme Sache, wenn 
etwa Herr Dr. Dregger fragt, wie lange sich die Arbeiter das 
Verhalten der Studenten gefallen ließen.

(Milde (CDU): Eine sehr berechtigte Frage!)

Wer die schwierige Situation an unseren Hochschulen fiir 
kurzfristige Wahlziele ausnutzen will, der disqualifiziert sich 

. selbst.' ' : - ..

(Beifall bei der SPD und der F.D.P. - Zuruf Kanther
(CDU) - Müde (CDU): Damit die Arbeiter umsonst
arbeiten und die* Chaoten das Geld ausgeben!)

Wir jedenfalls werden alles tun, damit die junge Generation an * 
unseren Hochschulen nicht ins gesellschaftliche und politische 
Abseits gerät. Wir werden auch alles dafür tun, damit überall 
in der Bevölkerung klar wird, daß an unseren Hochschulen, 
daß unter unseren Studenten hart gearbeitet wird, und zwar 
unter dem Druck eines sich verändernden Beschäftigungssy
stems.

Deshalb ist die Situation an unseren Hochschulen gekenn
zeichnet von einer tiefen existentiellen Zukunftsangst vieler 
Studierenden. 25 Jahre lang konnte fast jeder Absolvent einer 
Hochschule sicher sein, nach seinem Studium einen seiner 
Ausbüdung gemäßen Arbeitsplatz zu finden, den er der Tradi
tion entsprechend als gemäß ansah, auch was die Bezahlung 
angeht

Für 5% eines Altersjahrgangs, die zu Anfang dieser 25 Jahre 
die Hochschulen besuchten, konnte die Gesellschaft dies auch 
garantieren. Diese Garantie kann niemand mehr zu gleichen 
Bedingungen für 20% eines Jahrgangs übernehmen. Es muß 
deshalb deutlich werden, daß Studium und absolviertes Studi- 

‘ um nicht automatisch einen unkündbaren Platz an der Son
nenseite des Lebens garantieren. Wohl aber muß deutlich wer
den, daß Studium und Studienabschluß überhaupt einen Platz 
in der Arbeitswelt eröffnen.

Vor diesem Hintergrund von Zukunftsangst und der daraus 
entstehenden Unruhe der jungen Menschen an unseren Hoch
schulen mußten wir die Anpassungsgesetze erarbeiten. Ich 
denke, man kann sagen, daß dies nicht mit Kniefallen vor 
rechts oder links, sondern mit Augenmaß, mit Festigkeit und 
hi dem Bewußtsein durchgeführt worden ist, daß die Bürger 
dieses Landes ein Recht darauf haben, effektiv arbeitende 
Hochschulen zu finanzieren, in denen im Geiste der Freiheit 
und der Toleranz gelehrt und gelernt wird.

in den Entwürfen, die Ihnen heute vorliegen, wurden sehr zahl

reiche Änderungsvorschläge der Betroffenen und Beteiligten 
berücksichtigt Insofern sind die Regierungsentwürfe alles an
dere als, Gesetzentwürfe vom grünen Tisch. Es sind Gesetze, 
die durch die Beteiligten stark beeinflußt werden konnten. Die 
Gesetze sind nicht zuletzt deshalb Entwürfe der Sachlichkeit 
der Zweckmäßigkeitund der Liberalität Es ist allen beteiligten 
Verbänden, Gruppen und vielen Einzelpersonen, die mit gro
ßem Engagement daran mitgearbeitet haben, heute ein Wort 
des Dankes zu sagen; das möchte ich hier ausdrücklich tun.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Die neuen Hochschulgesetze können hier von mir verständli
cherweise in ihrer komplexen Materie nicht in den Einzelheiten 
der Veränderungen dargestellt werden. Ich konzentriere mich 
daher auf diejenigen Themenkreise, die sich gegenüber dem 
geltenden Recht insonderheit nach dem Anhörungsverfahren 
als Schwerpunkte herauskristallisiert haben.

Ich fuge hinzu, daß wir bei der Novellierung von den im 
Grundsatz bewährten und von einer Mehrheit aller Beteiligten 
an den Universitäten anerkannten hessischen Gesetzen ausge
hen konnten. V

Nun zu den Schwerpunkten. Einer der wesentlichsten Schwer
punkte ist die Regelung der Studienreform . Der Herr Mini
sterpräsident hat in seiner Regierungserklärung zur Büdungs- 
politik anläßlich der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur 
Änderung des Schulverwaltungsgesetzes folgendes ausgeführt 
- ich zitiere -:

Der verstärkte Zugang zu unseren Hochschulen erfor
dert auch Konsequenzen für eine inhaltliche Reform der
Studiengänge. Unsere Hochschulen müssen sich dieser
Aufgabe stärker als bisher annehmen.

Wir bemühen uns, mit den vorgelegten Entwürfen die Grund
lage für die Einlösung dieser Forderung zu schaffen. Der Re
gierungsentwurf schafft gesetzliche Grundlagen für Maßnah
men zur Studienreform im Sinne einer inhaltlichen Straffung 
und einer zielgerichteten Gestaltung des Studiums.

Meine Damen und Herren, die Verbindung von Wissenschaft 
und Berufspraxis ist den Hochschulen bisher noch nicht zurei
chend gelungen. Dies besonders vor dem Hintergrund des An- 
teüs an jeder jungen Generation, der heute an unseren Hoch
schulen studiert, also mehr als 20 %. Der Praxisbezug der 
Studien muß verstärkt werden, ohne ihren wissenschaftlichen 
Charakter aufzugebem

Angesichts häufig wechselnder beruflicher Anforderungen, die 
eine spezialisierende Einarbeitung oder Umschulung am Ar
beitsplatz unvermeidlich machen, ist dabei der Vermittlung 
von vielfältig verwendbaren, ergänzungsfähigen Qualifikatio
nen der Vorbereitung auf eine möglichst breite berufliche Ein
satzmöglichkeit Vorrang vor einer engen Spezialisierung zu 
geben.

Eine wichtige Konsequenz unserer Gespräche war: Die Ver
antwortlichkeit der Hochschulen selbst im Bereich von Studi
um und Studienreform wurde im Regierungsentwurf sehr deut
lich herausgestellt Hier sind zu erwähnen die Aufnahme von 
Immatrikulations- und Studienberatung in den gesetzlichen 
Katalog der Selbstverwaltungsangelegenheiten und die 
Beschränkung der staatlichen Aufsicht auf eine Rechtskon
trolle bei Studien-, Promotions- und Habilitationsordnungen.
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(Beginn: 9.08 Uhr)

Präsident Dr. Wagner:

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die 74. Plenarsitzung 
und stelle die Beschlußfähigkeit des Hauses fest.

[ Es ist meiner Erinnerung nach heute das erste Mal, daß der 
1 Hessische Landtag die Möglichkeit hat, eines ganz besonderen 

Geburtstags zu gedenken. Es ist schon etwas Besonderes, 
i , wenn ein Kollege schwäbischer Abstammung heute das 40. 

Lebensjahr vollendet

i (Heiterkeit- Allgemeiner Beifall)

-i Herr Minister Clauss, ich gratuliere Ihnen im Namen des Hau- 
} ses recht herzlich!
i . ■ • t ? ■ ... ■" ■" . ,

(Allgemeiner Beifall - Schriftführerin Frau Vater über
reicht Blumen)

: Herr Minister, ich nehme an, daß Sie die für diesen ta g  in 
' besonderer Weise bestimmten Bemerkungen und Anzüglich

keiten bereits mehrfach heute morgen gehört haben, so daß ich 
sie nicht zu wiederholen brauche. -

(Heiterkeit)

Meine Damen und Herren! Wir haben noch drei Tagesord
nungspunkte zu erledigen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 
rufe ich die zweite und, dritte Lesung des Nachtragshaushalts 
auf: Punkt 5 B. der Tagesordnung:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Fest
stellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haus
haltsjahr 1978 (Zweites Nachtragshaüshaltsgesetz 1978) -
Drucks. 8/5797 zu Drucks. 8/5761 -
I, ■ * * - \

Das Wort hat der Herr Berichterstatter Dr. Lang.

Dr. Lang, Berichterstatter:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Haushäitsaus- 
schuß hat den Entwurf für ein 2.. Nachtragshaüshaltsgesetz 
1978 beraten und empfiehlt Ihnen einstimmig die Annahme in 
zweiter und dritter Lesung. "

Präsident Dr. Wagner:

le i  danke dem Herrn Berichterstatter. Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir kommen damit zur Abstimmung in zweiter 
Lesung. Wer in der zweiten Lesung dem Gesetzentwurf zu
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schon. Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest: 
einstimmig angenommen.

Ich rufe die dritte Lesung des Nachtragshaushalts auf. Wort
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer in dritter Lesung dem Gestzentwurf zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenom
men! Damit ist dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.

Ich rufe nun Punkt 2 auf: ,

a) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Hessisches Hochschulgesetz (Hochschulgesetz - HHG -) 
- Drucks. 8/5749 -

b) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Gesetz über die Universitäten des Landes Hessen (Univer
sitätsgesetz - HUG -) - Drucks. 8/5750 -

c) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Hessen (Fach
hochschulgesetz - FHG -) - Drucks. 8/5751 -

d) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für 
ein Gesetz über die Kunsthochschulen des Landes Hessen 
(Kunsthochschulgesetz - KHG -) - Drucks. 8/5752 -

e) Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU für 
ein Gesetz über die Universitäten des Landes Hessen (Univer
sitätsgesetz) - Drucks. 8/5758 -

Das Wort zur Begründung der Gesetzentwürfe der Landesre
gierung hat der Herr Kultusminister.

Krollmann, Kultusminister:

Herr Präsident, meine Damen und Herren!-Vor einem Jahr
zehnt begannen in der Bundesrepublik die Diskussionen über 
eine Rahmengesetzgebung des Bundes für den Hochschulbe
reich. Diese Diskussionen haben 1976 mit der Verabschiedung 
des Hochschulrahmengesetzes des Bundes ihren Abschluß ge
funden. Dieses Gesetz trägt alle Zeichen eines ungemein 
schwer zustande gekommenen Kompromisses zwischen den 
im Bundestag vertretenen Parteien; Richtiger sollte man 
sagen: Es trägt die Zeichen des schwierigen Kompromisses 
zwischen den Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat 
Die sozialliberale Koalition im Bund war gezwungen, diesen 
Kompromiß mit zu tragen; andernfalls wäre das Bundesrah
menrecht nicht zustande gekommen*

Nun gibt es Kritiker des Hochschulrahmengesetzes, die mei
nen, es wäre besser gewesen, dieses Gesetz damals scheitern 
zu lassen, als. einen schlechten Kompromiß einzugehen. Ich 
sage hier: Dieses Gesetz des Bundes ist sicher in vielen Punk
ten nicht optimal, es hat sogar gravierende Mängel. Aber es ist 
ein geltendes Bundesgesetz, ein rechtswirksames Gesetz, und 
ich habe, keinen Moment angeständen, entsprechend dem 
zwingenden Gebot die hessischen Hochschulgesetze, von 
deren Bewährung ich ausgehe, daran anzupassen.

Ich weiß und, ich denke, wir wissen um die Ängste und Vorbe
halte gerade der jungen Generation an den Hochschulen ge
genüber Politikern. Aus diesem Grunde habe ich mich bemüht, 
einen Dialog mit den Hochschulen, den Hochschulangehöri
gen zur Vorbereitung der heute eingebrachten Gesetzentwürfe 
zu fuhren. Wir haben diesen Dialog über weite Strecken ge
meinsam mit Abgeordneten der in diesem Hause vertretenen 
Parteien geführt, die.an den einzelnen Veranstaltungen in den 
Hochschulen teügenommen haben. Ich möchte die Gelegen
heit wahrnehmen, allen, die an dieser Diskussion beteiligt 
waren, für diese Bereitschaft und diese Mitwirkung sehr herz
lich zu danken.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Dieser Dialog mit Hochschulangehörigen war teilweise auf 
Grund des Vertrauensverlustes, den die Politiker aller Parteien 
in diesem Bereich zur Kenntnis nehmen müssen,taußerordent
lich schwierig. Da versuchten Gruppen, dem Dialog zu stören, 
Gruppen, denen es. nicht paßt, wenn sich ein Minister, wenn 
sich Abgeordnete der Fraktionen bemühen, ein offenes
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Gespräch zu fuhren. Das sind Gruppen, denen es nicht auf 
eine Verbesserung der Verhältnisse in unserem Gesellschafts
system und an den Hochschulen ankommt, sondern schlicht 
auf Störung. Wir sind ihnen nicht ausgewichen, und wir alle 
sollten uns nicht von nur wenigen Chaoten hindern lassen, das 
Gespräch mit allen Hochschulangehörigen auch in Zukunft 
fortzuführen.

(Beifall bei der SPD)

Es wird dies übrigens angesichts der drängenden Probleme 
gerade der achtziger Jahre für uns alle zwingend notwendig 
sein.' .

Ich werde mich heute wie auch in Zukunft davor hüten, diese 
Ereignisse, die Unruhe an den Hochschulen, dazu zu benut
zen, Stimmung gegen die Studenten zu machen, gegen die Stu
denten schlechthin. Ich halte es für eine schlimme Sache, wenn.. 
etwa Herr Dr. Dfegger fragt, wie lange sich die Arbeiter das 
Verhalten der Studenten gefallen ließen.

(Müde (CDU): Eine sehr berechtigte Frage!)

Wer die schwierige Situation an unseren Hochschulen für 
kurzfristige Wahlziele ausnutzen will, der disqualifiziert sich 
selbst.'" : ■/,.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P. - Zuruf Kanther
(CDU) - Müde (CDU): Damit die Arbeiter umsonst
arbeiten und die Chaoten das Geld ausgeben!)

Wir jedenfaüs werden aües tun, damit die junge Generation an* 
unseren Hochschulen nicht ins geseüschaftliche und poütische 
Abseits gerät Wir werden auch aües dafür tun, damit überaü 
in der Bevölkerung klar wird, daß an unseren Hochschulen, 
daß unter unseren Studenten hart gearbeitet wird, und zwar 
unter dem Druck eines sich verändernden Beschäftigungssy
stems.

Deshalb ist die Situation an unseren Hochschulen gekenn
zeichnet von einer tiefen existentieüen Zukunftsangst vieler 
Studierenden. 25 Jahre lang konnte fast jeder Absolvent einer 
Hochschule sicher sein, nach seinem Studium einen seiner 
Ausbüdung gemäßen Arbeitsplatz zu finden, den er der Tradi
tion entsprechend als gemäß ansah, auch was die Bezahlung 
angeht  ̂ :

Für 5% eines Altersjahrgangs, die zu Anfang dieser 25 Jahre 
die Hochschulen besuchten, konnte die Geseüschafi dies auch 
garantieren. Diese Garantie kann niemarid mehr zu gleichen 
Bedingungen für 20% eines Jahrgangs übernehmen. Es muß 
deshalb deutlich werden, daß Studium und absolviertes Studi
um nicht automatisch einen unkündbaren Platz an der Son
nenseite des Lebens garantieren. Wohl aber muß deutlich wer
den, daß Studium und Studienabschluß überhaupt einen "Platz 
in der Arbeitswelt eröffnen.

Vor diesem Hintergrund von Zukunftsaiigst und der daraus 
entstehenden Unruhe der jungen Menschen an unseren Hoch
schulen mußten wir die Anpassungsgesetze erarbeiten. Ich 
denke, man kann sagen, daß dies nicht mit Kniefaüen vor 
rechts oder links, sondern mit Augenmaß, mit Festigkeit und 
in dem Bewußtsein durchgeführt worden ist, daß die Bürger 
dieses Landes ein Recht darauf haben, effektiv arbeitende 
Hochschulen zu finanzieren, in denen im Geiste der Freiheit 
und der Toleranz gelehrt und gelernt wird.

In den Entwürfen, die Ihnen heute vorliegen, wurden sehr zahl

reiche Änderungsvorschläge der Betroffenen und Beteiligten 
berücksichtigt Insofern sind die Regierungsentwürfe aües an
dere als Gesetzentwürfe vom grünen Tisch. Es sind Gesetze, 
die durch die Beteiligten stark beeinflußt werden konnten. Die 
Gesetze sind nicht zuletzt deshalb Entwürfe der Sachlichkeit 
der Zweckmäßigkeitund der Liberalität Es ist allen beteiligten 
Verbänden, Gruppen und vielen Einzelpersonen, die mit gro
ßem Engagement daran mitgearbeitet haben, heute ein Wort 
des Dankes zu sagen; das möchte ich hier ausdrücklich tun.

(Beifaü bei der SPD und der F.D>.P.)

Die neuen Hochschulgesetze können hier von mir verständli
cherweise in ihrer komplexen Materie nicht in den Einzelheiten 
der Veränderungen dargesteüt werden. Ich konzentriere mich 
daher auf diejenigen Themenkreise, die sich gegenüber dem 
geltenden Recht insonderheit nach dem Anhörungsverfahren 
als Schwerpunkte herauskristallisiert haben.

Ich füge hinzu, daß wir bei der Novellierung von den im 
Grundsatz bewährten und von einer Mehrheit aller Beteiligten 
an den Universitäten anerkannten hessischen Gesetzen ausge
hen konnten.

Nun zu den Schwerpunkten. Einer der wesentlichsten Schwer
punkte ist die Regelung der Studienreform . Der Herr Mini
sterpräsident hat in seiner Regierungserklärung zur Büdungs- 
politik anläßlich der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur 
Änderung des Schulverwaltungsgesetzes folgendes ausgeführt 
- ich zitiere -:

Der verstärkte Zugang zu unseren Hochschulen erfor
dert auch Konsequenzen für eine inhaltliche Reform der
Studiengänge. Unsere Hochschulen müssen sich dieser
Aufgabe stärker als bisher annehmen.

Wir bemühen uns, mit den vorgelegten Entwürfen die Grund
lage für die Einlösung dieser Forderung zu schaffen. Der Re
gierungsentwurf schafft gesetzliche Grundlagen für Maßnah
men zur Studienreform im Sinne einer inhaltlichen Straffung 
und einer zielgerichteten Gestaltung des Studiums.

Meine Damen und Herren, die Verbindung von Wissenschaft 
und Berufspraxis ist den Hochschulen bisher noch nicht zurei
chend gelungen. Dies besonders vor dem Hintergrund des An- 
teüs an jeder jungen Generation, der heute an unseren Hoch
schulen studiert, also mehr als 20 %. Der Praxisbezug der 
Studien muß verstärkt werden, ohne ihren wissenschaftlichen 
Charakter aufzugeben.

Angesichts häufig wechselnder beruflicher Anforderungen, die 
eine spezialisierende Einarbeitung oder Umschulung am Ar
beitsplatz unvermeidlich machen, ist dabei der Vermittlung 
von vielfältig verwendbaren, ergänzungsfähigen Qualifikatio
nen der Vorbereitung auf eine möglichst breite berufliche Eiri- 
satzmöglichkeit Vorrang vor einer engen Spezialisierung zu 

■geben.- : , ■ *-'v

Eine wichtige Konsequenz unserer Gespräche war: Die Ver
antwortlichkeit der Hochschulen selbst im Bereich von Studi
um und Studienreform wurde im Regierungsentwurf sehr deut
lich herausgesteUt Hier sind zu erwähnen die Aufnahme von 
Immatrikulations- und Studienberatung in den gesetzlichen 
Katalog der Selbstverwaltungsangelegenheiten und die 
Beschränkung der staatlichen Aufsicht auf eine Rechtskon- 
troüe bei Studien-, Promotions- und Habilitationsordnungen.
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Dies bedeutet eine schwere, eine beachtliche Verantwortung 
für unsere Hochschulen, eine Verantwortung, die sie - davon 
bin ich überzeugt - wollen und an der sie ebenso wie wir mit 
unseren Mitwirkungsrechten in der Zukunft gemessen werden.

Im Regierungsentwurf des Hochschulgesetzes ist übrigens 
auch klargestellt, daß allen Mitgliedsgruppen der Hochschulen 
an den Studienreformkommissionen Beteiligung eingeräumt 

| wird. Die Hochschulen haben auch grundsätzlich die Mehrheit
in den Studienreformkommissionen des Landes.

i . i ^ ""¥ . - ■ ■ . i

; Ein nächster Schwerpunkt, meine Damen und Herren, ist die 
I Regelstudienzeit Die Einführung einer Regelstudienzeit für 
| Studenten mit der gesetzlichen Möglichkeit def Exmatrikula-
j tion ist nur im Gefolge von Studienreformen vertretbar. Solan*
{ ge nicht reformierte Studien- und Prüfungsordnungen vorlie- 
f gen, hat deshalb - so das Gesetz - jeder Student die Zeit zum 
! Studium, die seine Kommiütoneri in den letzten drei Jahren im 

Durchschnitt benötigt haben. Studienreform ist also Voraus
setzung, nicht Folge der Regelstudienzeit Regelstudienzeit ist 
kein Disziplinierungsinstrument für kritische Studenten, son
dern eine Aufforderung an die Universität als Ganze, Stüdien- 
reform einzuleiten und zu Ende zu führen; Studienreform, 
nicht nur, um Studiengänge zu entrümpeln, sondern um Stu
diengänge den neuen Entwicklungen in Gesellschaft und Ar
beitswelt „anzupassen.

Damit komme ich unmittelbar zu einem weiteren wesentlichen 
Punkt der Diskussion und damit des Gesetzes. Es ist dies das 

\ Verhältnis von Staat und Hochschule, das sich unter dem 
] Hochschulrahmengesetz durchaus gewandelt hat. Das Hoch

schulrahmengesetz hat in vielfacher Hinsicht staatliche Mit- 
j wirküngsmöglichkeiten auf die Arbeit der Hochschulen eröff- 

net in der Absicht, dem Wandel Rechnung zu tragen, dem 
I Wandel nämlich des Hochschulbereichs von einer reinen Aka-
j demikerausbüdung zu einem Ausbildungsort für mehr als ein 
J Fünftel eines Jahrgangs und einer auf breiter Front verstärkten
V Bedeutung des Büdüngswesens für die Allgemeinheit

\ Diese büdungspolitischen Voraussetzungen zwingen auch im 
j Interesse der Hochschulen - ich meine, gerade im Interesse der 
1 Hochschulen - zu klaren gesetzlichen Regelungen, die staatli

ches Handeln und die Entscheidungsfreiheit der Hochschulen, 
auf die es uns ankommt voneinander abgrenzen. Dem tragen 
die Vorschriften über Selbstverwaltungsangelegenheiten und 
Auftragsarigelegehheiten, so wie wir sie in den Regierungsent
wurf aufgenommen haben, nach meiner Überzeugung Rech- 

; ' nung. ; .

v Nach dem Hochschulrahmengesetz und den Regelungen des 
t Regierungsentwurfs stellt jede Hochschule einen eigenien j 
‘ mehrjährigen Hochschulentwicklungsplan auf und schreibt 

ihn fort. Der Hochschulgesamtplan wird aber vom Land nach 
gemeinsamer Beratung mit den Hochschulen aufgestellt und 
ebenfalls ständig fortgeschrieben. Dies verstehen wir als eine 
Chance für partnerschaftliches Zusammenwirken.

Die Landesregierung ist im Gegensatz zur Opposition bereit - 
diese will ja  die Hochschule durch die Abschaffung des Glo- 

; balhaushalts offenbar entmündigen -, auch in Zukunft die 
schweren Probleme gemeinsam in vertrauensvoller, sicher 
nicht konfliktfreier Zusammenarbeit zu lösen. Die Landesre- 

i gierurig ist bereit, sich dabei weitgehend auf die Kraft der 
i Hochschulen zu verlassen, obwohl alle Beteiligten wissen, daß

i , ■; ■ ■ -

f ‘ . v -

sich hier besonders hinsichtlich der Fähigkeit, .die Studienre
form voranzutreiben, nicht alle Erwartungen in der Vergan
genheit, erfüllt haben. ; /

Wenn dieses Angebot auf Zurückhaltung des Staates ganz 
bewußt gemacht wird, dann bitte ich, dies in der Tat als Über
nahme einer Verantwortung durch die Hochschulen, als ein 
Angebot dahin aufzufassen. Wir vertrauen bei diesem Ange
bot auf die Kreativität, das Verantwortungsgefühl und - ich 
scheue mich gar nicht, das zu sagen - auch auf den Idealismus, 
der in unseren Hochschulen vorhanden ist bei vielen, die dort 
aktiv arbeiten, um die schwierigen kommenden Jahre zu beste
hen. . " ,  u * •• ‘

Wir danken an dieser Stelle all denen, die über das hinaus, zu 
dem sie verpflichtet sind, sich bemühen, besonders bemühen, 
gleiche Chancen für die Angehörigen der geburtenstarken 
Jahrgänge, auf die sich die Universität hier und heute vorberei
ten muß, zu geben. j

(Beifall bei der SPD und der FVD.P.)

Meine Damen und Herren, mit den Bestimmungen der Ent
würfe zur Neuordnung des Hochschulwesens, die sich aüf 
Grund des Rahmengesetzes ergeben, stehen wir in der Konti
nuität sozialliberaler hessischer Hochschulpolitik. Es geht 
dabei um ein Hochschulsystem, in dem die Gleichwertigkeit 
der Hochschularten unbeschadet ihrer unterschiedlichen 
Aufgabenschwerpunke anerkannt ist. |

Die Zusammenarbeit unter den Hochschiüen wird intensiviert 
durch Büdung von regionalen Schwerpunkten und hochschul- 
übergreifend angelegten Projekten in der Forschung, durch die 
gemeinsame Entwicklung eines durchlässigen und aufeinander 

. bezogenen Stüdiengangsysiems, das den sich wandelnden An
forderungen der Berufswelt, den gesellschaftlichen Bedürfnis
sen und dem wissenschaftlichen Erkenntriisfortschritt gleicher
maßen Rechnung trägt' - M r
Um eine solche funktionale Einheit des hessischen Hochschul- 
wesens zu schaffen, bedarf es eines langen Atems; Kein Gesetz 
kann sie von heute auf morgen hersteilen. Die Regierungsvor
lage setzt sich aber in Umsetzung des Hochschulrahmengeset
zes zum Ziel, das Zusammenwachsen der hessischen Hoch
schulen zu einem in Lehrangebot, Studienabschlüssen und 
Forschungspotential ausgewogenen System gleichwertiger 
Hochschularten zu fordern. Wir haben uns bemüht - ich 
denke, mit Erfolg -, ein geeignetes Entwicklungsinstrumentari
um bereitzustellen, und wir sichern bereits vorhandene Inte
grationsschritte. j

. Auch die Ausgestaltung der Aufsicht güt wie bisher - um auf 
den Punkt der Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit zuriickzu- 
kommen - für alle Hochschulen gleichermaßen. Aufsicht ist 
grundsätzlich Rechtsaufsicht, räumt in [einzelnen, abschlie
ßend aufgezählten Bereichen dem Kultusminister aber auch 
fachliche Weisungsrechte ein; dies im Einklang mit den Be
stimmungen des Hochschulrahmengesetzes.

Dem Entwicklungsstand der hessischen Fachhochschulen ent
sprechend ist deren Aufgabenstellung um die Erschließung 

.wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Praxis erweitert wor
den, um so im Sinne von gleicher Berechtigung ini Büdungssy- 
stem klarzumachen, worum es uns geht. Es geht uns nämlich 
darum, ihre Vermittlüngsfunktion von Forschungsergebnissen 
für die Praxis zu,unterstreichen.

i - ‘' ■
• ■ j

• ... ’ ■’ " ‘ - 1 ‘ .
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Personell und organisatorisch kann die Wahrnehmung dieser 
Aufgabe durch Errichtung wissenschaftlicher Einrichtungen 

9\md bei entsprechendem Bedarf auch durch Einstellung von 
wissenschaftlichen Mitarbeitern gefordert werden. Dabei gehe 
ich davon aus, daß die Öffnung der Forschungsmöglichkeiten 
an Universitäten für Fachhochschulmitglieder den Vorzug 
verdient vor dem Aufbau paralleler Forschungseinrichtungen.

Ein bedeutsamer integrierender Faktor wird mit dem einheitli
chen Pröfessorenamt an den hessischen Hochschulen geschaf
fen. Unterschiede in der Gewichtung der Aufgaben des Profes
sors in Forschung und Lehre und der Besoldung wird es 
weiter geben; aber sie beziehen sich auf die Stelle des einzelnen 
Professors, nicht auf die Hochschulart

Dasselbe gilt für die Einstellungsvoraussetzungen. Der Nach
weis besonderer berufspraktischer Leistungen bei der Anwen
dung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse kann 
je nach den Anforderungen der Stelle gleiches Gewicht wie die 
klassische Habilitation erhalten oder ihr sogar vorzuziehen 
sein. . . . -, ' .

Zu den Problemen des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Diese stellen sich besonders unter zwei Aspekten dar:

Erstens. Die Zahl der freiwerdenden Dauerstellen hat sich dra
stisch verringert. Bis zum Jahre 1985 werden an den hessi
schen Hochschulen aus Altersgründen jährlich selten mehr als 
30 Professoren ausscheiden. In den Jahren 1986 bis 1988 ver
doppelt sich diese Zahl. Erst ab 1989 werden jährlich 90 bis 
150 Wissenschaftler aus Altersgründen ausscheiden. Diese 
dürren Zahlen sagen etwas sehr Dramatisches für das Pro
blem, für die Zukunftsaussichten unseres wissenschaftlichen 
Nachwuchses.

Zweitens. Die Abhängigkeit unserer Industriegesellschaft von 
wissenschaftlichem Fortschritt und hohem technologischem 
Standard verlangt qualifizierten Nachwuchs. Es wird also dar
auf ankommen, Qualifizierungschancen offenzuhalten, Quali
fizierungschancen, die über dem gegenwärtigen und mittelfri
stigen rechnerischen Bedarf liegen. Es wird also darauf an
kommen, bis in die neunziger Jahre vorauszudenken und vor^ 
auszuhandeln.

Zurück zu den Entwürfen. Mit der Wiedereinführung des Pri- 
vatdözenten wird habilitierten Wissenschaftlern auch dann, 
wenn sie keine hauptberuflichen Wirkungsmöglichkeiten an 
der Hochschule haben, die Befugnis zur selbständigen Lehre 
eingeräumt und damit ihr Kontakt zur Hochschule erhalten, 
ohne daß es besonderen Lehrauftrags bedarf.

Im Bereich der Mitbestimmung halten die Entwürfe an der 
funktionsgerechten Mitbestimmung aller Hochschulmitglieder 
fest und entwickeln sie fort durch Erweiterung des Stimm
rechts der sonstigen Mitarbeiter. Im Rat der Kunst- und Fach
hochschulen sollen künftig alle Mitgliedsgruppen gewählte 
Vertreter haben. Der Wegfall des sogenannten Quorums be
günstigt insbesondere die Studenten und erleichert allen Grup
pen die volle Ausschöpfung der gesetzlich vorgesehenen Mit
bestimmungsmöglichkeiten.

Lassen Sie mich in Betrachtung der Regelungen des Gesetzes 
zu den Hochschulen und ihrer Struktur ein besonderes Wort 
zur Gesamthochschule Kassel sagen. Die Gesamthochschule 
Kassel nimmt bereits heute ihren Platz unter den Universitäten 
des Landes ein, ohne daß dies mit ihrem Entwicklungsauftrag

als integrierte Gesamthochschule in irgendeinem Widerspruch 
steht. Ihre Einbeziehung in den Geltungsbereich des Univer
sitätsgesetzes stellt daher keine Strukturveränderung dar.

Diese Gesamthochschule hört nicht etwa auf, Gesamthoch
schule zu sein; sie realisiert vielmehr wesentliche Entwick
lungsschritte bei der Verwirklichung der auch für die Univer
sitäten geltenden Neuordnungsziele des Hochschulrahmenge
setzes. In der Gesamthochschule arbeiten Professoren, Dozen
ten und Fachhochschullehrer gleichberechtigt zusammen. 
Hieran wird auch nach Abschluß des Übernahmeverfahrens 
des wissenschaftlichen Personals festgehalten.

Ich nehme die Gelegenheit vor diesem Hause wahr, die Oppo
sition eindringlich im Interesse der Sache darum zu bitten, 
damit aufzuhören, die Gesamthochschule Kassel in ihrer mo
dellhaften Form und in ihren sicher vorhandenen Entwick
lungsschwierigkeiten zu diffamieren.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Ich halte es im Interesse der Sache nicht für vertretbar, Stim
mung zu machen durch allzu durchsichtige, kurzfristige politi
sche Ziele auf Kosten derer, die an,dieser Hochschule und für 
diese Hochschule arbeiten. ,

Auf den sehr komplexen und finanziell in der Ausbüdung und 
Forschung wie auch in der Versorgung hochbedeütsamen Be
reich der universitären M edizin kann ich ebenfalls nur in 
Grundzügen eingehen. Bereits das Universitätsgesetz vom 
20.5.1970 brachte die entscheidenden Änderungen in der Or
ganisation und Struktur des humanmedizinischen Bereichs. 
Dieses Modell hat sich bewährt. Es hat darüber hinaus die 
Gesetzgebung änderet Länder in diesem Bereich beeinflußt 
und Eingang in die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu 
Aufgabe, Organisation und Ausbau der medizinischen Ausbü- 
dungsstätten gefunden.

Der Entwurf entwickelt dieses Modell in drei Richtungen wei
ter:- ' • ■* ■

Erstens. Die Entscheidungsbefugnisse des Klinikumsvor
stands in allen medizinisch-organisatorischen Angelegenheiten 
werden erweitert. Die Weisungsstränge vom Klinikum zu den 
Zentren und Abteüungen und die Verantwortung des Verwal
tungsdirektors für einen ökonomischen Haushaltsvollzug wer
den gestärkt Eine wirtschaftliche Betriebsführung soll auch 

' die Aufstellung von Wirtschaftsplänen fordern.

Zweitens. Die Funktion von Dekan des Fachbereichs und 
Vorsitzendem des Klinikumsvorstands übernimmt ein ärztli
cher Direktor, dessen Position entsprechend der Bedeutung 
der Aufgabe dem Universitätspräsidenten angenähert ist. Er 
wird im Einvernehmen mit dem Fachbereichsrat in der Regel 
für sechs Jahre vom Kultusminister bestellt Auch die Dauer 
dieses Amts ist bewußt gewählt, um Kontinuität und Effekti
vität in diesem wichtigen Bereich zu sichern.

Drittens. Bei der Untergliederung der medizinischen Zentren 
in Abteüungen erlaubt der Regierungsentwurf den medizini
schen Fachbereichen durchaus, unter verschiedenen Modellen 
der Leitungsstruktur zu wählen. Für den Normalfall wird aber 
daran festgehalten, daß Leitungsfunktion und ärztliche Ver
antwortung deckungsgleich sein müssen* Dies bedeutet die Be
stellung des Abteüungsleiters für den Regelfall auf die Dauer 
seiner Zugehörigkeit zum Fachbereich.
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Meine Damen und Herren, ich bin mir bewußt, daß all diese 
gesetzlichen Regelungen nur Grundlage sein * können. Dies 
kann gerade im Bereich der Hochschulen nur so sein, da wir 
ihnen Selbstverwaltung zuerkennen. Es muß also der Wille der 
Betroffenen hinzukommen, diese Gesetze mit der Bereitschaft 
zu optimaler Sacharbeit im Bewußtsein der Verantwortung 
vor der Gesellschaft, in Kollegialität gegenüber den Mitarbei
tern auszufüüen. Dies kann kein Gesetz, sei es so gut wie es 
will, erzwingen.

Ich bin jedoch sicher: Dieser Wille, diese Bereitschaft, die Ger 
setze mit Verantwortungsbewußtsein anzuweriden, ist vorhan
den. Dies habe ich entnommen aus eigener Zusammenarbeit in 
den vergangenen Jahren. Ich möchte mir erlauben, auch hier 
an dieser Stelle für diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit, zur 
Ausfüllung der Gesetze zu danken.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Meine sein- verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir 
nunmehr, auf zwei weitere Fragen einzugehenj die die Gemü
ter in der ̂ Diskussion heftig bewegen. Besonders galt dies für 
die Phase, in der wir uns der Diskussion im Vorfeld des heute 
hier von mir vertretenen Gesetzentwurfs gestellt haben. Ich 
meine das Problem der verfaßten Studentenschaft und die 
Frage des Ordnungsrechts.

Ich darf vor diesem Hohen Hause ausdrücklich daraufhinwei
sen: Der sozialliberalen Regierung in Hessen geht es weder bei 
der Änderung der verfaßten Studentenschaft in einigen 
Rechtsvorschriften noch beim Ordnungsrecht darum, kriti
sche Studenten zu disziplinieren oder ein Klima zu begünsti
gen, in dem Duckmäusertum gedeiht.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P. - Roth (CDU): Das 
kann man doch nicht mehr hören!)

Wir haben - ich denke, ich kann dies für Sozialdemokraten und 
Freie Demokraten gleichermaßen sagen - eine Erziehung zum 
mündigen, zum kritischen Bürger gewollt und auch durchge
setzt. Wir haben also keinen Anlaß, uns zu beklagen, wenn 
Kritik uns unbequem wird. Bei uns wird kein unbequemer 
kritischer junger Bürger gleich in die Extremistenecke gestellt

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Dies überlassen wir Hörrh Strauß und Herrn Dregger.

(Erneuter Beifall bei der, SPD und der F.D.P. - Roth 
(CDU): Das ist unverschämt! - Milde (CDU): Was ma
chen Sie mit den Rechtsbrechern? - Gegenruf Pfuhl 
(SPD): Jetzt hat es gefunkt! - Müde (CDU): Sie diffa
mieren alle anständigen. Studenten, Herr Minister! 
KBW für Kroümann als kritische Bürger! - Weitere leb
hafte Zurufe - Glockenzeichen des Präsidenten)

Was wir jedoch woüen und wofür wir eintreten, praktisch an 
der Universität und mit den Regeln dieses Gesetzes, ist dies: 
daß die Kritik nach demokratischen Regeln artikuliert wird

(Roth (CDU): Dafür sorgen die Jusos!) “

und daß die Austragung von Interessenkonflikten sich im Rah
men dieser Spielregeln hält

(Beifaü bei der SPD und der F.D.P. - Zurufe von der 
CDU)

Lassen Sie mich vorab etwas zu diesen Konflikten sagen. Es 
gibt Leute, die sie auf die Gruppenuniversität als solche zu

rückführen und die sich nostalgisch nach der Ordinarienuni
versität zurücksehnen. Wir können uns bei einem beruhigen: 
Es gab nie die heüe Hochschulwelt, auf die Nostalgiker verwei
sen. Es gab immer Konflikte in den Hochschulen.

(Müde (CDU): Richtig!)

Der Unterschied zu heute liegt darin, daß sie lange Zeit mit 
dem Verstummen des Schwächeren, z.B. des auf Gedeih und 
Verderb abhängigen Studenten, Assistenten oder auch Profes
sors endeten, heute dagegen offen ausgetragen werden.

. (Beifaü bei der SPD und der F.D.P. - Müde (CDU): Sie 
müssen aber ein richtiger Duckmäuser gewesen sein als 
Student, Herr Kroümann! - Roth (CDU): Man kann es 
nicht mehr anhören! - Weitere Zurufe von der CDU)

Wer diese ständige offene Austragung von Konflikten bedau
ert, der verkennt - davon bin ich überzeugt - das Wesen einer 
offenen Geseüschaft, ja, das Wesen von Demokratie schlecht
hin.

(Beifaü bei der SPD und der F.D.P. - Korn (CDU): 
Man kann aber auch Konflikte provozieren, was Sie 
ständig tim!)

AUerdings, meine sehr verehrten Damen und Herren, und 
damit kommen wir zu einer Abgrenzung, die nicht verschleiert 
werden darf: Die Austragung von Interessengegensätzen gera
de auch an den Hochschulen darf nicht Selbstzweck werden 
und sie darf nicht zur Behinderung von Forschung und Lehre 
führen. ' _

(Borsche (CDU): Ach ja!)

Die Entwürfe enthalten Mittel und Wege, in der demokrati
schen Gruppenuniversität dem einzelnen den zur schöpferi
schen Tätigkeit notwendigen Freiraum zu erhalten.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor ich auf 
einige konkrete Änderungen eingehe, dies noch vorausschik- 
ken: Uns geht es mit dem Gesetz darum, nicht mit dem Ziel 
der Bekämpfung einiger chaotischer Gruppen die Freiheit 
einer großen Mehrheit einzuschränken. Dies ist der Weg, den 
wir suchen.

(Beifaü bei der SPD und der F.D.P. - Borsche (CDU): 
Das überlassen wir den Chaoten, genauso!)

Bei der Studentenschaft also geht es konkret um folgendes: 
Wir woüen - und dies halte ich für besonders wichtig - die 
Wahlbeteiligung der Studenten erhöhen, damit auch korrekte 
Wahlergebnisse sichern und eine Repräsentation der studenti
schen Gruppierungen entsprechend ihrer Stärke im Studenten
parlament, im Ältestenrat und im Vermögensbeirat besser si
chern. Der Regierungsentwurf sieht daher vor, daß die unmit
telbaren Wahlen zu den Koüegialorganen der Hochschule und 
der Studentenschaft gleichzeitig stattfinden und aüe Wahlbe
rechtigten automatisch Briefwahlunterlagen zugesandt erhal
ten. Wahlen auf Voüversammlungen sind wegen ihrer zu gerin
gen Repräsentativität nicht mehr zugelassen.

(Borsche (CDU): Mach Sachen!)

Die studentischen Organe mit Kohtroüfunktionen soüen - so 
das Gesetz - nach den Grundsätzen der personalisierten Ver
hältniswahl gewählt werden.

Wir woüen schüeßüch das Verantwortungsbewußtsein derer, 
die in der studentischen Selbstverwaltung Ämter innehaben,
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bei der Verwendung öffentlicher Mittel stärken und auch kon
trollieren. Das Gesetz sieht deshalb abgestufte Aufsichtsmaß
nahmen vor, die bei Mißbräuchen eingesetzt werden können, 
so daß wir nicht mehr wie bisher stets vor der Frage stehen, 
entweder den Allgemeinen Studentenausschuß abzulösen, um 
dieses Beispiel zu nehmen, oder aber im Interesse der Weiter
arbeit dieses Organs hinzunehmen, daß Mittel ohne rechtliche 
Grundlage verwandt werden.

Der Regierungsentwurf überträgt deshalb dem Vermögensbei
rat, der nunmehr paritätisch aus drei Studenten, dem Kanzler 
und zwei Professoren zusammengesetzt ist, KontroUbefugriis- 
se und erlaubt der Aufsichtsbehörde, nach Mißbräuchen Ver- 
fügungsbeschränkungen über die Verwendung der Beiträge 
auszusprechen. Man kann sich dies ersparen, indem man die 
verfaßte Studentenschaft überhaupt beseitigt oder aber, indem 
man sie einfach aus der Staatskasse alimentiert. Wir sind die
sen Weg bewußt nicht gegangen.

Wer die verfaßte Studentenschaft als Forum der Interessen
vertretung und als Forum für hochschulpolitische Meinungs- 
büdung bejaht, wer sie aber auch bejaht als einen von den 
Studenten legitimierten Ansprechpartner für die Hochschule 
und für die staatlichen Stellen, wer sie deshalb als solche erhal
ten will, der muß auch ihre Unabhängigkeit durch das Recht, 
eigene Beiträge zu erheben, sichern, so schwierig die Folgen im 
Einzelfall zu verkraften sein mögen.

Er muß aber auch verhindern, daß der studentische Protest, 
dessen sehr ernsten Hintergrund wir alle kennen, zu Formen 
eskaliert, die die Kluft zwischen Hochschule und Gesellschaft 
vertiefen und die Grundlagen studentischer Interessenvertre
tung damit letztlich zerstören. Diese Gefahr besteht durchaus.

Es ist nicht hinzunehmen, wenn Organe öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften - das sind die Studentenschaften nach unse
rem Recht - fortgesetzt Gerichtsbeschlüsse mißachten. Recht 
ist uriteübar und güt auch für die Studentenschaft. Die Landes
regierung ist mit den Gerichten der Auffassung, daß es kein 
allgemeinpolitisches - kein allgemeinpolitisches - Mandat für 
eine Zwangskörperschaft öffentlichen Rechts geben kann, für 
eine Körperschaft also, der man, wenn man z.B. eine Berufs- 
ausbüdung wählt, wie bei der Studentenschaft, dann zwingend 
angehört

Dadurch würde die Freiheit des Mitglieds einer solchen Kör
perschaft in nicht gerechtfertigter Weise eingeschränkt. Dies 
ist übrigens ein Rechtssatz, der für alle vergleichbaren öffentli
chen Körperschaften mit Zwangsmitgliedschaft güt Rechtlich 
ist dies sicher richtig. Ich fuge hinzu - und dies erscheint mir 
besonders bedeutsam -, daß die Frage, was allgemeinpolitisch 
und was hochschulpolitisch ist - denn daß Studentenschaft ein 
hochschulpolitisches Mandat h a t ist unstreitig -, nicht beck
messerhaft und, nicht kleinlich-engstirnig entschieden werden 
darf. Hier Hegt das Konfliktfeld, in dem wir uns bewegen

(Bohl (CDU): Da Hegt es gar nicht!)

und in dem sich auch die Gerichte bewegen. Es wird darauf 
ankommen - dies ist eine Frage an wirkHch aUe BeteiHgten -, 
einen vernünftigen Weg der Mitte zwischen poHtischem Maul
korb und der bewußten Inanspruchnahme allgemeinpoHti- 
schen Mandats zu finden. Bei vielen der BeteiHgten habe ich 
den Eindruck, daß es ihnen darum geht daß dieser Staat re
pressiv tätig werden wül gegenüber den Vertretern der Studen

tenschaft. Nichts dergleichen ist der FaU und nichts derglei
chen ist richtig. Wir steUen uns mit diesem Entwurf und auch 
mit unserer praktischen PoHtik der offenen Austragung von 
Konflikten mit der verfaßten Studentenschaft im Rahmen des 
Gesetzes.

(BeifaH bei der SPD)

Wir sind uns dabei darüber klar, daß es auch künftig ASten 
geben wird, die die Auseinandersetzung gerade in dieser Frage 
und auf diesem Wege suchen. Wir werden dies mit Gelassen
heit, aber auch mit Festigkeit zu ertragen wissen. Wir vertrau
en - wönn nicht auf mittlere, so auf lange Sicht - auf die 
verstärkte Mitarbeit aUer Studenten an den Hochschulen. Ich 
glaube, insoweit wenigstens im Namen des ganzen Hauses 
sprechen zu können, wenn ich die Bitte, nein, die dringende 
Aufforderung an die Studenten an unseren Hochschulen rich
te, wenigstens ihr Wahlrecht zu gebrauchen und aHen denjeni
gen auf die Dauer mit dem Stimmzettel eine Absage zu ertei
len, - . ,•

(BeifaH bei der CDU und der F.D.P.)

denen es in Wahrheit nicht auf Auseinandersetzung um Sach- 
probleme ankommt, sondern auf schHchte Kraftproben mit 
den Institutionen unseres Staates.

(Allgemeiner BeifaH)

Wir haben uns bemüht, einige rechtstechnische Voraussetzun
gen für die Verbesserung der Inanspruchnahme des Wahl
rechts zu schaffen, aber ich bin mir sehr sicher, daß aHe gesetz
lichen, äUe organisatorischen Bemühungen nicht reichen, 
wenn es uns nicht gelingt, das Engagement einer breiten grau
en schweigenden Mehrheit an den studentischen Fragen in 
Stimmabgabe umzusetzen. Dies ist eines der größten Proble
me, vor denen wir stehen.

Meine Damen und Herren, zum Ordnungsrecht Man soUte 
sich bei der Umsetzung der Bestimmungen des Hochschulrah
mengesetzes über das Ordnungsrecht vor Augen halten - jeder 
soUte das tun -, daß die Form so mancher studentischen Ak
tion ebensowenig frei von irrationalen Zügen ist wie die Dis
kussion um die Frage Ordnungsrecht. Der Massenbetrieb in 
vielen FäUen, in vielen Fächern, an vielen Instituten bewirkt 
Vereinzelung; er fordert sicher in KonfliktfaUen die Bereit
schaft zu aggressivem Verhalten.

Wir sind aufgerufen, dafür etwas zu tun, daß in manchem 
Bereich unserer Hochschuleii die qualvoHe Enge, die schwieri
gen Arbeitsbedingungen verbessert werden. Aber aU dieses 
ändert nichts daran, daß der einzelne Student, jeder für sich, 
die Verantwortung für Rechtsverletzungen tragen muß. Es 
gibt da keinen rechtHchen Freiraum. Es kann gerade für Stu
denten, die sonst auf eine SoHdarisierung mit der Arbeitneh
merschaft bedacht sind, keinen rechtsfreien Raum geben, den 
es für Arbeitnehmer, den es für die ganze übrige Bevölkerung 
nicht gibt. Wir haben uns immer wieder bemüht und bemühen 
uns weiter, dies klarzumachen, um die Diskussion rationaler 
zu gestalten.

GesetzHch haben wir uns bemüht, Einrichtungen zu schaffen, 
die gestuftes Vorgehen mögHch machen. Vor der Entschei
dung über Ordnungsmaßnahmen soU der Ausschuß - in ihm 
sind Vertreter der Professoren, der wissenschaftHchen Mitar
beiter, der sonstigen Mitarbeiter und der Studenten paritätisch
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vertreten der den Vorfall untersucht, zunächst Möglichkei
ten der Bereinigung, der Schlichtung nutzen.

Im übrigeiräber wird nach meiner Überzeugung die praktische 
Bedeutung jedes Ordnungsrechts weit hinter der Bedeutung 
Zurückbleiben, die es in der Diskussion hatte. Denn auch Stu
denten beginnen zunehmend zu, erkennen, wer ihre Interessen 
vertritt und wer sie lediglich vor den Karren der eigenen Inter
essen spannen will.

Eine Rationalisierung der Debatte um Ordnungsrecht muß, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, stets begleitet sein 
von dem immer wiederholten yersuch, klarzumachen, daß die 
Gesetze, die wir geschaffen haben, daß Demokratie überhaupt 
Möglichkeiten anbietet, Konflikte unter Rücksicht auf die In
teressen des anderen auszutragen. Dies ist ein wesentlicher 
Sinn hessischer Hochschulgesetzgebung immer gewesen, und 
diesem Sinn wollen wir weiter Rechnung tragen mit den hier 
vorliegenden Gesetzen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein in die Zukunft 
weisendes Konzept im Hochschulbereich kann nur vor dem 
Hintergrund des Auseinanderklaffens von Besckäftigungs- 
tind Bildungssystem  gesehen werden. Eine Abstimmung zwi
schen Beschäftigungssystem und Hochschule kann, soweit 
man staatlich reglementierte Bedarfslenkungablehnt - und wir 
Sozialdemokraten tun das ebenso wie die Freien Demokraten -, 
nur auf der Grundlage des Prinzips erfolgen, das auch auf 
dem freien Arbeitsmarkt gilt, d.h. jeder muß die Möglichkeit 
erhalten, die akademische Berufsausbildung zu absolvieren, 
für die er sich entschieden hat, und wir müssen dafür Mittel 
bereitstellen, soweit nicht andere staatliche Zwecke darunter 
leiden. •

Niemand darf hier reglementieren und die staatliche Entschei
dung an Stelle der persönlichen Entscheidung setzen wollen, 
zumal es sich bei der Berufswahl ja  wohl wirklich um eine der 
zentralen Entscheidungen in einem jeden menschlichen Leben 
handelt. : ‘

Allerdings, die Bejahung dieser freiheitlichen Entscheidung des 
einzelnen auch in diesem Bereich setzt die Bereitschaft voraus, 
das Risiko des freien Arbeitsmarktes mit zu tragen. Um diese 
Risiken für den einzelnen zu mindern und die Abstimmung 
von Beschäftigungs- und Ausbildungssystem zu erleichtern, 
müssen die Hochschulen der Gesamtgesellschaft geöffnet wer
den. Dies bedeutet im einzelnen, die Entscheidung für die aka
demische Hochschulbüdung darf nicht auf eine bestimmte Pe
riode des menschlichen Lebens beschränkt bleiben.

Zwischen Hochschule und Arbeitswelt muß ein ständiger 
Fluktuationsprözeß stattfinden. Der Bürger, der bereits im Ar
beitsleben steht, muß die Möglichkeit haben, entweder eine 
vollständige akademische Qualifikation an der Hochschule 
nachzuholen oder aber seine abgeschlossene akademische 
Qualifikation zu vertiefen oder eine andere Qualifikation zu 
erwerben. Dies dann - däs ist enorm wesentlich -, wenn er 
sieht, daß sich langfristig in seinem gewählten Beruf die Zu- 
künftschancen negativ entwickeln. Dies setzt z.B. voraus, daß 
sich die Hochschulen über Abendveranstaltungen und Fern
kurse weit mehr als bisher den Berufstätigen öffnen.

Die zusätzliche Belastung der Hochschule* das Problem* aber 
auch - soweit wir sehen - nur das Problem der achtziger Jahre, 
kann durch eine Öffnung der; Hochschule auch in der Lehre

teilweise aufgefangen werden. Es wäre denkbar, daß mehr als 
bisher Praktiker mit wissenschaftlicher' Qualifikation in die 
Lehre einbezogen werden.

Im übrigen kann bei einer Öffnung in dieser Weise vielleicht 
sogar die Zahl derjenigen Abiturienten aus den geburtenstar
ken Jahrgängen, die hier und heute studieren wollen, zurückge
hen, wenn ihnen deutlich wird, daß sie jederzeit die Chance 
haben, bei offener Hochschule akademische Qualifikationen 
nachzuholen.' Diese Öffnung der Hochschule bedeutet neue 
Wege bei der Qualifikation zum Hochschulzugang.

Einem Arbeiter, einem Angestellten, der das Abitur nachholen 
will, muß diese Möglichkeit stärker als bisher wirklich fak
tisch, wirklich realisierbar eingeräumt werden. Ihm muß klar 
sein* daß er dieses Ziel auch tatsächlich erreichen kann. Ich 
säge dies ganz bewußt auch und gerade auf dem Hintergrund 
von 20 % herkömmlicher Hochschulzugangsberechtigung hier 
in Hessen.

Eine Kluft zwischen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem 
kann nur vermieden, kann nur überwunden werden, wenn 
auch die akademische Büdung ein ständiges Angebot an den 
einzelnen Bürger bleibt, ein ständiges Angebot, das er ohne 
unüberwindliche Hindernisse wahrnehmen kann. Konkret: 
Gerade in der Hochschulbüdung darf es kein ,*zü spät” 
geben. . , * ■■

(Beifall bei der SPD)

Wir haben einen ersten wichtigen Schritt zur Verwirklichung 
dieser Konzeption mit unseren Entwürfen vollzogen. Diese 
Entwürfe enthalten Regelungen, die qualifizierten Arbeitneh
mern den Hochschulzugang ermöglichen. Dieses ist ein An
fang, der beweist, daß hessische Hochschulpolitik über den 
Tag, über die aktuellen Schwierigkeiten hinaus Wege aufzeigt.

Auch das Argument, daß unsere Gesellschaft ja  nicht so viele 
Akademiker brauche - gemeint ist, daß die Gesellschaft nicht 
so viele hochdotierte Positionen zur Verfügung stellen kann 
kann vor dieser Zukunftsvision nicht bestehen. Der Herr Mini
sterpräsident hat wiederholt in anderem Zusammenhang dar
aufhingewiesen, daß eine breit angelegte praxisbezogene Bil
dung ehe beste Sicherung vor Arbeitslosigkeit sei, ganz abgese
hen davon; welchen Wert Büdung an sich darstellt

Es führt kein Weg arider Erkenntnis vorbei, daß Freiheit nicht 
ein abstrakter Begriff is t sondern daß Freiheit sich verwir
klicht in den Möglichkeiten, die diese, die unsere Gesellschaft 
unseren Bürgern bietet

Wir verbinden mit der Vorlage dieser Gesetze die Hoffnung 
und den Wunsch, daß das Leben an unseren Hochschulen in 
diesem Land auf der Grundlage dieser Gesetze von einer für 
unsere Gesellschaft vorbüdlichen Renaissance der geistigen 
Toleranz und Offenheit in den nächsten Jahren bestimmt wird, 
daß sie in schwierigen Zeiten Stätten des Fragens und Süchens 
bleiben, Stätten, in denen die Freiheit stets die des Andersden
kenden ist und von aUen gegen aus ideologischer Verblendung 
entstehende freiheitsbedrohende Intoleranz verteidigt wird.

Die Bevölkerung, die Bürger Hessens erwarten von den Hoch
schulen Impulse für die Lösung ihrer Probleme. Die Bürger 
sind nach meiner Überzeugung dann auch bereit den Hoch
schulen die notwendige Unterstützung bei der Lösung ihrer 
schwierigen Aufgaben zu geben. Ich bin der Überzeugung, daß
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die vorgelegten Gesetzentwürfe in der Zukunft dafür eine 
tragfähige Grundlage büden.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Vizepräsident von Zworowsky:

Die Begründung der Gesetzentwürfe der Landesregierung für 
ein Hochschulgesetz, ein Universitätsgesetz, ein Fachhoch
schulgesetz und ein Kunsthochschulgesetz ist damit erfolgt 
Zur Begründung des Gesetzentwurfs der CDU für ein Univer
sitätsgesetz erteüe ich Herrn Abg. Borsche das W ort

i - ~ . ■: '• .

Borsche (CDU):

Herr Präsident meine; sehr verehrten Damen und Herren! An 
keiner Stelle ist in den letzten eineinhalb Jahrzehnten so viel 
reformiert worden wie im Hochschulbereich. Allein in Hessen 
ist seit 1960 seitens der Regierung oder der Regierungskoali
tion mehr als ein halbes dutzendmal mit Gesetzen in die Hoch
schulen eingegriffen worden.

Angesichts der hohen Zahl dieser Reformversuche müssen wir 
die Frage nach ihrer Qualität und nach ihrer Ausführung stel
len. Wir fragen: Was ist denn außer quantitativer Ausweitung 
an Studentenzahlen, Personalstellen und Quadratmetern 
Nutzfläche in den Hochschulen erreicht worden?

(Beifall bei der CDU)

Wurde die Qualität der Ausbüdung erhöht? Haben sich die 
Studienbedingungen verbessert? Ist die Studienreform ent
scheidend vorangekommen? Haben sich die Arbeitsbedingun
gen der Hochschullehrer verbessert? Sind die Forschungsmög
lichkeiten vergrößert worden? Steht dem jährlichen Milliarden
aufwand aus Steuermitteln für die Hochschulen ein entspre
chender Erfolg, steht ihm ein steigendes Ansehen der Wissen
schaft gegenüber? Kann angesichts dieses Zustandes hessi
scher Hochschulen der Ministerpräsident überhaupt noch 
guten Gewissens vor die Arbeitnehmer treten und immer wei
tere finanzielle Anstrengungen für diese Einrichtungen for
dern? Alle diese Fragen müssen wir aus den Beobachtungen 
und den Erfahrungen der letzten Jahre mit einem klaren Nein 
beantworten.

(Beifall bei der CDU) V

Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Gesetzgeber 
und Regierung müssen die Strukturvoraussetzungen, unter 
denen die Hochschulen arbeiten, ernsthaft überprüfen. Die 
Anpassung der Landesgesetze an die Rahmengesetzgebung 
des Bundes ist nicht der eigentliche Grund, aber ein geeigneter 
Anlaß dazu. Mit anderen Worten: Es kann nicht darum gehen, 
daß irgendwelche Paragraphenfolgen angepaßt werden und im 
übrigen weitergewursielt wird. Die jetzige Univefsitätsgesetz- 
gebung ist vielmehr eine Gelegenheit, Büanz zu ziehen, die von 
der Parlamentsmehrheit geschaffenen Strukturen zu überden
ken und dann die; richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen.

Sehen wir uns zu diesem Zweck einmal das an, was auf der 
Ebene des internationalen Vergleichs zum Leistungsstand der 
deutschen Universitäten gesägt wird. Meine Damen und Her
ren insbesondere von der Regierungskoalition: Ich empfehle 
Ihnen den Bericht des International Councü on the future of 
the University über die deutschen Hochschulen zur Lektüre, i

Dieser Bericht ist Mitte des vergangenen. Jahres vorgelegt wor
den, auch in Deutsch, so daß auch Sie ihn lesen können.

(Herbert Schneider (SPD): Diese Arroganz würde ich 
weglassen!)

Sie sollten ihn aufmerksam lesen. Da werden Sie die Feststel
lung finden,

(Zurufe von der SPD)

daß eben einige Minimaländerungen nicht dazu ausreichen, 
um die Universitäten endlich wieder leistungsfähig zu machen.

(Beifall bei der CDU)

Der Bericht stellt fest, daß die deutschen Universitäten vom 
Grund her gefährdet sind. Er stellt fest, daß das Schicksal der 
deutschen Universität, durch die die Wissenschaft in der gan
zen Welt in der Vergangenheit so sehr bereichert wurde, nicht 
allein für die Bundesrepublik, sondern für die gesamte westli
che Zivilisation überhaupt von immenser Bedeutung ist 
Durch die Reformen der vergangenen Jahre seien lebenswich
tige Prinzipien, die für den Leistungsstandard an der Univer
sität wesentlich seien, entscheidend geschwächt worden.

Als Hauptschwachstelle wird die Verlagerung von wissen
schaftlichen Entscheidungskompetenzen aus der personalen 
Verantwortung hin zu Kollektivgremien angesehen, die vom 
Gruppenproporz bestimmt sind. Deshalb müßten alle An
strengungenunternommen werden, um die notwendigen Kor
rekturen auch gegen Widerstände durchzusetzen, gegen Wi
derstände, die aus Statusinteressen erhoben werden. Dabei 
könnten durchaus kurzfristige Schwierigkeiten entstehen. Dar
über sind wir uns im klaren. Aber dennoch müssen wir diesen 
Preis zahlen, wenn langfristig die Funktionsfähigkeit und Lei
stungsfähigkeit der hessischen Hochschulen wiederhergestellt 
werden soll.

(Beifall bei der CDU)

Was auf diesem internationalen Forum generell für die Hoch
schulen der Bundesrepublik Deutschland festgestellt wird, güt 
im besonderen für die hessischen Hochschulen. Sie leiden 
unter Strukturbedingungen, die die Koalition in diesem Hause 
zu verantworten hat und die man wie folgt zusammenfassen 
kann:

Erstens. Gruppenbezogene und politische Entscheidungsgrün
de sind generell zuungunsten wissenschaftlicher Gesichtspunk
te in den Vordergrund getreten.

Zweitens. Der Staat hat sich in einem nicht zu vertretenden 
Ausmaß aus seiner Verantwortung für das Funktionieren der 
wissenschaftlichen Einrichtungen, in denen Lehre und For
schung eigentlich stattfindet, zurückgezogen und die Bestim
mung über ihr Schicksal an Gremien überlassen, in denen poli
tische Erwägungen und gruppenbezogene und persönliche Sta
tuserwägungen unangemessen zur Geltung kommen.

Drittens. Der Gesetzgeber hat die akademische Selbstverwal
tung deformiert

(Dr. Brans (F.D.P.): Ach nee! Erst eingerichtet!)

Er hat akademische Selbstverwaltung in einem wesentlichen 
Kernstück ausgeschaltet und andererseits der Selbstverwal
tung mit den Globalhaushalten Funktionen zugewiesen, mit 

i denen sie überfordert ist, mit denen sie schon immer überfor-



4525
_ — —.--- -------------- -------------j----------- ;---- ;---------- ; ; — ------—----------- :—.

Hessischer Landtag • 8. Wahlperiode • 74. Sitzung • 16. März 1978

dert gewesen wäre, mit denen sie aber auf jeden Fall unter dem 
Druck von Gruppeninteressen, die etabliert worden sind, über
fordert sein muß. A

(Beifall bei der CDU)

Das war in den vergangenen sieben bis acht Jahren so. Es stellt 
sich nun fiir uns die Frage: Was hat die Regierungsmehrheit 
aus diesen Entwicklungen gelernt?

(Dr. Brans (F.D.P.): Globalhaüshalte waren schon 
immer so!) " >

Ist die Regierungsmehrheit fähig und bereit, diese Fehlent
wicklungen jetzt endlich zu korrigieren?

(Beifall bei der CDU)

Sie ist es nicht Ganz im Gegenteil. Der alte Wein wird nur in 
neue Schläuche abgefüllt. Alle wesentlichen Universitätsstruk
turen, die sich aus den Friedeburg-Habermasschen 
Denkzwängen ergeben haben, sollen unter Börner und Kroll-. 
mann weitergelten,

(Beifall bei der CDU)

nachdem der eine, nämlich Friedeburg, als Minister gescheitert 
ist, und der andere, nämlich Habermas, sich aus den von ihm 
geistig geprägten Universitätsstrukturen und aus dem Modell 
der Demokratisierung fluchtartig in ein friedliches Max- 
Planck-Institut in die oberbayerische Seenlandschaft zurück^ 
gezogen hat. ^

(Beifall bei der CDU - Weghorn (F.D.P.): Es ist sicher 
auch schön dort!)

Wir aber können nicht wollen, daß die Mitglieder und Angehö
rigen der Universität auch noch in dep achtziger Jahren die 
Folgen der Friedeburg-Habermasschen Zwangsvorstellungen 
ausbaden müssen.

(Stöckl (SPD): Oh! - Heyn (SPD): Was haben Sie für 
Vorstellungeh?)

Deshalb legt meine Fraktion einen Gesetzentwurf vor,

(Emst (SPD):... der unseren eigenen Zwangsvorstellun
gen entspricht!)

der den Ansatz bietet, den Abschied von der Ära der Politisie
rung und Ideologisierung der Universitäten einzuleiten.

(Beifall bei der CDU)

Wir wollen die Möglichkeiten, die das Hochschulrahmenge
setz des Bundes bietet, voll ausschöpfen, um die politische 
Deformierung der Hochschulen zu überwinden. Wir wollen die 
Universitätsverfassung so aüsgestalten, daß Forschen, Lfehren 
und Lernen in Freiheit als die ursprünglichen und eigentlichen 
Aufgaben und Ziele der Universität wieder ungeschmälert zum 
Zuge kommen können.

(Weghom (F.D.P.): O heile Welt!)

Das sind die Posfulate, an denen sich ein Universitätsgesetz 
des Jahres 197? messen lassen muß. Wenn wir diesen Postula- 
ten nachkommen, haben wir die Chance, die Leistungsfähig
keit der Universitäten wieder herzustellen.,

(Emst (SPD): Siehe andere Bundesländer! - Weghom 
(F.D.P.): Heidelberg!) 1

Wir wissen, daß uns durch das Hochschulrahmengesetz des 
Bundes Vorgaben gemacht worden sind, die nicht viele Wege

offenlassen. Wir sind aber der Überzeugung, daß Minimalkor
rekturen, wie sie von Regierungsseite vorgelegt worden sind, 
nicht ausreichen, um die Gesundung der Universitäten in die
sem Lande einzuleiten.

(Beifall bei der CDU - Stöckl (SPD): Die sind gar nicht 
krank!)

Der jetzt eingebrachte Entwurf der CDU für ein Hessisches 
Universitätsgesetz ist durch eine lange Phase von Anhörun
gen, Beratungen und Diskussionen gelaufen, bevor er seine 
jetzige Form gefunden hat. Während eines öffentlichen Kon
gresses zum Thema Universitäten im Frühjahr 1977 wurden 
die Grundkonzeption und die Zielsetzung für ein Universitäts
gesetz diskutiert und erarbeitet. Wir wollen damit die schwie
rigste und komplizierteste hochschulrechtliche Materie in Ge
setzesform bringen.

Der auf den Erkenntnissen und Erfahrungen, die aus dieser 
Aussprache auf diesem Kongreß gewonnen worden sind, ba
sierende erste Entwurf für ein Gesetz ist erneut in zahlreichen 
Veranstaltungen mit Betroffenen und Fachleuten diskutiert 
und im Hinblick auf die praktischen Notwendigkeiten eines 
anwendbaren Universitätsgesetzes verbessert worden. Daraus 
ist schließlich eine Gesetzesvorlage entstanden, deren Verab
schiedung durch das Landesparlament die Funktionsfahigkeit 
und Leistungsfähigkeit der hessischen Universitäten für die 
Zukunft gewährleisten könnte. \

Das Verfahren bei der Erarbeitung unseres Entwurfs kann als 
beispielhaft für das verantwortungsbewußte Arbeiten einer 
Opposition gelten, die sich als die Regierung von morgen dar
stellt ;

(Beifall bei der CDU)

Mit großer Gründlichkeit und mit vorbüdlicher Bereitschaft 
zur Einbeziehung parteilich ungebundenen Sachverstandes in 
die Parlamentsarbeit sind die Beratungen des Entwurfs voran
getrieben worden.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und unterstreicht ein
drucksvoll den liberalen Ansatz iin Denken und Handeln der 
Union bei der Ausarbeitung von Alternativen zu den partei
egoistisch verengten Vorstellungen

(Weghorn (F.D.P.): Mein Gott!) 

der Regierungsvorlagen.

(Beifall bei der CDU)

In ähnlicher Weise bereiten wir den Entwurf für ein F achhoch- 
schulgesetz vor.

(Heyn (SPD): Das ist ja  toll!)

In der Vergangenheit haben wir immer wieder als Grund für 
die Funktionsunfahigkeit und die vielfach unbefriedigende Lei
stungsfähigkeit der hessischen Universitäten die durch die 
Hochschulgesetzgebüng des Jahres 1970 verursachte totale 
Politisierung des Wissenschaftsbetriebs genannt. Folgerichtig 
geht unser Gesetzentwurf davon aus, daß die politische Defor
mierung der hessischen Universitäten überwunden werden 
muß.

(Emst (SPD):, Das haben wir doch schon gehört!)

- Das kann man Ihnen nicht oft genug sagen, Herr Emst. 

(Beifall bei der CDU)
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Wissenschaftliche Leistung und zukunftsorientierte Heranbil
dung qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses müssen 
die Zielsetzung für unsere Universitäten sein. Diese Aufgaben
stellung ist das Beharren auf der Konstruktion der zentralen 
Organe des bisherigen, im wesentlichen von von Friedeburg 
kreierten Universitätsmodells nicht angemessen, in dem die 
selbständigen wissenschaftlichen Einrichtungen wie z.B. Insti
tute und Seminare in ihrem Bestand und in ihrer Arbeitsmög
lichkeit nach wie vor dem Wohlwollen von überwiegend grup
penpolitisch motivierten Gremienmehrheiten ausgeliefert blei
ben../, r * | ... -../■•

(Weghom (F.d !p .): Sagen Sie doch einmal, was Sie
wollen und nicht, was Sie nicht wollen! - Gegenruf Ernst
(SPD): Dann müßte er ja  etwas sagen!)

Im Gegensatz zum Vergehen der Regierungskoalition sehen 
wir nicht in den von Gruppeninteressen bestimmten überge
ordneten Gremien, sondern in den wissenschaftlichen Institu
ten die Kernzellen von Forschung und Lehre.

(Emst (SPD): Keimzellen!)

Wir sind daher bestrebt, deren Selbständigkeit zu sichern und 
ihre Grundausstattung mit Personalstellen und Sachmitteln im 
Landeshaushalt zu verankern. Das Land muß selbst die Ver
antwortung für die Funktionsfähigkeit der einzelnen Lehr- und 
Forschungseinrichtungeri, auch in finanzieller Hinsicht, über
nehmen und darf sie nicht gruppenegoistischen Gesichtspunk
ten oder Zufallsmehrheiten in den Gremien überlassen. Das 
Hochschulrahmengesetz des Bundes, das sicher kein Jahrhun
dertgesetz ist, mit dem wir aber leben müssen, läßt auf diesem 
Gebiet weiten Spielraum für die Ausgestaltung durch den Lan
desgesetzgeber. Es güt nun, in dieser Existenzfrage der Wis
senschaftsentwicklung an unseren Universitäten eindeutig Po
sition zu beziehen.

Konsequent ist es deshalb, wenn die CDU in den Vordergrund 
ihrer Überlegungen für die Universitätsgesetzgebung die Qua
litätssicherung und die Sicherung der Leistungsfähigkeit unse
rer Hochschulen stellt Die Universitäten als die kostspielig
sten Einrichtungen des Bildungswesens müssen durch uns Po
litiker in die Lage versetzt werden, ihren Forschungs-, Lehr- 
und Studienaufgaben ungehindert nachzukommen und sich so 
vor der Gesamtheit der steuerzahlenden Bürger zu legitimie- 
ren. ' .

(Beifall bei der CDU)

An einigen zentralen Punkten unseres Gesetzentwurfs wird 
deutlich, auf welchem Wege wir diese Zielsetzung verwirkli
chen wollen. Eine wirklich effiziente Organisationsstruktur für 
die Universitäten verlangt im Rahmen der Einheitsverwaltung 
nach der richtigen Ausbalancierung zwischen akademischer 
Selbstverwaltung einerseits und der unmittelbaren staatlichen 
Verantwortung im Hochschulbereich andererseits.

Deshalb werden im CDU-Entwurf die zentralen Organe der 
Universität so konzipiert, daß durch einen Konvent, den Senat 
und die Rektöratsverfassung die Gremientätigkeit auf die ei
gentlichen akademischen Selbstverwaltungsangelegenheiten 
zugeschnitten ist, während die Personal- und Wirtschaftsver
waltung unter der Leitung des Universitätskanzlers in staatli
cher Verantwortung ausgeübt wird. Damit ist eine klare Kom
petenzabgrenzung zwischen akademischer Selbstverwaltung 
und staatlicher Auftragsverwaltung gegeben.

Notwendiges Bindeglied zwischen akademischer Selbstverwal
tung und staatlicher Auftragsverwaltung wird nach unseren 
Vorstellungen, ein Verwaltungsrat sein, der aus elf Personen 
besteht Seine Mitglieder gehen, bis auf den Kanzler, aus den 
Selbstverwaltungsorganen der Universität durch Wahlen her-

■ . o
vor.

Diese Neuordnung der Uriiversitätsverfassung setzt das Prin
zip der akademischen Selbstverwaltung wieder wirklich in 
Kraft. Auf die von uns vorgeschlagene Weise wird die akade
mische Selbstverwaltung tatsächlich funktionsfähig gemacht. 
Die bisherige Praxis unter dem jetzt noch gültigen Univer
sitätsgesetz hat dazu geführt, das Prinzip der Selbstverwaltung 
gewissermaßen durch Verwaltung um ihrer selbst willen zu 
ersticken,

(Beifall bei der CDU)

indem die Organe mit Angelegenheiten befaßt und mit Proble
men überhäuft wurden, die besser in staatlicher Kompetenz 
geregelt worden wären.

Insoweit waren die Selbstverwaltungsorgane bisher, wie von 
uns auch immer kritisch angemerkt, überfordert und konnten 
ihrer eigentlichen Aufgabe nicht gerecht werden. Dies führte 
logischerweise zu wachsender Abstinenz bei den wirklich fach- 
kompetenten Mitgliedern der Universitäten gegenüber Angele
genheiten der Selbstverwaltung, wodurch uns mehr und mehr 
Sachverstand und Fachverstand bei den Entscheidungen fehl

sten.' . ~ '

Unsere Neuordnung der Universitätsverfassung führt zu einer 
spürbaren Entlastung der in der Selbstverwaltung tätigen Uni
versitätsangehörigen durch die Ausgliederung der Personal- 
und Wirtschaftsverwaltung aus dem Aufgabenkatalog der 
akademischen Selbstverwaltung.

Durch die Regelung, wonach die vom Konvent gewählten Ver
treter in Senat und Verwaltungsrat nicht zwingend zugleich 
Konventsmitglieder sein müssen und die Mitglieder von Se
natskommissionen nicht zwingend dem Senat selbst angehö
ren müssen, wird hier Erleichterung und Entlastung für die 
einzelnen in der Selbstverwaltung Tätigen geschaffen.

Gleiches güt übrigens auch in unserem Entwurf auf der Ebene 
der Fakultäten und schließlich durch die betonte Stärkung der 
Selbständigkeit der Institute und Seminare, mit deren Detaü- 
fragen sich die Fakultäten nicht mehr wie die bisherigen Fach
bereiche belasten müssen.

Als wichtige Neuregelung stärkt der CDU-Entwurf für ein 
Hessisches Universitätsgesetz die Verantwortung der Landes
regierung und des Landtags gegenüber den Universitäten. 
Dabei wird nicht von dem Prinzip abgegangen, daß das Land 
den Finanzbedarf der Universitäten im Rahmen der vom 
Landtag bewilligten Haushaltsmittel deckt.,

Wesentlich aber ist die Regelung, daß aüe Einnahmen und 
Ausgaben der Universität im Haushaltsplan des Landes im 
Einzelplan des Hessischen Kultusministers, getrennt nach den 
einzelnen Universitäten, grundsätzlich einzeln veranschlagt 
werden müssen. Prinzipien sind die Mittel für die jeweiligen 
Einrichtungen im Haushaltsplan einzeln aufzuführen.

In diesem Zusammenhang kommt dem bereits erwähnten Ver
waltungsrat besondere Bedeutung zu, indem er über die Vertei
lung der zentral zu seiner Verfügung veranschlagten Mittel,
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Steilen und Planstellen beschließt. Diese. Regelung bedeutet 
eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Globalhaushalte.

Wenn jetzt die Haushaltsmittel der Universitäten im einzelnen 
im Landesetat ausgewiesen werden müssen, wird der Tendenz, 
daß innerhalb der Universitäten stille Winkel der finanziellen 
Selbstbedienung in steigendem Umfang entstehen, ein Riegel 
vorgeschoben. Damit aber wird auch ein optimaler Einsatz der 
für den Lehr- undk Forschungsbetrieb erforderlichen hohen 
Mittel im Sinne ihrer Zweckbestimmung gewährleistet

Diese Regelung beinhaltet naturgemäß auch die verstärkte 
Überwachung der Haushaltsführung im Universitätsbereich. 
Damit werden die Landesregierung und der zuständige Res
sortminister wesentlich stärker in die Verantwortung genom
men. Dies halten wir nach den Erfahrungen der letzten acht 
Jahre allein schon deshalb für erforderlich, weil wir als Parla
ment der Bevölkerung gegenüber Rechenschaft schuldig sind, 
daß wir für die ordnungsgemäße Verwendung staatlicher Gel
der, die aus dem Steueraufkommen von Mülionen hart arbei
tender Menschen stammen, pflichtgemäß Richtlinien gesetzt 
und auch ihre Einhaltung überwacht haben.

(Beifall bei der CDU)

Als wichtige Neuerung in diesem Kapitel ist noch die Einfüh
rung des Landeswissenschaftsrats durch den Entwurf der 
CDU-Fraktiön zu nennen. Wir gehen dabei davon aus,

(Dr. Brans (F.D.P.): Das ist wahnsinnig neu! Das hat es 
schon einmal gegeben!)

daß die Büdung eines solchen Gremiums eine wirkungsvolle 
Unterstützung und Beratung der, Landesregierung in Angele
genheiten der Forschung und forschungsbezogenen Univer
sitätsorganisation darstellt Dabei soll dieser Wissenschaftsrat 
dem neben dem Kultusminister Und dem Leiter der Hoch- 
schulabteilung im Kultusministerium zehn Professoren der 
hessischen Universitäten angehören werden,

(Dr. Brans (F.D.P.): Und wer wird sich daran halten?)

insbesondere in folgenden Angelegenheit beratend tätig wer
den. . . ^

(Dr. Brans (F.D.P.): Ünd wer wird sich daran halten?)

- Wer wird sich daran halten? Herr Dr. Brans, ein von uns 
gestellter Kultusminister wird sich an die von uns durchgesetz
ten Regelungen halten und sie verfolgen!

(Beifall bei der CDU)

Dieser Verwaltungsrat wird in folgenden Teügebieten beratend 
tätig werden: .

Erstens. Forschungsplanung im Rahmen des Landes.

Zweitens. Aufstellung der Ausstattungspläne der Universitä- 
ten.

Drittens. Abstimmung von Forschungsvorhaben unter den 
Universitäten. *

Durch die Einrichtung dieses Landeswissenschaftsrates wer
den die Universitäten an der Weiterentwicklung ihrer eigenen 
Angelegenheiten und in den Fragen der Koordinierung auf 
Landesebene in optimaler Weise beteiligt.

Ein wesentliches Merkmal des CDU-Entwurfs ist die Umset
zung der bisher gemachten Erfahrungen mit dem Modell des 
Fachbereichs. Wir sehen in der durch die bisherige Regelung

hervorgerufenen Zersplitterung in so viele Mini-Fachbereiche 
eine wesentliche Ursache für die unbefriedigend^ Entwicklung 
der hessischen Universitäten. Das Festhalten der Regierung an 
dieser Konstruktion im Bereich der Universitäten ist allerdings 
wenig verheißungsvoll. Gerade an diesem Punkt muß ange
setzt werden, um die Zukunft der Hochschulen zu sichern.

Unser Vorschlag für die zukünftige Strukturierung der Fa
kultäten in mittlerer Größenordnung begegnet der Atomisie
rung der Universität in Kleinstbefeiche. Das Zusammenwir
ken mehrerer verwandter Fachgebiete in einer überschaubaren 
Fakultät schafft günstigere Voraussetzung für eine im Rah
mender Selbstverwaltung zu sichernde Leistungskontrolle, als 
dies im Augenblick bei der gegenwärtigen Struktur in Hessen 
gegeben ist. "•

Darüber hinaus dient die von uns vorgeschlagene Regelung 
der Qualitätssicherung. Sie wirkt dem Pfründenunwesen und 
der Klientelbüdung unmittelbar entgegen. Das Selbstbedie
nungsunwesenwird beendet Gleichzeitig wird die Selbständig
keit der Institute und Seminare als den unmittelbaren Stätten 
von Forschung Und Lehre gestärkt Auch diese Regelung dient 
dem Gedanken der Sicherung der Qualität von Forschung und 
Lehre. . ■

Dieses Prinzip findet seine Fortsetzung in den Bestimmungen 
über die Hochschulprüfungen und Einstellungsvoraussetzun
gen für Professoren, denen wir besondere Bedeutung beimes
sen. Als reguläre Einstellungsvoraussetzung für Professoren 
ist die Habilitation in unserem Gesetzentwurf verankertx

Hierdurch werden klare Maßstäbe gesetzt aber auch Beurtei
lungskriterien geschaffen, die zum einen bei der Auswahl zu
künftiger Inhaber von Professorehstellen von Bedeutung sind, 
zum anderen aber auch - und das ist nicht minder wesentlich - 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs die Chance einer Qualifi
kation und Leistungsbestätigung bieten.

/ v - . -
Im Rahmen der vielfältigen öffentlichen Beratungen und Dis
kussionen über die Grundlinien des CDU-Entwurfs für ein 
Universitätsgesetz hat sich unshre Konzeption für die Studen
tenvertretung zu einer konstruktiven und praktikablen Lösung 
weiterentwickelt.

(Dr. Brans (F.D.P.): 180 Grad zu Marburg ist das!)

- Herr Dr. Brans, das ist das Ergebnis unserer offenen und 
liberalen Behandlung dieser Gegenstände in der Öffentlichkeit 
unter Heranziehung von Sachverstand.

(Beifall bei der CDU)

Wir sehen eine Studentenvertretung vor, die aus ordnungs
gemäßen Wahlen hervorgeht und ihre Organe büdet, jedoch 
nicht als Zwangskörperschaft mit Beitragshoheit gelten kann.

(Dr. Brans (F.D.P.): Aber Zwangsbeitrag ist es!)

Die CDU-Fraktiön hat sich auf diesem Gebiet für einen Mit
telweg entschieden. Auf der einen Seite stand zur Wahl das 
Modell der Zwangskörperschaft, das in den vergangenen Jah
ren in immer unerträglicherer Weise zu Mißbrauchserschei
nungengeführt hat, gegen die die Landesregierung bisher .kei
nerlei Mittel gesucht und gefunden h a t

(Beifall bei der CDU)

Ich erinnere nur an die kontinuierliche, gesetzwidrige Inan
spruchnahme eines allgemeinen politischen Mandats - das bis
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her auch verboten war, Herr Minister; es ist ja  gar nichts 
Neues, daß Sie sich jetzt auf einmal dazu bekennen, Sie woll
ten es nicht -

(Bohl (CDU): So ist es!)

und an die rechtswidrige Verwendung von studentischen 
Zwangsbeiträgen durch die Allgemeinen Studentenausschüs
se. ■' . , , ■' - :

Auf der anderen Seite stand die völlige Abschaffung studenti
scher Selbstverwaltungsorgane. Mit unserem Vorschlag blei
ben wir bei gewählten studentischen Vertretungsorganen. Wir 
fordern die obligatorische Briefwahl, um die studentische 
Wahlbeteiligung zu erhöhen.

Die Finanzierung der Studentenschaft erfolgt nach unserem 
Vorschlag in Zukunft

(Zuruf Dr. Brans (F.D.P.))

durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel zur Bewälti
gung ihrer Aufgaben in den Universitätshaushalten. Damit 
verbunden ist naturgemäß die Kontrolle des Finanzgebarens 
der Studentenschaft durch die Universitätsverwaltung, wo
durch Mißbräuche wie in der Vergangenheit von vornherein 
ausgeschlossen werden.

(Beifall bei der CDU - Milde (CDU): Wenn der Präsi
dent das will in Marburg!)

Auch die Fragen des Ordnungsrechts haben wir seit der Mitte 
des letzten Jahres eingehend und gründlich diskutiert Wir 
haben nie Zweifel daran gelassen, daß uns die Erfahrungen der 
vergangenen Jahre gelehrt haben, daß ein wirksames Ord
nungsrecht in den Universitäten unabdingbar is t Dabei sind 
wir uns darüber im klaren, daß diese Regelung nicht isoliert 
betrachtet werden darf.

Es müssen zwei Faktoren Zusammenkommen, nämlich der 
Wille der staatlichen Repräsentanten, gesetzliche Bestimmun
gen auch durchzusetzen, und der Wille der Hochschulmitglie
der, an den Aufgaben der Universität festzuhalten. Das Ord
nungsfecht mit Regelungen, wie sie innerhalb der Grenzen des 
Hochschulrahmengesetzes möglich sind, ist durchaus aus d er 
Sache selbst erklärbar.

Alle Grappen innerhalb der Universitäten haben erhebliche 
Rechte. An diese Rechte ist aber auch die Erwartung geknüpft, 
daß jeder, der zur Universität kommt, im Sinne des Auftrags 
der Universität dort tätig werden will,' um an Forschung und 
Lehre teilnehmen zu können.

Für Beamte und Bedienstete im Bereich der Universitäten gibt 
es das Beamtenrecht oder das Disziplinarrecht, um Pflichtver
letzungen schnell und wirksam begegnen zu können.

Nur bei der Gruppe der Studenten muß bei Verfehlungen 
gleich der schwere Knüppel des Strafrechts herangezogen wer
den. Dabei kann die Anwendung des Strafrechts zwangsläufig 
in unserem Rechtsstaat zu einer gegebenenfalls langfristigen 
Prozeßkette fuhren, die keineswegs in der Lage ist, die Ord
nung innerhalb der Universität kurzfristig sicherzustelleti und 
Behinderungen des Wissenschaftsbetriebes und Beeinträchti
gungen der Freiheit von Lehre, Forschung und Lernen auszu
schließen. Deshalb brauchen wir ein Ordnungsrecht

(Beifall bei der CDU)

Mit den hier beschriebenen Schwerpunkten unseres Gesetzent
wurfs und zahlreichen anderen Einzelregelungen macht die 
CDU den Versuch, den hessischen Universitäten wieder den 
Weg zu ihrer früheren Leistungsfähigkeit zu öffnen. Freiheit 
von Forschung, Lehre und Lernen im Sinne der grundgesetzli
chen Garantien soll sichergestellt werden. Dazu dienen die von 
uns vorgeschlagenen gesetzgeberischen Maßnahmen.

Mit diesem Instrumentarium des Gesetzgebers ist jedoch ein 
Problem, dem wir ganz große Bedeutung beimessen, nicht zu 
lösen, nämlich die Frage der Gewinnung qualifizierten wissen
schaftlichen Nachwuchses. Zwar sieht der CDU-Entwurf den 
Professor auf Zeit vor, um besonders qualifizierten Nach
wuchswissenschaftlern eine Übergangschance zu geben. 
Nachdem aber in der Vergangenheit durch das unselige Sy
stem der Überleitungen im großen Umfang auf Jahrzehnte 
hinaus die Professorenstellen an hessischen Universitäten 
blockiert sind, sind nach unserer Ansicht für die jetzt nach
drängenden jungen Talente die Aussichten in diesem Bereich 
denkbar düster geworden.

Deshalb muß neben der gesetzlichen Neuordnung der Univer
sitätsverfassung und der Universitätsstrukturen eine Stellen
reserve für den wissenschaftlichen Nachwuchs geschaffen 
werden; denn andernfalls droht die Gefahr, daß trotz kon
struktiver Gesetze auf Grund der Fehlentwicklungen der jüng
sten Zeit unsere Universitäten den Anschluß an den internatio
nalen Standard noch mehr verlieren.

(Beifall bei der CDU)

Es liegt in unserer Verantwortung, eine solche Entwicklung zu 
verhindern und den ersten Schritt durch eine vernünftige Kon
zeption für die Strukturen der Universitäten zu machen. Dazu 
dient der Entwurf der CDU-Fraktion.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Steins

Meine Damen und Herren, damit sind die Gesetzentwürfe der 
Landesregierung - Landeshochschulgesetz, Universitätsgesetz, 
Fachhochschulgesetz und Kunsthochschulgesetz - sowie der 
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion für ein Universitätsgesetz 
begründet. Wir treten nun in die Aussprache ein. Das Wort hat 
Herr Abg. Dr. Brans.

Dr. Brans (F.D.P . ) 2

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe ernste 
Zweifel, ob das Interesse des Hauses dem Thema dieses Bün
dels von Gesetzesvorlagen und dem, was dahintersteckt, ge
recht wird.

(Beifall Kanther (CDU))

Wer die wissenschaftlichen Konsequenzen, wer die Konse
quenzen aus der wissenschaftlichen Organisation für die Wirt
schaft dieses Landes, wer die politischen und sozialpolitischen 
Konsequenzen auch der Hochschulgesetzgebung kennt, der 
weiß, daß dieses Interesse in einem umgekehrten Verhältnis 
zur Bedeutung dessen steht, was wir hier besprechen.

Mir tut es sehr leid, daß ich eine solche Bemerkung machen 
muß, aber ich kann sie mir nicht verkneifen - auch angesichts 
der Ereignisse, die wir in Zusammenhang mit der Vorberatung 
an den Universitäten erlebt haben. Wir können nicht so tun,

\
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1 als ob die Universitäten nebem dem übrigen staatlichen und 
politischen Leben hierliefen.

| Die vorliegenden Änderungen der hessischen Hochschulgeset- 
| ze - in erster Linie Anpassungsgesetze an das Hochschulrah

mengesetz - haben in der Vorbereitungsphäse eine Fülle von 
Stellungnahmen ausgelöst. Sie sind dementsprechend entwe- 

\ der bereits berücksichtigt worden, oder sie finden zum Teü 
J noch während der parlamentarischen Beratung Berücksichtig 
* gung. Diese Stellungnahmen der verschiedenen Gruppen an 
•i den Hochschulen sind die Ergebnisse lebhafter Diskussionen, 

auch sehr grundsätzlicher* Art, über das Hochschulrecht in 
j Hessen und in der Bundesrepublik Deutschland.

t Nicht alle Diskussionen verliefen jedoch so sächlich wie die 
:: genannten. Während der Erörterung der Anpässungsgesetze -
; es wäre gut, wenn dies in diesem Hause zur Kenntnis genom- 
l men würde - ist es an den hessischen Hochschulen zum Teü zu 
; sehr, unerfreulichen Szenen gekommen; so z.B. zum gewalt

samen Abbruch einer Großveranstaltung mit dem Kultus
minister und Fraktiönsvertretem in Frankfurt am Main sowie 
zur gewaltsamen Beendigung einer Veranstaltung in Marburg 
mit Vertretern der Regierungsfraktionen; eine Veranstaltung 
konnte erst nach Verlegung in einen anderen Hörsaal durch- 
gefuhrt werden.

Ich spreche diese unerfreulichen Ereignisse hier ausdrücklich 
an, weü meine Fraktion und meine Partei der Auffassung sind, 
daß diese unter keinen Umständen zu billigenden Formen der 

, Nötigung, diese Überreaktionen von bestimmten Gruppen der 
j Studenten nicht zu Überreaktionen der verantwortlichen Poli- 
f tiker fuhren dürfen.

j (Beifall bei der F.D.P. und bei Abgeordneten der SPD)

1 Für diejenigen, die das Hochschulrahmengesetz und die An- 
1 passungsgesetze ablehnen, gibt es eine Fülle von Motiven. Da 
f ist zunächst unleugbar eine militante Gruppe von anarchi- 
j stisch orientierten Studenten, die in der Auseinandersetzung 
l um die Gesetze eine Gelegenheit sah, so wie sie jede ähnliche 

Gelegenheit währnimmt, den demokratischen Rechtsstaat zu 
verteufeln, ihn als repressiv anzugreifen. Diese Gruppe benützt 
die Kontroverse dazu, eine Atmosphäre genereller Stäatsfeind- 
lichkeit herzustellen. -

Meine Damen und Herren, es gelingt Gruppen dieser Art, 
unter Umständen Versammlungen zti sprengen oder zu verhin
dern. Aber sie dürfen deswegen nicht als repräsentativ für die 
Studentenschaft, ja, sie dürfen nicht einmal als repräsentativ 
für die protestierende Studentenschaft angesehen werden. 50 
bis 100 mit Trillerpfeifen und Eiern ausgerüstete Extremisten, 
denen jedes Mittel recht ist, um ein Chaos zu erzeugen, sind 
nicht „die Studentenschaft”. Aus der Begegnung mit diesen 
Elementen auf den von Dr. Dregger zitierten „Synipathisan- 

j. tensumpf’ an den Universitäten zu schließen, ist kurzsichtig, 
! ungerecht und gefährlich.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Es fuhrt dazu, jene Stimmen der Kritik zu überhören, die sich 
durchaus argumentativ artikulieren, die ernstzunehmende Sor- 

 ̂ gen haben, die uns zwar nichts schenken in der harten Ausein- 
I ändersetzung, die sich aber eben, weü sie die Auseinanderset

zung suchen und fuhren, nicht abseits steüen, die den Staat 
und seine Organe, seihe Gesetze zwar auf dem Holzweg

wähnen mögen, aber die sich nicht grundsätzlich abseits stel
l e n .  . ’ ■ -

Diese Feststeüüng ist wichtig. Mit diesen Gruppen muß das 
Gespräch intakt bleiben, es darf nicht unterbrochen werden, 
weü es daneben eine winzige Gruppe gibt, die das Gespräch 
gar nicht mehr zu fuhren gewült ist.

(Beifaü bei der F.D.P. und der SPD)

Vizepräsident Stein:

Herr Koüege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? - Herr Koüe- 
ge Bohl!

Bohl (CDU):

Herr Kollege Dr. Brans, wo würden Sie denn in diesem Spek
trum den Liberalen Hochschulbund einordnen, der in Marburg 
mit den Kommunisten paktiert?

Dr. Brans (F.D.P.):

Herr Koüege Bohl, es ist Ihrer Aufmerksamkeit ganz offen
sichtlich entgangen, daß ich von Gruppen gesprochen habe, 

r die mit. keinem Vertreter des Staates sprechen,'und von sol
chen Gruppen* die die Diskussion, wenn auch in außerordent
licher Härte, führen. Ich habe dafür plädiert, daß mit denjeni
gen, die sprechen, gesprochen wird. Dabei spielt es keine Rohe, 
wo diese Gruppe steht

Im übrigen ist die simple Einordnung, die Sie hier versucht 
haben, ist diese simple Zuordnung der Stil, mit dem Sie mit 
Sicherheit die Probleme an deutschen und hessischen Univer
sitäten niemals lösen werden.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Die sehr viel größere Gruppe, von der ich gesprochen habe, die 
argumentiert, diese sehr viel größere Gruppe, die unter 
Umständen Anspruch darauf erheben kann, repräsentativ zu 
sein, hat in der Kritik an dem Hochschulrahmengesetz und 
den. Anpassungsgesetzen auch oft überzogen. Ihre Angriffe, 
ihre Reaktionen standen und stehen in keinem vernünftigen 
Verhältnis zum Anlaß der Kritik.

Schließlich muß. hier doch festgesteüt werden, daß es in Hes
sen stets eine verfaßte Studentenschaft gegeben hat und daß 
das Anpassungsgesetz nach wie vor die verfaßte Studenten
schaft vorsieht. Insofern ist ein Kritikpunkt des Verbandes 
deutscher Studentenschaften gegenstandslos, der! ja  bekahnt- 
üch fordert, daß die verfaßte Studentenschaft in den Höch- 
schulgesetzen aüer Länder vorgesehen werden soU.

Regelstudienzeiten, die das Hochschulrahmengesetz zwingend 
vorschreibt, werden durch das Instrument des Hessischen 
Hochschulgesetzes so gehandhabt, daß kein Student vorzeitig 
zur Aufgabe des Studiums veranlaßt werden kann, der den 
Nachweis erbringt, daß die Gründe für ein längeres Studium 
nicht in seiner Person liegen. Schon die Tatsache, daß eine 

, Studienordnung oder eine Prüfungsordnung nicht vorliegt, ist 
ein ausreichender Grund, ein längeres Studium zu rechtferti
gen-

Ich kann dem Kultusminister nur darin zustimmen, daß nie
mand - wenn er nicht ausgesprochen böswillig dieses Gesetz 
liest - herauslesen kann, die darin enthaltenen Bestimmungen
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über Regelstudienzeit hätten ausschließlich den Zweck, Stu
denten zu disziplinieren.

Desgleichen ist auf die Handhabung des Ordnungsrechts in 
Hessen hinzuweisen.. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind 
eben nicht geeignet, wie einige Studenten behaupten, eine Son
dergerichtsbarkeit zu’ schaffen. Das Legalitätsprinzip ist 
strengstens berücksichtigt Danach kann, von ganz gravieren
den und eindeutigen Ausnahmen abgesehen, niemand relegiert 
werden, der nicht von einem ordentlichen Gericht verurteüt 
worden ist

Dies halten wir im Unterschied zu dem, was Herr Kollege 
Borsche hier gesagt h a t auch für richtig, Herr Kollege Bor- 
sche, weü es mit einem Hausrecht nicht getan sein kann; denn 
die Konsequenzen der Relegation bedeuten unter Umständen, 
daß jemand den gewählten Beruf nicht wird ergreifen können. 
Man muß sich diesen Sachverhalt klarmachen, um die Bedeu
tung des Ordnungsrechts insgesamt zu sehen.

(Trageser (Frankfurt) (CDU): Das muß er vorher über
legen! - Borsche (CDU): Es gibt doch Spielregeln, die 
einzuhalten sind! Die müssen sich doch auch nach den 
Regeln richten! Das ist doch ein Eiertanz! - Weitere 
Zurufe, von der CDU)

- Ich teüe Ihre Auffassung, nur ist die Frage, wer das entschei
den soll.

(Trageser (Frankfurt) (CDU): Der Betroffene! Der 
Lehrling wird* auch entlassen!)

Weiter: Das Verhältnis der Gruppen zueinander, die an den 
Selbstverwaltung der Universitäten mitwirken, ist in Hessen 
ausgewogen und gewährleistet die Wahrnehmung aller Interes
sen. .

Meine Damen und Herren, auf die Einzelheiten des Gesetzes 
ist noch heute und in späteren Beratungen einzugehen. Hier 
sollte ledighch darauf hingewiesen werden, daß sowohl die 
Veränderungen der hessischen Hochschulgesetze gegenüber 
dem geltenden Recht als auch die Veränderungen, die vom 
Hochschulrahmengesetz veranlaßt wurden, objektiv die Hef
tigkeit der Diskussion, die ungewöhnliche Emotionalisierung, 
die teüweise zu verzeichnen war und noch zu verzeichnen ist, 
weder erklären noch rechtfertigen können.

(Beifall bei der F.DJP.)

Die eigentümliche Überreaktion ist nur verständlich - dies zu 
sagen ist außerordentlich wichtig -, wenn man sieht, daß der 
Streit um das Hochschulrecht ein Ventil ist, ein viel größeres, 
ein viel tiefschichtigeres Problem zur Sprache zu bringen, 
nämlich die Sorge-um die Zukunft, Furcht vor beruflichen 
Schwierigkeiten, Ängste, die durch Unsicherheit wirtschaftli
cher Art ausgelöst werden. Nur so sind die irrationalen Über
steigerungen in den Diskussion in den letzten Wochen zu ver
stehen. .. /  ^

Wer diese Sorge nicht erkennt, die Gründe für diese Sorge 
nicht respektiert, sondern in den zugegebenermaßen in einigen 
Erscheinungsformen nicht hinzunehmenden Reaktionen auf 
Sympathisantensumpf und Anarchosoziaiismus schließt, der 
verschließt die Augen vor einem ernsten Problem und wird 
deshalb auch nicht in der Läge sein, dieses Problem zu lösen.

Eine akademische Ausbüdung war bisher stets eine Gewähr 
für eine herausgehobene Position in Gesellschaft und Wirt

schaft, war für die allermeisten eine Gewähr für eine absolut 
gesicherte Zukunft, z.B. im Staatsdienst.

In dem Maße, in dem diese Sicherheit schwindet, schlägt die 
Verunsicherung schon ins Studium zurück. Auf eine Genera
tion, die keine andere Erfahrung als die Erfahrung der Wohl
standsgesellschaft kennt, für die das Lebensrisiko, das Wirt
schaftsrisiko, das politische Risiko mehr den Wert von Theo
rien hat, als daß es anschaulich wäre, muß diese schwer zu 
fassende und in ihren Ursachen auch viel schwerer, als die 
Theoretiker meinen, zu analysierende Bedrohung verheerend 
wirken.

Es liegt nahe, daß der Kampf um das Hochschulrecht und um 
die Anpassung in diesem Sinne eine Art von Kompensation 
darstellt Hier wird eine Maßnahme des Staates stellvertretend 
zum Sündenbock für sehr „vielschichtigere gesellschaftliche 
Probleme gestempelt Die Diskussion, die mit Studenten zu 
führen is t hat sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie 
werden sehen, wie schnell die Diskussion um Paragraphen des 
Gesetzes, gemessen an diesem Problem, irrelevant wird.

Es kann uns nicht genügen, meine Damen und Herren, den 
Vorwurf aufzunehmen, man hätte den Akademikerüberschuß 
durch Auslese in den höheren Schulen und durch verschärfte 
Auslese in den Universitäten verhindern können.

Erstens ist unter Berücksichtigung aller gesellschaftlichen Fak
toren, die zu dem außerordentlichen Andrang an Hochschul
einrichtungen geführt haben, daran zu zweifeln, daß der Zu
strom hätte gedrosselt werden können. Zweitens ist ein Parla
ment der richtige Ort, die Frage zu stellen, ob derartige Len
kungsmaßnahmen in einem Staat wie dem unseren politisch 
und verfassungsrechtlich vertretbar gewesen wären.

(Weghorn (F.D.P.): Gerade verfassungsrechtlich!)

Ich will den Standpunkt meiner Partei zu diesem Problemkreis 
sehr deutlich machen. Die F.D.P. ist der Auffassung, daß die 
Büdungswerbung am Ende der fünfziger Jahre sozialpolitisch 
gerechtfertigt war, unter dem Gesichtspunkt der Chancen
gleichheit geradezu geboten war. Die Konsequenz der Bü
dungswerbung ist ein bis dahin nicht gekannter Prozentsatz 
der Nachfrage nach weiterführenden Büdungseinrichtungen 
gewesen.

Es mag dahingestellt bleiben, ob die Art und Weise, wie wir 
diese weiterführenden Büdungseinrichtungen mit Lehrinhalten 
gefüUt haben, richtig gewesen ist Aber an dem Grundsatz 
kann nicht gerüttelt werden: der überproportionale Zustrom 
an die Hochschulen ist unvermeidlich gewesen. Er entspricht 
einem in aüen Industrieländern der Welt zu verzeichnenden 
Trend. »

Zu diesem im Verhältnis zum jeweiligen Geburtsjahrgang pro
zentualen Anstieg der Hochschulabsolventen kommt ein wei
terer Zustrom hinzu, der seine Ursachen in der eigentümli
chen, kriegsbedingten Altersstruktur der Bundesrepublik 
Deutschland h a t

Unter diesen Voraussetzungen ist. eine Universitätsstruktur - 
das sage ich betont auch in Richtung auf die CDU -, wie sie für 
das 19. Jahrhundert und für die erste Hälfte dieses Jahrhun
derts durchaus vertretbar sein mochte, heute unrealistisch. 
Was soU z.B. die Wiederhersteüung von Fakultäten? Um nur 
diese eine Frage; Herr Koüege Borsche, in diesem Zusammen-
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hang zu stellen. An die Stelle der klassischen Honoratiorenuni
versität mußte eine Organisation treten, die der Massenuniyer- 
sität gerecht wird. Daher die Gruppenuniversität, daher zum 
Teil auch dieses Gesetz.

Dieser Erscheinung der Massenuniversität gegenüber gibt es 
zwei generelle Vorwürfe. Der erste Vorwurf ist der der Über- 
akademisierung oder Überqualifizierung; der zweite Vorwurf - 
wir haben ihn eben ausgiebig gehört - ist der dös Niveauverlu- 

- stes. . . /V " .

Gibt es tatsächlich so etwas wie Überqualifizierung? - Dem 
Begriff „Überqualifizierung” steht der Begriff der bedarfsge
rechten Qualifizierung gegenüber. Denn jemand, der meint zu 
wissen, was zuviel ist, muß das richtige Maß ja  kennen; sonst 
könnte er nicht wissen, was zuviel is t „Bedarfsgerecht” läßt 
sich interpretieren als dem gesellschaftlichen Bedarf entspre
chend, es läßt sich aber auch interpretieren als der Nachfrage 
von seiten der Studienberechtigten entsprechend.

Der Idealfall wäre, daß der gesellschaftliche Bedarf der Nach: 
frage von seiten der Studienberechtigten ungefähr entspräche. 
Ein solches ausgewogenes Nachfrage-Angebot-Verhältnis ist - 
das muß mit allem gebotenen Emst und bei jeder Gelegenheit 
immer wieder gesagt werden - durch kein wie auch immer 
geartetes politisches Instrument herzustellen, weder in unse
rem freiheitlichen Staat mit einem garantierten Grundrecht auf 
freie Wähl des Zugangs zu den Ausbildungsvoraussetzungen 
noch durch ein Instrument planwirtschaftlicher, sozialistischer 
Systeme.

Alle Vorausschätzungen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg 
im Hinblick auf den Äkademikerbedarf gehabt haben, haben 
sich bis zur Stunde als Fehleinschätzungen herausgestellt. So 
ist z.B. der gegenwärtig noch anhaltende Ärztemangel das Er
gebnis einer solchen gravierenden Fehleinschätzung. Desglei
chen haben in der Vergangenheit Prognosen über den Lehrer
bedarf stets zu Fehleinschätzungen geführt

Man macht es sich zu einfach, wenn man, wie es auf seiten der 
CDU hier und da in Schriften zu lesen ist, einfach von einer - 
Akademikerquote von 10% ausgeht. Die sich rasch ver
ändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
lassen mit Sicherheit auf einen steigenden Bedarf an Hoch
schulabsolventen schließen. Eine Quantifizierung ist jedoch 
unmöglich, es sei denn, man wollte sich allein auf die Berech
nung des Bedarfs durch die öffentliche Hand stützen. Dieser 
Bedarf ist nicht einfacher zu definieren als mit einem Satz des 
Hessischen Kultusministers: Bedarf im Bereich des Staates ist 
das, was man bezahlen kann.

Im übrigen, wenn Bildung zur Qualifikation führt, wer kann 
dann von Überquälifikation sprechen? Wir müssen büden, und 
zwar jeden büden, so gut wir es vermögen, weü Büdung selbst 
ein Wert is t Nur wer dies verkennt, kann von „Überqualifika
tion sprechen. Das Wort ist ein Widerspruch in sich.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD - Zuruf Koch
(CDU» •

Was in diesem Zusammenhang dringend zu fordern wäre, ist, 
daß die herkömmlichen Berechtigungen, die ein Studium ver
mittelt, vom Studium bzw. vom Examen, was das Entschei
dende ist, abgekoppelt werden. Berufliche Qualifikation ist 
durch eine Hochschulprüfung nicht von vornherein gewährlei
stet; dies kann man nicht oft genug sagen. Ich bedauere nur,

daß beispielsweise auch das Bundesbesoldungsrahmenrecht 
diesen Grundsatz völlig unzureichend berücksichtigt und 
immer noch davon ausgeht, daß ein Hochschulexamen eine 
den beruflichen Erfolg garantierende Voraussetzung für den 
Beruf wäre.

Unterstellt, das Problem des gesellschaftlichen Bedarfs wäre 
tatsächlich lösbar, unterstellt, wir wüßten, wieviel Akademiker 
in den nächsten 20 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 
nach früher unbezweifelten Gesichtspunkten Arbeit und Brot 
finden, erhebt sich die außerordentlich wichtige Frage nach 
den Kriterien, nach denen man den einen zum Studium zuläßt, 
dem anderen aber den Zugang zum Studium verweigert

Die klassischen Selektionsmechanismen auf diesem Gebiet 
waren früher standespolitische Selektionsmechänismen; dies 
ist in langen wissenschaftlichen Abhandlungen eindeutig nach
gewiesen. Wenn heute der Beweis erbracht werden kann, daß 
die Quote z.B. der Unterschichten-Kinder an den Hochschul
absolventen von Jahr zu Jahr wächst, so erklärt dies ü.a. die 
Wachsende Zahl von Studenten. Den Aufsteigem steht jedoch 
keine entsprechende Zahl von Absteigern gegenüber. Es hat 
sich also bis heute zwar eine soziale Förderung ergeben, aber 
eine Auslese hat nicht stattgefunden.

Wer weiß, wie außerordentlich schwer es ist, Zeugnisse mitein
ander zu vergleichen-dabei spielt es keine Rohe, ob es sich um 
Schul- oder um Höchschülzeugnisse handelt-, der muß ziige- 
ben, daß der Einbau von Auslesemechanismen nach dem vier
ten Schuljahr überhaupt nicht vertretbar ist

.(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Aüch eine wesentliche Verschärfung der Auslese nach dem 
zehnten Schuljahr ist noch problematisch genug. Wer von be
darfsgerechter Höchschulzülässüng spricht, der strengeren 
Auslese das Wort redet und der Öffentlichkeit vorgaukelt, er 
wüßte, wie eine solche strengere Auslese zu handhaben sei, der 
ist dieser Öffentlichkeit gegenüber auch schuldig, über diese 
Kriterien etwas zu sagen, uns mitzuteüen, wie er denn das zu 
handhaben gedenkt Darauf warten wir bis zur Stunde. Wir 
hören nur: es muß ausgelesen werden. Auf die Frage, wie denn 
das verfassungskönform geschehen könnte, hören wir nichts.

Für ebenso unbegründet wie die Klage der Überqualifikatibh 
halten wir den Vorwurf der Niveauabsenkung. Dieser Vorwurf 
ist ebenso pauschaliert und daher ebenso ungerechtfertigt Der 
ungeheure Zuwachs an wissenschaftlichen Erkenntnissen in 
diesem Jahrhundert führt in Schulen wie in Hochschulen zu 
einem ungewöhnlich schwierigen didaktischen Problem; 
nämlich dem, aus dieser Flut eine für die berufliche Praxis der 
Absolventen vernünftige Auswahl zu treffen. Bis heute sind die 
Hochschulen auf diesem Gebiet nur mühsam weitergekom- 
men; ich halte dies für eine vornehme Umschreibung des Tat
bestandes;

(Weghorii (F.D.P.): Sdu- richtig!)

Es ist zu hoffen, daß u.a. durch die vorliegenden Gesetze in 
dieser Hinsicht wenigstens ein Anstoß gegeben wird. Ich teile 
die Auffassung des Kultusministers, daß wir gemeinsam die 
größten Hoffnungen in die Studienreformkommissionen set
zen müssen, gleichgültig, ob diese nun in den Augen ihrer 
Kritiker richtig oder falsch zusammengesetzt sind.

Uns in der Frage der Zusammensetzung der Hochschulre- 
formkommissioneri ein neues Paritätenproblem einzuhandeln,
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auf die Gefahr hin, daß die Kommissionen bis zum Sankt- 
Nimmerleins-Tag vertagt werden, wäre der schlimmste Bären
dienst, den wir uns erweisen könnten.

(Beifall bei der F.D.P.)

Es geht hier gar nicht um die Frage, ob richtig oder falsch 
zusammengesetzt, sondern lediglich um die Frage des staatli
chen Anteils an diesen Kommissionen, um es deutlich zu / 
sagen. Wir Freien Demokraten werden über die Parität dieser 
Kommissionen mit uns reden lassen, Hauptsache, wir kom
men rasch zu Fortschritten auf diesem Gebiet

Die Massenuniversität ist noch weniger als die klassische 
Hochschule als eine Veranstaltung von Hochschullehrern zu 
definieren. Es ist in jeder Hinsicht berechtigt daß auch die 
übrigen Gruppen, für die die Universität Ausbüdungsstätte 
oder Arbeitsplatz is t  an den Entscheidungen der Forschung, 
der Lehre, der Gestaltung von Prüfungen usw. angemessen 
berücksichtigt werden. Das Land Hessen hat in dieser Frage, 
die in früheren Jahren die Gemüter sehr erhitzt h a t schon im 
derzeit gültigen Hochschulrecht eine vorbüdliche Lösung ge
funden. Wir sind durch das Hochschulrahmengesetz nur in 
einigen wenigen Fällen zu einer Anpassung gezwungen wor- 

■ den. - - / -

Es ist mit Genugtuung festzustellen, daß die Frage der ange
messenen Beteiligung der Gruppen bei den Diskussionen im 
Vorfeld dieser Parlamentsdebatte noch die geringste Rolle ge
spielt h a t Nicht zuletzt deswegen halte ich es, Herr Kollege 
Borsche, nicht für richtig, wenn Sie hier gegen die Gruppenuni
versität polemisieren und verschweigen, daß die Zusammen
setzung aller Räte, die Sie in Ihrem eigenen Gesetz vorsehen, 
mit Zwangsläufigkeit selbstverständlich zur neuen Etablierung 
von Gruppen führt, selbst dort, wo es bis jetzt noch keine gibt; 
denn Sie müssen natürlich in Ausführung Ihres Gesetzes auch 
Wahlverfahren einrichten. Die Fraktionenbüdung ist unver
meidlich.

Die Politisierung haben wir nicht durch Gesetz, wie Sie immer • 
behaupten, in die Universität hineingetragen, sondern die Poli
tisierung kann allenfalls durch ein Gesetz kanalisiert werden. 
Wir können allenfalls Spielregeln für die Politisierung der Uni
versitäten schaffen; wir können sie aber nicht verhindern.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD sowie bei Abgeord
neten der CDU)

Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen zu den Hauptkritik
punkten an diesem Gesetz machen. Zunächst zum Ordnungs
recht: Die Schwierigkeiten, ein Ordnungsrecht anzuwenden - 
und das ist der Punkt, nicht die Schwierigkeit, ein Ordnungs
recht zu kodifizieren -, setzen voraus, daß wir uns über den 
Begriff der Gewaltanwendung klar werden. Dieser Begriff der 
Gewaltanwendung - darüber habe ich mich auch während der 
vom Kultusminister hier genannten Anhörungen an den Uni
versitäten belehren lassen - ist im Grunde genommen immer 
nur im Einzelfall von einem Richter zu definieren.

Wenn dies so ist, dann ist die strengste Berücksichtigung des 
Legalitätsprinzips die einzig mögliche Konsequenz aus der 
Forderung nach einem Ordnungsrecht Hier zu sagen, wir wol
len das Strafrecht femhalten, ist reine Utopie. Nur indem Sie 
das Strafrecht einbeziehen, indem Sie im wesentlichen eine 
Bestrafung voraussetzen, bevor Sie sich zu der schwerwiegen
den Maßnahme entscheiden, einem Studenten auf Dauer das

Studium zu verweigern, ist die Voraussetzung der Spruch eines 
ordentlichen Gerichtes.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Meine Damen und Herren, wir sind nicht blauäugig genug, um 
nicht Ausnahmen in diesem Zusammenhang zuzulassen. Aber 
an diesem Grundsatz muß man im wesentlichen festhalten.

Zweiter Punkt: Verfaßte Studentenschaft. Die verfaßte Stu
dentenschaft wird verstanden als eine Vertretung aller Studen
ten. Angesichts der außerordentlichen Politisierung ist es 
kaum möglich, eine einheitliche Meinung der Studentenschaft 
festzustellen. Gerade weü es nicht möglich ist, daß die verfaßte 
Studentenschaft Anspruch erheben darf, die politische Mei
nung der Studenten zu repräsentieren - die gibt es nicht -, ist es 
legitim zu sagen: Dann muß das Recht der Studentenschaft, 
sich zu äußern, auf das hochschulpolitische Mandat 
beschränkt werden. Gäbe es so etwas wie ein tatsächlich 
repräsentatives politisches Meinungsspektrum der Studenten
schaft^ müßte man diesen Zusammenhang völlig anders beur- 
teflen.

Vizepräsident Stein:

Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten. Ich bitte doch die Kolle
gen um etwas mehr Aufmerksamkeit

Dr. Brans (F.D.P.):

Ich möchte in diesem Zusammenhang, auch in Richtung auf 
Studenten, die möglicherweise von den Debatten in diesem 
Hause Kenntnis nehmen, darauf hinweisen, daß ein Student 
Staatsbürger wie jeder andere ist und es ihm unbenommen 
bleibt, am Heimatort oder am Ort der Hochschule sich außer
halb der Hochschule in jedem beliebigen Gremium politisch zu 
betätigen. Das güt nicht nur für Parteien, sondern selbstver
ständlich auch für Verbände usw. ,

Darüber hinaus ist es ihm ebenfalls unbenommen, sich inner
halb der Universität zu organisieren, und diese organisierten 
Gruppen haben selbstverständlich das Recht zu jedem politi
schen Thema Stellung zu nehmen. Nur kann es nicht geduldet 
werden, daß eine Gruppe, auch dann, wenn sie die Mehrheit in 
einem Allgemeinen Studentenausschuß stellt den Anspruch 
erhebt für alle Studenten in allgemeinpolitischen Fragen zu 
Sprechern

Die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte setzt nicht die 
Organisation einer verfaßten Studentenschaft voraus. Diese 
Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte ist in vielerlei Ge
stalt auch unabhängig von einer solchen Organisation mög
lich.

(Beifall bei der F.D.P.)

Weü dies so is t muß ein Gesetz den Mißbrauch des hoch- 
schulpolitischen Mandats zu verhindern suchen.

Ob die vorgesehene vorbeugende Finanzkontrolle in dieser 
Hinsicht das richtige Instrument is t überlassen wir der parla
mentarischen Beratung und nochmaliger Überprüfung. Einst- 
weüen haben wir in diesem Punkt - das muß ich hier offen 
zugestehen - noch sehr erhebliche Zweifel, weü die vorbeugen
de Finanzkontroüe, ob man das wül oder ob man das nicht 
wül, im Effekt zur Zensur führen muß.

Zur Regelstudienzeit: Hochschulen - auch das kann in der 
Öffentlichkeit nicht oft genug betont werden - sind ein unge-
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heuer teures Instrument Studenten kommen die öffentliche 
Hand teuer zu stehen. Ist es daher zuviel verlangt, von einem 
Studenten zu erwarten, daß er sein Studium in angemessener 
Zeit hinter sich bringt?

Dieser Frage stellen Studenten die Behauptung gegenüber, daß 
angesichts der wachsenden gesellschaftlichen, beruflichen Pro
blematik und des bereits erwähnten ungeheuren Wissenszu- 
wächses die früher ausreichende Zeit zur Vorbereitung auf 
einen berufsqualifizierenden Abschluß nicht mehr ausreicht

Man muß für dieses Argument Verständnis haben. Angesichts 
der genannten Schwierigkeiten würde es bei Anwendung stren
ger Logik jedoch dazu fuhren, daß ein Studium nie zu Ende 
führt, weü die bereits erwähnten Veränderungen sich in so 
rasantem Tempo vollziehen, daß es gewissermaßen einer 
ständigen, nie endenden Anpassung bedarf und damit ein le
benslanges Lernen erforderlich wird. Ähnliche Argumente gel
ten übrigens auch im Bereich der Schulen.

Daraus die Forderung nach unbegrenztem Studium abzulei
ten, ist unrealistisch. Hier liegen die vertretbaren Gründe für 
die Einführung von Regelstudienzeiten.

Es ist jedoch Sache der staatlichen Behörden, sofern die Prü
fungen Staatsprüfungensind, und Sache der Universitätsorga
ne, solange ein Studium eine akademische Prüfung anstrebt 
den Nachweis zu erbringen, daß die für eine Prüfung voraus
zusetzenden Studieninhalte in der sogenannten Regelstudien
zeit auch bewältigt werden können. Es ist an der Z e it in die
sem Zusammenhang auf neue Methoden und auf eine in jeder 
Hinsicht zu rechtfertigende Auswahl zu drängen. Dies güt in 
allen Bereichen, nicht nur in den Bereichen der Naturwissen
schaften; dies gilt für Juristen, dies güt für Geisteswissen
schaftler, dies güt für Lehrer.

Ich darf in diesem Zusammenhang auch erwähnen, daß selbst
verständlich die Dauer eines Studiums in einem angemessenen 
Verhältnis zur Dauer eines Arbeitslebens stehen muß. Wenn 
wir wissen, daß der Durchschnittsmediziner, auch wenn er 
zum Spitzenverdiener gehört in der Regel die Kosten seines 
Studiums in Form von Steuern im Laufe seines Lebens nie an 
die Geseüschaft zurückzahlen kann, dann sind die Privüegien 
von Medizinern unverständlich, jedoch die Forderungen der 
Politiker nach Einführung der Regelstudienzeiten durchaus 
verständlich;

(Beifaü bei der F.D.P. und der SPD)

Für diese Argumentation sollten die Studenten selbst Ver
ständnis aufbringen. Ich meine, man soüte ihnen beibririgen, 
zu rechnen, auch mit Steuergeldern zu rechnen.

Weitere wichtige Gegenstände der Anpassungsgesetze soüten 
uns im Zusammenhang mit der zweiten Lesung beschäftigen. 
Ich wül mich nur noch mit wenigen Worten der Vorlage der 
CDU-Fraktion zu einer Noveüe des Hessischen Universitäts
gesetzes zuwenden. Die CDU empfiehlt sich der Öffentlichkeit 
derzeit als liberale; Alternative.

(Sehr gut! und demonstrativer Beifaü bei Abgeordneten
der CDU - Borsche (CDU); Sie haben es richtig er
kannt!)

Wenn dieser Begriff überhaupt noch einen Sinn haben soü, so 
ist hier eindeutig klarzusteüen, daß die CDU-Vorlage mit Libe
ralität nichts mehr zu tun hat.

(Beifaü bei der F.D.P. und der SPD)

Sie bedeutet eine nicht mehr zu verantwortende Beschränkung 
der Selbstverwaltung der Universitäten, macht sie in einem 
nicht mehr zu verantwortenden Maße von der Administration 
des Staates abhängig, schränkt die angemessene Beteiligung 
der Gruppen weit über ein vernünftiges Maß hinaus ein und 
wird zu der WiederhersteUung einer Hierarchie und Auto- 
ritatsstruktur innerhalb der Universitäten führen, die mit Wis- 
senschaftsfreiheit ebensowenig zu tun hat wie mit einer ver
nünftigerweise zu fordernden Demokratisierung.

Ich mache Sie im übrigen darauf aufmerksam, daß Ihr Herr 
Landesvorsitzender dieses Gesetz als einen Teü seines Regie
rungsprogramms bezeichnete.

(Borsche (CDU): Das ist gut, daß Sie das erkannt 
haben!)

Wenn er dies tut, muß er Gesetze vorlegen, die dem Anspruch 
des Hochschulrahmengesetzes entsprechen. Dann werden Sie 
mit diesem Gesetz nicht auskommen. Dann werden minde
stens noch drei Gesetze kommen müssen. Da der Anpassungs
termin aber der 1. Januar 1979 ist, frage ich Sie, wann Sie mit 
dieser Arbeit nachkommen werden. Dieses Gesetz jedenfaüs 
läßt mehr an Anpässungsnotwendigkeiten offen, als es erfüUt

(Stöckl (SPD): So ist es!)

Der Auftrag des HRG wird insofern nicht erfüüt; ein Regie
rungsprogramm kann dies nicht seih.

Ich wül auf einen weiteren Punkt eingehen. Im Märburger 
Programm der CDU las sich das Verhältnis der CDU zur 
Studentenschaft noch völlig anders als in diesem Gesetz. In 
Marburg und danach war davon die Rede, daß wir endlich 
aufräumen mit dem Mißbrauch der verfaßten Studentenschaf
ten. Nun lesen wir zu unserer Überraschung, daß die Studen
tenschaft wieder eingerichtet werden soü, zwar ohne Zwangs
mitgliedschaft - hier wurde eben gesagt, dies sei ein Mittelweg -, 
aber mit der Möglichkeit, durch ein Mehr oder ein Weniger 
an Zuweisung materieller Mittel die Studentenschaft dahin zu 
kriegen, wohin ich sie bekommen wül. Wenn das nichts mit 
Disziplinierung zu tun hat, dann weiß ich es auch nicht

Wer „verfaßte Studentenschaft” sagt, muß das Recht auf Bei
trag zulassen. Oder wir müssen uns über die Abschaffung der 
verfaßten Studentenschaft unterhalten. Dieser Mittelweg ist 
der faulste Kompromiß, den ich je in einem Universitätsgesetz 
gelesen habe. !

(Beifaü bei der F.D.P. und der SPD)

Zur Gruppenuriiversität habe ich mich bereits geäußert Wer 
ständig und immer und immer wieder dagegen polemisiert, daß 
die Gruppenuniversität die Ursache für die Poütisieruiig sei, 
der darf uns kein Gesetz vorlegen, in dem die Gruppenuniver
sität ganz selbstvefständüch in allerkürzester Zeit wieder her- 
gesteüt werden muß. Ob ein Rat Rat heißt ob eine Fakultät. 
Fachbereich oder der Fachbereich Fakultät heißt - die Vertre
tungen darin werden von Gruppen gewählt und werden sich 
wie Fraktionen gebärden; das ist unausweichlich. Die Gruppen
universität wird die CDU mit diesem Universitätsgesetz nicht 
verhindern können.

(Welteke (SPD): Die glauben ja  auch nicht daß sie re
gieren werden! Deshalb können sie das so machen! - 
Weghom (F.D.P.): Sehr richtig! - Borsche (CDU): Herr 
Dr. Brans, darf ich mal fragen, was eigentiich im Hoch
schulrahmengesetz steht?)
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- Das hat mit dem Hochschulrahmengesetz nichts zu tun. Ich 
spreche von der politischen Wirklichkeit und davon, was Sie 
der Öffentlichkeit mit Ihrer Hochschulgesetzgebung bis jetzt 
immer versprochen haben. Entpolitisierung war z.B. eines der 
Zauberwörter.! Wenn Sie fragen, ob das durch dieses Gesetz 
gewährleistet wird, dann stellen Sie fest: mitnichten. Es hieß: 
Weg mit der Gruppenuniversität! Wenn Sie in das Gesetz 
hineingucken, werden Sie feststellen: mitnichten. Das ist doch 
Semantik, was Sie betreiben, wenn Sie statt „Fachbereich” 
hier „Fakultät” schreiben.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Das einzige, was an diesem Gesetz diskutabel wäre - was ich 
persönlich für uns ablehne, weil ich es für illiberal halte - ist, 
daß Sie die Universität mit massivem finanziellem Druck ans 
Gängelband nehmen, nicht hur die verfaßte Studentenschaft, 
sondern die Gesämtuniversität, weil Sie ihr das Recht der Ver
waltung der Mittel absprechen.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Hätten wir es doch wenigstens mit einem Gesetz nach dem 
Vorbild von Rheinland-Pfalz zu tun, wir wären gehalten, uns 
damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Die Annahme dieses Ge
setzes jedoch würde uns in diesem Lande keinen Schritt weiter, 
aber viele, viele Schritte zurückbringen. Ich weiß nicht, ob es 
richtig ist, was Sie hier gesagt haben: daß Sie tatsächlich von 
liberalen Vertretern der Universitäten beraten wurden.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Ich möchte schließen mit einer Bemerkung zum Hochschulzu
gang. Die CDU hat uns in der zweiten Lesung zum Schulver
waltungsgesetz ein forensisches Stückchen zum Problem der 
Grauzone vorgeführt Dabei hat sie eine der verhängnisvoll
sten Grauzönen in der Bundesrepublik ausgelassen; das ist die 
Zone der Ministerkonferenzen, aus der die verfassungsrecht
lich bedenklichen Staatsverträge erwachsen.

Wir sind der Meinung, daß es selbstverständlich auch Staats
verträge geben muß, dann nämlich, wenn es um technische 
Regelungen geht Ich will Ihnen ein Beispiel für eine technische 
Regelung sagen, bei der der Staatsvertrag das angemessene 
Mittel ist: z.B. bei der Festsetzung der Rundfunkgebühren.

(Nassauer (CDU): Das gerade nicht!)

Denn was soll hier parlamentarisch diskutiert werden?

Berühren aber die Inhalte eines Staatsvertrages z.B. die 
Grundrechte, ist der Gesetzgeber in einer Weise gefordert, die 
den Staatsvertrag ausschließt. Dies stellt keineswegs nur die 
F.D.P. fest Ich weiß seit wenigen Tagen, daß ich im Bereich 
angesehener Juristen Mitstreiter habe. Wer die Protokolle der 
Anhörung, die die CDU zum Schulverwaltungsgesetz durch
geführt hat, mit Sorgfalt liest, wer den Begriff des Gesetzesvor
behaltes auch nur halbwegs korrekt interpretiert, der weiß, daß 
es in der Frage der Hochschulzulassung ein Gesetz geben muß 
und einen Staätsveitrag nicht geben darf.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Die F.D.P. wird einem Stäatsvertrag zur Hochschulzulassung 
in diesem Hause nicht zustimmen. Ich darf erwarten, daß min
destens die Erörterungen, die sich in den von Ihnen eingelade- 
nen Gremien abgespielt haben, Sie zum Nachdenken bringen. 
Es sind Ihre Minister, die z.Z. mit dem Argument: „Wenn ihr

jetzt dem Staatsvertrag nicht zustimmt, dann werden einige 
inhaltlich durchaus brauchbare Regelungen von uns zurückge
nommen” einen unheüvollen Versuch machen. Ich halte das 
für Erpressung, aber nicht für Politik.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Das, was in diesem Staatsvertrag steht, gehört in ein Bundes
gesetz und nirgendwo sonst hin.

Wir verantworten die Massenuniversität Wir verantworten 
die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Wir müssen auch 
die Implikationen der Zulassung verantworten, besonders 
wenn wir uns für eine weitere Öffnung der Universitäten e r 
setzen; das geht nur durch ein Gesetz.

Nicht zuletzt wird uns die Gesetzgebung durch die Verfassung 
aufgezwungen. Jede Zulässungsregelung ist das Ergebnis einer 
bitteren Notwendigkeit partieller Zulassungsbeschränkungen; 
sonst brauchten wir keine Hochschulzulassung. Jede Zulas- 
sungsbeschränkung bedeutet eine Einschränkung von Verfas- 
sungsrechten. Dies ist nach der Bundesverfassung durch einfa
ches Gesetz möglich. Man darf sich um dieses einfache Gesetz 
aber nicht herumdriicken.

So werden z.B. durch ein Hochschulzulassungsgesetz eindeu
tig die Frage der Freizügigkeit und die freie Wahl des Ausbü- 
dungsplatzes tangiert Es ist doch" etwas völlig anderes - das 
hat mit Politisierung nur am Rande zu tun; es hat natürlich 
auch mit Politisierung zu tun -, ob ich in Saarbrücken oder in 
Göttingen Volkswirtschaft studiere. Es ist etwas ganz anderes, 
ob ich in Göttingen oder an einer anderen Universität Jurispru
denz studiere.

Selbstverständlich gibt es an den Universitäten noch etwas wie 
Schulen, die ein je verschiedenes Wissenschaftsbild, eine je 
verschiedene Wissenschaftstheorie vermitteln. Das heißt, die 
Zuweisung zu einem Studienort bedeutet auch die Zuordnung 
zu einer wissenschaftlichen Schule und heißt damit Ein
schränkung der freien Wahl des Zugangs zur Wissenschaft.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD)

Wenn z.B. der vorgelegte Staatsvertrag - um noch ein Argu
ment zu nennen -, Herr Kultusminister, schön wieder eine 
Landeskinderquote festlegt, gegen die wir stets verfassungs
rechtliche Bedenken geltend gemacht haben, dann, meine ich, 
sollte man den Bundesgesetzgeber auffordern, durch Gesetz 
dagegen zu sprechen. Dergleichen sittenwidrige Maßgaben wie 
die einer Landeskinderquote können in einem Staat wie dem 
unseren in einem Staatsvertrag nicht festgeschrieben werden.

Ich verzichte darauf, den Medizinteil, das Fachhochschulge
setz, das Kunsthochschulgesetz hier eingehend zu würdigen. 
Ich stimme nicht in allen Punkten der Beurteilung Von Details 
zu, die der Kultusminister hier vorgetragen hat. Die Gesetze 
bedürfen noch sorgfältiger Erörterung im parlamentarischen 
Raum. Zum Beispiel halten wir den Vorwurf für dringend erör
terungsbedürftig, den die Universitäten im Hinblick auf die 
Einschränkung der Autonomie machen, den Vorwurf der Bü
rokratisierung bei der Vorlage eines .Forschungsberichtes und 
dergleichen mehr. Der Disput* der bis jetzt sehr heftig geführt 
worden ist, ist mit der Vorlage dieses Gesetzes nicht beendet. 
Er wird erst beginnen. Ich kann nur wünschen, daß er sich in 
sachlichen Formen vollzieht.

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD. - Anhaltende Unru
he auf der Zuschauertribüne)
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Vizepräsident Neusei: Fraktionen mit Steüungnahmen überfluteit haben. Dabei muß

Meine Damen und Herren, ehe ich das Wort weiter erteile, 
bitte ich dafür Sorge zu tragen, daß diejenigen Zuhörer, die 
ohne Zuhörerkarte auf der Tribüne sind, sofort den Raum 
verlassen. - Jetzt können wir in der Verhandlung weiterfahren. 
Das Wort hat Herr Abg. Heyn.

Heyn (SPD): < - T /  , » ““ •■■■Y:;'" •  ̂ : '

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wäre es möglich - 
da oben auf der Tribüne noch Plätze frei sind -» eventuell die 
eben Hinausgebrachten auf Einladung z.B. von mir wieder 
hineinzulassen? Es handelt sich um zwei AStA-Vertreter der 
Fachhochschule Wiesbaden, die wahrscheinlich den Ge
schäftsgang nicht eingehalten haben.

Vizepräsident Neusei:

Herr Kollege Heyn, wer da oben sitzen kann, das entscheidet 
das Präsidium. Wenn die Leute keine Zühöferkarte haben, 
haben sie auch kein Recht, als Zuhörer teilzimehmen. Das 
entscheidet nicht der jeweilige Redner.

Heyn (SPD): ^

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte 
zunächst in aller Kürze das charakterisieren, was Herr Kollege 
Borsche hier gesagt h a t Herr Kollege Börsche, Sie haben mit 
Ihrem Vortrag der großen Mehrheit der Hochschulangehöri
gen ins Gesicht geschlagen, die sich um die Ausgestaltung 
ihrer Hochschulen tagtäglich bemühen. Ihre vörgetragenen 
Schlagworte von Leistungsminderung, Funktionsunfahigkeit, 
Gruppenproporz erwecken bei den Politikern, die hier anwe
send sind, Zorn.

Der Unterschied zwischen dem Hessischen Landtag und den 
Universitäten besteht darin, daß das, was hier Zorn erntet, an 
den Hochschulen nur noch Heiterkeit erntet, Herr Kollege 
Borsche, daß Sie - außer vielleicht bei Ihrer Hochschulunion in 
Marburg - gar nicht mehr emstgenommeri werden. Sie wissen 
das genau. Da Sie das genau wissen, lassen Sie nichts unver
sucht, vor öffentlichen Podiumsdiskufcsionen an den Hoch
schulen schnell noch abzusagen, wie es in den letzten Wochen 
immer wieder passiert is t

(Weirich (CDU): Er hat eben Angst!)

Das ist das Verhalten der CDU im demokratischen Wülensbü- 
dungsprozeß an den Hochschulen.

(Müde (CDU): Haben Sie wieder einmal mit dem KBW 
diskutiert?)

Die im Oktober vorgelegten Entwürfe aus dem Hause des 
Kultusministeriums wurden über drei Monate in den Fraktio
nen beraten. Es wurden ausführliche Gespräche mit allen Be
teiligten geführt Es wurde eine große Zahl von öffentlichen 
Diskussionen abjgehälten. Man kann sägen, daß der jetzt vor
liegende Regierungsentwurf insgesamt doch im wesentlichen 
verbessert ist.

Für aüe diejenigen Abgeordneten, die bisher nur die entspre
chenden Papierstöße zur Kenntnis genommen haben, sei ge
sagt, daß hier sehr viel Arbeit geleistet wurde. Ich möchte im 
Namen der SPD-Fraktion allen Gremien und aüen Gruppen 
der Hochschulen recht herzlich danken, die sicherlich alle drei

ich zugeben, daß es mir manchmal nicht gelungen ist* alle 
Papiere so ausführlich zu lesen, wie es eigentlich hatte sein 
müssen^ j

Das Hochschulrahmengesetz ist kein sozialdemokratisches 
Gesetz, sondern es ist ein mühselig zustande gekommener 
Kompromiß zwischen einer sozialliberalen Koalition in Bonn 
und einer Mehrheit der CDU/CSU im Bundesrat Die Hessi
sche Landesregierung hat damals nicht zugestimmt. Ich muß 
sagen, daß wir viel Verständnis für die politische Forderung 
nach einer Veränderung des Hochschulrahmengesetzes haben, 
die vor allem von den Studenten vorgetragen wird. Wir denken 
auch in unserer Partei über die Möglichkeiten einer solchen 
Veränderung nach. j

Es geht dabei vor allen Dingen um die Bestimmungen im 
Hochschulrahmengesetz, die bisher als untauglich oder als 
überflüssig, angesehen werden können. Wir verkennen aber 
nicht die derzeitigen politischen Machtverhältnisse und den 
vorgeschobenen Riegel der Unionsländer. Wir stehen also vor 
der Notwendigkeit der Anpassung der hessischen Hochschul- 
gesetze an dieses Hochschulrahmengesetz.

Durch die Beratungen in unseren Fraktionen mit den Beteilig
ten - das wurde hier schon ausführlich dargesteüt -, durch die 
Auswertung aller Steüungnahmen könnten meines Erachtens 
folgende positiven Veränderungen erreicht werden:

Wir haben jetzt eine Lösung in der Regelstudienzeit, die zu
mindest einige Befürchtungen zur Seite drängt. Wir haben ein 
besseres Ördnungsrecht, als es vorher in den Entwürfen vor
handen war; Wir haben den Wegfall des Quorums, wodurch 
meines Erachtens eine undemokratische Beschneidung von 
Vertretungsrechten weggefallen ist. Wir haben eine Beibehal
tung der studentischen Vertretungsorgane. In diesem Zusam
menhang müssen wir uns sicher noch darüber unterhalten, ob 
die studentischen Vertretungsorgane so richtig konzipiert sind.

Wir haben vor allen Dingen - das möchte ich im Namen der 
sozialdemokratischen Fraktion begrüßen - eine Regelung über 
den Hochschulzugang, die es ermöglicht, auch ohne die bisher 
gängigen Hochschulzugangsberechtigungen neue Wege zur 
Hochschule zu öffnen. Wir haben eine eigene Passage in dem 
Hessischen Hochschulgesetz zur Weiterbüdung, in der ganz 
deutlich wird, daß es Aufgabe der Hochschulen in der Zukunft 
sein muß, sich für die Weiterbüdung von Erwachsenen zu öff
nen. /  . % ( ' !■■ ... .■ • ■

Sicher werden wir nach der Anhörung im kulturpolitischen 
Ausschuß im April dieses Jahres noch Veränderungsvorschlä
ge erhalten. Wir werden diese, beraten. Wir werden sicherlich 
aus den Fraktionen selbst noch Änderungsvorschläge einbrin- 
gen. i  ; ■ - v - . ■' |

Ich meine, wir werden dabei zu prüfen haben, ob der Entfal
tungsspielraum der Hochschulen weit genug ist und ob der 
Umgang mit der verfaßten Studentenschaft jetzt schon sinn-. 
Voü gelöst is t , 1 f

Nun, wie stehen die Hochschulangehörigen zu den Gesetzent
würfen der Regierung? Ich wül das einmal ganz grob skizzie
ren: Die Professoren in ihrer Mehrheit sind im großen und 
ganzen zufrieden. In einigen Bereichen fürchten sie noch ein zu 
starkes staatliches Gängelband. Sie wollen im Grunde noch 
mehr Selbstverwaltung und wehren sich gegen eine zu starke
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Eingriffsmöglichkeit des Kultusministeriums unter dem 
Schlagwort „Entmündigung”.

Die Studenten hatten große Befürchtungen vor Ordnungsrecht 
und Regelstudienzeiteh. Große Teile der Studenten fordern 
nach wie vor das politische Mandat der verfaßten Studenten
schaft Die Studenten sehen aber auch gerade in den ersten 
beiden Punkten - in den Bereichen des Ordriungsrechts und der 
Regelstudienzeit - Verbesserungen. Das wird sehr deutlich, 
wenn man mit ihnen darüber spricht gerade wenn man mit 
den gewählten Studentenvertretem - mit den ASten, mit der 
Landes-AStenkonferenz -, spricht

Sie werden sicher bei der Frage des politischen Mandats auf 
ihrem Standpunkt bestehen. Im großen und ganzen kann man 
aber sagen, daß wir gerade mit den Studenten in einen sehr 
fruchtbaren und kritischen Dialog eingetreten sind.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter streben nach mehr Sicher
heit Sie streben nach längeren Arbeitsverträgen, möglichst 
nach Lebenszeitarbeitsverträgen. Hier, meine ich, haben wir 
sicher Verständnis für deren Forderungen. Wir sehen aber 
auch die Probleme für die zukünftige Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses, wenn wir hier allzu leichtfertig 
nachgeben.

Die sonstigen Mitarbeiter stellen an uns die Frage, ob sich die 
Arbeitsbedingungen an den Hochschulen verschlechtern und 
ob ihre Mitarbeit in den Gremien weiterhin möglich sein wird. 
In diesen beiden Fragen ist diese Gruppe an den Hochschulen 
sicher mit dem, was in der Regierungsvorlage an gesetzlichen 
Regelungen steht einverstanden.

Nun, meine Damen und Herren von der CDU, zu Ihnen. In 
diese im großen und ganzen noch etwas unübersichtliche Lage 
der Einschätzung der Gesetze und auch der weiteren Entwick
lung unserer Hochschulen hinein - es wurde schon ausgeführt: 
angesichts des zu erwartenden Schülerberges und der unsiche
ren Arbeitsplatzchancen von Hochschulabsolventen - kommt 
nun ziemlich spät ein Gesetzentwurf Ihrer Fraktion, der nur 
für die Universitäten güt der in keiner Weise die Forderungen 
aus dem Hochschulrahmengesetz aufnimmt und zunächst ein
mal umsetzen müßte in ein Hessisches Hochschulgesetz.

Sie beschäftigen sich einfach nicht mit den Fragen des Zusam
menwirkens der Hochschulen und der Frage der Gesamthoch
schule. Sie stellen also hier ein Universitätsgesetz vor, und 
während alle Hochschulangehörigen sich bemühen, Lösungen 
für anstehende Probleme zu finden, herauszufinden, wie sie 
ihre Kapazität an den Hochschulen erweitern können, 
während an der Studienreform gearbeitet wird, stolpern Sie in 
die Hochschule hinein wie ein Elefant in den Porzellanladen.

Unter dem Schlagwört Leistungsminderung, Verbesserung der 
Funktionsfähigkeit wollen Sie die von Ihnen so behaupteten 
Strukturprobleme lösen. Im wahrsten Sinne des Wortes schla
gen diese Worte den Hochschulangehörigen ins Gesicht. Sie 
wollen keine sachlichen Lösungen, sondern Sie wollen ein Feld 
der verbrannten Erde in den Hochschulen.

Eines ist vielleicht ganz interessant. Vorhin sagte Herr Kollege 
Brans: Wir können die Politisierung in den Hochschulen nicht 
verhindern. Dabei habe ich einmal aufmerksam verfolgt, was 
die Kollegen Müde und Kanther tun,

(Kanther (CDU): Zugestimmt!)

und sie haben an diesem Satz zugestimmt und geklatscht. 
Stimmt doch, Herr Kanther? A

(Kanther (CDU): Ja eben!)

Ich darf es also noch einmal wiederholen. Herr Brans sagte: 
Wir können die Politisierung in den Hochschulen nicht verhin
dern.

(Kanther (CDU): Sie sind ja  ein kleiner Kriminalist! Ist 
ja  toll, wie Sie aufpassen!)

Sie haben zugestimmt Sie haben geklatscht, und Sie haben 
gesagt, das stimmt so.

Aber, meine Damen und Herren von der CDU, ich habe hier 
einen Zeitungsausschnitt vom Oktober 1977, wo sich Herr 
Dregger zu der Frage der Hochschulen geäußert h a t Hier ist 
ein wörtliches Zitat, in dem es heißt:

Wir müssen mit Politik in die Universitäten hineingehen, 
um sie wieder politikfrei zu machen.

(Kanther (CDU): Weiter!)

- Herr Kanther, da ist genau der Unterschied. Herr Dregger 
sagt: Wir wollen Hochschulen absolut politikfrei machen. Vor
hin, als Herr Kollege Brans sagte, daß es immer Politik in den 
Hochschulen geben werde, klatschten Sie. Mir scheint, Sie 
müßten die eigenen Aussagen einmal mehr überprüfen und 
sehen, inwieweit sie stichhaltig und sinnvoll sind.

(Dr. Brans (F.D.P.): Je nachdem, wo die Reden gehal
ten werden!)

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sind nicht gegen 
den Konflikt, wie Sie immer behaupten und angesichts der 
Schuldebatte und der Rahmenrichtliniendebatte versucht 
haben, das in der Öffentlichkeit darzusteüen, sondern Sie wol
len eine andere Form von Konflikt Sie wollen nämlich den 
Konflikt von oben mit der unverhohlenen Drohung an alle 
Hochschulangehörigen: Wehe, wenn ihr nicht wollt, dann wen
den wir Ordnungsrecht an. Dann lassen wir durch die Ordina
rien das Hausrecht ausüben, und schließlich holen wir in law- 
and-order-Manier die Polizei.

(Kanther (CDU): Übersetzen Sie das einmal ins Deut
sche!)

So sieht Ihre liberale Erneuerung in Hessen aus.

Diese wichtige Institution Hochschule, gesellschaftlich von 
großer Bedeutung, wird so zum Spielball Ihrer politischen 
Taktik. Durch Verstärkung der Vorurteüe vieler Bürger gegen
über der Hochschule versuchen Sie bloß, Wählerstimmen zu 
ergattern, weü diese Verstärkung der Vorurteüe z.Z. populär 
is t Sinnvoüer wäre es aber, Vorurteüe abzubauen und Kon
flikte lösen zu helfen.

Der Satz von Ralf Dahrendorf, 1965 geschrieben, ist heute 
noch so aktueü wie vor 13 Jahren; Er schreibt:

Es ist meine These, daß die fehlende Institutionalisie
rung liberaler Verfahren im akademischen Bereich eines 
der struktureüen Hemmnisse der liberalen Demokratie 
in Deutschland darsteUt.

Dieser Satz güt heute noch, und diesen Satz soüten Sie einmal 
bei sich und in Klausur bewegen.

(Borsche (CDU): Denken Sie an die K-Gruppen, die 
dank Ihrer guten Gesetzgebung dort herrschen! - Weite
re Zurufe Borsche (CDU))
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Herr Kollege Borsche, ich leide genau wie Sie darunter, daß 
es K-Gruppen gibt, die in chaotischer Weise Veranstaltungen , 
an den Hochschulen stören. Aber ich bin nicht bereit, wie Sie 

j dann daraus vorschnelle Konsequenzen zu ziehen und zu mei
nen, man könnte durch einen massiven Polizeieinsatz die Dis- 

i kussionsbereitschaft an den Hochschulen verbessern. Das ist 
|  der Unterschied.

! (Beifall bei der SPD)

; Wenn Ihr Gesetzentwurf Gesetz würde, meine Damen und 
j  Herren, hätte ich folgende Befürchtung: Sie würden vor allen 
! Dingen die Studenten zur bloßen Anpassung zwingen, oder - 
j was ich für viel schlimmer erachte - Sie würden sie zur Rebel

lion zwingen, und in dieser Rebellion könnten keine Re- 
förmkräfte mehr frei werden.

(Müde (CDU): Von wem sprechen Sie eigentlich?)

- Ich spreche von dein CDU-Gesetzentwurf. Ich komme nach
her noch ins Detaü, Herr Kollege Müde.

(Müde (CDU): Wen woüen Sie zur Rebellion zwingen?)

- Die Studenten, ganz global gesagt, zwingen Sie zur Rebellion, 
wenn Ihr Gesetzentwurf Gesetz würde.

(Müde (CDU): Und weshalb?) '

- Ich möchte das begründen; denn gerade Sie von der CDU in 
Hessen habe ja  selbst allzu große Schwierigkeiten mit Ihrer

ä eigenen Studentenorganisation. Ich möchte aus der „Sozialen 
! Ordnung” vom 24. Oktober 1977 den Vorsitzenden des Rin- 
* ges Christlich-Demokratischer Studenten zitieren. Er sagt:

T  RCDS und Sozialausschüsse sind momentan in einer
] sehr ähnlichen Situation. Im jetzigen politischen Klima,

das sich wieder stärker gegen Reformen und vor aüen 
Dingen auch gegen die Studenten richtet, haben wir es 
schwer, in der Partei etwas durchzusetzen.

Das sagt Ihr Studentensprecher. Dann führt er weiter aus:

Es gibt in Bayern und Hessen Tendenzen, mit dem 
N amen der Hochschulunion Alternativorganisationen 
zum RCDS aufzubauen, da der RCDS zu parteikritisch

■ - sei... : t • /.•  •

In Bayern und Hessen der Versuch, gegen diesen Ring Christ
lich-Demokratischer Studenten eigene Hochschulunionen auf
zubauen, weü die Studenten Ihrer Partei Ihnen inzwischen zu 
kritisch geworden sind!

Der Schlußsatz von ihm ist sehr resignativ:

Wenn die Partei in den Betrieben und an den Hochschu
len nur Jubelorganisationen haben wül, so sind, glaube 
ich, weder RCDS noch Sozialausschüsse dazu geeignet

i Das ist die Einschätzung des Ringes Christüch-Demokrati- 
scher Studenten zu dem, was die CDU in Hessen an den 

j Hochschulen an Politik betreibt Ich finde das sehr bedauer
lich. Aber wir soüten das hier einmal zur Kenntnis nehmen.

Ich wül nun einige Ihrer Gesetzesänderungen darsteüen.

S Zunächst einmal sagt Herr Koüege Borsche: Die Funktions- 
> fahigkeit der Hochschulen muß wiederhergesteüt werden, der 

Sachverstand muß sich an den Hochschulen durchsetzen.

, (Borsche (CDU): Sie haben doch nichts gegen Sachver
stand, oder?)

I . :r . < " • ' /

Dann kommt der erste Vorschlag: Abschaffung des Global
haushalts. Wir hier im Landtag soüen im Detaü aüe Positionen 
des Universitätshaushaitis in sachgemäßer Weise durchforsten 
können. Herr Kollege Borsche, ich möchte Ihnen in meiner 
Bescheidenheit sagen, daß es mir lieber is t wenn ein Ständiger 
Ausschuß über die Mittelverteüung entscheidet als Sie und ich 
hier in den parlamentarischen Beratungen. Ich glaube, daß wir

(Borsche (CDU): Finanzieller Selbstbedienungsladen!)

- Ich weiß nicht wo diese Meinung herkommt: Selbstbedie
nungsladen. Schließlich weisen wir ja  global zu, und die Frage 
ist doch, ob nicht die in den Hochschulen gewählten Gremien 
in der Lage sind, viel sachgerechter zu verteüen, als wir das 
wären. v >

Herr Koüege Borsche, steüen Sie sich, doch einmal vor, was 
ablaufen würde, wenn wir jetzt wieder jede Einzelentscheidung 
träfen. Dann wäre doch die Lobby draußen ständig voü be
setzt und es wäre die Frage, wieviel Professoren mit welchem 
Ruf auf einmal kämen, um uns zu überzeugen, was denn gera
de an Forschüngsgeräten in ihrem Bereich sinnvoü sei, und wir 
müßten dann plötzlich nüehr Sachverstand als diese Professo
ren haben, wenn wir durch etwas mehr Druck auf den Kultus
minister oder durch etwas mehr Druck auf die Fraktionen 
entscheiden soüten, daß plötzlich 1 Million DM da und 
500.000 DM dort hinkämen. Meinen Sie, daß das angemesse
ner wäre, daß das die richtige Entscheidung wäre, um die 
Hochschulen funktiongerechter auszugestalten?

Ein zweiter Punkt von ganz erheblicher Bedeutung, wenn man 
an die Selbstverwaltung denkt: In dem Gesetzentwurf der 
CDU kann von einer Ausgewogenheit der Gruppenbeteiligung 
nun wirklich nicht mehr die Rede sein. In aüen Gremien, die 
Sie in Ihrem Universitätsgesetz vorsehen, haben die Professo
ren weit über 60 % aüer Stimmen. Im Konvent sitzen nach 
dem Regierungsvorschlag 25 Vertreter der Studenten, bei 
Ihnen sind es noch 8.

(Bohl (CDU): Na und? - Dr. Brans (F.D.P.): Als Sie
noch Student waren, hätten Sie sich das nicht gefaben
lassen!)

- Herr Koüege Bohl, früher war naturiich aües besser; aber ich 
möchte doch einmal auf eines hinweisen. Wir haben die Hoch- 
schuigesetze 1970 gemacht* und wir haben sie reformiert Die 
Hochschulgruppen haben sich darauf eingestellt. Der Konvent 
hat aüem - oder im weseritüchen - die Aufgabe, einen Präsiden
ten der Hochschule zu wählen und zu aügemeinen Fragen der 
Hochschule Steüung zu nehmen.

Die Studenten gehören nun einmal zur Hochschule ebenso wie 
die Professoren, die wissenschaftüchen Bediensteten und die 
sonstigen Bediensteten. Wenn Sie von vornherein in diesen 
Konvent von über 70 Mitgliedern 8 Studenten hineinsetzen, 
dann fragen Sie sich doch einmal, was denn die Studenten 
überhaupt noch für Mögüchkeiten sehen, dort in irgendeiner 
Weise mitzureden.

Sie müssen doch wirküch einmal begreifen, wenn man Grup
pen in bestimmten Gremien vertreten haben wül und auch eine 
Entscheidung haben wül, die von einer Mehrheit aüer Gruppie
rungen getragen wird, daß Sie dann in einem solchen Gremium 
nicht eine Gruppe - im Grunde die größte Gruppe der Hoch
schulangehörigen - so stark herunterschrauben können.

(Bohl (CDU): Das ist doch keine Begründung!)
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Dann müßten Sie einmal eine Gegenbegründung machen - ich 
habe das ja  vorhin vermißt, Herr Kollege Dorsche -, eine Ge
genbegründung, warum Sie von dem jetzigen Gesetzesstand 
abweichen und die Zahl der Studenten um über 100 % dezi
mieren; Sie müßten darstellen, ob denn die Entscheidungen des 
Konvents z.B. bisher nach Ihrer Auffassung so disfunktional 
waren, daß dieser Konvent nur noch mit Ordinarien besetzt 
werden darf!

(Müde (CDU): Nicht „nur noch”, aber es soll der Ent
scheidende etwas davon verstehen!)

Also, wir werden uns hier sicher noch in den Ausschüssen 
gerade mit dieser Frage der funktionsgerechten Mitbestim
mung auseinandersetzen. Ich woüte Ihnen einmal aufzeigen, 
wie hier die Vorstellungen der Regierung und der Opposition 
voneinander abweichen und daß Ihnen an nichts anderem ge
legen ist als: zurück zur Ordinarienherrschaft!

Im Fachbereich, meine Damen und Herren, haben Sie mit 
absoluter Sicherheit festgelegt, daß sich in allen Entscheidun
gen die Mehrheit der Professoren, also die Mehrheit der Mehr
heit, durchsetzen wird. Sie sind inzwischen schon bei einer 
Zweidrittelmehrheit der Professoren, und Sie haben den Stu
denten zum Trost noch ein bis zwei Sitze in einer Fachbe
reichskonferenz zugestanden. Das sind also noch 9 %, und 
auch das, meine ich, müßten Sie begründen.

Besonders bedenklich finde ich folgendes, Herr Kollege Bor
sche. Sie sagen: In diesen Gremien soll sich der Sachverstand 
durchsetzen; Sie behaupten eine Funktionsunfahigkeit und 
meinen, es müßte wieder eine Funktionsfahigkeit hergestellt 
werden. Ich meine, wenn Sachverstand durchkommen soll, 
dann soüte das auch in. aller Öffentlichkeit geschehen. Dann 
sollte sich dieser Sachverstand nicht davor scheuen, in aller 
Öffentlichkeit zum Durchbruch zu kommen.

Ganz versteckt und heimlich steht in Ihrem Gesetzentwurf: 
Alle Sitzungen aller Gremien sind nichtöffentlich. Das ist Ihre 
Vorsteüung vom Durchbruch von Sachverstand. Das heißt, 
diesen ein oder zwei Studenten, die Vertreter in einem Fachbe
reich sind, ist es nicht einmal mehr möglich, drei oder vier aus 
der eigenen Gruppe mitzunehmen, um hinterher vielleicht ein- 

.mal - - ‘ "

(Borsche (CDU): Vielleicht auch mal hundert und dann
den ganzen Laden sprengen lassen!)

- Aber, Herr Kollege Borsche, Sie haben doch ein wunderba
res Ordnungsrecht in Ihrem Gesetzentwurf! Warum kommen 
Sie denn mit dieser Begründung?

Mitbestimmung wird nicht möglich, wenn ich in ein Gremium 
eine ganz kleine Zahl von Vertretern entsende und einer Öf
fentlichkeit nicht einmal die Möglichkeit der Beobachtung des
sen gebe, was in einem solchen Gremium vor sich geht. Das 
nennen Sie „liberale Erneuerung”, indem Sie die Gremien ver
kleinern und die Schotten dichtmachen! Das ist bei Ihnen,»li
berale Erneuerung”!

Meine Damen und Herren, bei der Frage des Ordnungsrechts 
zeichnet sich der nächste Kritikpunkt ab. Zum einen wollen 
Sie ein fein gestuftes Ordnungsrecht in der Hand des Präsiden
ten. Sie wollen sich also nicht mit der Androhung der Exmatri
kulation und der dann erfolgenden Exmatrikulation begnügen, 
sondern Sie haben noch ein fein gestaffeltes Instrumentarium,

durch das jemand zunächst einmal einer Vorlesung verwiesen 
werden kann, dann eine bestimmte Zeit nicht daran teilnehmen 
darf. Sie machen das dann so ganz klammheimlich - wenn ich 
das einmal so sagen darf -, daß die ersten beiden Maßnahmen, 
die Sie als nicht so schwerwiegend erachten, der Präsident so 

- im Vorübergehen treffen kann und daß ein Ordnungsausschuß 
eigentlich erst dann aktiv wird, wenn es sich um eine schwer
wiegendere Maßnahme handelt Dann haben Sie schließlich 
einen Ordnungsausschuß.

(Koch (CDU): Wie im Hause hier!)

Das ist eigentlich ganz schlimm für mich, daß in diesem Ord
nungsausschuß nun nicht alle Gruppen wiederum vertreten 
sind, sondern daß darin ein Professor sitzt und ein Student. Da 
frage ich Sie: Wo sind denn die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und Dozenten, und wo sind die sonstigen Mitarbeiter, die doch 
ein starkes Interesse daran haben müßten - auch diese beiden 
Gruppen -, daß Ordnung, wenn sie gestört ist, wiederherge
stellt wird, die ja  auch - genauso wie Professoren und Studen
ten - von bedenklichen Gewaltmaßnahmen betroffen sind. 
Also auch hier die Frage: Warum haben Sie diese beiden 
Gruppen nicht berücksichtigt?

Lobend hervorzuheben, meine Damen und Herren, ist, daß die 
CDU bei der Frage der Studentenschaft zumindest hoch im 
Ansatz lernfähig is t Der Kollege Weirich ist leider nicht hier; 
aber ich will einmal zitieren, was er in der „Wirtschaftswoche” 
am 23.9.1977 geschrieben h a t Herr Kollege Weirich ist ja nun 
sicher ein Sprecher Ihrer Fraktion mit einigem Gewicht Er 
sagt:

Im Interesse einer

- das ist immer wieder dieses Schlagwort -

liberalen Erneuerung ist die Zwangsmitgliedschaft der 
Studenten in AUgemeinen Studentenausschüssen, die 
das Geld ihrer Mitglieder teüweise zur Vorbereitung 
rechtswidriger Aktionen und zur Finanzierung der Re
volution oder zur Bezahlung von Geldstrafen nach Ver- 
waltungsgerichtsurteüen mißbrauchen, schleunigst ab
zuschaffen.

Dann heißt es im Schlußsatz in diesem Leserbrief:

Die hessische CDU hat auf ihrem Marburger Hoch
schulkongreß bereits angekündigt im Falle eines Sieges 
bei den im Spätherbst 1978 stattfindenden Landtags
wahlen die verfaßte Studentenschaft ebenfalls abzu
schaffen.

Nun haben Sie ja  wieder eine Studentenschaft, doch ich weiß 
nicht, wer welche Wülensbüdungsprozesse bei Ihnen in der 
CDU in Gang bringt Ich finde es ja  ganz erfreulich; daß jetzt 
wieder eine Studentenschaft da is t - Aber nun sehen Sie eine 
verfaßte Studentenschaft vor, die je nach ihrer Einstellung zum 
Staat dann mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben 
wird. Man weist also den Studenten quasi von Haushaltsjahr 
zu Haushaltsjahr die Gelder zu, und man gibt dann je nach
dem - Sie wissen, Herr Kollege Borsche, wie man solch eine 
Studentenlandschaft einschätzt - mal ein bißchen mehr, mal 
ein bißchen weniger. Wenn sie sich nicht ganz so lieb verhal
ten, gibt man ein bißchen weniger, und wenn sie ein bißchen 
jubeln über die Hochschulpolitik einer Partei, dann gibt man 
ein bißchen mehr.

(Zuruf Bohl (CDU))
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So etwa soll das nach Ihren Vorstellungen sicher äblaüfen.

Wir sagen hierzu ganz klar nein. Wir sind der Meinung, daß 
: wir bei der Beitragshoheit bleiben und daß es Sache des Kul- 
’ tusministers ist, die Höhe der Beiträge zu genehmigen.

Ich möchte meinen Beitrag zusammenfassen. Sie werden ge- 
, merkt haben* daß es nicht einfach ist, als vierter Redner auf die 
} verschiedenen Bezüge von Reden einzugehen, daß es schwer 

ist, auf alles so einzugehen, wie es eigentlich erforderlich wäre.
1 Ich werde mir daher das Protokoll über die heutige Sitzung 
/ sehr genau anschauen und im Kulturpolitischen Ausschuß 

und dann auch in der zweiten und dritten Lesung sicher noch 
einiges zu sagen haben.

; Ich will für meine Fraktion sagen: Es ist unser Ziel, bewährte 
! Strukturen der hessischen Hochschulen zu erhalten. Es ist eine 
\ Grundsatzerklärung unserer Fraktion: Demokratie darf nicht 

vor den Hochschulen haltmachen. Das sind, Herr Kollege 
Borsche, keine Zwangsvorstellungen, wie Sie vorhin die Vor
stellung der Demokratisierung bezeichnet haben, sondern das 
sind Erfordernisse einer demokratischen Gesellschaft

(Dr. Lindner (CDU): Das sind Schlagworte, sonst 
■: nichts!) < - -

- Das Schlagwort war die „Zwangsvorstellung” des Herrn 
Borsche. Das zeugte davon, daß er sich in keiner Weise be
m üht zu verstehen, um was es eigentlich denen geht die sich 
damals, 1969 und 1970,

f (Borsche (CDU): O doch!)

j an die Novellierung. der Hochschulgesetze herangemacht
• haben.

(Weitere Zurufe Borsche (CD U )).

Damals haben Sie sich abgemeldet verkrochen, in die Ecke 
zurückgezogen

(Beifall bei der SPD)

und gesagt: Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Herr Kolle- 
, ge Borsche, wo waren Sie denn 1969 und 1970? Wo waren Sie 
J denn, als es darum ging, mit den Studenten zu diskutieren?

(Borsche (CDU): An der Universität! - Zuruf Müde 
(CDU) - Bohl (CDU): Das ist doch.ein Fiasko gewesen! 
- Anhaltende Zurufe von der CDU)

Da haben Sie immer nur gerufen: Polizei! Polizei!

Ich sage heute für unsere Fraktion: Wir halten an der bewähr- 
> ten Struktur der hessischen Ho'chschulgesetze fest Demokra- 
; tie darf nicht vor den Hochschulen haltmachen.

(Bohl (CDU): Gesundbeterei! - Dr. Lindner (CDU): 
Alles leere Schlagworte!)

Ich möchte im Namen meiner Fraktion an alle Hochschulange- 
, hörigen appellieren, in einen kritischen Dialog mit den pöli- 
1 tisch Verantwortlichen einzutreten. Ich möchte aber auch alle 
I politisch Verantwortlichen und vör allen Dingen uns alle hier 
1 äuffordem, sich in Zukunft mehr mit den Problemen der 
! Hochschulen zu befassen. Wenn das gelingt, wenn dieser kriti-
* sehe Dialog zwischen Hochschule und Politik gelingt dann ist 
| die demokratische Zukunft der Hochschule meines Erachtens 
I gesichert

I (Beifaü bei der SPD und der F.D.P.)

i * ' ..... i.
4 - - ■ ‘ - ' ■' ■' ■ "’■■■■

Vizepräsident Schäfer:

Das Wort hat Herr Abg. Windfuhr.

Wihdfuhr (CDU):

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
blieb Herrn Kollegen Heyn überlassen, eine bis dahin recht 
sachlich geführte, Debatte in reine Polemik zu ziehen.

(IJeifaü bei der CDU) v

Herr Koüege Heyn, Sie glaubten uns vorwerfen zu müssen,, 
daß wir die Studenten durch unseren Gesetzentwurf, falls er 
angenommen wird* zur Rebellion zwängen. Mich hat dieses 
Wort fatal an das Wort Ihres Bundesvörsitzenden erinnert 
daß ein Wahlsieg der CDU ein Sicherheitsrisiko für dieses 
Land sei. So vergiftet man die Atmosphäre und das Klima in 
einem Parlament und in der politischen Landschaft *

(Beifall bei der CDU)

Darüber hinaus aber haben Sie, Herr Koüege Heyn, mit die
sem Wort die gesamte Studentenschaft diffamiert Sie haben 
nämlich aüe in einen Topf geworfen und haben die fleißigen, 
demokratisch Gesonnenen und auf dem Boden des Grundge
setzes Stehenden, die Vernünftigen mit den Chaoten gleichge
setzt Das ist eine Diffamierung der Studentenschaft, gegen die 

. ich mich hier verwahre.

(Beifaü bei der CDU)

Als der Herr Kultusminister den Versuch unternommen h a t 
die Schwerpunkte der von ihm vörgelegten Gesetzentwürfe zu 
charakterisieren, hat er einen zentralen, wenn nicht den zen
tralsten Schwerpunkt überhaupt nur ganz zart und zaghaft 
angedeutet " ;

Vizepräsident Schäfer:

Harr Abg. Windfuhr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abg., Heyn?

I (Windfuhr (CDU): Bitte schön!) *

Herr Abg. Heyn!

Heyn (SPD):

Herr Koüege Windfuhr, Sie sind leider schon zwei Sätze wei
ter. - Meinen Sie, daß es bei Ihrer polarisierenden Aufzählung 
der Studenten, nämUch der fleißigen, demokratisch gesonne
nen, der - wie war es noch? - sauberen und der Chaoten, 
dazwischen vieüeicht auch noch andere studentische Gruppie
rungen gibt, oder \sind das nur die zwei?

Windfiihr (CDU):

Es dürfte dazwischen durchaus noch potitische Gruppierun
gen innerhalb der Studentenschaft geben, Herr Koüege Heyn. 
Nur, für mich ist das Maß der Beurteüung der studentischen 
Gruppierungen die Frage, ob sie auf dem Boden des Grundge
setzes stehen oder sich davon entfernt haben.

(Beifaü bei der CDU)

Das ist für mich v die absolute Scheidelinie.

Ich komme zu den Schwerpunkten des Kultusministers und 
dem zaghaft Angedeuteten zurück. Es steht nämtich hier - und 
das muß Gegenstand der Debatte seih - die Institution inte
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grierte Gesamthochschule auf dem Prüfstand; denn aus den 
§§! 5 bis 8 des HHG-Entwurfs der Landesregierung ist un
schwer zu erkennen, daß eine Neuordnung des gesamten 
Hochschulwesens dieses Landes angestrebt wird und daß da
bei die integrierte Gesamthochschule das ausdrückliche Ziel ist.

Nun müssen wir diese überprüfen, brauchen aber bei dieser 
Überprüfung nicht nur zu theoretisieren, sondern wir können 
die Prüfung am Beispiel des Experimentes der integrierten Ge
samthochschule Kassel durchführen. Das ist aber eine Prü
fung, die für das ganze Land von Bedeutung ist, denn Kassel 
gilt ja  - so macht es jedenfalls der Wortlaut des Gesetzentwurfs 
deutlich - als Vorbüd für die Reform auch der anderen Hoch
schulregionen in diesem Land.

Herr Kultusminister, wer sachlich und kritisch prüft, diffa
miert-damit noch nicht Das sollte als Entgegnung auf Ihre 
Äußerung einmal deutlich gesagt werden. Wenn man sachlich 
prüft, dann zeigt sich demjenigen, der die Entwicklung kritisch 
betrachtet, daß die Gesamthochschule Kassel inzwischen eine 
unsinnige Entwicklung genommen hat, die vor Studenten, 
Hochschullehrern und Steuerzahlern nicht mehr zu rechtferti
gen ist Die integrierte Gesamthochschule Kassel muß als ge
scheitert gelten. Es ist deshalb unverantwortlich, diesen Hoch
schultyp dem ganzen Land auferlegen zu wollen und ihn zur 
Zielprojektion für die Umwandlung der Hochschulen dieses 
Landes zu machen.

: (Beifall bei der CDU) v

Betrachten wir doch einmal einige Kernstücke des Kasseler 
Modells zur Beweisführung für das hier Gesagte: Die Stufen
lehrerausbildung oder die integrierten Technik-Studiengänge.

In der Stufenlehrerausbüdung ist die Berufsbezogenheit, die 
auch nach dem vorliegenden Gesetzentwurf integraler Be
standteil einer Gesamthochschule is t so weit aüsgebaut daß 
fiir die eigentliche Fachausbüdung nur noch so wenig übrig
bleibt daß man sagen muß, Kasseler Lehramtsstudenten sind 
schlechter ausgebüdet als die von anderen Hochschulen.

Dazu ein Beispiel: Von sechs Semesterwochenstunden im 
Fach Englisch werden zwei für Fachdidaktik genommen, drei 
für die Spraehpraxis, und es bleibt eine einzige für das Wissen
schaftsfach Anglistik übrig. Das heißt Literatur, Linguistik, 
Landeskunde werden in jedem Semester mit einer einzigen 
Stunde bedacht In Marburg, Frankfurt und Gießen sind es 
sechs. Fazit: In Kassel ist der Düettantismus vorprogram
miert Kassel liefert schlechter ausgebüdete Lehrer, 
i , . ^
Oder nehmen wir den integrierten Studiengang Architektur, 
Stadt- und Landschaftsplanung, der immer wieder als Kron
zeuge für die neue, die höhere Qualität der Gesamthochschule 
Kassel ausgegeben wird.

Nach einer in ihrer Aufgabenstellung dubiosen Einführungs
lund Praxisphase studieren die Studenten vier Semester inte
griert die drei Fächer Hochbau, Landschaftsarchitektur und 
•Städtebau, machen dann in einem der Fächer Examen und 
[erhalten danach den angeblich akademischen Grad „Diplom- 
j Architekt”. Meine Damen und Herren, das klingt sehr schön, 
kommt mir aber wie ein einziges Betrugsmanöver an den Stu- 
jdenten und der Öffentlichkeit vor.

(Beifall bei der CDU)

'Denn an einer klassischen TH studiert man nur eines der drei

Fächer, das aber acht Semester, und man erhält dann den 
wirklich akademischen und als solchen anerkannten Grad 
„Diplomingenieur”.

Schon dieser Vergleich zeigt erneut: Auch auf diesem Feld 
geht es in Kassel dilettantisch, oberflächlich, nicht wissen
schaftlich zu, und die Umwelt reagiert auch entsprechend. Die 
Architektenkammer Hessen hat z.B. ein Normenkontrollver- 
fahren gegen das merkwürdige Kasseler Diplom eingeleitet.

Die Absolventen Kassels haben nicht das EG-Niederlas- 
sungsrecht Was das bei der angespannten Lage des Arbeits
marktes für den einzelnen bedeutet, versteht sich von selbst. 
Sie haben es nicht, weü man dazu ein achtsemestriges wissen
schaftliches Studium braucht Das aber gibt es eben in Kassel 
nicht

Oder: Im öffentlichen Dienst ist vorgesehen, die Absolventen 
dieses Studiengangs in den gehobenen Dienst nach A 9/10 
einzustellen. Das ist genau die Einstellung, die man für Fach
hochschulabsolventen vorsieht.

All das spricht doch dafür, daß man in Kassel nicht die neue 
Qualität der Wissenschaft gefunden hat, sondern daß das Er
gebnis des integrierenden Herumreformierens allenfalls so 
etwas Ähnliches wie eine Fachhochschule ist. Meine Damen 
und Herren, der Kultusminister hat in einer schwachen Stunde 
in Kassel in einer Versammlung seiner Partei das durchaus 
auch zugegeben., Schlimm ist nur, daß das alles auf Kosten des 
Steuerzahlers geschieht und daß die Dummen dabei die Stu
denten sind,

(Beifall bei der CDU)

die in der Arbeitswelt keine Anstellung finden, weil man sie mit 
ihrer Kasseler Ausbüdung einfach nicht verwenden kann.

Zu einer Hochschule besonderer Prägung, nicht aber zu einer 
von wissenschaftlichem Rang wird die Gesamthochschule 
auch durch bestimmte Paradeprojekte des Gründungspräsi
denten. Ich denke hier an das „Wissenschaftliche Zentrum für 
Berufsfeldforschung” oder auch an das „Integrierte For
schungsprojekt Behaglichkeitsforschung”.

(Heiterkeit bei der CDÜ)

Dort geben Wissenschaftler vor, ernsthaft zu arbeiten und die 
Bedingungen herauszüfinden, unter denen der Mensch sich 
besonders wohl fühlt

Die Reihe der Beispiele ließe sich fortsetzen. Sie alle zeigen: In 
Kassel gibt es keine Hochschule, die den Vergleich mit ande
ren wissenschaftlichen Hochschulen aushielte. Ja, es fehlen 
weitgehend die Grundmerkmale der wissenschaftlichen Hoch
schule.

Woran liegt das? Es liegt meines Erachtens an dem krampf
haften Versuch der totalen Integration. Das zeigt sich schon 
bei der Integration der Fächer. Systematisch betriebene Fach
disziplinen werden gar nicht erst aufgebaut, sondern man be
ginnt von vornherein mit einem integrierten Allerlei und ver
gißt, daß Integration nur Zusammenarbeit verschiedener 
selbständiger Fächer an einer gemeinsamen Aufgabe sein 
kann.

So ist es deshalb, weü man mit dem integrierten Allerlei be
ginnt, in Kassei z.B. möglich, daß das Fach Gesellschaftslehre 
ohne das Fach Geschichte betrieben wird.

(Hört, hört! bei der GDU)

)

i
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Meine Damen und Herren, eine höchst interessante Variante 
zu dem, was wir gestern in diesem Hause diskutiert haben! 
Lehrer für das Fach Gesellschaftslehre werden in Kassel ohne 
Geschichte ausgebildet und sollen dann die Anforderungen 
erfüllen, die gestern hier aufgezeigt worden sind.

(Beifall bei der CDU - Borsche (CDU): Das hat Herr
Brans nämlich nicht gesagt!)

Meine Damen und Herren, das aufgezeigte Problem zeigt sich 
aber vor allen Dingen in der Integration des Lehrkörpers. Das 
totale Zusammenwürfeln der Universitätsprofessoren, der 
Fachhochschullehrer und der Lehrer anderer Herkunft und 
Qualifikation und ihre Zusammenfassung in integrierten Orga- 
hisationseinheiten bringt eben nicht nur die bekannten Paritä
tenprobleme mit sich, sondern raubt der Gesamthochschule 
auch ein wesentliches Merkmal einer wissenschaftlichen 
Hochschule.

Nur dann haben wir eine wissenschaftliche Hochschule, wenn 
der Lehrkörper homogen aus wissenschaftlich äüsgebüdeten 
Hochschullehrern zusammengesetzt ist, die zu Forschung und 
Lehre befähigt und zur Verleihung akademischer Grade bis 
hin zur Habilitation berechtigt sind. Das ist in Kassel und auch 
an einer anderen Gesamthochschule wegen der Integration 
nicht der Fall

Für die Folgen des Fehlens dieser Voraussetzungen an einer 
integrierten Gesamthochschule aus Kassel noch einmal zwei 
groteske Beispiele. Es ist in Kassel möglich, daß Lehrerstuden
ten in ihrem Kernstudium Examen machen, ohne jemals auch 
nur eine einzige Stundie bei einem universitären Professor ge
hört zu haben. Ich meine, das war nicht die Absicht, als man 
die Lehrerbildung an die Universitäten geholt hai.

(Beifall bei der CDU)

Oder ein weiteres Beispiel. Da gibt es in der Organisationsein
heit Sozialwesen Abiturienten, die eine akademische Ausbü- 
dung wollen und ausgebildet werden von Sozialarbeitern der 
Vergütungsgruppe BAT V.

Meine Damen und Herren, das bisher Gesagte zeigt: Die in 
Kassel greifbaren Mängel>sind nicht zufällig in Kassel entstan
den; sie liegen vielmehr im System der integrierten Gesamt
hochschule begründet und treten überall auf, wo Gesamthoch
schule is t Deshalb lehnen wir Gesamthochschule als Zielpro
jekt der Reform ab. Es würde nur Rückschritt bedeuten.

Nun wollen wir aber auch die Verhältnisse in Kassel nicht 
einfach so weiterlaufen lassen, wie es sich jetzt abzeichnet,, 
sondern wollen für Kassel eine vernünftige Lösung. Nach der 
Intention unseres Gesetzentwurfs treten in Kassel an die Stelle 
der Gesamthochschule eine Universität, eine Fachhochschule 
und eine Hochschule für bildende Künste und Musik. Die 
Fachhochschule und die Hochschule für büdende Künste wer
den wir in den entsprechenden Gesetzentwürfen, die wir in 
Kürze vorlegen, verankern. Deshalb möchte ich jetzt hier 
zunächst etwas präzisere Aussagen zur Universität machen.

Wir wünschen, daß Ausgangspunkt die jetzt schon in Kassel 
vorhandenen universitären Einrichtungen und Lehrer sind, die 
sich in irgendwelchen integrierten Organisationen dort befin
den. Von daher würde sich die Fakultätenstriiktur des An
fangs ergeben. Sie könnte etwa folgendermaßen aussehen:

Fakultät für Mathematik und Informatik 

> Fakultät für Physik und Materiälwissenschaften 

Fakultät für Biologie und Chemie

Fakultät für Geschichte und politische 
Wissenschaften

Fakultät für Geographie und Ökonomie 

Fakultät für Sprache und Literaturwissenschaften 

Fakultät für Erziehungswissenschaften und Psychologie 

Fakultät für Soziologie 

A Institut für Sportwissenschaften.

Sie alle, die eben genannten neun, lassen sicli aus dem Stand 
heraus büden, weü Einrichtungen und Lehrer für sie schon 
vorhanden sind. Wir fordern nur, daß sie eindeutig universi
tären Charakter haben, d.h. Diplom- und Magisterstudiengäh- 
ge neben den lehrerbüdenden und die Möglichkeiten der Pro
motion und der Habilitation anbieten. Wer das diesen Fakultä
ten vorenthält, wie es kürzlich wieder für Biologie und Chemie 
in Kassel geschehen ist, der amputiert die entsprechenden Wis
senschaften und sörjgt dafür, daß die hochqualifizierten Leh
rer, die zum Teü dort in Kassel unterrichten, den Weg suchen, 
schnellstens von Kassel wegzukommen.
Meine Damen und Herren, zu den neun genannten sollte aber 
noch eine weitere Fakultät für Technologie kommen, die die in 
Kassel vorhandenen TechnikWissenschaftler zusammenfaßt, 
eine Fakultät, vorläufig noch ohne Schwerpunktbüdung, aus 
der sich dann nach dem sogenannten Erlanger Modell Schwer
punkte, etwa Maschinenbau oder ähnliches, entwickeln und 
damit Ansatzpunkte fürneue technische Fakultäten. Es geht 
darum, Kassel den lange versprochenen und für die Region 
dringend notwendigen technischen Schwerpunkt zu geben. 

Schließlich ergeben sich unseres Erachtens noch zwei weitere 
Fakultäten aus der besonderen Struktur des Kasseler Raumes* 
Eine Stadt wie Kassel ist mit ihrer Ansammlung von Gerich
ten, vom Amtsgericht’ bis hin zu zwei Bundesgerichten, der* 
ideale Standort für eine rechts wissenschaftliche Fakultät; und 
wegen des gut äusgestatteten Stadtkrankenhauses und anderer 
Krankenhäuser bietet sie ideale Voraussetzungen'für eine me
dizinische Fakultät.
So ließe sich in Kassel bei gutem Willen ohne Verzug eine 
leistungsfähige Universität verwirklichen. Wir fordern sie und 
die Umorganisation aus strukturpolitischen Gründen. Es dür
fen nicht weiterhin durch die Gesamthochschule der nordhes
sischen Region eine Universität vorenthalten und gleichzeitig 
leistungsfähige, überregional anerkannte Fachhochschulein
richtungen zerstört werden, weü von diesen Entwicklungsim
pulse für die Region ausgehen, die eine diffuse, nicht emstge
nommene Institution wie die Gesamthochschule nicht zu 
geben vermag.

Wir fordern die Umorganisation aber auch wegen der Studen
ten. Sie brauchen klare Ausbüdungsgänge, die es ihnen ermög
lichen, in der Beschäftigungswelt zu bestehen* und nicht Stu
diengänge, die weltfernen Träumereien entspringen und an 
deren Ende nur die Hoffnungslosigkeit der Arbeitslosigkeit 
steht

(Beifaü bei der CDU)

Schließlich fordern wir die Umorgariisatipn wegen der Hoch
schullehrer. In Kassel gibt es eine Reihe hochqualifizierter
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Professoren, die das Recht haben, an einer echten Universität 
wissenschaftlich zu arbeiten, und es gibt eine Reihe respektab
ler Fachhochschullehrer, die das Recht haben, an einer Fach
hochschule mit der Möglichkeit anwendungsbezogener For
schung sinnvoll arbeiten zu dürfen.

Der Übergang zur Universität soll so geschehen: Der Kultus
minister errichtet die Fakultäten der Anfangsphase und stellt. 
die Zugehörigkeit der Professoren, des wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen Personals sowie der Studenten zu den 
Fakultäten fest, überträgt für die Zeit des Übergangs bis zu 
den Wahlen Beauftragten die Funktionen der Hochschulorga
ne und sorgt für rechtzeitige Wahlen.

Noch zwei Gesichtspunkte: Wenn wir unter § 87 Abs. 3 unse
res Gesetzentwurfs ein Optionsrecht vorsehen, so denken wir 
etwa an einen Mediziner, der in der Psychologie Lehrer ausbil
det, aber auf Grund seiner Qualifikation auch der Medizini
schen Fakultät angehören kann, oder an einen Architektur- 
Professor, der der Fakultät für Technologie zugewiesen ist, 
aber auch an der Hochschule für büdende Künste und Musik 
sinnvoll arbeiten könnte. Beide sollen das Wahlrecht haben. 
Die Beispiele sprechen für sich; es geht darum, in der Um
wandlungsphase Härten zu vermeiden.

Der zweite Gesichtspunkt: Die Überleitung von Fachhoch- 
schullehrem zu universitären Professoren, die bei der Auflö
sung einer Gesamthochschule ja  besonders bedeutsam ist, 
sehen wir nur für den Fall vor, daß der Fachhochschullehrer 
die Eingangs- und Qualifikationsvoraussetzungen des univer
sitären Professors erworben h a t Für diese sogenannte harte 
Überleitung haben wir drei Gründe:

1. Die durch Karlsruhe mehrfach definierte Homogenität des 
Lehrkörpers einer wissenschaftlichen Hochschule erfordert es.
2. Wir wollen eine anspruchsvolle Fachhochschule, an der 
auch anwendungsbezogen geforscht wird; einer solchen dürfen 
wir nicht gerade die besten Lehrer entziehen. 3. Angesichts der 
weitgehenden Blockierung von Stellen für den wissenschaftli-

* chen Nachwuchs durch zu großzügige Überleitungen in der 
Vergangenheit dürfen wir nicht erneut großzügig überleiten 
und damit die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses noch 
weiter verschlechtern.

(Sehr gut! und Beifall bei der CDU)

s Das ist natürlich kein spezielles Kasseler Problem, ist hier in 
der Umwandlungsphase aber besonders relevant.

Ich komme zum Schluß. Wir Christlichen Demokraten haben 
immer wieder, und zwar mehr als alle anderen Mitglieder die: 
ses Hauses, Vorschläge für die Ausgestaltung des Experiments 
integrierte Gesamthochschule gemacht, ich wiederhole: des 
Experiments integrierte Gesamthochschule,

(Zuruf Dr. Brans (F.D.P.))

bis hin zu einem alle Einzelheiten regelnden Kriterienkatalog 
für ein Gesamthochschulgesetz. Wir wollten an der Herausbü- 
dung einer Hochschule wissenschaftlichen Ranges und an 
ihrer Erprobung mitarbeiten.

Die Entwicklung hat aber nun gezeigt, daß das nicht erreich
bar ist und daß das im System begründet is t Wir machen das 
einzig Richtige, was wir von Ihnen, meine Damen und Herren 
auf der linken Seite dieses Hauses, auch auf anderen Gebieten

der Büdungspolitik immer fordern: Wir trennen uns von einem 
gescheiterten Experiment,

(Beifall bei der CDU)

und wir wollen statt dessen eine lebens- und leistungsfähige 
Einrichtung auch für Kassel. Wir fordern Sie auf, diesen Weg 
der Vernunft mit uns zu gehen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Schäfer:

Das Wort hat Herr Äbg. Rohlmann.

Rohlmann (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es scheint im Hes
sischen Landtag zur Tradition zu werden, daß wir alle vier 
Jahre Hochschulgesetzgebung zu behandeln haben. Es ist si
cherlich nicht ohne Reiz, im Rückspiegel der Vergangenheit 
die gegenwärtige Gesetzgebung einmal zu betrachten.

Das erste Mal ist es im Jahre 1965 gewesen, daß die Hessische 
Landesregierung einen Entwurf für ein Hochschulgesetz vor
gelegt hat, das dann im Jahre 1966 verabschiedet wurde. Die
ser Gesetzentwurf hat eine bundesweite Beachtung gefunden, 
weü es das erste Mal gewesen ist, daß Anregungen aufgenom
men wurden, die seit 1945 von den verschiedenen Gruppen im 
universitären und im Hochschulbereich gegeben wurden, und 
daß hier erste Reformansätze verwirklicht wurden.

Es ist interessant, daß dieser Gesetzentwurf, der damals 50 
Paragraphen hatte - 50 Paragraphen gegenüber heute 233 Pa
ragraphen im Hochschulgesetz, Universitätsgesetz, Kunst
hochschulgesetz und Fachhochschulgesetz -, von den Senaten 
der damaligen hessischen Hochschulen als ein Gesetz bezeichr 
net wurde, das nicht nur Gesetz, sondern auch Rechtsverord
nung, Satzung und Kommentar sei und das erheblich zur Ein
schränkung der Universitären Selbstverwaltung beitrage, die 
durch die hessische Verfassung garantiert ist.

Es ist interessant, einmal daraufhinzuweisen, daß sich in der 
heutigen Zeit eine völlige Wandlung vollzogen hat, wenn Herr 
Borsche ganz im Gegenteü - und auch ganz im Gegensatz zu 
der Auffassung, die seinerzeit hier im Hessischen Landtag von 
der kulturpolitischen, Sprecherin der CDU-Fraktiön vertreten 
wurde - die Behauptung aufstellt, der Staat habe sich aus der 
Verantwortung für Wissenschaft, Forschung und Lehre zu
rückgezogen - ein völliger Wandel in der Argumentation.

(Borsche (CDU): Das entspricht aber den Tatsachen, 
Herr Kollege Rohlmann!)

Denjenigen, die im Jahre 1966 behauptet haben, daß eine Ein
schränkung der Selbstverwaltung vorgenommen wurde, muß 
gesagt werden, daß in den Jahren nach der Verabschiedung 
des ersten Hessischen Hochschulgesetzes, nämlich bis 1970, 
der ihnen gegebene Raum der Selbstverwaltung und der Auto
nomiespielraum nicht genutzt worden ist, was sich daran er
wiesen hat, daß mindestens zwei der Universitäten seinerzeit 
nicht in der Lage gewesen sind, bis zum Jahre 1970 eine eigene 
Satzung vorzulegen.

Herr Kollege Borsche hat vorhin hier gesagt, daß die Gesetze 
für die Hochschulen im Lande Hessen das Ergebnis „partei
egoistischer Verengtheiten” sei. Es ist demgegenüber darauf
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hinzuweisen, daß das von anderen, auch im Hinblick auf die 
Notwendigkeiten der Veränderung im Bereich der Hochschu
len, ganz anders gesehen wird. Ich darf einmal aus der Begrün
dung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 1973 zi
tieren, in dem es heißt:

Dem Zwang zur Kooperation als einem Arbeitsprinzip 
in allen Wissenschaften vermochten die herkömmlichen 
Fakultäten meist nicht mehr zu genügen, weü sie die 
sich zunehmend auffächemden Spezialwissenschaften 
nicht mehr ausreichend verklammern konnten. Die bis
herige Ordinarienuniversität in der die Selbstverwal
tung im wesentlichen den Lehrstuhlinhabern Vorbehal
ten blieb, war organisatorisch weder auf den sprunghaf
ten Anstieg der Studentehzahl noch auf ehe vermehrte 
Übernahme von Aufgaben und Funktionen durch Nicht
ordinarien, insbesondere durch wissenschaftliche Assi
stenten, vorbereitet Die Vergrößerung des akademi
schen Mittelbaues und seine zunehmende Bedeutung für 
den Gesamtprozeß der Wissenschaft standen in einem 
Mißverhältnis zu seinen geringen Kompetenzen in der 
Selbstverwaltung.

Darauf kam es an, diese Kompetenzen in der rechten Weise zu 
andern. \

Noch ein anderes Z itat Der Wissenschäftsrat hat in seinen 
Anregungen zur Gestalt der neuen Hochschule aus dem Jahre 
1962 und später noch einmal aus dem Jahre 1970 darauf 
hingewiesen, daß die Fakultäten ihrerseits in ihrem Zusam
menhalt durch den Partikularismus der Institute bedroht 
waren. Ein anderer Ausspruch:

Dem Ideaibüd einer „Gelehrtenrepublik” steht in der 
Wirklichkeit eine Oligarchie der Lehrstuhlinhaber und 
eine Monokratie der Institutsdirektoren gegenüber.

Aus dieser Analyse der damaligen Zeit haben wir Konsequen
zen gezogen, indem 1969/70 neue Gesetze für die Hochschu
len und für die Universitäten vorgelegt worden sind. Ziel der 
Reform der Organisationsstrukturen insbesondere an den Uni
versitäten war seinerzeit: 1. die Sicherung der Leistungsfähig
keit der Hochschulen bei gleichzeitiger Stärkung ihrer Selbst
verwaltung, 2. die Mitwirkung aller Gruppen an der Selbstver
waltung nach den Grundsätzen einer funktionsgerechten Be
teiligung und der Abbau ungerechtfertigter Abhängigkeiten, 3.. 
die Öffentlichkeit der körperschaftlichen Willensbildung, 4, die 
Schaffung einer Einheitsverwaltung in den Universitäten, die 
sich auf zwei Verwaltungsebenen konzentrierte, und 5. die 
Stärkung der Kontinuität in der Verwaltungsspitze.

Unter dieser Zielsetzung wurdeh 1970“ das Hochschulgesetz 
und das Universitätsgesetz verabschiedet, die als Kernpunkte 
der Reform folgende heute noch gültigen und - auch das muß 
man hier sagen - bewährten Strukturprinzipien enthielten: ein
mal die Präsidialverfassung, dann die Ständigen Ausschüsse 
als Organe'mit Entscheidungsbefugnissen für die zentralen 
Aufgaben der Universität sowohl im akademischen als auch 
im Bereich der Wirtschaftsverwaltung, den Senat für die 
.Wahrnehmung der fachbereichsübergreifenden Aufgaben, die 
Bildung von Fachbereichen an Stelle der funktionsunfähig ge
wordenen Fakultäten und schließlich, sicherlich als erstes ge
nannt, den Konvent als das auf breiter Legitimatiönsbasis ar
beitende Organ der Universität, das die Grundordnung zu be

schließen und den Präsidenten, die Prorektoren und die Mit
glieder in den mit Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten 
Gremien der Universität zu wählen h a t

Diese - ich habe es gesagt - Grundstrukturen der Universität 
seit 1970 haben sich bewährt, und sollten auch beibehalten 
werden. Um noch einmal dem zu begegnen, was Herr Borsche 
hier ausgesagt hat, will ich einige Zitate anführen aus der Beur
teilung der Präsidenten der Universitäten des Landes Hessen; 
Schon im Jahre 1972 hat der Präsident der Technischen Hoch
schule Darmstadt in seinem damals gegebenen Rechenschafts
bericht vor dem Konvent der TH äusgeführt:

Als vorläufige Betrachtung ist zumindest zu betonen, 
daß die Neuorganisation auf zentraler Ebene (Konvent, 
Senat, Ständige Ausschüsse) als im Prinzip gelungen 
angesehen werden kann.

(Borsche (CDU): Na, das ist eine vorsichtige Aus- 
drucksweise!)

Sie hat - und das ist in der Praxis besonders wichtig - ein 
hohes Maß an Kooperationsbereitschaft zur Folge ge
habt, das trotz aller, auch grundsätzlich geführter Aus
einandersetzungen letztlich doch immer zu einem ver
tretbaren Konsens fuhrt

Wenn es damals eine vorläufige Betrachtung war, die noch 
sehr vorsichtig - zugegebenermaßen - ausgefallen ist, so darf 
ich jetzt aus dem letzten Rechenschaftsbericht des Präsidenten 
der TH Darmstadt zitieren, in dem es heißt:

Es gibt keinen Grund, an wesentlichen Inhalten bzw. an 
der Systematik des hessischen Hochschulrechts tiefgrei
fendeVeränderungen vörzunehmen.

(Dr.Brans (F.D.P.): Hört, hört!)

Man sollte sich mit dem begnügen, was nach Erlaß des 
Rahmengesetzes unabdingbar zu ändern ist

Er fügt dann hinzu:

In dieser grundsätzlichen Beurteilung bin ich mir trotz 
mancher Meinungsverschiedenheiten im Detail mit den 
übrigen Präsidenten der hessischen Hochschulen einig.

(Dr. Braiis (F.D.P.): Hört, hört!)

Mein Appell geht daher an den Gesetzgeber,

, - damit sind wir gemeint meine Damen und Herren -

diesen Konsens zu akzeptieren. Die hessischen Hoch
schulen brauchen endlich Orgahisatiönsruhe. Sie sind 
ein untaugliches Objekt für ständige Profilierungsneuro
sen im politischen Raum.

(Dr. Brans (F.D.P.): Sehr gut!)

Eine gleichgerichtete Adresse haben wir, und zwar alle Abge
ordneten, von einer Professorengruppe des Fachbereichs Hu
manmedizin der Universität Frankfurt am Main bekommen, in 
der es - ich darf hier auch wieder zitieren - heißt:

Die Gesetzesvorlage der Landesregierung zum Ab
schnitt Humanmedizin des neuen Universitätsgesetzes 
bietet nach unserer Auffassung die Möglichkeit das in 
schwieriger und langwieriger Reformarbeit Erreichte zu 
festigen und weiterzuentwickeln. Die in naher Zukunft 
auf die Universitätsmedizin zukommenden vielfältigen
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Probleme, von denen stichwortartig nur die Kosten
dämpfung im Krankenhaus bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Ausbildungskapazität genannt sein soll, können nur 
auf der Basis einer klaren strukturellen Gliederung des 
Universitätsklinikums gemeistert werden.

Diese Ansichten sowohl aus dem Bereich der Universitätsprä
sidenten als auch des Klinikums in der Universität Frankfurt 
am Main sollten auch hier im Gesetzgebungsverfahren beach
tet werden.

Demgegenüber strebt die CDU eine Einschränkung der Betei
ligungsrechte der Mitglieder der Universität allein zugunsten 
der Gruppe der Professoren an. Begründet wird das mit 
Vorfällen, die in der Vergangenheit eingetreten sind. Zweifellos 
bestätigt sich die Erfahrung, daß extreme Gruppen nur so 
lange bereit sind, sich demokratischen Spielregeln zu unterwer
fen, wie sie sich dadurch einen Vorteü in Richtung ihrer eige
nen Ziele versprechen.

Aber der Präsident der Universität Frankfurt, Prof. Kantzen
bach, hat bereits im März 1972 darauf hingewiesen, daß es 
falsch wäre, auf Grund dieser Erfahrung eine Novellierung der 
Universitätsverfassung zu fordern, bei der studentische Mit
entscheidungsrechte abgebaut und die Kontrollmöglichkeiten 
der Entscheidungsgremien durch die Öffentlichkeit verringert 
würden. Wörtlich fahrt er in seinem Rechenschaftsbericht vor 
dem Konvent fort:

Es liegt auf der Hand, daß damit die Konflikte in den 
Universitäten nicht gemildert, sondern weiter verschärft 
würden. Betroffen würden dabei gerade jene Studenten, 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitar
beiter, die in den letzten Monaten aktiv in der Selbstver
waltung mitgearbeitet und dabei beachtliche Initiativen 
in der Hochschulreform entwickelt haben. Durch die 
Beschneidung ihrer legalen Einflußmöglichkeiten wür
den diese zu einer Solidarisierung mit den Extremisten 
auf den illegalen Weg gedrängt

(Dr. Brans (F.D.P.): So ist es!)

Die Forderung nach einer derartigen Novellierung der 
Universitätsverfassung ist um so weniger verständlich, 
als die Mehrzahl der gruppenparitätischen Entschei
dungsgremien gute Arbeit geleistet und sich gerade 
nicht den Pressionen der Extremisten gebeugt h a t

Auch das ist ein Wort, das in den Beratungen zur Hochschul
gesetzgebung vom Gesetzgeber beachtet werden sollte.

Demgegenüber sieht der CDU-Entwurf zum Universitätsge
setz vor, daß ein Schritt zurück zur alten Ördinarienuniversität 
gemacht werden soll. Das zeigt sich insbesondere in der star
ken Betonung und institutionellen Abstützung der Pärtikular- 
interessen. Das zeigt sich u.a. auch in der sehr starken Stel
lung der Dekane. Im Senat stehen 15 vom Konvent oder den 
Gruppen des Konvents zu wählenden Mitgliedern etwa 20 bis 
24, je nach Größe der Universität, Dekane gegenüber. Dabei 
ist natürlich auch die Kompetenz des Senats zu beachten. Er 
hat nämlich die grundsätzliche Zuständigkeit für alle Angele
genheiten der akademischen Selbstverwaltung.

Es ist nicht auszuschließen, daß auf Grund der institutionali
sierten Hegemonie der Dekane Entscheidungsprozesse ablau
fen, die überwiegend von den Partikularinteressen der Fakultä-

ten bestimmt werden, wodurch* die Funktionsfahigkeit der 
Universität als Ganzes beeinträchtigt werden wird. Ich darf in 
diesem Zusammenhang auch wiederum an eine Empfehlung 
oder Äußerung des Wissenschaftsrätes erinnern, in der es 
heißt:

Die Universitäten sind durch das Zerfallen in partikula
re Interessen nicht mehr in der Lage, die erforderlichen 
Grundsatzentscheidungen selbst herbeizuführen und in 
die Tat umzusetzen.

Das sollte auch beachtet werden. Es gehörte nämlich schon 
damals zu den Schwächen der Ordinarienuniversität, daß so
wohl in Fakultätsgremien als auch in den Senaten weithin nach 
dem Prinzip wechselseitiger Rücksichtnahme entschieden 
wurde und dabei die notwendige Prioritätenentscheidung für 
die Entwicklung der gesamten Universität unterblieben ist.

Ein weiterer Widerspruch zeigt sich bei dem Gesetzentwurf 
der CDU, indem auf der einen Seite von der Stärkung der 
akademischen Selbstverwaltung gesprochen wird, so jedenfalls 
in dem Vorblatt zu dem Gesetzentwurf, während man auf der 
anderen Seite zu der Rektoratsverfassung zuriickkehrt - auch 
dann, wenn hier eine vierjährige Amtszeit des Rektors vorge
sehen ist - und darüber hinaus das System der Globalhaushalte 
aufgibt und die Einzelveranschlagung der Institute und Semi
nare vorsieht Ich brauche darauf nicht näher einzugehen, weü 
sowohl Herr Kollege Dr. Brans als auch Herr Kollege Heyn 
dazu Stellung genommen haben.

Auch hier ist ein erheblicher Wandel in der Argumentation des 
Jahres 1966 gegenüber dem gegenwärtigen Zeitpunkt festzu
stellen. Was die Steilung des Kanzlers anbetrifft, die ja  hier 
eine Einschränkung in der Selbstverwaltung zur Folge hat, 
darf ich auf eine Äußerung der von mir sehr geschätzten Frau 
Kollegin Dr. Walz in der Plenarsitzung vom Juni 1965 verwei
sen, in der es heißt:

Auch die Steilung des Kanzlers erscheint zugunsten 
einer staatlichen Einflußnahme

- das ging damals gegen den Gesetzentwurf der Landesregie
rung, muß man wissen -

wesentlich überzogen und muß den Widerstand, aller 
hervorrufen,

(Dr.* Brans (F.D.P.): Hört, hört!)

die in der akademischen Selbstverwaltung mit dem 
Kommentar Zinn/Stein eine geschichtlich gewordene 
besondere Selbstverwaltung sehen.

Beanstandet wurde hier insbesondere die Kompetenz des 
Kanzlers gegenüber Beschlüssen, die unzweckmäßig sind. Der 
Gesetzentwurf der CDU enthält jetzt andere Regelungen, d.h. 
dem Kanzler ist in gleicher Weise wie damals in dem Entwurf 
der Landesregierung eine Beanstandungskompetenz gegeben 
gegen Beschlüsse, die sachwidrig sind, was aber praktisch das 
gleiche bedeutet Das heißt, der Ausdruck bzw. die Argumen
tation, die Frau Kollegin Dr. Walz als kulturpolitische Spre
cherin der CDU-Fraktion seinerzeit gegenüber dem Entwurf 
der Landesregierung vorgetragen hat, würde mit um so größe
rer Berechtigung dann gegenüber dem eigenen Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU in der heutigen Legislaturperiode Gül
tigkeit haben.

(Dr. Brans (F.D.P.): So ist es!)
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Ein weiterer Widerspruch in dem Entwurf der Fraktion der 
CDU besteht darin, daß von einer Einheitsverwaltung gespro
chen wird, tatsächlich aber mit der Funktionstrennung der 
akademischen Selbstverwaltung und der staatlichen Äuftrags- 
verwältung auch eine weitgehende Aufgliederung der Verant
wortungsbereiche vorgenommen wird, zum einen im § 5 und 
zum änderen in dem auch von mir schon vorhin erwähnten § 
19 des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, wo die Stellung 
des Kanzlers dargestellt wird.

Ich erkenne darin eine Schwächung der Leitungsfunktion der 
Universität und darüber hinaus eine Einschränkung der Selbst
verwaltung der Universitäten.

Noch ein Wort zu dem, was Herr Kollege Windfuhr hier vor
getragen h a t Der Gesetzentwurf der CDU, der eine Zerschla
gung der Gesamthochschule Kassel und ihre Aufgliederung in 
jeweüs getrennte und von vornherein gegeneinander abge- \  
schottete eigene Hochschulen vorsieht verstößt meines Erach
tens gegen die Bestimmungen der §§ 4 und 5 des Hochschul
rahmengesetzes. In § 4 heißt es:

Das Hochschulwesen ist mit dem Ziel neu zu ordnen, 
die gegenwärtig von Hochschulen mit unterschiedlicher 
Aufgabenstellung wahrgenommenen Aufgaben in Fop 
schung, Lehre und Studium zu verbinden.

Und weiterhin in § 5, und damit in Zusammenhang stehend:

Zur Erreichung der Ziele nach § 4 Abs. 3 sind die ver
schiedenen Hochschularten in einem neuen Hochschul
system Zusammenzufuhren. Hochschulen sind als Ge
samthochschulen auszubauen oder zusammenzuschlie
ßen oder unter Aufrechterhaltung ihrer rechtlichen 
Selbständigkeit durch gemeinsame Gremien zu Hoch
schulen zu verbinden. In den Fällen, in denen Hoch
schulen nicht oder noch nicht gebüdet werden können, 
ist ein Zusammenwirken der Hochschulen sicherzustel- 

1 . len.

Genau der entgegengesetzten Tendenz entspricht der Entwurf 
der CDU-Fraktion. Es nützt auch nichts, wenn Sie, Herr 
Windfuhr, als Korrektor dazu anbieten, daß dann, bitte schön, 
die Hochschule um eine rechtswissenschaftliche und um eine 
medizinische Fakultät angereichert werden sollte. Zu überprü
fen wäre dabei, ob für die CDU-Fraktion Ihr Wort oder das 
des kulturpolitischen Sprechers der CDU, Herr Sälzer, Gültig
keit hat, der in Fulda eine Medizinische Akademie errichten 
will. Da müßte zunächst einmal ein Willensbüdungsprozeß 
innerhalb der CDU einsetzen.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Ein Wort noch zu den Studentenschaften. 1966 wurden die 
Studentenschaften zum ersten Mal als Körperschaften des öf
fentlichen Rechts öder, wie man gern sagt, als verfaßte Studen
tenschaften in die Hochschulgesetzgebung eingeführt Exakter 
müßte ich sagen, daß die verfaßten Studentenschaften, die für 
zwei Universitäten im Lande Hessen, nämlich für Darmstadt 
und Gießen, bereits Gültigkeit gehabt haben, auch für die Uni
versitäten in Frankfurt und in Marburg erweitert und gesetz
lich geregelt worden sind.

Seinerzeit haben wir mit Bedacht Wert darauf gelegt, daß mit 
der verfaßten Studentenschaft, nämlich in der Rechtsform 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, auch die dortigen

Aufgaben exakt definiert wurden und mit diesen Aufgaben die 
Wahrnehmung hochschulpolitischer Aufgaben ihre Begren
zung gefunden h a t ^

Das war in der damaligen Diskussion nicht so sehr eindeutig. 
Die vorhin von mir schon zitierte Frau Kollegin Dr. Walz hat 
damals zum Ausdruck gebracht daß der Begriff „Wahrneh
mung der hochschulpolitischen Belange” als Aufgabe der ver
faßten Studentenschaft eine nach ihrer Auffassung sehr um
strittene Vorschrift sei. Sie glaube nämlich, daß sich die Stu
dentenschaft hier sozusagen selber entmachte und ihre eigenen 
Aufgaben an die politischen Hochschulorganisationen abgebe.

Sie fragte, warum z.B. Studenten in Berlin nicht für Neuß 
sammeln sollten, wenn ihnen das Spaß mache. Der Witz der 
neu einzufugenden Bestimmung sei, daß der AStA solches 
nicht mehr beschließe, sondern diese Entscheidungen dann auf 
die parteipolitisch gebundenen Hochschulgruppen übergingen 
und nur noch von den parteipolitisch gebundenen Hochschul
gruppen und nicht mehr von der gesamten Studentenschaft 
ausgingen.

Sie hat noch einmal betont, daß sie diese'Vorschrift für be
denklich halte, vor allem auch* wenn man sehe, wie im Aus
land die Studenten durchaus etwas zu sagen hätten und die 
öffentliche Meinung bewegen könnten.

Nun, ich will nicht die CDU auf diese Ausführungen der kul
turpolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion des Jahres 1966 
festlegen. Dies war 1966, und 1968 haben wir sehen können, 
daß Studenten in der Tat, um Ihren Ausdruck zu gebrauchen, 
etwas bewegen könnten.

Noch ein Wort zur sogenannten Politisierung der Hochschu
len, die - von seiten der CDU immer mit einer negativen Wer
tung versehen - gegenüber angeblich allein von Sachzwängen 
bestimmten und durch Sachverstand geläuterten Verfahren 
eintreten würde. Hier kommt es, meine ich, darauf an, sich um 
eine gedankliche Klarheit zu bemühen. Politisierung in dem 
Sinne, daß Wissenschaft handhabbares Instrument der Politik 
ist, ist, so meine ich, abzulehnen; denn wir haben die Ereignisse 
der Jahre 1933 bis 1945 kennengeiemt

(Beifall bei der F.D.P.) :

Gerade Um das zu vermeiden, ist es Aufgabe der an den Hoch
schulen Lehrenden und: Lernenden, darüber nachzudenken 
und über die gesellschaftlichen Voraussetzungen und über die 
gesellschaftlichen Folgen und Nebenfolgen des Wissenschäfts- 
betriebes zu diskutieren. Eine Erweiterung erfahrt diese Aufga
be insbesondere auf Grund der Wechselwirkung zwischen 
Wissenschaft auf der einen Seite und der Gesellschaft anderer
seits dadurch, daß die Arbeite- und Berufswelt immer mehr der 
Verwissenschaftlichung unterliegt „

Schließlich, Politik als Hochschulpolitik, wobei es darauf an
kommt Einfluß darauf zu nehmen und eine Zusammenarbeit 
dadurch zu pflegen,, daß man Prioritäten festsetzt über den 
Ausbau und die weitere Gestaltung der Hochschulen. Ich 
meine, daß wir diejenigen, die bisher mitgearbeitet haben an 
der Reform der Universitäten, die in der Tat einen sehr langen 
Atem braucht, unterstützen sollten, indem wir die seit 1970 
verbindlichen Grundstrukturen beibehalten.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)
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’ Vizepräsident Schäfer:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Damit schließe ich die Aussprache. Die erste 
Lesung der aufgerufenen Gesetzentwürfe unter Tagesord
nungspunkt 2 a), b), c), d) und e) ist damit abgeschlossen. Der 
Ältestenrat empfiehlt, die Gesetze zur weiteren Beratung an 
den Kulturpolitischen Ausschuß zu überweisen. Erhebt sich 
dagegen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall; dann ist so 
beschlossen.

Ich rufe nunmehr Punkt 12 auf, der als letzter Punkt heute zu 
behandeln ist:

Beschlußempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen Aus
schusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU betreffend 
Hessische Erwachsenenbildungsstätte Falkenstein - Drucks« 
8/5732 zu Drucks. 8/5634 -

Berichterstatter ist Herr Abg. Gebhardt. - Herr Abgeordneter, 
Sie haben das W ort

Gebhardt, Berichterstatter:

Meine Damen und Herren, der Kulturpolitische Ausschuß hat 
sich in seiner Sitzung am 2. März 1978 mit dem Antrag der 
CDU-Fraktion Drucks. 8/5634 ohne Aussprache beschäftigt 
und empfiehlt mit den Stimmen der Köalitionsfraktionen und 
gegen die Stimmen der Vertreter der CDU, den von der CDU 
gestellten Antrag abzulehnen.

Vizepräsident Schäfer:

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Das Wort hat nunmehr 
Herr* Abg. Korn.

Korn (CDU):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Interesse einer 
sachgerechten Erwachsenenbüdungsarbeit in Hessen bedauert 
es die CDU-Fraktion außerordentlich, daß unser Antrag, 
Richtlinien ftir ein pädagogisches Konzept und eine geeignete 
Personalstruktur an der neuen Hessischen Erwachsenenbil
dungsstätte Falkenstein zu erlassen, auch im Ausschuß ohne 
jegliche weitere Begründung abgelehnt worden ist

(Frau Philippi (CDU): Sie haben aber auch nichts dazu 
gesagt!)

Der Antrag ist dort abgelehnt worden, obwohl auch im Parla
ment außer meiner ausgiebigen Begründung und im wesentli
chen persönlichen Angriffen von zwei SPD-Abgeordneten zur 
Sache nichts vorgetragen worden is t

(Beifall bei der CDU)

Sie haben im Ausschuß geschwiegen und die fundierte Begrün
dung für die Notwendigkeit eines solchen Antrags nicht 
entkräftet Sie haben es abgelehnt, diesen Antrag anzunehmen 
- trotz der eingehenden Begründung in der Februar-Plenarsit
zung, trotz der Darlegungen über einen Irrweg in der Hessi
schen Erwachsenenbüdungsstätte Falkenstein, den ich hier 
u.a. durch den Hinweis darauf deutlich gemacht habe, daß 
man alle bisherige Erwachsenenbüdungsarbeit als „kapital
orientiert“ diffamiert und letztlich die Forderung erhebt, man 
müsse durch eine Berufsbüdungsforschung zu einer „arbeit
nehmerorientierten” eigenen Erwachsenenbüdungsarbeit kom

men. Das ist Erwachsenenbüdungsarbeit mit eindeutigem 
Klassenkampfcharakter.

(Beifaü bei der CDU)

Sie haben den Antrag ohne weitere Begründung abgeiehnt, 
obwohl ich hier informiert habe über den Mißbrauch einer 
staatlichen Einrichtung und über die subjektiven politischen 
Zielsetzungen eines pädagogischen Teams, das dort erschrek- 
kende Beispiele von politischer Intoleranz gegeben hat.

Sie haben den Antrag abgelehnt, obwohl diese Einrichtung, die 
ehemalige Heimvolkshochschule Falkenstein und jetzige Hes
sische Erwachsenenbüdungsstätte Falkenstein, seit 16 Jahren 
besteht und wir seit dem Jahre 1975 hier ein pädagogisches 
Konzept für diese Einrichtung verlangen, das Sie, Herr KröU- 
mann, bisher nicht yorlegen konnten. Wann, Herr Kultusmini
ster, frage ich Sie, werden Ihre Versprechen wahr, was Sie seit 
1975 in Aussicht steüen: nämlich endlich ein pädagogisches 
Konzept für diese Büdungseinrichtung vorzulegen?

Meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, Sie 
haben die Chance vertan, durch einen Beschluß des Landtags 
Richtlinien herauszugeben, die deutlich unterstreichen, daß 
sich Erwachsenenbüdungsarbeit in der neuen Hessischen Er
wachsenenbüdungsstätte Falkenstein gemäß unserem Antrag 
am Ziel des demokratischen Miteinanders aüer gesellschaftli
chen Gruppen zu orientieren hat und nicht am klassenkämpfe
rischen Gegeneinander.

(Beifaü bei der CDU)

Sie haben es versäumt, durch die Annahme unseres Antrages 
für Richtlinien zu sorgen, die davon ausgehen, daß die Ziele 
aüer politischen und gesellschaftlichen Büdungsarbeit sind - so 
heißt es wörtlich in unserem Antrag -: erstens „die Entwick
lung des freiheitlich-demokratischen Bewußtseins auf der 
Grundlage des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land und der hessischen Verfassung zu fordern”, zweitens 
„eine positive Grundhaltung zur verfaßten demokratischen 
Staatsform der Bundesrepublik Deutschland zu fordern” und 
drittens „die Befähigung zu fordern, mit konstruktiver Kritik 
da Verbesserungen voranzutreiben, wo sich Unzulänglichkei
ten unseres vorgegebenen demokratischen Rechtstaates zei
gen”.

Sie haben es versäumt, durch einen Beschluß im Parlament 
hier diese Grundsätze aüer politischen Büdungsarbeit in einer 
staatlichen Einrichtung noch einmal zu bekräftigen, so wie es 
beispielsweise auch in der Satzung der Hessischen Landeszen
trale für Politische Büdung niedergelegt ist.

(Frau Dr. Engel (F.D.P.): Eben!)

Es nutzt ganz einfach nichts, wenn man mit schönen Worten - 
weü es sich im Fernsehen ganz einfach so schön macht, Herr 
Ministerpräsident, wie Sie das gestern wieder getan haben - 
hier deutlich herauskehrt, daß es Ziel aüer politischen Bü
dungsarbeit in Hessen sei, fiir  unseren demokratischen 
Rechtsstaat zu erziehen und nicht gegen ihn, fiir  ein 
Miteinander aüer demokratischen Gruppen zu erziehen und 
nicht dagegen , während Sie dann draußen im konkreten 
Eirizelfaü aUes so dahinlaufen lassen und nicht für die Durch
setzung dieser Prinzipien sorgen.

(Beifaü bei der CDU - Kanther (CDU): Doppelstrate- 
gie!) .
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Es ist in der Tat traurig, daß man einen solchen Antrag hierin 
diesem Landtag für eine Bildungseinrichtung, die mit den Steu
ergeldern unserer Bürger finanziert wird, stellen muß. Aber 
schlimmer ist es, daß es eine Mehrheit in den Koalitionsfrak
tionen zu geben scheint, die diese unsere Grundsätze einer 
verantwortlichen und sachbezogenen Erwachsenenbüdüngsar- 
beit offenbar ablehnt.

(Beifall bei der CDU - Frau Dr. Engel (F.D.P.): Das ist 
unerhört! - Gegenruf Sturmowski (CDU): Das stimmt 

- doch!) ' ; . Y ■ • • \  V

Und ganz schlimm ist es, wenn die Koaütionsfräktionen dann 
geschlossen einen solchen. Antrag ablehnen und insoweit ein 
bezeichnendes Licht auf die „Geschlossenheit” werfen, die der . 
Herr Ministerpräsident gerade in diesen Tagen sö deutlich in 
der Öffentlichkeit als einen positiven neuen Aspekt in der SPD 
hervorkehrt

(Frau Dr. Engel (F.D.P.): Was soll denn das? - Zuruf 
Gebhardt (SPD))

Die Haltung der Koalitionsfraktionen im Rahmen der Diskus
sion um Falkenstein Und bei der Diskussion um diesen Antrag 
stärkt statt dessen vielmehr einer Erwachsenenbüdungsarbeit 

- den Rücken, wie ich sie bei der Begründung dieses Antrages 
nachgewiesen habe, wie sie sich in 16 Jahren in dieser Einrich
tung entwickelt hat und wie sie sich zuletzt dort dokumentiert 
hat unter einem Bundestagsabgeordneten als Direktor dieser 
Einrichtung und einem Landtagsabgeordneten als Vorsitzen
den des Vorstandes dieser Einrichtung, die beide der SPD 
angehöreri.

(Zabel (SPD): Ein guter Mann! - Lebhafte Zurufe von 
„ der CDU)

Das linke Läger - so möchte ich es plakativ einmal sagen - in 
den Koalitionsfraktionen hat sich wieder einmal stärker erwie
sen als diejenigen, die - wie die CDU-Fraktion - eine grund
sätzliche Änderung der Erwachsenenbüdungsarbeit in Falken
stein im Sinne unseres Antrages herbeifuhren woüten.

(Beifall bei der CDU)

Das linke Lager hat sich stärker erwiesen als diejenigen, die 
mit uns zusammen dieser Einrichtung endlich den Charakter 
einer ^sozialistischen Kaderschmiede” nehmen woüten;

(Beifaü bei der CDU - Oh! bei der SPD)

Herr Dr. Sperling hat gesiegt über Herrn Rohlmann. Herr 
Sperling ist Staatssekretär in Bonn geworden. Herr Rohlmann 
hat nicht in etwa einen gleichen Erfolg auf dem letzten Landes
parteitag der SPD erringen können.

(Lachen bei der SPD)

Wir meinen, daß die vielen hauptamtlichen und nebenamtli
chen Mitarbeiter, die hervorragende und praxisorientierte Ar
beit in der hessischen Erwachsenenbüdung leisten, einen An
spruch darauf haben, daß ihre eigene Arbeit nicht weiterhin 
durch eine Landeseinrichtung in Mißkredit gebracht wird, in 
der Erwachsenenbüdung zum politisch-ideologischen Selbst
zweck degradiert wird, v

(Beifaü bei der CDU)

und nicht auf Hilfe zur Selbsthilfe der'Menschen abzielt, die 
eine Weiterbüdung suchen, auf Hilfe zur Selbsthilfe bei der

eigenen Persönlichkeitsentfaltung und bei der Daseinsbewälti
gung in unserem Staat, im beruflichen und im geseüschaftlich- 
politischen Bereich;

Wir meinen jedoch, daß die Menschen in unserem Lande, die 
eine Weiterbüdung suchen, ein Recht auf eine solche sachbe
zogene Erwachsenenbüdungsarbeit haben, wie wir sie fordern. 

~ Wir meinen auch, daßaüe hessischen Bürger ein Recht darauf 
haben,daß ihre Steuergelder nicht für eine Büdungsarbeit ver
wendet werden, die im Grundsatz destruktiven Charakter 
trägt, und dem einzelnen diese Hilfe zur Selbsthilfe und diese 
Hilfe, sich bejahend in unserem Staats- und GeseUschaftsgefu- 
ge zu bewähren, verweigert.

(Beifaü bei der CDU)

Die CDU-Fraktion bittet Sie deshalb aüe hier bei der Diskus
sion des Berichtes über diesen Antrag noch einmal, den Be
richt abzulehnen und dadurch die Chance zu geben, im Aus
schuß noch zu einer anderen Wülensbüdung zu kommen, die 
eine Erwachsenenbüdungsarbeit auch in Falkenstein garan
tiert, die den Menschen in diesem Lande nützüch ist, die unse
rer pluraüstischen Geseüschaftsform entspricht und der Fort
entwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Staatsform 
dienlich is t

(Lebhafter Beifaü b ä  der CDU)

Vizepräsident Schäfer:

Das Wort hat Herr Abg. Welteke.

Welteke (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es faüt einem 
Mann, der die Arbeit in der Erwachsenenbüdüngsstätte Fal
kenstein in der Vergangenheit engagiert verfolgt hat und ge
genwärtig verfolgt und sich mit bemüht h a t die dort entstande
nen finanzieUen Probleme der letzten Jahre zu lösen, schwer,

: (Müde (CDU): Das ist kein finanzieües Problem! Ideo
logie" war das!) *

nach diesem Vortrag und der Tatsache, daß er solchen Beifaü 
bei Ihnen gefunden h a t ruhig an diesem Rednerpult zu bleiben 
und Herrn Köm nicht mit entsprechender Münze heimzuzah
len, wenn er das Engagement von Leuten, die sich in der Er
wachsenenbüdungsarbeit bemühen, in dieser Art und Weise 
diffamiert und den Eindruck zu erwecken versucht, als sei die 
Arbeit der Heimvolkshochschule Falkenstein in der Vergan
genheit außerhalb der gesetzüchen Legaütät gewesen.

(Beifaü bei der SPD und der F.D.P.)

Ich halte es nach diesem Vortrag insbesondere für schümm, 
Herr Korn, daß Sie für Ihre Fraktion in den Gremien des 
Landes Hessen als erwachsenenbüdungspoütischer Sprecher 
auftreten.

(Beifaü bei der SPD und der F.D.P. - Müde (CDU): Da 
hätten Sie gern lauter Linke drin!)

Wir werden uns bemühen, draußen deutüch zu machen, wel
che Reden zur Erwachsenenbüdung hier im Landtag von 
Ihnen gehalten werden.

(Zurufe von der CDU)
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Im übrigen hat sich wieder gezeigt, was ich schon in der letzten 
Debatte zu diesem Antrag gesagt habe, daß es nämlich eben 
nicht darum geht, hier kritisch die Erwachsenenbildungsarbeit 
im Lande Hessen zu begleiten und dafür Anregungen zu 
geben, sondern daß es bei diesem Antrag um nichts anderes 
geht als um dieErfullung einer Wahlkampfstrategie, wie sie seit 
Jahren mit ständiger Konfrontation in diesem Lande Hessen 
vorgezeichnet is t

Anders ist einfach nicht zu erklären, daß in dem zuständigen 
Ausschuß niemand von der Oppositionsfraktion, die diesen 
Antrag eingebracht hat, das Wort ergreift, daß über diesen 
Antrag in dem zuständigen Ausschuß ohne Diskussion eine 
Beschlußfassung herbeigeführt wird und daß dann anschlie
ßend noch einmal im Plenum eine solche Rede gehalten wird, 
die nichts Neues bringt, sondern nur das wiederholt, was 
schon bei den Einbringung vorgetragen worden ist,

(Milde (CDU): Da hätten Sie doch zustimmen können!) 

allenfalls noch in zusätzlicher polemischer Übertreibung. 

(Zabel (SPD): So ist es!)

Herr Korn, Herr Abg. Gebhardt hat Ihnen bei der Einbrin
gung dieses Antrags im Detail ein Rahmenkonzept vorgetra
gen, da wir erarbeitet haben.

(Trageser (Frankfurt) (CDU): Wer ist „wir”?)

- „Wir” sind diejenigen, die in der sozialdemokratischen Frak
tion für die Erwachsenenbildungsarbeit an dieser Erwachse- 
nenbüdungsstätte des Landes Hessen Verantwortung tragen.

(Kanther (CDU): Sperling!)

- Ich weiß nicht, es muß Sie ungeheuer treffen, daß mein 
Freund, der 1969 einen bravourösen Sieg über Ihren Bundes- „ 
tagsabgeordneten Walther Leisler-Kiep in seinem Wahlkreis 
erringen konnte, heute Parlamentarischer Staatssekretär in 
Bonn ist.

(Müde (CDU): Wir sind heilfroh, daß er dort weg ist! Er 
hat den Laden kaputtgemacht!)

- Nein. Im übrigen sollten Sie vielleicht einmal zur Kenntnis 
nehmen, daß Herr Sperling in seiner Zeit als Direktor der 
Heimvolkshochschule Falkenstein auf eine Besoldung durch 
das Land Hessen, auch auf die Besoldung, die ihm satzungs
gemäß und gesetzlich zugestaiiden hätte, verzichtet hatte,

(Lütgert (SPD): Richtig!)

weü er erklärt hat, daß er auf Grund seiner Belastung als 
Bundestagsabgeordneter dieses Doppelmandat nicht wahrneh
men könne.

(Müde (CDU): Aber die Zeit hat ausgereicht, um den 
Laden kaputtzumachen!)

- Herr Müde, ich nehme an, daß Sie noch nicht einmal wissen, 
wo diese Heimvolkshochschule in Falkenstein ist.

(Beifaü bei der SPD und der F.D.P. - Müde (CDU): Da 
können Sie einmal sehen, wie töricht Sie sind!)

Es ist doch ein Faktum, daß selbst Ihr Wahlkreiskandidat in 
diesem Bereich die Erwachsenenbildungsstätte in Falkenstein 
in der Presse verunglimpft hat, ohne jemals ein Gespräch mit 
den dort Beschäftigten gesucht zu haben und sich zu informie
ren, was dort passiert Sie übertreiben das als Fraktionsvorsit

zender noch dadurch, daß Sie meinen, hier den Eindruck er
wecken zu können, als wüßten Sie überhaupt, was in Falken
stein gewesen ist. -

(Müde (CDU): Leider wissen wir das!)

Sie haben Briefe geschrieben, die von Unsachlichkeit nur so 
gestrotzt haben, wie wir in dem Beirat sehr wohl auseinander
setzen konnten.

(Müde (CDU): Irrtum!)

Wir haben von der SPD-Fraktion ein zwei Seiten umfassendes 
Rahmenkonzept mit sechs Punkten vorgelegt, das ausdrück
lich vorgetragen worden is t Wir haben deutlich gemacht, daß 
das, was Sie unter dem Punkt 2 a, b und c als die Ziele aüer 
politischen und geseüschaftüchen Büdungsarbeit aufgeführt 
haben, AUgemeinplätze sind, weü Sie nur das wiederholen, was 
uns in vorhandenen Gesetzen und in der Verfassung des Lan
des Hessen an Arbeit aüfgegeben ist.

(Müde (CDU): Ach!)

Sie beschränken sich schlicht auf diese Wiederholungen, und 
Ihre Forderungen sind ganz und gar nicht geeignet, ein Bü- 
dungskonzept für eine Erwachsenenbüdungsstätte zu ersetzen.

Ich habe das letzte Mal schon erwähnt daß Sie, Herr Korn, es 
doch waren, der immer, wenn in den Beiratssitzungen über 
Konzeptionsentwürfe diskutiert worden is t an den Stehen, wo 
etwa solche plakativen Sätze wie in Ihrem Antrag vorkamen, 
gesagt hat: Das reicht mir nicht ich wül das präziser und 
konkreter.

Wir halten es für keinen Ersatz an Poütik, wenn Sie jeweüs 
Versatzstücke aus unserer Verfassung hier zum Antrag erhe
ben wöüen und damit meinen, diese könnten Konzeptionen, 
die zu erarbeiten sind, ersetzen.

(Zuruf Koch (CDU))

- Natürlich. Lesen Sie sich es doch selber einmal durch, Herr 
Koch. Ich nehme nicht an, daß Sie den Antrag selbst kennen; 
dann würden Sie den Zwischenruf nicht machen. Der Punkt 1 
Ihres Antrags macht doch deutlich, um was es Ihnen dabei 
geht In Punkt 1 heißt es, daß sich die Erwachsenenbüdungsar- 
beit am demokratischen Miteinander aüer gesellschaftlichen 
Gruppen orientieren müsse, nicht am klassenkämpferischeri 
Gegeneinander.

Hier wird immer und immer wieder - auch heute bei der Rede 
von Herrn Korn - der Eindruck erweckt als hätte die Arbeit 
der Heimvolkshochschule in Falkenstein sich nicht an diesem 
demokratischen Miteinander aüer demokratischen Gruppen 
orientiert Aber es fehlt bis heute auch nur ein einziges Beispiel 
aus der konkreten Arbeit der Heimvolkshochschule in Falken- 
stein, das einen solchen Vorwurf begründen würde. Aych 
heute, Herr Korn, sind Sie aus der Arbeit der Heimvolkshoch
schule jeglichen Beweis schuldig geblieben. Statt dessen diffa
mieren Sie die Heimvolkshochschuie als sozialistische Kader
schmiede, behaupten hier, das linke Lager in der SPD habe 
sich durchgesetzt wenn wir einem solchen diffamatorischen 
Antrag nicht folgen woüen. *

Wenn Sie sagen, daß das linke Lager sich durchgesetzt habe, 
falls wir Ihre Forderungen nicht übernähmen, wenn engagierte 
Erwachsenenbüdner im Lande Hessen beleidigt werden, dann 
nehmen wir sicherlich in der SPD-Fraktion und, so glaube ich,
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auch in der F.D.P.-Fraktion alle gern das Etikett „links” für 
uns in Anspruch.

(Beifall bei der SPD und der F.D.P.)

Vizepräsident Schäfer:

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr 
vor. Es ist der geschäftsordnungsmäßige Antrag gestellt wor
den, die Beschlußempfehlung abzulehnen und den Antrag an 
den Ausschuß zurückzuüberweisen. Ich lasse zunächst juber 
die Zurückverweisung an den Ausschuß abstimmen. Weil die
sem Antrag entsprechen will, den bitte ich um das Handzei
chen. - Wer stimmt dagegen? - Ich darf unterstellen, daß das 
letzte die Mehrheit ist. - Es wird nicht angezweifelt Damit ist 
dieser Antrag auf Zurückverweisung abgelehnt

Ich stelle nunmehr die Beschlußempfehlung und den Bericht

des Ausschusses zur Abstimmung. Wer der Beschlußempfeh- 
lung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke schön. Gegenprobe! - Wer enthält sich der 
Stimme? - Ich stelle fest, daß die Beschlußempfehlung mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU angenommen is t

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer 
heutigen Tagesordnung angelangt

Ich darf darauf hinweisen, daß die nächste Plenarsitzung am 
26. April stattfindet

Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Feiertage alles 
Gute. Frohe Ostern, eine gute Heimkehr und auf Wiedersehen 
bei der nächsten Plenarsitzung!

Die Sitzung ist geschlossen!

(Ende: 12.58 Uhr)



Rat der wissenschaftlichen „
Mitarbeiter und Dozenten a.W.
. - Die Sprecher - , ‘ Darmstadt, den 12.4.78

An die Mitglieder des Rates der wiss.Mitarbeiter und^Dozenten a.W.
An die Vertreter der wiss.Mitarbeiter in den FB-Räten
An die Stellvertreter der Senats- und Ausschußmitglieder
An jeweils 5 Nachrücker der Listen INTERACTIO und ALTERNATIVE
An den Präsidenten und Vizepräsidenten der THD v
An die Listenersten der Konventsgruppen
An den Personalrat
An den ASTA der‘ THD
An die Pressestelle der THD

E I, N» L A D U N G

zur Sitzung des Rates der wiss.Mitarbeiter und Dozenten a.W.

am Donnerstag, 20.4.1978 , um 16°°Uhr (pünktlich), 
im Saal 47/771 (neuer Senatssaal Verwaltungsgebäude).

Tagesordnung: '

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 9.2.78. *
Festlegung der Tagesordnung ^ ;

2. Bericht über die Aktivitäten der Versammlung der Wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter an den Hessischen Hochschulen.

3. Berichte aus den Ausschüssen, dem Senat und Personalrat*

4. Übergangsgeld der Dozenten a.W'.

5. Verschiedenes. .

Anlage: Protokoll der Sitzung vom 9.2.78.

Mit freundlichen Grüßen

l



I  n i o r m c L v i o K d U . Z ü i M  3; lr»büU\o.L

1963 wurde von dem englischen Mathematiker und Philosophen,Friedens- und 

Nobelpreisträger Lord Bertrand Rüssel eine Friedensstiftung,die Russel- 

-Peace-Foundatiöh gegründet. Ihre Aufgabe ist es,Friedens- und Konflikte 

forschung zu betreiben.

Zu diesem Zweck wurden von der Stiftung bisher zwei Tribunale durchgeführt, 

ein drittes wird jetzt vorbereitet.Thema des ersten Tribunals waren die 

Kriegsverbrechen der USA und ihrer Verbündeten in Vietnam.22 Personen waren • 

auf Einladung Bertrand Rüssels als Jury gekommen,unter ihnen Jean-Paul Sartre, 

Stdkeley Carmichael, Wölf gang Abendroth,James Baldwin,Peter Weiss,Simenon 

• de Beauvoir.Sie begriffen sich in der Tradition von Nürnberg - gemeint ist 

der Nürnberger Prozess gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten,und 

die in diesem Prozess festgelegten Konventionen,Regeln und Gesetze der 

Verurteilung von Verbrechen gegen den’Frieden und gegen Angriffskriege - 

allerdings mit dem-Unterschied,daß nicht Staaten über Staaten zu Gericht 

‘saften,sondern Männer und Frauen,die aufgrund ihres Eintretens für den Er

halt und Ausbau der Menschenrechte,gegen Völkermord und,Unterdrückung Be

kanntheit erlangt hatten. '

Die Untersuchung wurde sorgfältig geführt und endete mit einer Verurteil

ung der festgestellten Verbrechen der USA und ihrer Verbündeten,begangen 

am vietnamesischen Volk.

Das zweite Tribunal untersuchte die systematischen,schweren und fortge- . 

setzten Verletzungen der Menschenrechte in Südamerika.Auch hier wurde 

sorgfältig recherchiert und eine Fülle Material zusammengetragen' und eine 

Reibe südamerikanischer Länder des vielfachen Verstoßes gegen die Menschen

rechte überführt.Die USA wurden wegen der Unterstützung dieser repressiven 

Regierungen,der militärischen Aggression gegen Kuba und die Dominikanische 

Republik und der aktiven Beteiligung am chilenischen Militärputsch ver

urteilt. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Länder Lateinam

erikas durch die Multinationalen Konzerne wurde nachgewiesen und verur

teilt. / : ; .

Das dritte Tribunal soll die Menschenrechtsverletzungen in der BRD unter

suchen. Dabei betont die RuSsel-Stiftung nachdrücklich,daß es nicht darum 

geht, die Bundesrepublik auf eine Stufe mit den Diktaturen Südamerikas 

oder mit der Situation in Vietnam zu stellen.Dem dritten Tribunal geht 

es um die Untersuchung von Grundrechtseinschränkungen in einer politischen 

Demokratie.In vielen,der Stiftung zugegangenen Apellen zur Einrichtung 

des Tribunals wird Besorgnis über die zunehmende Entwicklung undemokra- 

tischer Tendenzen ausgedrückt.Viele Apelle,besonders aus dem westeuro-



sehen Ausland, fragen auch nach möglichen Auswirkungen, die die Entwicklung 

in der BRD aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke für Europa haben kann., 

(Äußerung der CDU/CSU: Wer die Bundesrepublik in der. Hand hat, hat Europa in 

der Hand)

Aber Russel-Tribunale sind noch nie einfache Unternehmen gewesen, die Be

hinderung in unserem Land erfolgt von verschiedenen Seiten. Der SPD-Vorstand 

hat alle Mitglieder aufgefordert, keine Unterschrift zu leisten. SPD-Mit- 

glieder sollen nicht als Zeugen auftreten. Die FDP hat die Jungdemokraten unter. 

Druck gesetzt, so daß diese ihre Unterstützung zurückgezogen haben. Auf eine 

Anfrage der CDU/CSU erklärt der Bundesinnenminister Maihofer die Ziele des Tri

bunals für verfassungsfeindlich.

Vor einigen Wochen wurde der Russel-Foundation ein Geheim-Papier des Bundesinnen

ministers zugespielt in dem verschiedene Schritte zur Verhinderung des Tribunals 

aufgezeigt werden. Im folgenden drucken wir den 2. und 3. Teil aus diesem Papier 

ab, der in der Zeitung "links" im Feb. 78 erschien,

Internes Papier des Innenministeriums zum Russell-Tribunal

Ende Dezember 1977 wurden an als bisher zu unterstützen. Letzt
verschiedene Adressaten (auch an lieh Is t dieser "Vermerk” ein wei- 
das SB) Kopien eines Papiers aus teres höchst alarmierendes Zei- 
dem Innenministerium verschickt, chen dafür, wie notwendig ein Rus- 
das als "Vermerk” bezeichnet wird «ell-Tribunal über Menschenrechts
und sich mit dem Russell-Tribunal Verletzungen In der BRD inzwi-
beschäftigt Dieser "Vermerk” vom sehen geworden is t Daran ändert 
20.9.1977, eine "Verschlußsache — auch nichts, daß Jetzt das innen- 
Nur für den Dienstgebrauch”, trägt m inisterium , als es gegenüber dem 
das Aktenzeichen des Referats OS "Berliner Tagesspiegel” die Echt- 
2-614300-R/21 und kann mit S i- heit des "Vermerks” bestätigte, 
chertieit als authentisch betrach- diesen zugleich als unverbindliche 
te t werden. Der "Vermerk" ist in Denkarbeit einer untergeordneten 
drei Punkte gegliedert: 1. Lage, Stelle herunterzuspielen versuchte. 
2. Bewertung und 3. Mögliche Ge- ”links”-Redaktlon
genmaßnahmen. o ie  Teile 2. und 3. des "Vermerk"
Der 1. Punkt "Lage” enthält zum -haben folgenden Wortlaut:
Teil bekannte, zum Teil halbwahre - 
oder ungenaue Angaben. Dieser 2. Bewertung 
Teil dürfte u.a. als Quelle für die Die Einstellung der maßgeblichen das ; 
"Antwort der Bundesregierung" Tribunal betreibenden Gruppen und 

‘ auf eine Kleine Anfrage über das pje Erfahrungen mit ähnlichen Kam- 
Russell-Tribunal gedient haben pagnen im ln- und Ausland lassen 
(Bundestagsdrucksache 8/1205 erkennen, daß mit dem Tribunal die 
vom 21.11.1977; diese "Antwort" rechtsstaatliche demokratische Ord- 
aus dem Bundesinnenministerium, nung der Bundesrepublik verleumdet 
trägt übrigens das Aktenzeichen werden wird. Erfahrungsgemäß ver- 
OS 2-624300 R/21). Wir verzichten fangen derartige die politische Wirk- ; 
darauf, den ersten Teil des ”Ver- Uchkeit der Bundesrepublik entstel- 
merfc" hier abzudrucken, da er kei- jende Darstellungen nicht nur bei 
ne wichtigen Informationen bringt kritisch eingestellten Gruppen, son- 
und lediglich zeigt, wie schlecht auch bei wohlgesinnten, aber
hier recherchiert und überwiegend schlecht und lückenhaft ^formierten, 
tendenziös formuliert wurde. Es ist nicht auszuschließen, daß auch
W ichtiger scheinen uns der 2. und - fängst bekannte, häufig, widerlegte, 
der 3. Teil des "Vermerk”, die in aber dennoch immer wieder erttobe- 
aller Deutlichkeit enthüllen, wie ne Vorwürfe gegen unsere demokra- 
Beamte des Innenministeriums tisch rechtsstaatliche Ordnung durch 
Über "öffentliche Sicherheit” in der etn Verdikt bekannter Personüchkei- 
BRD denken und welche Erwägun- ten jn <jen Augen vieler erneut Ge
gen sie anstellen, um eine legiti- wicht erhalten. An die innenpolitischen 
me, legale und öffentliche Veran- Rückwirkungen des ersten Russell- 
Stiftung, die ihnen nicht genehm Tnbunals in den USA wird erinnert. 
Ist, ZU behindern, zu bekämpfen, Oaruber Hinaus besteht die Gefahr, 
SU krim inalisieren und wenn irgend dal} 8lno Veranstaltung so-
m ögllch auch zu  unterbinden. Dio- w0(1| ncuos Protestpoteritial schafft, 
M  internen Planspicle dos Hefe- vorhandenes sammelt und intensi- 
rates öffentliche Sicherheit im Bun- vjert als auch den gewalttätigen Ex- 
deslnnenmlnistcrium müssen wir ^ „ 3 0 wie Sympathien
öffentlich machen (Z;B. bei Ver- f̂ jr <jjQ gegen den Staat kämpfenden 
snstaltungen), und sie müssen zu- Terroristen erneut stärkt, 
dem für uns alle Ansporn sein, ß en hieraus erwachsenden Gefäh- 
jdas Russell-Tribunal noch mehr ron muß begegnet werden.

3. Mögliche Gegenmaßnah
men , v

Die im folgenden nur kurz erörter- sen werden die Aufforderung, keine
ten Schritte sind als mögliche Gegen- öffentlichen Räume (in Berlin) für die
maßnahmen auf ihre Durchführbar- Durchführung oder (im gesamten Buh-
keit und Wirksamkeit hin im einzei- desgebiet) für vorbereitende Veran-
nen zu prüfen. staitungen zur Verfügung zu stellen.

3.1. Steuerung durch Beitritt und
M itwirkung demokratischer Kräfte 3.3. Verbote „ 
m it dem Ziel, einen der politischen — nach, dem Versammlungsgesetz
Wirklichkeit in der Bundesrepublik Die Möglichkeit, das Tribunal oder
Deutschland gerecht werdenden es vorbereitende Versammlungen zu
"Freispruch" zu erzielen. verbieten, ist von den jeweils zü-
Ein solches Vorgehen erscheint schon ständigen Orönungstoehörden zu prü-
wegen der Zugangsschwierigkeit und fen.
der großen Erfahrung mit konspira- Erwogen werden könnte ein Verbot
tiven Arbeitsweisen der das Tribunal nach § 5 Ziff. 4 Versammle, falls
betreibenden Kräfte ausgeschlossen. , sich hinreichende Anhaltspunkte da- 
Ein wirklich moderierender oder gar für ergeben, daß die Veranstalter
steuernder Einfluß demokratischer Äußerungen etwa von sogenannten
Persönlichkeiten ist auf derartige Vor- Zeugen, Jurymitgliedem und anderen
haben erfahrungsgemäß kaum zu er- dulden werden,- die ein Verbrechen
zielen. Die Werbewirksamkeit durch oder ein von Amts wegen zu verfol-
Teilnahme demokratischer Kräfte da- gendes Vergehen zum Gegenstand
gegen würde erheblich gesteigert. haben, ln Betracht kommen z.B; Straf -

3.2. Einwirken auf Persönlichkeiten tatbestände nach §§ 69. 90a, 111,
und G ruppen des demokratischen 126,, 130, 140 StGB. Nach bisher
Spektrums, sich nicht an dem Vor- vorliegenden Erkenntnissen über die
haben zu beteiligen und es  nicht Haltung und Äußerungen der das Tri-
zu unterstützen. banal vorbereitenden oder unterstüt-
Eine solche Aufforderung erscheint ■; zen^en Gruppen kann sowohl mit 
erforderlich; auch wenn sie nach bis- . derartigen Erklärungen als auch da- 
herigen Erfahrungen nur teilweise be- Triit gerechnet werden, daß die Ver
folgt werden dürfte. Einer solchen Bit- anstalter des Tribunals solche Erklä
re  könnte. zusätzliches Gewicht , da- njngen als Teil der von ihnen be-
durch verliehen werden, daß sie auf- nötigten, die staatlichen Organe der
grund eines Kabinettsbeschfusses Bundesrepublik belastenden Zeu-
— der Bundeskanzler an die Minister- genaussagen. dulden werden.. Hierbei
Präsidenten der Länder sowie an die sollte bedacht werden, ob aus Grün-
Vorsitzenden der im Bundestag vef- den eindeutiger Beweissicherung und
tretenen Parteien und aus Wirksamkeitsübertegungen eine
-  die Bundesminister an die Jeweils polizeiliche Auflösung der Tribunal
in ihrem Zuständigkeitsbereich in Fra- Veranstaltung nach § 13 Abs. 1 Ziff.
ge kommenden Spitzenverbande und ^ VersarrimlG dem Verbot der Ver-
Landeskollegen anstaltung nicht vorzuziehen ist.

mit der Bitte richten würden, ihren — nach dem Vereinsgesetz 
Einfluß jeweils in der gleichen Rieh- Da sowohl das Vorberettungssekre-
tiing geltend zu machen. tariat als auch die Unterstutzungs-
Dabei bleibt zu bedenken, daß eine initiativen Vereine im Sinne von §
solche Aktion (schon wegen ihrer 2 VereinsG sind, kommen Vereins-
Seltenheit) dem Tribunal nicht zu un* verböte gern, § 3 VereinsG in Be-
angemessener Publizität verhelfen tracht, falls festgestellt werden kann,
darf. daß ihre Zwecke oder ihre Tätigkeit
In diesem Appell, das Tribunal nicht den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder
2u unterstützen, sollte eingeschtos- daß sie sich gegen die verfassungs-



lriän»ge Ordnung ricftten. Oerartige 
Verbote könnten wegen der Möglich
keit. ihren sofortigen Vollzug anzu- 
ordnen und die Vereinsvermögen zu 
beschlagnahmen und einzuziehen, 
nachhaltige Wirkung haben. Oie o g. 
für eine Verbotsvertugung erforder
lichen Nachweise dürften jedoch kaum 
zu führen sein.

— hach dem Ausländergesetz (§§ 
6, 10 I.V.m § 18 AusIG und ggf. 
§ 12 Aufenth. Gesetz/EW G).
In der Bundesrepublik lebenden Aus
ländem könnte die Beteiligung am 
Russell-Tribunal durch ein Verbot 
politischer Betätigung gern. § 6 AusiG 
untersagt werden. Zum Tribunal oder 
ZU seiner Vorbereitung einreisenden 
Ausländem könnte die Einreise ver
wehrt werden, da angenommen wer
den muß, daß ihre Anwesenheit er
hebliche Belange der Bundesrepublik 
aus anderen als in § 10 Abs. 1 
Ziffern 1-10 genannten Gründen be
einträchtigen würde.

3.4. Förderungsentzug

der öffentlichen Hand finanziell ge
forderte Gruppen das Tribunal un
terstützen, sollte ihnen diese Förde
rung entzogen werden, falls sie ihre 
Unterstützung nach Aufklärung über 
Ziele und Zusammenhänge der Dif
famierungskampagnen nicht emstel- 
len. Förderung solcher Gruppen könn
te u.U. durch BMJFG und BMBW 
erfolgen.'

3.5. Verwirkung von Grundrechten 
nach Art. 18 GG
Falls festgestellt werden könnte, daß 
Personen mit Vorbereitung oder - 
Durchführung des Tribunals die in Art. 
18 genannten Grundrechte z.B. der 
Freiheit zur Meinungsäußerung (Art, 
5), der Pressefreiheit (Art. 'S, Abs. 1), 
der Versammlungsfreiheit (Art. 8) oder 
der Vereinigungsfreiheit (Art. 9) zum 
Kampf gegen die freiheitliche demo^ 
kratische Grundordnung mißbrau
chen, könnte der Bundestag, die Bun
desregierung oder eine Landesregie- 
rung beim Bundesverfassungsgericht 
Antrag auf Entscheidung über eine 
Verwirkung dieser Grundrechte stel
len.

Dieses Verfahren erscheint jedoch 
insbesondere angesichts der in ihrer 
Dauer begrenzten Aktion des Tribu
nals zu aufwendig und unangemes
sen. Auch dürfte es im Hinblick auf 
die höhen vom Verfassungsgericht 
gestellten Anforderungen (den bei
den bisher gestellten Anträgen wur
de nicht entsprochen!) schwerfallen, 
die für Erfolg versprechende Anträge 
notwendigen Sachverhalte nachzu
weisen.

3.6. Aufklärung und Information der 
Öffentlichkeit
Durch intensive Aufklärung und In
formation muß die Öffentlichkeit im 
In -und Ausland über 

. -  Hintergründe und die wahren Ziele 
der das Tribunal tragenden Gruppen,
— die das Tribunal in Wirklichkeit 
betreibenden Kräfte,
-  eine klare (möglichst einhellige) 
Beurteilung des Vorhabens durch die 
Bundes- und Landesregierungen, die 
im Bundestag vertretenen Parteien 
sowie wesentliche gesellschaftliche 
Gruppen, z.B. Gewerkschaften, Rich
ter-und Anwaltsvereine und

^  die wirklichen Umstände der von 
dem Tribunal verzerrt dargestellten 
Sachverhalte (z.B. Behandlung von 
Häftlingen, Eignungsprüfung für den 
öffentlichen Dienst) und die Gründe 
für ihre rechtsstaatliche demokratisch 
legitimierte Regelung unternchtet wer
den.
Diese Aufklärungs- und Informations
kampagne könnte getragen und koor
diniert werden von SPA. den Refe- 

; raten für Öffentlichkeitsarbeit der be
troffenen Ressorts, insbesondere von 
BMJ. AA und BMI; den Akademien 
für politische Bildung, den für Ver
fassungsschutz durch Aufklärung ̂ bei 
Bund und Ländern Zuständigen, der 
von Bund und Ländern gebildeten 
Gruppen für Öffentlichkeitsarbeit, ge
gen Terrorismus sowie der von BPA, 

. AA, BMJ und BMI gebildeten Inter
ministeriellen Arbeitsgruppe, die sich 
mit ungerechtfertigter ausländischer 
Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in 
der Bundesrepublik befaßt..

Die 2. Empfehlung - Einwirken auf Persönlichkeiten und Gruppen des demokratischen 

Spektrums - wurden bereits umgesetzt. Neben den Parteien, die ihre Mitglieder 

aufgefordert haben, das Tribunal' nicht zu unterstützen oder daran teilzunehmen, 

hat sich auch der DGB Vorstand geäußert. Er versandte ein Brief an alle DGB-Be- 

zirke, aus dem wir auszugsweise zitieren.

Deut

Bundesvorstand

A b t. V o rs itze n d e r -

g-' PofiinichfiW: OOS Bundesvorstand 4  Düsseldorf I Posilacft 2 6 0 1

alle
~ ̂BDGB-Landesbez i rke 

: OGB-Kreise

Outsefdort • *»*■
Kan*-BöcfcJ«r-S«r.39 (M«ns-Bäc*l«f-Maus)
N «*spftC h-Sam m e!num m .f (©  l t  )4  3011 
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X  3a I n t e r n a t io n a le s  R u s s e l l - T r ib u n a l
• i* * • •

L ie b e  K o l le g in n e n ,  l ie b e  K o lle g e n  I

I n  s e in e r  D e ze m b e r-S itzu n g  b e s c h ä f t ig te  s ic h  d e r  B u n d e s v o rs ta n d  e in g e h e n d  m i t  
dem von d e r  p r iv a te n  "B e r t ra n d  R u s s e ll Peace F o u n d a t io n  L t d . g e p l a n t e n  
3* sogenannten  " R u s s e l l - T r ib u n a l * ü b e r  V e r le tz u n g  v o n  M e n scha n rech tsn  in  d e r  
B u n d e s re p u b lik  D e u ts c h la n d . •  # «

Zu d ie s e r  J u ry  w urde s in  d e u ts c h e r  “ B e i r a t “  g e w ä h lt ,  d e r  d ie  J u ry  in  a l le n  a n 
s te h e n d e n  Fragen  b e ra te n  s o l l  und auch an d e ren  S itz u n g e n  te i ln im m t ,  b e i  d e r  
A b s c h lie ß e n d e n  B e u r te i lu n g  a b e r  k e in  S t ir rm re c h t  b e s i t z t ;  Dem B e i r a t  gehören
ans

11 O r . In g e b o rg  0 R E W I T  2
S c h r i f t  s t e l l e  r i n ,  s e i t  A nfang  1973 M i t g l ie d  des “ P re s s e d ie n s t  D e m o k ra tis ch e  
I n i t i a t i v e " ,  U n te rz e ic h n e r in  von A u fru fe n  k o rm n u n is t is c h -b e e in f lu s s te r  O rga
n is a t io n e n ,  s e i t  J a n u a r 1976 s t e l lv e r t r e t e n d e  V o rs itz e n d e  d 3 3  “ Verbund  
O e u ts c h e r S c h r i f t s t e l l e r " ,  P r ü s id iu r r c m itg l ie d  des PEN d e r  B u n d e s re p u b lik  
D e u ts c h la n d .



21 P r o f .  H e lm u t G O U W  I  T Z E R .  .
. T h e o lo g e , M i t a r b e i t e r  d e r  prokorm nunis t is c h e n  / C h r i s t l i c h e n  F r ie d o n s k o n fe ro n z " ,  
v . U n te r s tü tz e r  in  W ort und S c h r i f t  d e r  k o m m u n is t is c h -g e s te u e r te n  Kampagnen

gegen a tom are  B ew a ffnung , N o ts ta n d s g e s e tz e , V ie tn a n k r ie g  und "B e ru fs v e rb o te 1* •

31 P r o f .  W o lf D ie t e r  N A R R
P o l i t o lo g e  an d a r  FU B e r l in ,  M i t g l ie d  d e r  SPD, M i t g l ie d  des "A rb e its a u s  -  
S chusses" des " S o z ia l is t is c h e n  B ü ro s " (SB) i n  O ffe n b a ch #

■ „  41 M a r t in  N T  E M ö L  L E R * *
T h e o lo g e , E h re n p rä s id e n t des p ro k o rrm u n in t is c h e n  " W e l t f r ie d e n s r a te s " ,  u .a .  
T rä g e r  des L e n in p r e is  (1 9 6 7 ), B ü r o m itg l ie d  d e r  D K P -b Q e in flu ß te n  "K o n fe re n z  
f ü r  F r ie d e n , A b rü s tu n g  und Zusam m enarbe it (K F A Z ). ^

51 P r o f ,  Uwe W E S E L -

P o l i t o lo g e  FU B e r l in ,  Z e i t w e i l i g  V iz e p r ä s id e n t \ d e r  EU B e r l in . * :

S e lb s tv e r s tä n d l ic h  bemühen s ic h  d ie  I n i t i a t o r e n  und nun auch d ie  b e r e i t s  g e b i ld e 
te n  G rem ien des T r ib u n a ls  um e in e  Z usam m enarbe it m it-  d e m o k ra tis c h e n  K rä f te n  in  
d e r  B u n d e s re p u b lik  D e u ts c h la n d , um e in e  m ö g l ic h s t  b r e i t e  Ö f f e n t l i c h k e i t  zu e r  -  
re ic h e n , und um d ie  h e rrsch e n d e  I s o l ie r u n g  l in k s e x t r e m is t is c h e r  G ruppen in  u n s e re r  

_ G e s e l ls c h a f t  a u fz u b re c h e n .

Auch cter DGB i s t  A n fang  d ie s e s  J a h re s  d u rch  e in e n  B esch lu ß  des B e i r a t s  zu Ge -  
sp rä c h e n  ü b e r das R u s s e l l - T r ib u n a l a u f  g e f  o r d e r t  w o rd e n . /

A n g e s ic h ts  d e r  p o l i t i s c h e n  Z ie ls e tz u n g e n , d e r  Zusam mensetzung d e r  I n i t i a t i v  -  
g ru p p e n  scw ie  d e r  "b e ru fe n e n  G rem ien" d ie s e s  T r ib u n a ls  s ie h t  s ic h  d a r  DGB n ic h t  
i n  d e r  Lage , d ie s e  "V e ra n s ta ltu n g "  zu u n te r s tü tz e n .

Da es s ic h  b e i den I n i t i a t o r e n  und M itw irk e n d e n  d ie s e s  T r ib u n a ls  
Z .T . z w e i f e l s f r e i  um V e r t r e t e r  D G B - fe in d l ic h e r  Gruppen h a n d e lt ,

- d ie  das Z ie l  v e r fo lg e n ,  d ie  B u n d e s re p u b lik  D e u ts c h la n d  a ls  e in e n  
fa s c h is t is c h e n  o d e r  zu T iin do s t p r ä fa s c h is t is c h e n  S ta a t, d a r z u s te l le h ,

. t Z ie le  a ls o ,  d ie  s ic h  auch gegen den DG8 wenden, f o r d e r t  d e r  Bundes
v o rs ta n d  d ie  M i t g l ie d s c h a f t  a u f ,  s ic h  in  k e in e r  W eise an d e r  V c rb e -  

. . .  r e i tu n g  o d e r D u rc h fü h ru n g  d ie s e s  T r ib u n a ls  zu b e t e i l i g e n .
E in e  Te ilnahm e v o n ; G a v e rk s c h a fts g ru p p ie ru n g e n  o d e r  e in z e ln e r  G ew erk- ■ 
s c h a f t s m itg l ie d a r  w ürde s ic h  s t r i k t  gegen d ie  In te re s s e n  des DG8 
a u 6 w irk e n .

D ie  D G B -Landesbezirke  u n d ,d ie  D G B -K re ise  werden um B each tung, und e n tsp re ch e n d e

Teile des Briefes stimmen wortwörtlich mit dem 1. Teil des Verfassungsschutz

papiers überein, der schon im vergangenen Herbst im Bulletin des Innenministers 

veröffentlicht würde. Im zweiten Teil des Briefs werden die Mitglieder der Jury 

und des deutschen Beirats '•charakterisiert1.' Dabei wurde nicht mit Unterstellungen,

Gerüchten und Mutmaßungen gespart, um diese Leute in die linksextreme Ecke zu 

drängen und zu kriminalisieren. Die Art und Weise, in der der DGB-Vorstand hier 

vorgegangen ist, erinnert stark an die üble Praxis des Verfassungsschutzes und die 

Handhabung von Berufsverboten. Es wird alles getan, um das Russel-Tribuhal zu 

kriminalisieren und seine Durchführung zu verhindern.



BONNER GEHEIMPAPIER ZUM R USSELL-TRIBUNAL

i WESTBERLIN Der Bertrand Russen Peace Foundation
! 8. Januar ist ein a if  Verschlußsache — Nur für ,
.* ■ : den Dienstgebrauch'* qualifiziertes Pa-
l  pier des Referats "ö ffentliche Sicherheit 2 " im Bundes innen*
, mihisterium zugespielt worden, das einen Katalog von Maßnah

men zur Behinderung Bzw. zur Verhinderung des für Ostern ’
1978 geplanten internationalen Russell Tribunals über die, Si- 

T tuation der Menschenrechte in  der Bundesrepublik enthält. .

Entscheidend sind dieAusführungsnauf den Seiten 6 ff des 
Papiers; der relativ belanglose und auch fehlerhafte Text auf 
den Seiten 1 bis 5 wurde bereits im vergangenen Herbst vom 
Innenministerium in dessen Bülfötin veröffentlicht. . ,

Zur Verhinderung des als politisch gefährlich eingestuften 
Tribunals — es könnte nach Ansicht des Innenministeriums zu 
einer Stärkung der außerparlamentarischen Opposition in der 

’ Bundesrepublik beitragen — wird in dem vertraulich behandel- 
i ten Teil des Papiers eine Reihe von zumeist polizeilichen Maß:
! nahmen beschrieben, die deutlich machen, was von den regie

rungsamtlichen, in dem öffentlichen Teil des Papiers wieder- 
1 holten Erklärungen über die angeblich uneingeschränkte Mei- 

hungs-und Versammlungsfreiheit zu halten ist.

So wird vom Innenministerium erwogen — dies ist der Kern 
sämtlicher Maßnahmen —, das Tribunal zum Opfer jener straf
rechtlichen Zensurbestimmungen zu machen, die selbst Gegen
stand der Untersuchung durch das Tribunal s e in  sollen — allen 
voran der § 90a StGB; "Verunglimpfung des Staates".

M it anderen Worten: Selbst die Frage, ob in der Bundesre
publik Zensur geübt wird, soll zensiert werden.

Zu diesem Zweck wird im Innenministerium erwogen, gegen 
die ausländischen Mitglieder des Tribunals Einreiseverbote zu 
verhängen, sie als "unerwünschte Personen" nach dem Auslän
dergesetz zu behandeln. Es wird weiter erwogen, die Veranstal
tung nach dem Versa mm lungsgesetz zu verbieten, polizeilich 
aufzulösen, weil das Tribunal eine "Gefährdung der ö ffen tli
chen Sicherheit und Ordnung" darstelle. Schließlich wird ange
regt zu prüfen, ob nicht das Sekretariat in Berlin nach den Be
stimmungen des Vereinsgesetzes aufgelöst werden kann, da sei
ne Tätigkeit — die Vorbereitung des Tribunals — wenn auch nur 
schwer Beweisbar; gegen Strafgesetze verstoße — etwa gegen 
das Verbot einer "Verunglimpfung des Staates", wie sie von 

’ dem Tribunal zu erwarten sei. ■

i Außerdem ins Spiel gebracht,‘dann aber wieder aus techni
schen, nicht etwa aus politischen Überlegungen verworfen wer
den zwei weitere Maßnahmen: Die Infiltra tion der Jury mit 

verläßlichen Personen, die für einen "Freispruch" der Bundes-, 
republik sorgen und die Möglichkeit, den Mitgliedern des Se- 

, kretariats vom Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der 
Meinungs- und der Versammlungsfreiheit nach A rt. 18 GQ.aber- 

1 kennen zu lassen — die Vorbereitung und Durchführung des f 
’ Tribunals sei ein verfassungswidriger Mißbrauch dieser Grund

rechte! "

Das Papier stellt gleichsam die polizeiliche und juristische 
Fortsetzung jener Kampagne gegen die Durchfühurng des, Tr i-

• bunals dar, die zunächst vom SPD-Partei Vorstand und von der - 
Bundesregierung mit politischen Verleumdungen begonnen ■ 
worden war. Eine derartige Öffentlichkeitsarbeit soll — so das

* Papier — in jedem Falle beibehalten werden; das Ministerium ;
! spricht in diesem Zusammenhang freilich von "Aufktärurigs-
t arbeit". . ■ ',  ‘ 1

, Schließlich soll alles unternommen werden, um zu verhin- 
j dern, daß zur Durchführung des Tribunals überhaupt Räume 
! angemietet werden können.

Das Papier und die in ihm beschriebenen alternativ oder 
kombiniert zu ergreifenden Maßnahmen ist erschreckend und c ... 

/erhellend zugleich. Es zeigt eindrucksvoll, wie hierzulande zuneh
mend polizeiliche Überlegungen und polizeiliche Ignoranz.die 
Formen der politischen Auseinandersetzung beherrschen. Es 
zeigt, welchen Wahrheitsgehalt die Regierungserklärungen über 
das Ausmaß der Freiheit in der.Bundesrepublik Deutschland 
haben, und daß bereits eine untersuchende Tätigkeit wie die 
des. Russell Tribunals kriminalisiert wird. -

Unfreiwillig hat das Innenministerium damit einen Beitrag 
für die Arbeit des Tribunals geleistet ^hat die Notwendigkeit, , 
es abzuhalten, noch einmal unterstrichen. ■

Es folgt die Verschlußsache im Wort
laut:
Referat ÖS 2
ÖS 2 - 614 3oo - R/21 VS-NfD 
Bonn/ den 2o 9. 1977

Betr.: "Russell Tribunal” gegen "Re
pression in der Bundrsrepublik Deut
schland" ’
Vermerk: ' ’
1. Lage:
Die "Bertrand Russell Peace Founda
tion Ltd" hat bisher zwei "Russell— 
Tribunale" durchgeführt, die beide 
weltweite Beachtung fanden: das erste 
1 9 6 6 /6 7 in Stockholm (Präsident 
Jean Paul Sartre) gegen den Vietnam- 
krieg; das zweite 1973/75 in-Brüssel 
und Rom (Präsident: Prof, Leilo Bas
so) gegen Repression in Lateinaffleri— 
ka, insbesondere in Chile,

Ein drittes "Russell Tribunal” soll 
nun über die "Repression in der BRD” 
urteilen. Das Vorhaben ist als Ver
such -von.Gruppen der "Neuen Linken" 
(.vgl, Verfassimgsschutzbericht 1976 
S, 54/56 und 95'ff) z u  werten, mit 
Hilfe der Russell Stiftung ..eine' inter 
nationale Kampagne, gegen "die Bundes
republik" Deutschland zu initiieren 
und dabei die orthodoxen Kommunisten, 
auszuschalten.

Die Vorbereitungen zürn dritten "Rus
sell Tribunal" begannen bereits Mitte 
1976, Auf dem "Antirepressionskongreß 
des "Sozialistischen Büros" (SB) - 
5t 7. Juni 1976 in Frankfurt/M. 
wurde 'von der'französischen "Partie 
Socialiste. Unifie" (PSÜ) dem SB und 
dem .-^Kommunistischen' Bund”- (KB) der 
Vorschlag unterbreitet,-beim Aufbau • 
eines "Internationalen Komitees gegen 
Berufsverbote" mitzuwirken. •

Im Oktober und November 1976 fanden 
dann zwei internationale Treffen in 
Paris mit Vertretern der Russell 
Stiftung statt, auf denen von deut
scher Seite das SB, der KB, die

'Ä y sV/-''

• >-**..r'



trotzkistisciie "Gruppe Internationa
ler Marxisten” (GIM) und Mitarbeiter 
des "Informationsdienstes zur Ver
breitung unterb II e b ene r, Nachrichten” 
(ID) teiInahmen, Sie bscblossen, ein 
Tribunal gegen die Repression in der 
BRD durc.hzuführen, und einigten sich 
auf folgendes taktisches Vorgehen:

a) In. den westeuropäischen Ländern 
wird eine öffentliche Diskussion ent
facht $ bei der die Russell Stiftung 
in zahlreichen Resolutionen gebeten 
werden soll, ein "Tribunal, gegen Re
pression in der BRD” - durchzuführen;
b) daraufhin, erfolgt ein Aufruf der 
Russell Stiftung, ein ”Tribunal" ab
zuhalten;
c) in möglichst vielen Ländern wer
den nationale Unterstützungskomi
tees gegründet»

Am 1, Februar 1977 rief die Russell 
Stiftung auf, ein "Tribunal gegen Re
pression in der BRD" vorzubereiten.
In dem Aufruf wird um weltweite Un
terstützung .des "Russell Tribunals" 
gebeten und gefordert, "Nationale 
Unterstützungskomitees" zu bilden, 
die die finanziellen Mittel für das 
Tribunal aufbringen und dokumentari
sches Material über Repression sam
meln sollen. Bereits zuvor, am 8. 
Januar 1977 hatte sich in der Bundes
republik Deutschland ein "Initiativ
ausschuß zur Unterstützung eines . 
Russell Tribunals" konstituiert,

Konferenzen zur Vorbereitung des 
Tribunals fanden bereits u.a» statt: 
am 26/27 März in Fankfurt, am. 7./8«
Mai in Hamburg (5ooo Besucher) und 
am .1-3, Juni in Berlin (looo Besucher).

In dem Initiativausschuß und den Un
ter Stützungskomitees kam es zwischen 
den Gruppen der "Neuen Linken" immer 
wieder zu Meinungsverschiedenheiten 
über die taktische Marschroute:
Dem SB kam es auf eine breite Unter
stützung des Tribunals durch "Radi
kaldemokratische Kräfte" aus Gewerk
schaften, Kirche, Kultur und auch 
demokratischen Parteien an» Die GIM 
forderte neben Gruppen der "Neuen , 
Linken” auch "demokratische" Kräfte, 
aber auch die DKP für das Tribunal zu 
gewinnen; im übrigen verlangte sie, 
das. Tribunal auf die "Berufsverbote” 
zu beschränken.
KB und ID verlangten demgegenüber 
ein von Gruppen der "Neuen Linken" 
beherrschtes Tribunal; der KB for
derte außerdera, das Tribunal müsse 
die seiner Ansicht nach zunehmende 
faschistische Tendenz in der Bun- . 
desrepublik Deutschland beh&gdeln.

Wegen dieser ständigen Streitereien,
die die Vorbereitungen, für das Tri
bunal behinderten,/-hat die Russell 
Stiftung im Mai ein "provisori
sches Sekretariat" .'"e'mannt, dem an
geboren: Sebastian Cooler, Darm
stadt, Jurist (SB); Ernst Böttcher, 
Gießen, Studentenpfarrer (ESG.)Kai 
Dieckmann, Berlin, Aktionskomitee 
Berufsverbote; Ellen Diederiehs, 
Gießen, Studentin (ESG), und Detlef 
Haritz, Berlin, Humanistische Union,

Außerdem hat die Stiftung die Themen 
festgelegt, die den Gegenstand der 
"Anklage" bilden sollen, u.a-,: 
"Berufsverbote" und deren Ausweitung 
über den öffentlichen Dienst hinaus; 
Einschränkung der Rechte der Vertei
diger und Strafgefangenen;
"Abhör- und Lauschaktionen";
Neue Polizeigesetze; 
strafrechtliche Verfolgung politi- 
scher Meinungsäußerungen; ^
Verfolgung der uneingeschränkten 
Abtreibung,

Die Russell-Stiftüng fordert, auf 
einem Treffen das endgültige Sekre
tariat zu benennen und den Drt des 
Tribunals festzulegen. In das Sekre
tariat sollen nur Persönlichkeiten 
entsandt werden, die etwa 6-8 Monate 
hauptamtlich arbeiten können, die zu 
behandelnde Materie beherrschen und 
von allen raitarbeitenden Gruppen an
erkannt werden. Eine der Hauptaufga
ben des Sekretariats ist nach dem 
Willen der Russell Stiftung die Sich
tung des belastenden Materials und 
dessen Aufbereitung für das Tribunal, 
Nach Aufarbeitung der ersten bela
stenden Dokumente will die Russell 
Stiftung ein internationales Richtei^P 
gremium für das Tribunal berufen, dem 
möglichst bekannte Persönlichkeiten 
angehören sollen.

Es ist zu erwarten, daß das Russell 
Tribunal unter starker international 
ler Beteiligung ablaufen und größere 
internationale Beachtung linden wird. 
So haben sieh bereits in Schweden, 
England, Holland, Belgien, Österreich 
Frankreich, Italien und in der 
Schweiz Unterstützungskomitees gebil
det, die hauptsächlich von Gruppie
rungen der "Neuen Linken" getragen 
werden.



•Der«oi fr be Icnnct er- Stand der Vorbe;~ ■
■’bc re 5.Täbge:tT':15m'~ff3T Ru s-seil-" * , 
f r  i  ö i in a ln " '

'Seit Anfang'Juli■ruft das "Vorläufi
ge Sekretariat'"' zu Un fcers.chri ften- ' 
jsa"-.' liMgcr- uai Spenden für das Tri— . 
tranal auf-. Bei ges.cJiätaten Kosten 
{von DM 200,ooo,- waren bis Mitte 
-f-Juni erst etwa 1 2 . q o q . “  DM e.inge— . 
gangen. ’

,Bas Sekretariat und die an. der 'Vorbe
reitung beteiligten Organisationen, 
.insbesondere das "Sozialistische Bii— 
!ro" (SB), fordern weiterhin aufi 
■Material zu. sammelt!,. Fälle zusammen» 
zutragen, Zeugen und Gutachter ■ zu 
'•benennen, alles in systematischer 
:und umfassender Weise' zusammen zu- , . 
stellen und än das Sekretariat zu- - 
isenden ■(l.nforajationsrundbrief des 
;S B . Nr. 36. v. 22.7,1977).•

'Im- gleichen Informationsrundbrief 
teilt das'SB mit, daß im. Spätsommer 
'die "Unssei Peace Foundation" die 
Mitglieder der Jury "ernennen wird, 
..die sich aller Voraussicht .nach im 
■Oktober konstituiert.. Als deutsche• 
.Mitglieder der 2okÖpfigen Jury 
.schlägt das’ SB u..a. Prof-. Ahendro.th, 
Heinrich Albertz*, Heinrich Böll,. 
!Heihz. Brandt,-Trof. Helmut 'öoil-- 
.Iwitzer, Prof. Walter Jens, Prof. ' 
jöskar legt, Prof. Helmut Jlidder, 
Prof. Jürgen Seifert, Prof. Doro
thea Solle.und Prof,-Uwe Wesel vor.

.Nach' "was tun" vom 28.'Juli soll die ■' 
Internationale Jury am 15/16 'Okto—
‘her in der Nähe von Frankfurt/M. . ■ " 
lerstmals. nicht öffentlich zusammen-.
Jtraten. Die erste öffentliche. 
Sitzungsperiode des Tribunals wird - :
•.voraussichtlich nicht vor. Januar 
*1978 stafrfrfinden.'. . • .

Als '"Anschauungsmaterial" ist ein .■ *
■Anfang September in Bonn verteil- *• 
ter Aufruf des vorläufigen Sekre
tariats zur Vorbereitung des Tribu
nals beigefügt,

lAuf die darin, S.3* von -einer. Bon—
;ner. Uhterstüt.zungsinitiative ge—
. machten ...Ausführungen, wonach der ■ 
..Rechtsanwalt H. '".von der Polizei • 
überfallen" wurde und die Tatsache, -

t

daß in dem PKW.dieses Mitarbeiters '. 
von xiA uroisässt anläßlich seiner ■ 
vorläafjgen- Festnahme am 2o,8.
8o •Esejr-Jilere der (ebenfalls' bei--', 
.gefügten)"- Zeitung MOB gefunden ' • ' 
wurden, wird zur Erhellung offen
sichtlich bestehender Zusammenbau-' 
.ge.besonders hingewiesen. • • - ■

BEWERTUNG- " .

Die Einstellung der maßgeblichen-das Tribunal betreibenden • 
Gruppen und die Erfahrungen mit ähnlichen Kampagnen irn 
In- und Ausland- lassen erkennen, daß m it dem Tribunal die 

» rechtsstaatliche demokratische Ordnung’der Bundesrepublik 
verleumdet werden 'wird. Erfahrungsgemäß verfangen derarti
ge, die politische W irklichkeit der Bundesrepublik entstellende 

i Darstellungen nicht nur bei kritisch eingestellten Gruppen, 

sondern auch bei wohlgesinnten,aber schlecht und lückenhaft 
Informierten. Es ist nicht auszuschließen, daß auch längst be
kannte, häufig widerlegte aber dennoch immer wieder erhobe
ne Vorwürfe gegen unsere demokratisch rechtsstaatliche Ord
nung durch ein Verdikt bekannter Persönlichkeitenin den Au
gen vieler erneut Gewicht erhalten. An die innenpolitischen

• Rückwirkungen des ersten Russell-Tribunals in den USA wird 
erinnert.

Da rüber hi na us besteht die Gefahr, daß eine solche Veranstal
tung sowohl neues Protestpotential hat, vorhandenes sammelt 
und intensiviert als auch den gewalttätigen Extremismus ebenso;

. wie Sympathien für die gegen den Staat kämpfenden Terrori
sten erneuostarkt.

Den hieraus erwachsenden Gefahren muß begegnet werden-. '

MÖGLICHE GEGENMASSNAHMEN 1 • '

Die im folgenden nur kurz erörterten Schritte sind als,mögliche 
Gegenmaßnahmen auf ihre Durchführbarkeit und"Wirksamkeit 
hin im einzelnen zu prüfen. ' - . -  ̂ •.

Steuerung durch Beitritt und Mitwirkung -demokratischer-Kräf
te m it dem Ziel, einen der politischen W irklichkeit irider BRD
• gerecht"werdenden "Freispruch" zu erzielen. '

Ein solches Vorgehen erscheint schon wegen der Zugangsschwie
rigkeit und der großen‘Erfahrung mit konspirativen Arbeits
weisen der das;Tribunal betreibenden Kräfte ausgeschlossen.
».Ein w irklich moderierender oder gar steuernder Einfluß'demo
kratischer Persönlichkeiten ist auf derartige Vorhaben erfah
rungsgemäß ■ka.um,zu erzielen. Die Werbewirksamkeit der Teil
nahme demokratischer Kräfte dagegen würde erheblich gestei-

- gen. *
Einwirken auf Persönlichkeiten und Gruppen des demokrati
schen Spektrums, sich nicht an dem Vorhaben zu beteiligen 
und es nicht zu unterstützen.

Eine solche Aufforderung erscheint erforderlich, auch wenn sie 
nach bisherigen Erfahrungen nur teilweise befolgt werden dürf
te. Einer solchen Bitte könnte zusätzliches Gewicht dadurch 
verliehen werden, daß sie aufgrund seines Kabinettsbeschlusses
- der Bundeskanzler än die .Ministerpräsidenten der'Länder

sowie an die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Par
teien und , ‘

- die Bu'ndesminister an die jeweils in ihrem Zuständigkeitsbe
reich in Frage kommenden Spitzenverbände und Landeskol
legen ' - »

m it der Bitte richten würden, ihren Einfluß jeweils in der glei
chen Richtung geltend zu machen.



Dabei bleibt zu bedenken, daß eine solche Aktion (schon we
gen ihrer Seltenheit) dem Tribunal nicht zu unangemessener 
Publizität verhelfen darf. ' .  . '

In diesem Appell, das Tribunal nicht zu unterstützen, sollte
eingeschlossen werden die Aufforderung, keine öffentliche 
Raume (in Berlin) für die Durchführung.oder (ihn gesamten 
Bundesgebiet) für vorbereitende Veranstaltungen .zur Verfü
gung zu stellen. _ c • , •

VERBOTE' ■ • /  . \ ; ;V  :

- nach dem Versammlungsgesetz

Die Möglichkeit, das Tribunal oder es vorbereitende Versamm
lungen zu verbieten, ist von den jeweils zuständigerr Ordnungs- 
■■‘behörden’zu prüfen.
Erwogen werden ‘könnte ein Verbot nach § 5 Z iff. 4 VersämmlG, 
falls sich-hinreichende Anhaltspunkle dafür ergeben, daß die 
Veranstalter Äußerungen etwa von sogenannten Zeugen, Jury- 
..mitglledern und anderen dulden werden, die ein Verbrechen 
öder ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegen- - 
Stand haben. In Betracht komme z.B. Straftatbeständd nach 

.§§•89, 90 a, 1T1, 126, 130, 1:40,StGB. Nach bisher vorliegenden 
Erkenntnissen über die Haltung und Äußerungen der; das Tribu
nal vorbereitenden oder unterstützenden Gruppen kann sowohl 
m it derartigen Erklärungen als euch damit gerechnet werden, 
daß die Veranstalter des'Tribunals solche Erklärungen als Teil 
der von ihnen benötigten die staatlichen Organe der BRD ' 'be
lastenden"  Zeugenaussagen, du Iden, werden. Hierbei sollte be-t . 
dacht werden, ob aus Gründen eindeutiger Beweissicherung.und • 
aus Wirksamkeitsüberiegungen'eine polizeiliche Auflösung der 
Tribunal-Veranstaltung nach § 13 Abs. 1 Z iff. 4 VersämmlG - ■ 
dem Verbot der Veranstaltung nicht vorzuziehen ist. .

-■nach dem Vereinsgesetz • -

Da sowohl das Vorbereitungssekretariat als auch die Unterstüt
zungsinitiativen Vereine im Sinne von § 2 V er insG  sind, kom- - 
men Vereinsverböte gern. § 3 VereinsG in Betracht, falfsT'est- 
gestellt werden kann, daß ihre Zwecke oder ihre Tätigkeit den 
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder daß sie sich gegen die verfas
sungsmäßige Ordnung richten. Üc«'artige Verbote könnten wegen 
d e r Möglichkeit, ihren sofortigen Vollzug anzuordnen und. die 
Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und einzuziehen, nach
haltige Wirkungen,haben. Die o.g. für eine Verbotsverfügung 
erforderlichen-. Nachweise dürften jedoch kaum zu führen sein..

: nach dem Ausländergesetz "
(§§ 6, 10 i.V.m. § 18 AusIG und ggf. § 12 Aufenth.G /EWG)

In der BRD hebenden Ausländern konnte die Beteiligung am 
Russell-Tribunal durch ein Verbot politischer Betätigung gern.
§ 6 AusIG untersagt werden. Zum Tribunal oder zu seiner Vor
bereitung etnreisenden Ausländern könnte die Einreise verwehrt 
werden, da angenommen werden muß, daß ihre Anwesenheit 
.erhebliche Belange der BRD aus anderen als in § 10 Abs, 1 . 
Ziffern 1 - 1 0  genannten Gründe beeinträchtigen würde.

F Ö R D E RU NGS E NT Z UG .

Sollte festgestellt worden, daß von der öffentlichen Hand f i 
nanziell geförderte Gruppen das Tribunal unterstützen, sollte . ' 
Ihnen diese Förderung entzogen werden, falls sie ihre-Unter
stützung nach Aufklärung über Ziele und Zusammenhänge der 
D if famierungskarnpagnen nicht einstdien. Förderung solcher 
Gruppen konnte u.U. durch BiVUFG und BMBW erfolgen.

VERWIRKUNG VON GRUNDRECHTEN NACH AR T; 18 GG

Falls festgestellt werden könnte, daß Personen m it Vorberei
tung oder Durchführung des Tribunals die in Art. 18 genannten 
Grundrechte z.B. der Freiheit zur Meinungsäußerung {A rt.5), 
dor Pressefreiheit {.Art, 5 Abs. 1),. der Versammlungsfreiheit 
(Art. 8) oder der Vereinigungsfreiheit (A r t  9) zum Kampf ge» ,

■gen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbrauchen, 
könnte der Bundestag, die Bundesregierung oder eins Landes: 
regierung beim Bundesverfassungsgericht Antrag auf Entschei
dung über eine Verwirkung dieser Grundrechte steilen.

Dieses Verfahren erscheint jedoch insbesondere angesichts der 
in ihrer Dauer begrenzten Aktion des Tribunals zu aufwendig 
und unangemessen. Auch dürfte es im Hinblick auf die hohen 
vom Verfassungsgericht gestellten Anforderungen (den beiden 
bisher gestellten Anträgen wurde nicht entsprochen!) sehwer- 
fallen, die für Erfolg versprechenden Anträge notwendigen 
Sachverhalte nachzuweisen.

AUFKLÄRUNG UND INFORMATION
. DER ÖFFENTLICHKEIT ' s ' j

Durch intensive /Aufklärung und Information muß die Öffent
lichkeit im In- und’Ausland über
- Hintergründe und die wahren Ziele der das Tribunal tragen

den Gruppen,
- die das Tribunal in W irklichkeit betreibenden Kräfte,
- eine klare (möglichst einhellige) Beurteilung des Vorhabens 

durch die Bundes- und Landesregierungen, die Im Bundestag 
vertretenen 'Parteien sowie wesentliche gesellschaftliche Grup
pen, z.B, Gewerkschaften, Richter- und Anwahsvereine und

- die wirklichen Umstände der von dern Tribunal verzerrt dar- 
gestellten Sachverhalte (z.B. Behandlung von Häftlingen, E ig -^P  
nungsprüfung für den öffentlichen Dienst) und die Gründe

Tür ihre rechtsstaatliche demokratisch legitimierte Regelung 
unterrichtet werden. '

Diese Aufkiärungs- und Informationskampagne könnte getra-" 
ger» und koordiniert werden-,von BFA, den Referaten für Öf- * 
fentlichkeltsarbeit'der betroffenen Ressorts, insbesondere ' <•
vom BMJ, A A u nd B Ml, den A kad em i e n f ii r p o I i t i sc he ß i Id u ng,
denTür «Verfassungsschutz durch" Aufklärung bei Bund und Län- 

: dem Zuständigen, der von Bund und Ländern gebildeten Grup
pen für Öffentlichkeitsarbeit gegen Terrorismus sowie der von 
BPAt AA, BMJ und BMI gebildeten Interministeriellen Arbeits
gruppen, die sich m it ungerechtfertigter ausländischer K ritik  
an der Rechtsstaatlichkeit In der BRD befaßt."
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ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS DER

| STUDENTENSCHAFT DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARFSTADT

I K Ö R P E R S C H A F T  D E S  Ö F F E N T L I C H E N  R E C H T S  '

• Studentenschaft der TH Pärmstädt, HochschulstraSe 1 • ;

: An die . *
v Konvents listen "Demokratische 'Hochschule'’ und "Liste der Mitte"
V  Konventsliste "Interactio" und "Liste der sonstigen Mitarbeiter" 

den Personalrat der THD ;
; und an weitere Interessenten

. Ihr Zeichen i Ihr« Nachricht vomi Unser Zeichen i 41 0 Ä R M S T  AD T. den 6. 2. 1978

^  Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren,

nachdem unser gemeinsamer Antrag zu den Hessischen Anpassungsent

würfen an das HRG im Konvent beschlossen wurde, halten wir es für 

. sinnvoll, auf dieser Grundlage weitere Schritte zu unternehmen.

j Die Verabschiedung eines solchen Antrags dokumentiert zwar die 

] Einstellung der Hochschulmitglieder gegenüber den geplanten Ge—  

setzen, sie allein erreicht jedoch unserer Meinung nach noch nicht,

? daß unsere Forderungen in-der Diskussion um die Anpassung des HRG 

berücksichtigt werden.

Da bereits_Mitte März, die 1. Lesung des Gesetzentwurfes zum hessi- 

sehen Hochschulrecht im Landtag stattfindet, möchten wir Sie am 

Mittwoch ,-den 15, Februar , um 17 K ., Raum 11/25

zu einem weiteren Treffen einladen, um übere weitere Initiativen 

zu beraten. •

Mit freundlichen Grüssen

T e I e f o n • Zentrale 141. Durchwahl 1 4 . . Apparat 21 17, 2217, 2317.2417, 3389; T e I e x i ,41 93 35 
K o n t e n a n s c h r i f t :  Postscheckkonto Ffm. 24484. Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt541 397 
G e s c h f l f t & z i m m e r t  Hauptgebäude. Zimmer-154; Geschäftszeit * Montag - Freitag



WAS NICHT BAUTALLiq iST.WiWb ^ tfR A L L iq  (JEflACHT, JED eN TA LLS, 
j WENN E S  DER ÖSTTANCjENTE itfl WEG STEHT. &\H HAU& IN D E R  
] FUHRMANN&TR. IST SCHON A sqeR iSSEN  3>A£> HINTER. HAUS LAUTE- 

SCU LA qER STR.. 2 2  SOLL ALS NÄCHSTES DRAN L.OMMEN.

WAHREND REiSSER E R 2AHLX, ER WARTE DAS VERUEHRSqtfTACHTBN 
; Afc 0N£> M»T H>öRqERYERSAMMLÖNqEN RUMSEl&LT, RÄUMT BR M IT  
SANTERON(|SMtTTeLN DIE TRASSE TÖR DtE OSTTANqeNTB TR El.

^  WIR SIND DEM feAqqER 2OV0 R qEUOMMEN.
AOT EiqBNB TAOST HASEN N V lR nlT ReNOVteRONIj ^qO N N E N ,
I>AMIT SCHLAFEN WtR 2.WEI TLIE^EN MiT EINER «HELLE : WIR ERHALt- 
TEN WO fl N RAUH i UND H>AUBN DER OSTTAN^ BNTE VOR,

WIR WOLLEN EIN qUTACHTEN Ö&BR Dfe SEWDHN&ARUElr DES HAUSES EiN-
t holen und dann von d e r  sta d t  einbn  N ursuN qs vertrag verlangen.

ONTERSTÜTZEN S ie  UNS f KOMM EN £>\& T2>Ei UNS 
VORBEI (ARH£tL<j€R>STR. 6 9 ,HINTERHAUS), REDEN SiE 
MIT UNS ©SER tlAÖTiNSVieRTEL SAN iERON (\ UN b  
OSTTANqBNTB. "

WENN SIE MATEWAL Z.ÜM RENOVIEREN TUR UNS * 
HASEN (TARJSB, RAUHTAfeER.DLDPEN) . TRBPBN WIR 
ons RiEfei<j. ■ ^Sa;l3-Uhrvonaer
I Polizei zerstör^

§g
v 5 N



3 T e + rr s e iT  
e ifcen  ia h r  l e e r .

Dlfe -STA U T ü e s &  t> le  WOHNÜNqeH 
R s o n e n  OMb mauerte ü e  eehster. tu .

i *i. j
ri

V/MREND AU-E-iN DER. STAtSTfeEttjEM V/OHNUNq&VgR. M iT T L U N  q 
C A . 4 -0 0 0  WOHNUNGEN TEHIJ&N LASST CfclE STAUT HIER. WDHNRAOM 
VER.UOMMEN. "



• - ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS DER.

STUDENTENSCHAFT SIEH TECHNISCHEN' HOCHSCHULE DAfSR/ISTÄDT

K Ö R P E R S C H A F T  DES Ö F F E N T L i C H E N  R E C HT S

c Studentenschaft der TH Darmstad!,_ HochsduilstraBe 1 * " , .

An die- - .- .■ ■' ’
Union Nationale des Etudiantes • .
de France- . ' -. - . \ :
•8, -rue' de Hanoyre . , ' ■ - /' ■ '

F — 75002 PARIS _ ' . '* . '. _

* . "' . . , , - . • * ‘ < ‘ ■ : - " ,

Ihr Zeidiert'i , iFire Nadhricht vomi* - Unser Zeicheni llO /T ia  DARMSTADT, den £ # X2 . 1 9 7 7

Liebe Kommilitonen und Genossen! - -

Vom AStA der Universität Gießen, haben wir erfahren,,' daß Ihr am ,
15.1.2#7.7 eine Delegation nach Gießen-schieben wollt, um bei .'eig
ner .Veranstaltung des AStA's der Universität Gießen mit'zuwirk eh.

Wir-, der AStA der Technischen Hochschule Darmstadt, planen eine 
ähnliche Veranstaltung durehzüführen. Da Darmstadt nur ca. 100 km - 
von Gießen entfernt liegt, wäre es günstig, wenn- Eure Delegation 
auch nach Darmstadt kommen könnte. ,
Wir möchten hiermit Eure Delegation einladen, in Darmstadt am 
Ü  . 12.197-7 nachmittags- oder abends -an einer Disküssionsveranstal- >■ 
turig zum Thema ‘'Perspektiven Studentischer Organisationsformen 
im Kampf gegen„Studienverschlechterunqen in der BRD und in Frank
reich“ teilzunehm-en.
Eventuell entstehende Kosten (■Fahrtkosten, Übernachtung ect.) 'wer- 
den von uns übernommen. ‘ .
Wenn Ihr .unsere Einladung annehmt, möchten wir Euch bitten, auf 
dieser Veranstaltung einen kurzen-- Redebeitrag zu halten, zum .Thema;
. * Kampf der französischen Studenten- gegen das. französische Hoch?” 
Schulgesetz-" und '* Örgäni.satiönsformen der studentischen Vertretungs- 
otgan in Frankreich (Studentengewerkschaft)“ '

Der Kampf der deutschen Studenten gegen das Hochschulrahmengesetz 
ist eng verbunden mit dem Kampf der französischen Studenten gegen 
Eure Hochschulgesetze. Die mit diesen Gesetzen verbundenen Studien“ 
Verschlechterungen sind also kein ausschließlich deutsches oder 
französisches Problem, sondern sind Ausdruck der Krise des Kapita
lismus in ganz -Europa. In der BRD werden. von 'Selten des. Staates d i e - 
Stüdienbedingungen und die Möglichkeiten studentischer Interessen 
zu vertreten systematisch verschlechtert. So sollen insbesondere • » 
die. Organe der Studentenschaften, AStA u n d ■Fachschaften, einer to~ • 
fcalen Kontrolle unterworfen werden oder ganz,abgeschafft werden. .

-In Darmstadt wollen, wir diskutieren, ob wir aus .Euren Erfahrungen 
lernen können Und. welche Konsequenzen w i r • daraus- zu ziehen haben.
In der Hoffnung, Euch bald zu sehen verbleiben wir ■ '

; m it - freirndl. /■Grüßen,

. Tele fon i  Zent«!# 161, Durc#iv«hl 14 .. Apparat 2t 17, ^ 7,'33,17; 2417, 3389; T«i ex i 41-933S-“ / / f j , i / fn ' J ~ *
K.ontersa'nscferlft: Postscheckkonto ffm , 24404• Stadt’ und Kroisspafkssss Dsrmst&dt541 W f1 I ■

‘G.e ö c-h 8 f t s 2 } m m o r i Haupt̂ &bAude. Zimmer 164/ Geschäftszeit * Montag * Fmt&g ■ & ‘ '■ (  ' % / ‘

■ • . . .  ' f  /' i  f. /  )
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U & l t & S )  ’ Ä 'U k C H .  : S C H L E C H T '

Am Sonntag., den 18.12.77 hat der AusLÄMDERAüsscHUß eine Veranstaltung 
über'den Streik4djr.Bergarbeiter in der/Türkei geplant.’ - ,
D A S lJB tU D .E ra N W E ^ K ;-(S 'T ü W .E ) VERWE IG ER TE TROTZ - VORHER IG E R ' M Ü ND LIC HER  Z U 

SAGE D IE  VER M IETU N G  DER A u l a . Ob w o h l  e i n  A n g e s t e l l t e r . .d e s  S T u w e  s i c h  ■ 

B E R E IT  ERKLÄRTE ZUR A U F S IC H T  ANWESEND ZU S E I N /  BEGRÜNDETE DAS STUWE ,•

seine. Ablehnung damet, das seine Angestellten sonntags  ̂ihren Ruhetag . =
'HÄTTEN:'/ UM S IC H  FÜR D IE  NÄCHSTE ARBEITSW OCHE ZU ERHOLEN . NACH • FRÜHEREN • 

ERFAHR ü NGEN M I t ;D E M  STUWE DÜRFTE D IE S  ABER  N IC H T  DER WAHRE GRUND S E IN .,

/ . Die Veranstaltung des ÄusLÄNDERÄusscHUßEs. beschäftigt sich kritisch
^ i.i t den Verhältnissen im der Türkei. Di es ist dem Stuwe, wie es sich auch

ö CHON B E I UNSERER VERANSTALTUNG ÜBER REPRESSIO N EN  IN  DER BRD G E Z E IG T  

. H A T , E IN .Z U  B R IS A N T E R  THEM ENKO M PLEX. M ITSCHW IM M END AUF DER W E LLE , D IE  

ÄUßERUNGEN DER STUDENTEN ZU N IC H T  HOCHSCHULBEZOGENEN THEMEN VER HIND ER N  

W I L L /  MACHT S IC H  DÄS STUWE ZUM : VORKÄMPFER. DER R EAKTIO N ÄREN  P O L IT IK . ,  W IE  

'* S IE  J E T Z T  IM  LHG ABGESEGNET WERDEN S O L L . VER AN S TALTU N G SVER BO TE S IN D  N IC H T  

D IE  E IN Z IG E N  H IN D E R N IS S E  D IE  UNS DAS STUWE IN  DEN WEG L E G T .

. - In Mietverträgen, die wir mit ihm Abschlieben sind Klauseln ent-
■ H A LT E N , D IE  ,B E S A G E N / DAS 'W IR . K E IN  ANRECHT AUF D IE : RÄUME H A B E N , - 

OBWOHL UNSERER A N S IC H T  NACH D IE  SATZUNG DES STUWE ANDERES AU SSAG T. 

-AU ßER D EM  W IL L  DAS STUWE UNSERE VERANSTALTUNG EN IN H A L T L IC H  Z E N S IE R E N ,

, INDEM , ES UNS B E I THEMENWECHSEL D IE  RÄUME E N T Z IE H E N  W IL L .
r ' • . 4 . s.

| -DAS KOZ, DAS WIR BTSHER' FRErBENUTZEN KONNTEN, SOLL UNS NUR NOCH .
; ÜBER EINEN NUTZUNGSVERTRAG ZUR VERFÜGUNG STEHEN. -

4.1



-  Da s  A S T A -B U C H  s o l l  A n f a n g  n ä c h s t e n  J a h r e s , a u s  d e r  Me n s a  v e r s c h w i n d e n ,  

u n d  i n  d;e n  Gl a s k a s t e n  v e r l e g t  w e r d e n . Da m i t  n i m m t  m a n  u n s  g l e i c h 

z e i t i g  UNSEREN V IE LG E N U T Z T E N  F ä CHSCHAFTSR ä UM WEG. D IE  H O C H S C H U i r

J ; U t ! T Ü N 6- ; A R B £ l t E r ' H I E R B E I  HAND IN HAND M IT  DEM STUW E, '  ’

-  Na c h d e m  d e r  A S T A  a u s  d e m  Ho c h h a u s  g e w o r f e n  w u r d e . s o l l  j e t z t  e i n e  

Z w is c h e n m a u e r  i m  a t r i u m b a u  g e z o g e n  w e r d e n ,  u m  d e n  A S T A  v o n  d e n  

ü b r i g e n  Rä u m e n  z u  t r e n n e n .

D i e  e i n z i g e  Mö g l i c h k e i t  u n s  d a g e g e n  z u  .w e h r e n ,  i s t  d a s  S t u w e  a n  s e i n e r

SCHWÄCHSTEN S T E L L E  A N Z U G R E IF E N . D IE S  IS T  D IE  SCHLECHTE F IN A N Z IE L L E

, S i t u a t i o n  d e s  S t u w e . V o r , z w e i  J a h r e n  o r g a n i s i e r t e n  w i r  e i n e n  M e n s a 

b o y k o t t ,  B E I DEM W IR  BRÖTCHEN-UND GETRÄNKEVERKAUF S E LB S T O R G A N IS IE R T E N .

D a m i t  s c h l u g e n  w i r  z w e i  F l i e g e n  m i t  e i n e r  K l a p p e . E r s t e n s  k o n n t e n  w i r

UNS SELBER V IE L  BESSER UND B IL L IG E R  VERSORGEN, UND ZW EITEN S VERLOR

d a s  S t u w e  s e i n e  Ha u p t e i n n a h m e q u e l l e ,  m i t  d e r  e s  s e i n e n  b ü r o k r a t i s c h e n  0  

Wa s s e r k o p f  f i n a n z i e r t . Un s  s c h e i n t  e s  a n  d e r  Z e i t  z u  s e i n ,  d i e s e s  

b e w ä h r t e  Ka m p f m i t t e l .w i e d e r  a u s z u g r a b e n .

D e n  He r r e n  v o m  S t u w e  ( S c h w a r z ) w i r d  h i e r m i t  e i n e  F r i s t  b i s  M it t w o c h

G ESETZT S IC H  ZU DEM GESAGTEN ZU ÄUßERN UND ZUDEM DAFÜR ZU SORGEN, DAS D IE  

V e r a n s t a l t u n g  d e s  AUSLÄNDERAUSSCHUßES a m  S o n n t a g  l a u f e n j <a n n ,  i n d e m  

" ~Eft:iJ E N :"S A A L T Z Ü R ^ T E R M lE T O N G ^ l^ E IG IB T rU M  ^D IE S E R  FORDERUNG ETWAS NACHDRUCK 

ZU V E R L E IH E N , WERDEN W IR  AN E IN E M  TAG D IE S E R  WOCHE DEN BRÖTCHENVERKAUF

. d e r  Me n s a  b o y k o t t i e r e n  u n d  u n s e r e  e i g e n e n  B r ö t c h e n  s c h m i e r e n .

D i e s e  A k t i o n  i s t  d e r  e r s t e  S c h r i t t  u m  e i n e n  O R G AN IS ATIO N SAU SSC H U ß 

z u  Gr ü n d e n ,  d e r  d i e  B r ö t c h e n s c h m i e r a k t i o n  f ü r  n ä c h s t e s  J a h r  i n  g r ö b e r e m  

Ra h m e n  z u  o r g a n i s i e r e n  h a t .

S eiitn  v t t  u \a s  aUiv ■f u u h s e r e  pecUle ein

Olt Veraas }allu\A£ vom* fi]uslct\A;ole’rcui$?chu/3' am
m

8 m n ) < * ( j  m u f S  s l a t i f i v i d e n }

ivA iu tcn  Ui/isertT Vctcti/is ict'il
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STAATLICHEN STUDEN'

ASTA -  FHD . 
S C H Ö F F E R S T R . 3 

DARMSTADT

JETZT REICHTS!

Se it  Anfang d ie s e s  Semsters gerät der Al l g e m e in e .Studentenausschuss der FHD b e i s e in e n  

Veranstaltungen unter  zunehmenden Druck des sta a t l ic h e n  Studentenw erkes .

Wi l l  der AStA'(m it  anderen Gruppen der FHD) d ie  Aula  für s e in e  Ver a n s ta ltu n g e n b e n u tze n /,

SO BEREITET IHM DAS STAATLICHE STUDENTENWERK/ SOWEIT ES,IHM IRGENDWIE MÖGLICH IS T , SCHWIERIG

KEITEN ÜBER Sc h w ie r ig k e it e n . B is  es zu  e in e m  Vertrag über, d ie  Benutzung  der  Räume des St u -

DENTGNWERKS KOMMT (WENN ES ÜBERHAUPT DAZU KOMMT) MUSS DER ASTA SÄMTLICHE BÜROKRATISCHEN 

HÜRDEN ÜBERWINDEN.» DIE MAN SICH NUR ERDENKEN KANN.

Aber das genügt den "Hohen Herren" Dr . Schwarz und Herrn Halm  vom Studentenwerk an sc h ein en d  

n ic h t . Se it  neuestem  werden dem ASTA und anderen Gruppen an der FHD b e i den Ver tr a g s ve r ein 

barungen Zusatzbedingung en  und unzumutbare Auflagen g e s t e l l t .

Da b e i geht das Studentenwerk so w eit ,  das es selbst  dem Erlab vom 23 . 6 . 75 über d ie  Ver 

m ie tu n g  der Räume des s t a a t l . Studentenwerks (Au l a ) AUßER Acht  läbt  ( näheres dazu s p ä t e r ) .  

Obwohl der ASTA b e i s e in e n  Veranstaltungen s ic h  n ic h t s * hat zuschulden  kommen la ssen , und

IMMER FÜR EVTL. SCHADEN AUFGEKOMMEN IST, BEMÜHT SICH DAS STUDENTENWERK MIT ALLEN KRÄFTEN, DIE
Veranstaltungen einzusc hr änk en , oder gar p u t z e n  zu la s s e n .

Dem Studentenwerk pabt es eben n ic h t , das in  s e in e n  Räumen Veranstaltungen  ̂ d ie  s ic h  n ic h t

UNTER SEINER REGIE BEFINDEN, DURCHGEFÜHRT WERDEN. (NOCH DAZU ERFOLGREICH). HERR SCHWARZ SCHEINT 

SICH SCHON DARÜBER SCHWARZ GEÄRGERT ZU HABEN.» DAB WIR STUDENTEN VERANSTALTUNGEN DURCHZIEHEN 

KÖNNEN» DIE FÜR IHN NICHT ERTRAGREICH GENUG ERSCHEINEN. (OBWOHL WIR SOWIESO SCHON MEISTENS

um d ie  150»—  DM pro Abend za h le n ) -  Tut uns l e id  Herr Schwarz: das s in d  "unsere Veranstal 

tungen und n ic h t  I h r e . Wollten  S ie  uns etwa m it  d ie s e n  f in a n z ie l l e n  Forderungen b a n k r o ttier e n?

- Hat n ic h t  g e k u p p t ! -  Hä; Hä.

Wenn das so w e ite r g e h t» .werden w ir  Studenten  e in e s  Tages überhaupt k e in e  Räume für d ie  Ver

anstaltungen  mehr zur Verfügung haben . Es s in d  schon Gerüchte im  Um lauf» dab j e t z t  selbst

SCHON FÜR DIE BENUTZUNG DES KOZ (KOMMUNIKATIONSZENTRUM) GELD BEZAHLT WERDEN SOLL.

Vollversammlungen» Fachschaftsfeten» kulturelle  Veranstaltungen  und p o l . I nfo r m a tio nsver 

anstaltungen  s in d  in  Gefahr . . *

Der  ASTA a l l e in e  w ir d  d ie s  n ic h t  verhindern  können. Deshalb wenden w ir  uns j e t z t  an d ie  

Stu d en ten sc h a ft ." 1

Bevor w ir  uns j e t z t  aber in  unserer aufgestauten  Wut zu äuberungen v e r s t e ig En» d ie  r e c h tl ic h e  

Konsequenzen für uns zur Folge haben könnten» möchten w ir  Euch Studenten  erst e in m a l  im  De t a il  

und an Be is p ie l e n  z e ig e n » w ie  w e it  j e t z t  schon d ie  Rep r e ssio n  an der FHD durch das s t a a t l ic h e  

Studentenwerk vo rang eschritten  i s t . Wir  werden k e in e  für uns g efä h r lic h en  äuberungen m achen .

Wir  kennen d ie  Parolen von in t e r s s ie r t e r  Se i t e : "Klagt d ie  Asten  t o t !"



Wir  behalten  es ; in  Erin n er u n g * däb durch, den Herrn Verw altungsdirektor  Preu mehr als  : - 

10.000*—  DM*: d ie  DEM ASTA zu stehen* zurückbehalten  würden* für D ing e  d ie  dem ASTA e in f a c h

NICHT ANZULASTEN SIND. AUCH DAGEGEN WERDEN[ WIR NOCH RECHTLICHE SCHRITTE ERGREIFEN. .

Nun a b e r . d ir e k t  -zu den Vorgängen* d i e  d ir e k t  m it  dem s t a a t l .; Studentenwerk zu  tun Ha b e n .

Angefangen hat d ie  Rep r e s s iö n  ja  schön d a m it * dab das Studentenwerk e . V ( das un ter . der 

Selbstverw altung  der Studenten  l i e f ) durch das*‘s t a a t l . Studentenwerk von oben er se tzt  würde." 1 

-• Der Me n s a b e t r ie b *- d ie  Veranstaltungen w urden . fr ü h e r . i N Selbstverwaltung  g efü h r t . Da m a l s '

6AB ES NOCH KEINE FORMALEN UND BÜROKRAT!SCHER SCHWIERIGKEITEN. -  VIELE STUDENTEN VON HEUTE 

WISSEN DAS NICHT. '(BlS JETZT ^  HOFFENTLICH!) UNTER* FÜR UNSERE MEINUNG FADENSCHEINIGEN BE-;/.; 

GRÜNDUNGEN* WURbE UNS STÜDENfEN DAS-STAATLICHE STÜDENTENWERK VON OBEN. HER AUFGEPFROPFT. AUCH 

WIR. IM ASTA HABEN DAVON NUR. AUS- ERZÄHLUNGEN FRÜHERER SEMESTER KENNTNI S ERHALTEN7 -  DESHALB 77  

KÖNNEN WIR,UNS ZU.DEN VORGÄNGEN-DAMALS NICHT IN AUSREICHENDEM'MAßE ÄÜSSERN. MENSA-BOYKOTTE

und andere Ak tio n e n  w aren-damals d ie  Fo lg e . . - ~

S i e  waren z. T. e r f o l g r e ic h . . ;  ̂ t \  • ; -
Uns genügen aber auch . d ie  Erfahrungen* d ie  w ir  in  jüngster  Ze it  gemacht ha b en . Wi r  haben get ? 

NüGENp Mä t e r iAl *  um aus dem Nähkästchen zu plaud er n . , /  - 1 •

Angefangen hat es b e i uns im  Wintersem ester  *. 77* als  w ir  e in e  Veranstaltung  durchführen . 

w ollten* in  der über  d ie  Vorgänge zu Stammheim  in f o r m ie r t  werden .s o l l t e .

WIE GEWÖHNLICH GINGEN" WIR ETWA;^V‘WbCHEN' VORHER; ZUERST ZU FR. SCH. EINER BEDIENSTETEN ' . /

des Studentenwerks und fragten s ie  , ob w ir  Die  AuLa äm 28.* 10. 77 benutzen  könnten . Frau

SCH. SAGTE UNS ZU UND •NACHDEM WIR DEN VERTRAG TjNTERSGHRLEBfR HATTEN NAHMEN WIR AN* DAß ALLES 4 -

s e in e n ' Gelohnten  gän'g g e h e n t r a f e n  also - alle  We it e r e n ' Vo rbereitu ng en* L'uden'.ReferENten

EIN* DRÜCKTEN FLUGBLÄTTER*1 HÄNGTEN PLAKATE AUF;: BESORGTEN GETRÄNKE UND ESSEN* ALS; UNS AN DEM, ! 

T aG* Ml DEM DIE VeR^STÄLTÜNG BEGINNEN SOLLTE EIN BRIEF MIT FOLGENDEM TEXT INS HAUS' FUTTERTE:

STUOINTlNWEIKOAlMSrADt1 .<•*'* \ OWtMt -««rMl'«tnttnW r ■‘*’

. -- ’< ■ ’A
An dan *■ : * (
AllgsMainan StudantanauaaohuA dar 
Fachhöchachüla DansaUdt .
- ' '' i 3 . ”

... i i '  '■ -

stttb«.«'*'» -27.1o.1S77 SnA ü
t« IC ■ „ , >  -* j’

DÄss d ie s e r  Br ie f  erst v ie r  Stunden vor

* *-7%r 1 V * -

VERANSTÄLTÜNGSBEGINN AUF DEM TISCH DES r
v \  - i.' ? ; *

ASTA LAG* KANN NUR ALS BEWUßTES-MANÖVER

O Batr. »"InFo-faat* m 28. 1o. 1977 
tazuai Vartrailioha V«rali*arung

Sahr gSahrtaQaman und Hirran.

durch fachaufsichtl icha Wsiaung hat Mich dar HaMlacha Kultuaministar 
mit Erlaß wo* 27. Io. 1977 angawiaaan. von>dcr vartragliehan Vcnin- 
baning «urGcJtfutivtan, Mit dar aina für dar 20. 1b. 1977 ln der Aula/ 
Hanaa gnplante Veranstaltung gonabaigt worden war. Als Gründe wird 
voM Haasischon Kultüdsinister angaführt, daß aufgrund dar vurliecenden - 
Einladung *u dlaoän *Info-Fast“ zu srwartan aal. durch dia Varanataltung 
warda dia Ordnung innartwlb dar Faehhochaehula Oannatadt nachhaltig gb-. 
stört. Dar Taxt di«aär Einladung ist erst hachtrrtgllch bakannt go* 
wordan. so daß dia \torauaaatzung für dia Überlassung von R&man für 
dia Varshataltung an 29. io. 1977 nioht sbhr gagaban: iat.-

Zch badauradaahalbXhnan MittSilan su 
baBaraich dar Hansa Bchöff arstraba 3 oa 
aur Verfügung atahan.

i. daü. Ihnan dia Rfc*«a 
/bad daa 29. 1o. 1977 nicht.

Mt fraundllchan Grüßan

SEITENS DES STAATL. STUWE*S ANGESEHEN

WERDEN. 7lN 'ALLER E I LE-RANNTEN Wl R i ALSO

• ■'* •n'-y •/ vr* \ ‘
zum Rechtsanwalt und bemühten uns m it

•IHM IN LETZTER MINUTE EINE EINSTWEILIGE

Verfügung d ü r c h zü setzen .'- ' ; '
7 • • J7'-7 s..' --------

' - ' .. ■ • ‘ • .V- - ‘'.'V' —'
Da es Fr e it a g  und kurz vor D ien s tsc h lu ss

WAR* HATTEN WIR SCHWIERIGKEITEN ÜBER

HAUPT NOCH EINEN RICHTERN ZU fERR€ICHER.

•■kV

t

T



T rotzdem, es klappte. W ir informierten gerade noch einen Notrichter telefonisch und, sorgten

SO DAFÜR, DASS ER UNS NOCH ZUR VERFÜGUNG STAND. NACHDEM WIR EINE EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 
ÜBER DIE VERTRAGLICHE VERANSTäLTUNGSVEREINBÄRUNG ABGEGEBEN HABEN, ERHIELTEN WIR FOLGENDE EINST 

HEILIGE VERFÜGUNG:

M  C 1 7 5 1 /7 7

^ H  ? *1 h 1 u 8 :g

ln Saohen .

dar ASTA Studentenachule Barsstadt,vertreten durch ^
Alfrad Osieka, Schöfferstr.Schöfferatr.S 6100. Darms wa„t

-Antragatellerln-

▼ertreten durch Rechtsanwälte Dr. Keldcann, ?faff,61C0 Sa«-. 
h atadt

gegen

Studontcnwerk Darms taj£t, vertreten 
«ihrer Dr. Schwärt, Alexanderatr.

durch* den GeseMftr- 
22, 6100 Darn3tadt

-Ar.tragsgejnerin-

wird wegen Dringlichkeit ohne «Undliciie Verhandlung 

angeordneti ‘
1) De« Antragarerner wird aufgegeben, der Antragsteller!« 

an 20.10.1977 ven 19.oo t'fcr bis rum 2:.10.1977, l.co .,hr, 
die Sutsung der Aula/Mcnsr in 61CC Dansatadt, Sex. Jffcrstr.3, 
au eruOglichen.

2) Der Antragagegner trügt die losten des Verfahrene.

Vor dem Amtsgericht war die Sachlage 

des Vertrages also noch klar und ein

deutig. Die Benutzung der Räume war 

unser Recht, Das Studentenwerk sollte 

uns die Aula öffnen- Hier ist die Rechts

lage NOCH KLAR, HERR SCHWARZ.

- Wir sind noch nicht beim Verwaltungs-

Derostadt, den 28.Oktober 1977
Amtsgericht-Abteilung 30-

läftastelle

I

GERICHT,

Und doch, obwohl wir diese einstweilige Verfügung durchsetzen konnten (was uns sehr ver
wunderte) WURDE UNS DER ZUTRITT IN DIE AULA NICHT ERMÖGLICHT. HERR VW PREÜ (JURIST) WURDE 
ANGERUFEN, IHM WURDE DIE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG VORGELEGT, ABER DIESER WEIGERTE SICH, DIE 
RÄUME ZU ÖFFNEN. DAS PAPIER GEHE NICHT AN IHN,SAGTE ER,AUßERDEM*KÖNNE ES JA AUCH EINE 
FÄSCHUNG SEIN. MlT DIESEN WORTEN EILTE ER ZU SEINEM WAGEN UND LIESS UNS ALLEINE STEHEN. AUCH
der Herr Dr . Schwarz,wurde telephonisch informiert und dieser gab uns Bescheid,

DAß ER EINEN,ENTSPRECHENDEN Auftrag AN HERRN ADAMEK,EINEM MITGLIED ODER BEDIENSTETEM DES

staatl. Studentenwerks /geben würde. Herr Adamek war aber nicht auffindbar. Danach,Als wir

SAHEN,DAß DIESER HERR NICHT KAM, BEMÜHTEN WIR UNS, WIEDER MIT HERRN SCHWARZ IN VERBINDUNG ZU 
TRETEN. ABER AUCH ER WAR NICHT MEHR ANZUTREFFEN. (SEHR SONDERBAR!).

Wir standen also jetzt mit der einstweiligen Verfügung vor den geschlossenen Türen der Mensa
UND KONNTEN UNS DAMIT BESTENFALLS DEN ARSCH ABWISCHEN.
Die Hausmeister denen wir diese Verfügung vorlegten:, sagten, 
hätten.

DAß SIE KEINE SCHLÜSSEL ZUR MENSA



(Das IST GÄNZLICH UNÜBLICH/ DA DIE HAUSMEISTER AUS SICHERHEITSGRÜNDEN ZUGANG ZU ALLEN RÄUMEN 

DER • FHD HABEN' MÜSSEN) ' ' ' r ; "

Wurden s i;e zu d ie s e n  Aussagen durch das St a a t l *' StüHe g e n ö t ig t?;! , ■ ,

.WlEiyNSiAUS ZUVERLÄSSIGER QUELLE ZU OHREN KAM, WURDEN D IE  SCHLÖSSER DER MENSA-VOR VER-
1 ’ H

ANSTALTUNGSBEGINN GANZ BEWUßT AUSGEWECHSELT. WÄHREND WIR MIT DEN HITLERWEILE 300 - 400 
Besuchern d is k u t ie r t e n ,  was denn j e t z t  zu  machen s e i , standen' in  der Nähe der Mensa etwa . , 

20 ZlVILPÖLIZISTEN, :d;i E NUR .darauf WARTETEN, DAß IRGEND EIN UNBEHERRSCHTER DIE TÜREN 

EiNSCHLUG und  s ic h  zu Zugang zu den Räumen v e r s c h a ffte . . -  -

Ab e r ; d i e- Teiln eh m er ; b l ie b e n  d is z ip l in ie r t  -  Nach e in e m  Hin  ,und Her e n t s c h ie d  man s ic h  SCHLIEß

LICH; IN DEM FLUR DES ATRIUMS DIE VERANSTALTUNG SO GUT ES GING DURCHZUFÜHREN. FÜR DIE FINAN

ZIELLEN SCHÄDEN, DIE WIR DAMALS HATTEN, IST*B IS  JETZT» ÄCH'NIEfWNbiÄÜfGEKOMMEN.

SEIT'DIESER ZEIT GING ES SCHLAG AUF SCHLÄG.

Verträge m i t ^Fr . Sc h ., wären Un g ü l t ig , - erklärte  män ünS ,~ oGwohl Verträge m it  I h r  b is h e r  

Gang und  Gebe w ären . I n Zukunft MÜßTEN w ir  s c h r if t l ic h e  Anträge b e im  St a a t l . StuWe e in r e ic h e n ,  

h ie s s  e s . I n d e n , Anträgen müssen w ir  ,neben s o n s t ig e n  Fo r m a litä ten  d ie  Art . Der Veranstaltung ,

DIE EINGELADENEN REFERENTEN, UND DIE THEMEN (REDEBEITRÄGE) VORHER.BEKANNT GEBEN;

DAS I S T  Z E N S U R  U  ! -  . : ' V ' - V,.

‘ " "V-, •. \.„ « ' ...  ̂ ^ * ' J' * * * .. I *

Zu den Verträgen werden Zusatzbedingung en  g e s t e l l t , in  Dem w ir  von. e in e m "Rechtsanspruch auf 

d ie  Ver m ietung  der Räume Ab s e h e n .,, ; * • , ,  ̂ „ y

Wir d ' das Thema,  das für , d ie  Veranstaltung  v e r e in b a r t  w ir d ,  gewechselt  ̂ so is t  das Stu den ten 

werk JEDERZEIT DAZU BERECHTIGT, ZU KÜNDIGEN. UND ANDERES MEHR . V, . - . V

Hie r  e in e  Ko p ie  der Rü c k s e it e  solcher V ertragsformulare:

8.11.1977

1. Oft tVe^aaiÄW erkWeĥ Va; d»8f •lB,'*#ehti«nspruch äöf̂ -*i  
Vermietung der Aula/Mensa Nicht besteht. Liegen Unstünde 

v vor, die rerwarten leasen, dadurch die Veranstaltung die 
- Ôrdnung Innerhalb der Fachhoeh'sehule Oarastadt nachhaltig - 

" festbrt wird. Ist des Studentenwerk Dar*stadt berechtigt,- 
yen den Vertrag i«rUckzutreten. Dies gilt bis suei Ende der 

*i Veraastälteef.1 *~\‘p ,y " C ^ % -- »•* V
Z\ OasStudenteawerk Ist ebenfalls **«■ lüektrltt ve« .Vertragberechtigt, wenn das fBr die Veranstanung:vere1nbarte Theaa ;

„ gewechselt'wird.'1 ■•*: /  & *1--  ̂%

Wenn w ir  solche Verträge n ic h t  u n ter sc h r e ib en ,

SO BEKOMMEN WIR EINFACH KEINE VERTRÄGE. WIR - 

WERDEN PRAKTISCH DAZU GENÖTIGT.

Auch' für D*ii folgenöen Veranstaltungen  werden

' ' UNS* STÄNDIG SCHWIERIGKEITEN GEMACHT. DAS GILT 

SELBST FÜR VERANSTALTUNGEN', WELCHE GANZ HÄRM-

■ /  Lose Themen zum I nhalt haben;  :’SEi t  d ie s e r  Ze it  

MUSS DER ASTA Auch Ge l d ~für d ie  Mie t e  be-
^  v ,  ̂ „ V r ' '

‘ 'ZAHLEN; OBWOHL IM 'ERLASS'VÖM>23:. 6T ’ZS' STEHT, 

r :: DAß WIR KEINE Mi ETE’ BEZAHLEN MÜSSEN .

• ; --Hie r  e i n ÂuszugV V ’ ^ * ‘ > "5 ' ' '  -

' •'S. 3 ABS. 2 v  -■ ; *,"* '•
‘ «Für- d ie  Benutzung der* Säle  durch den ä llg e -

4

m e in e n  Studentenausschuss , d ie  Stu den ten sc haft , 

St u d . Ve r e in ig u n g e n  und Gruppen und Angehörtge 

der Fachhochschule w ir d  k e in  Entgeld  v e r la n g t .
.. v. • - 1 *. ' - 1. ,•-< "■ **. " -i. ='■".

I n d ie s e n  Fä l l e n .s in d  auch Kosten gemäb § 5 

Ab s . 2 n ic h t  z u  e r s ta tte n ."



DAS VERHALTEN; DES SlUV/E IST GANZ EINDEUTIG EIN VERSTOß GEGEN DIESEN ERLAß.

Zu dem § 5 Ab s . 2 der s ic h  u . a . auf den Or d n u n g sd ien st / was w ir  unter Au fsic h tspe r s o n  v e r -

STEHEN/MÖCHTEN WIR UNS IM MOMENT- 'NICHT' WEITER* ÄUßERN ..'

Für d ie  darauf folgende Veranstaltungen mubte der für d ie  Or g a n is a t io n .V er antw ortliche  

ASTA-Vertreter  d r e i- Rechtsanwälte k o n s u lt ie r e n / d a m it  w ir - den Räum bekamen-. Wenn , das so

WEITER GEHT/ KANN ER EIN'DlPLOM ALS "'RECHTSVERDTEHEr"ABSCHLIEßEN . - *

DAß WIR SEIT DIESER ZEIT STÄNDIG WEITERE VERANSTALTUNGEN DURCHGEFÜHRT HABEN UND PLANEN /
“ *' t- -

BEMÜHT SICH DAS STUDENTENWERK UNS WEITERHIN MIT NEUEN RESTRIKTIONEN ZU BELEGEN.

Zu b estim m ten  Ter m inen  erklärt s ic h  das s t a a t l . StuWe e in f a c h  n ic h t  b e r e it /  uns d ie  Räume

ZUR VERFÜGUNG ZU S T E L L E N . /  * - . , ,

Unser E inw and / DAß' w ir :Verträge m it  Mu s i.kgruppen oder Referenten  haben /. d ie  uns regress

p f l ic h t ig  MACHEN KÖNNEN/ WIRD EINFACH BESEITEGESCHOBEN. ZUERST SOLLEN WIR ANTRÄGE AN DAS

StuWe stellen  und dann erst m it  d ie s e n  Gruppen d ie  Verträge a b s c h l ie s s e n .

HÄTTEN;WIRrALSO^DEMGEMÄß, EINEN VERTRAG MIT DEM STUDENTENWERK ABGESCHLOSSEN/ SO WÄREN WIR

n ic h t ?s ic h e r /  ,,ob.:d ie  Gruppen, zu d ie s e m  sZe i ,tpdnkt zu uns , kommen könner . .  .

Ober d ie s e  Pa l e tte  der Rep r e ssio n  könnten w ir  noch Se ite n lä n g e  Be r ic h t e  a b l ie f e r n .

DIES soll im  Moment Ge n u g 's e in . ; ...

Für den nächsten Sonntag;/ den 18 . 1 2 .,7 7  /  e in e r  Veranstaltung  m it  dem Ausländerausschuba

, DER FHD/ WERDEN UNS WIEDER SCHWIERIGKEITEN GEMACHT. WIEDER WILL MAN UNS DIE BENUTZUNG DER
- * 'fc -- ‘ * , *' \ l - ' ' U "iv i-  ̂ jTs O , • i; *

Aula - ve r w e ig e r n . - . . .

ZÜERST MIT DER;FADENSCHEINIGEN BEGRÜNDUNG/ DAß DEN BEDIENSTETEN DES STAATL. STUWE/S ES NICHT 

ZUMUTBAR WÄRE/ DAß SIE AM SONNTAG ARBEITEN UND DANN ALS WIR ANGABEN/ DAß SICH EINE PERSON'D.

Be d ie n s t e t e n  dazu b e r e ite r k lä r t  hat/  m it  der Begründung/  dab d ie  Be d ie n s t e t e n  ( g e f ä l l ig s t  

Anm . dv- Ve r f ; ). am Sonntag zu  ruhEn , h ä tte n /  d a m it  s ie  am Montag w ieder  a r b e it s f ä h ig  w ären. . 

-  Gl e ic h . w ie ; man ..zu . d ie s e r  Begründung -s t e h t ; da d ie  Veranstaltung  nur b is  20 .0 0  Uhr abend 

GEHEN SOLL/ IST SELBST DIESER ElNWAND .HINFÄLLIG- -  . MAN WILL UNS EINFACH DIE RÄUME NICHf 

MEHR GEBEN. ' '• - /  ,/ .... . - ... . * .. . >

Je t z t  is t  es genug! Wir  können n ic h t  mehr länger r u h ig  s e in . ' ’

D ie s e  Re s t r ik t io n e n  stehen im  E inklang  m it  den Rep r e s s io n e n /  d ie  uns s tä n d ig  w id e r fa h r e n .

Dann noch e in  Au s zu g .a u s  § 1  d . .Erlasses  f

1I .  D ie  Säle  der Fachhochschule Därmstadt können auf Antrag vor allem  zu  w is s e n s c h a ftlic h e n  

und k u ltu r e l le n ;Veranstaltungen .Ve r m ie t e t  werden/ ausnahmesw eise auch zu p o l it is c h e n  Ver 

anstaltung en /., sowe^  dazu in ' der Lage

g e w ä h r le is te n . (L e id e r  e in e  "KanN-Be s t iMmung" i  D ie s  is t

is t /  d ie  Bed ienu ng  des Saales  zu

NUR POLITISCH ZU LÖSEN) .*



1 . Wir  fordern d ie  Studenten  dazu a u f ,  über d ie s e  Rep r e ssio n en  zu d is k u t ie r e n !

2 . Wir  werden e in e  Un t e r s c h r ifte n a k tio n  wegen d ie s e r  Ang eleg en h eit  in s  Leben r u f e n .

3 .  Geldforderungen- für d ie  Mie t e n  s in d  u n z u l ä s s ig !

Das Studentenwerk is t  in  der Lage ,  uns d ie  Verm ietung  der Räume zu  g ew ährleisten  

( s . § 1  d . Erlasses ,)" ' ‘ ‘

A«. Wir  fordern das s t a ä t l . StuWe' !dazu  a u f ,  uns den Raum am 18 . 1 2 . 77 z u r 'V erfügung zu  s t e l l e n !

5 . Der ASTA-Buchladen soll n ic h t  aus der Mensa heräüsgeworfen werden! -

Erklärung des Ausländerausschusses:

I n den Metropolen des I m p e r ia l is m u s  w ird  gegen d ie  Ar b e ite r k la s s e  und ih r e  Verbündete

EINE ANDERE ART VON REPRESSION ALS IN DEN IN DER UNTERENTWICKLUNG GELASSENEN LÄNDERN'

au sg eü bt . .D er Terror der herrschenden Ku s s e  w ird  m e is t e n s  verdeckt ausgeübt,  w e il  er 

vor den Massen  v e r h e im l ic h t  werden m u ss .

So IST ES AUCH IN der BRD . . .  . . ' <

So is t  es auch in  der Fachhochschule . . , .  .

Unter  d ie s e r  De p r e s s io n ' l e id e n  Besonders d ie  a u slä nd ischen  Ar b e it e r  und Studenten

aus d ie s e n  Län d er n . So z ia l e 'S c h w ie r ig k e it e n ,  das r e p r e s s iv e  Ausländergesetz ' und <

d ie  Zusam m enarbeit  der deutschen "S ic h e r h e ijs o r g a n e" m it  den f a s c h is t is c h e n  und* r e a k ti ö^ :

NÄREN, OFFIZIELLEN ORGANISATIONEN ERHÖHEN DIE SCHWIERIGKEITEN DES GESELLSCHAFTLICHEN-

p o l it is c h e n  E in s a t z e s . ‘ ' '* '

D ie  a l lg e m e in e  Aufgabe ' der auslä nd ischen  Studenten  besteht  d a r in ,  als  ersten  Sc h r it t

DER INTERNATIONALEN SOLIDARITÄT, DIE DEUTSCHE ARBEITERKLASSE UND IHRE VERBÜNDETE ÜBER 

DIE KULTURELLE, SOZIALE UND POL. LAGE IN IHREN HERKUNFTSLÄNDERN ZÜ INFORMIEREN. r;

(SIEHE FLUGLBÄTTER). ZIEL UND THEMA DER VERANSTALTUNG VOM 18 . 12 . 1977. * ’ *

Nachdem das STüdentenwerk ' d i e ' m ünd liche  Zusage für d i e ’ Veranstaltung  e r t e il t  h a tte ,  wurde 

d ie  Veranstaltung  von dem AA offen  bekanntgegeben . Wenn nun das Stuöentenwerk d ie  m ünd liche  

Zusage n ic h t  s c h r if t l ic h  b e s t ä t ig t ,  h e is s t  das e in e  Sabotage der Veranstaltung .

Das Studentenwerk z e ig t  s o m it  klar und d e u t l ic h ,  wessen I nteressen  es v e r t r it t ; Ganz :

SICHERLICH NICHT DIE DER DEUTSCHEN UND AUSLÄNDISCHEN FORTSCHRITTLICHEN STUDENTEN

6

v . i, s . d . p.;

ASTA -  

BASTA I
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ASTA -  FHD
S C H Ö F F E R S T R .

DARMSTADT

14. Bfs 16« Dezember

A U F U i  U  F zur
In DIESER WOCHE (VOM IG. -16.12.77 ) WIRD DAS 7.STU- J 

DENTENPARLAMENT DER FHD GEWÄHLT. ES STELLEN SICH 
FOLGENDE GRUPPEN ZU WAHL : “

LISTE BEZEICHNUNG
1. FACHSCHAFTSLISTE MASCHINENBAU/KUNSTSTOFFTECHfi*
2. BASISGRUPPE - FACHSCHAFTSLISTE ARCHITEKTUR/ B.

3. G.O - STUDENTENGRUPPE .
A|. BASISGRUPPE CHEMIE

5. LILl FHD
6. MSB - SPARTAKUS
7. FACHSCHAFTSLISTE SOZ. - PÄDAGOGIfl

8. GRÜNE LISTE !
9. FACHSCHAFTSLISTE E-TECHNIK/INFORMATIK 

WAHLLOKALE FÜR DIE EINZELNEN FACHBEREICHE SIND :
FÜR A+8 i EINGANGSHALLE ATRIUMBAU
FÜR C : SÄULENHALLE.HOCHSCHULSTR. 2
FÜR G : VORHALLE NEUBAU MATH ILDENHÖHE
FÜR E.M.K.S.I: EINGANGSHALLE HOCHHAUS SCHÜFFERSTR. 3.
wifHIiSES.jyü.SIUCA..

A) AUSZUG AUS DER SATZUNG DER STUDENTENSCHAFT DER FHD:'

DAS PARLAMENT (STUPA) BRINGT DEN WILLEN DER STUDEN
TENSCHAFT ZUM AUSDRUCK. ES ENTSCHEIDET IN ALLEN ANGE-’
' LEGENHEITEN DER STUDENTENSCHAFT« SOWEUT DIESE SATZUNG 
NICHTS ANDERES BESTIMMT.

§9ä,6yE§ABEtLi9tS.SIUfAh_
1. DAS PARLAMENT IST AUSSCHLIEßLICH ZUSTÄNDIG FÜR:

A) DEN ERLAB. DIE ÄNDERUNG UNO AUFHEBUNG VON ORDNUN

GEN UND STATUEN DER STUDENTENSCHAFT.DIE NICHT BESTAND-. 
TEIL DER SATZUNGEN SIND.

B) DIE WAHL VON 1) MITGLIEDERN DES ASTA(ARt.l8.2)

2) VERTRETERN DER STUDENTENSCHAFT IM 
RAT (FHG)

C ) DIE ABBERUFUNG VON MITGLIEDERN DES ASTA GEMÄß 

ART. 20 ABS. 2C
D) DIE FESTSETZUNG DER BEIIRÄGE FÜR DIE STUDENTEN 

1 SCHAFT.

E) DIE VERABSCHIEDUNG DES HAUSHALTSPLANES DER STUR 
DENTENSCHAFT

F) DIE WAHL DER MITGLIEDER DES ÄLTESTENRATS.
G) DIE WAHL DER MITGLIEDER DES VERMÖGENSBEIRATES

- H) DIE WAHL DER STUDENT. MITGLIEDER DES STUDENTEN- 
' WERKS
2) BESCHLÜSSE DES PARLAMENTS KÖNNEN DURCH URABSTIM
MUNG AUFGEHOBEN WERDEN.

/ ' •
.3. JEDES MITGLIED DES PARLAMENTS HAT DAS RECHT .
DIE AKTEN DER STUDENTENSCHAFT EINZUSEHEN. ÜBER IHM 
DABEI ZUR KENNTNIS GELANGENDE PERSÖNLICHE ANGELE

GENHEITEN HAT ER VERSCHWIEGENHEIT GEGENÜBER JEDER
MANN ZU ÜBEN.

G. DAS PARLAMENT GIBT SICH EINE GESCHÄFTSORDNUNG. - 

DA ES AUS OBEN ERWÄHNTEN GRÜNDEN HERVORflEHT .DAS 

DAS STUPA LAUT SATZUNG DER t^LLEN DER STUDENTEN
SCHAFT AUSZUDRUCKEN- GANZ ÄHNLICH WIE DER.BUNDES-

B.W.



JAG HAT. ES WÄHLT UNO KÖNTROLLIERf DEN ASTA.VERABSCHIE- 

OET DEN HAUSHALT UND DRÜCKT DAS AUS. MAS DER NIUE DER j

STUDENTENSCHAFT IST. GENAU HIE IN DEN, GROBEN PARLAMEN-j
- * ** ' , ' ' ‘ ” , 1  

TEN WERDEN HIER ABER IN ERSTER LINIE INTERESSEN UND
MEINUNGEN DER EINZELNEN GRUPPEN VERTRETEN/UND NIEMAND
KANN NACH IHRER WAHL NOCH EINFLUß AUF DIE PARLAMENTA- J
RI ER AUSÜBEN. 7 ~  ̂ I
UM DIE POLITIK AN DER FH NICHT VON GRUPPEN SONDERN VON!

• r" ... ' ■ ■ 1 i ’ I
STUDENTEN MACHEN ZU LASSEN/ SCHLUGEN DIE BASTSG.RUPPEN. :
VOR 2 JAHREN VOR. DIE FUNKTIONEN DES STUPA IM WESENT
LICHEN AUF DIE WAHL DES ASTA UND* DIE’VERABSCHIEDUNG DES 
HAUSHALTS ZU BESCHRÄNKEN. DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER ART UND 
INHALT DER POLITISCHEN ARBEIT ABER STUDENT ISCHEN VER
TRETERN ZU ÜBERLASSEN.DIE AUS DEN FACHSCHAFTEN MIT 
EINEM IMPERATIVEN MANDAT AUSGESTATTET WERDEN UND DEN

FACHSCHAFTZENTRALRAT BILDEN. IMPERATIVES MANDAT HEIBT. 
DAS SIE JEDERZEIT NIEDER ABZAHLBAR SIND UND NICHT IHRE 
PERSÖNLICHE MEINUNG ZU VERTRETEN1 HABEN. SONDERN DIE 
AUFFASSUNG. DIE VON DER MEHRHEIT IM FACHBEREICH VER
TRETEN WIRD. DIE SACHE MIT DEM FACHSCHAFTSZENTRALRAT 
GING DANN MANGELS BETEILIGUNG LEIDER IN DIE HOSE.UM 
NUR ABER WENIGSTENS EIN FUNKTIONSFÄHIGES . FACHBEREICHS 
ÜBERGREIFENDES GREMIUM ZU HABEN. FORDERT DER ASJA DIE !' 
STUDENTEN. AUF SICH NICHT NUR DER STUPA WAHL‘ZU BETEI- j: 

LIGEN SONDERN. IHRE INTERESSEN AUCH DURCH MITARBEIT j 
IN GREMIEN DER VERFASSTEN STUDENTENSCHAFT WAHRZUNEHMENi

G re n e M rb e it wtac&f

S p a p f

V.l.S.P.rASTA FHD

v.r.:
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Der Landtag h a t das folgende G esetz beschlossen: ; *

Gesetz
über d ie Hochschulen des Landes H essen 

(Hochsdmlgesetz)*)
- v'*'

1 V om  12. M ai 1970 . ‘ -y

E R S T E R  A B S C H N I T T  

Landeshochschulverband

§ 1
Landeshod ischulverband

(1) D er Landeshochschulverband H es
sen w ird  als k o o p e ra tiv e r H ochschulver
band e rrich te t. E r h a t se inen S itz  in  
W iesbaden.

(2) D er Landeshochschulverband is t 
e ine K ö rperscha ft des ö ffen tlichen  
Rechts. Er fü h r t e in  eigenes Siegel.

. (3) M itg l ie d e r  des Landeshochs.chul- 
verbandes sind

1. Gesamthochschulen,

2. U n ive rs itä te n ,

3. Kunsthochschulen, , '

4. Fachhochschulen.

(4) D ie  E rrich tung  neuer Hochschulen, 
d ie  A n e rke nn u n g  bestehender B ildu n g s 
e in rich tungen  als Hochschulen, d ie  Z u 
sam m enlegung und  A u fh e b u ng  beste
hender Hochschulen bedürfen  des Ge
setzes.

§ 2
A u fg a b e n

(1} D e r Landeshochschulverbar d n im m t 
d ie  fo lgenden  A u fg a b e n  w a h n

1. A b s tim m u n g  de r H a u sha ltsvo ran 
schläge de r e inze lnen  Hochschulen 
und  Beschlußfassung übe r diese H aus 
ha ltsvoransch läge  im  Rahmen de r F i-

, nanzp ianuhg  des-Landes;-. .

2. A u fs te llu n g  und  F ortschre ibung eines 
Landesgesam thochschulplanes u n te r

. * - Berück sichtig ung und  . A b s tim m u n g  .

; S * )  gvbl n ?o-ta

der H ochschu len tw iddungsp läne  der 
e inze lnen  Flochschulen;

3. Baup lanung, Bauausführung  und  Bau
aussta ttung  sow ie  B a u ve rw a ltu n g  
u nd  B auun te rha ltung ;

4. zen tra len  N achw eis d e r S tud ienp lä tze , 
A b s tim m u n g  der K apaz itä ten  z w i
schen den Hochschulen und  S tud ien 
be ra tung ;

5. H ochschu lin fo rm ationssystem  und 
H ochschu ls ta tis tik ;

6. zen tra le  Beschaffung sow ie  E ra rb e i
tu n g  vo n  R ich tlin ie n  fü r  das ü b rig e

- Beschaffungswesen;

7. Erfassung de r L iegenschaften; E ra r
b e itu n g  vo n  R ich tlin ie n  zu r ra t io n e l
le n  V e rw e n du n g  der H aush a ltsm itte l.

(2) D er Landeshochschulverband sichert 
und  fö rd e rt d ie Zusam m enarbe it de r e in 
zelnen Hochschulen in  Lehre  und  F o r
schung. Zu diesem  Zw eck o b liegen  ihm  
fe rn e r:

1. A b s tim m u n g  de r S tud iengänge und  
S tud ienprogram m e der Hochschulen 
e insch ließ lich  der P rü fungso rdnungen  
m it  dem Z ie l, d ie  Ü bergänge zw ischen 
versch iedenen A u sb ildungsw egen  zu 
e rle ich te rn  und  das g le ichze itige  S tu 
d ium  sow ie  d ie  g le ichze itige  Lehre  an 
versch iedenen Hochschulen des Lan
des zu e rm öglichen;

2. E n tw ick lu n g  ü b e rg re ife n d e r Leh rp ro - 
: gram m e und  des Forschungsverbun-

des: Förde rung  des Fernstud ium s;

3. F örde rung  der H ochschu ld idak tik  und 
des K o n ta k ts tu d iu m s ; •

: 4. B ildu n g  v o n  Schw erpunkten in  Lehre 
und  Forschung;

t - • * V-r
■v% : , . r : S
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5. E ra rbe itung  vo n  Em pfehlungen fü r  
d ie  gemeinsam e N u tzung  v o n  For- 
schungs-, Lehr- und sonstigen A u s 
b ild u n gsm ö g lich ke iten  durch d ie M it 
g lie d e r m ehre re r Hochschulen!

6. Förde rung  e ine r aufgabengerechten 
be ru flichen  M o b ili tä t  der M itg lie d e r 
der e inze lnen Hochschulen inne rha lb  
des Landeshochschulverbandes,•

7. Förde rung  der Zusam m enarbe it m it 
Hochschulen andere r Bundesländer.

§ 3

O rgane

O rgane des Landeshochschujverban- * 
des s ind

1. das Landesku ra to rium

2. der Präsident.

5 4
L andesku ra to rium

(1) Dem Landesku ra to rium  gehören 
an "

1. de r P räsident des Landeshochschul
verbandes,

2. d ie Präsidenten der Gesamthochschu-
. len, i

. 3. d ie  P räsidenten der U n ive rs itä te n ,
4. d ie D ire k to re n  (Dekane) der Bereiche 
.-..Hum anm edizin,

5. d ie R ekto ren  der Fachhochschulen,

6. e in  R ekto r e ine r Kunsthochschule,

7. zw e i V e rtre te r, d ie  vo n  den hessi
schen H ochschullehrern  entsandt 
w erden,

8. e in  V e rtre te r, der vo n  den hessi
schen Fachhochschullehrern, Fach
hochschuldozenten und  sonstigen 
Leh re rn  an Fachhochschulen entsandt 
w ird ,

9. sechs S tudenten, d ie  vo n  den S tu
dentenschaften des Landes Hessen 
entsandt w e rden ; zwei- vo n  ihnen

■'../so llen  M itg lie d e r  vo n  Fachhochschu
len  sein;

10. d re i V e rtre te r, d ie von  den sonsti
gen M itg lie d e rn  der Hochschulen 

v entsandt w erden.

(2) M it  be ra tender Stim m e gehören 
dem L a n desku ra to rium  v ie r  M itg lie d e r  
des Hessischen Landtags, der K u ltu s 
m in is te r und der F ina n zm in is te r an.

(3) Den V o rs itz  fü h r t der P räsident 
des Landeshochschulverbandes.

' (4) Das Lan de sku ra to riu m  beschließt,
. sow e it das Gesetz n ichts anderes be 
s tim m t, übe r d ie  in  § 2 genannten A n 
gelegenheiten. Es kann  unbeschadet der 
V o rsch rifte n  des § 2 E m pfeh lungen an 
d ie  e inze lnen Hochschulen sow ie  an den 
Landtag und an d ie  Landesreg ierung  ge
ben.

(5) D ie A m tsze it de r M itg l ie d e r  des 
Landesku ra to rium s nach Abs. 1 N r. 7 
b is  10 be trä g t zw e i Jahre. Sie endet 
außerdem, w enn  e in  .M itg lie d  des Lan- 

’ desku ra to rium s sein M an d a t m ode rleg t

t oder d ie  Z u g e h ö rig ke it zu se iner G ruppe 
v e r lie r t .

(6) Das L a n desku ra to rium  g ib t sich 
1 e ine G eschäftsordnung. Es beschließt 

über den H aushaltsvoransch lag  des Lan
deshochschulverbandes.

§ 5 / /
A u fgaben  des Präsidenten

(1) D er P räsident v e r t r i t t  den Landes- 
hochschulverband.

1 (2) D er P räsident is t dem K u ltu s m in i
ster fü r  d ie gesetzmäßige E rfü llu n g  der 
A u fgaben  des Landeshochschulverban
des v e ra n tw o rtlich . Er is t dem K u ltu s - 

. m in is te r zu r A u s k u n ft ve rp flich te t. Der 
K u ltu s m in is te r kann  fü r  d ie  A u fgaben  

' nach § 2 Abs. 1 N r. 3 b is  5 W e isungen  
e rte ile n . Im  Falle  des $ 2 Abs. 1 .N r. 3 
ü b t der F inanzm in is te r im  Benehmen m it 

: dem K u ltu s m in is te r die Fachaufsicht aus.
;i Bei den A u fgaben  nach § 2 Abs. 1 N r. 3 
’ w ir k t  das L a n desku ra to rium  n ich t m it.

(3) D er P räsident b e re ite t im  Zusam - 
■ m e n w irke n  m it den Gem einsam en K o m 

m issionen d ie Beschlüsse und Em pfeh-
 ̂ lungen  des LandeskuraLorium s v o r  und  
- fü h lt  sie aus. D er P räsident is t dem Lan- 
r d e sku ra to riu m  übe r seine A m ts fü h ru n g  
• rechenschaftspflich tig .

(4) D er P räsident kann  nach Bera tung 
im ' Landesku ra to rium  A rbe itsg ruppen, 
insbesondere fü r  d ie A b s tim m u n g  der 
S tudien gänge, S tud ienprogram m e und

t P rü fungsordnungen  der Hochschulen, 
beru fen , . ’

.... ' ■ § 6
1 E rnennung des P räsidenten

. ' (1) D er P räs ident w ird  im  E in ve rn eh 
m en m it dem Landesku ra to rium  vo n  der 
Landesreg ierung  zum Beam ten auf Z e it 
ernannt. D ie  A m tsze it b e trä g t sechs 

f Jahre. W ie d e re m e n nu n g  is t zulässig.

(2) D er P räsident so ll m it W issen- 
; schaft, und  V e rw a ltu n g  v e rtra u t sein. Er 
> d a rf k e in  A m t als H ochschullehrer aus

üben.

>■ (3) D er P räsident t r i t t  m it A b la u f der
t A m tsze it in  den Ruhestand, spätestens 

m it dem Ende des M onats, in  dem er 
das achtundsechzigste Lebensjahr .vo ll- , 
endet hat. W a r  er v o r se iner E rnennung 
H ochschullehrer, so is t er, sofern er n ich t 

r in  den Ruhestand t r i t t ,  auf seinen A n 
trag  als H ochschullehrer im  Beam ten
v e rh ä ltn is  au f Lebenszeit in  den D ienst 
e in e r hessischen Hochschule zu übe rne li- 

: men. E in  B e ru fungsve rfah ren  fin d e t n ich t 
s tatt.

' -V.“ , § 7
. ' ' Der K a nz le r

(1) D er K anz le r is t s tänd ige r V e rtre -  
, te r des P räs identen  in  den A nge legen 

h e ite n  nach § 2 Abs. 1; e r fü h r t d ie Ge
schäfte der lau fenden  V e rw a ltu n g . Er is t 
an d ie  W e isungen  des P räsidenten ge
bunden. , V. / ,
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(2) D er K a n z le r is t Sachbearbe iter des '
H a u sh a lts ' des Landeshochschiüverban- ■ 
des und  V o is itz e n d e r de i Gern e insam en • 
K ornm iss ion  I w  H aushalts fragen. '!

(3) D er K a n z le r is t  G eschäftsführer ■
des Landesku ra to rium s und  u n te r lie g t 
in so w e it M e n 'W e isu n g e n  des V o rs itze n -, 
den des Landesku ra to rium s. Er g e h ö r t 
dem Landesku ra tonum . m it be ra tender - 
S tim m e an. * . • ■

(4) D er K a n z le r muß die Befäh igung 
zum R ich teram t oder höheren  V e rw a l
tungsd ienst haben. ^

(5) . D er K anz le r w ird  vo n  der Ländesr 
reg ie rung  im  Einvernehm en* m it dem ; 
P räsidenten und hach A n h ö ru n g ; des ' -■ 
Landesku ra to rium s zum  Beam ten auf 
Ze it, e rnannt. Seine A m ts z e it  be trä g t 
sechs Jahre. W ie d e re rn e rin u n g  is t zu läs
sig. § 6 Abs. 3 g i l t  entsprechend. ;

§ 3  . .
, D ie  G em einsam en Kom m iss ionen  . .

(1) Z u r Bera tung  d e r O rgane des Lan 
de s h o chsdm 1 verbandes und zur V o rb e - ■> 
re itü n g  der-Beschlüsse des Landeskura- 
to riu m s  w e rden  Gemeinsame, Kom m is- . 
siÖnen insbesondere fü r  d ie  ’ fo lgenden  * v 
A u fgabengeb ie te  geb ildet:. , ' .

1. ‘Haushaltsf ragen, - ; . ■
2. I  ändeshochschulplan, •

3; F ragen der K apaz itä t und Zulassung,

4. Fragen de r S chw erpunk tb ildung  in
der Forschung und des Forschungs
verbundes. *

(2) D ie  M itg lie d e r, der G em einsam en 
K om m iss ionen  w erden  vo n  den zustän- 
d igen  O rganen der e inze lnen Hochschu- . *

" le n  entsandt. D e r P räsident des Landes
hochschulverbandes ha t das Recht, an 
den S itzungen de r'G em e insam en  K om 
m issionen te ilzunehm en. Nacn Bedarf 
so llen  fachkund ige  Bera ter h inzugezegen 
w erden. ' "

(3) D ie  Gem einsam en Kom m iss ionen  . '
w ä h le n  ih re  V ors itzenden . § 7 Abs. '2, • > ‘ 
b le ib t u n be rüh rt. ’ V  *v ;*v  ■ —

(4) Das N ähere  reg e lt e ine Geschäfts
o rdnung, d ie der P räsident m it Z u s tim 
m ung des Landesku ra to rium s erläßt. D ie  
G eschä ftso rdnung : so ll da rau f Bedacht 
nehmen, daß sow oh l d ie e inze lnen Hoch
schulen als- auch d ie  d o rt-  ve rtre tenen  ‘ 
G ruppen  in  angemessener Folge V e r t r e - : 
te r  in  die G em einsam en K o m m iss ion e n , 
entsenden. */ *

Z WE I T E R A B S C H N I T T

Gemeinsame Bestimmungen für den
Landeshochschuiverband und die 

Hochschulen

ih res -S tim m re ch ts  n ich t an W e isungen  
. und A u lträ g e  gebunden.
. -. (2) S ow e it d ie  Gesetze oder d ie Sat

zungen ke ine  näheren Bestim m ungen 
tre ffen , is t fü r  das V e rfa h re n  in S itzun 
gen der K o lle g ia lo rg a n e  die Geschäfts
o rdnung  des Hessischen Landtags s in n 
gemäß anzu wenden. '

§ 10 . ■ 
F inanzw esen ~ ‘

( j)  Das Land deckt den F inanzbedarf 
des Landeshochschüiveibandes und  der 
Hochschulen im  Rahmen der vom  Land 
tag b e w illig te n  M it te l.  D ie B e w ill ig u n 
gen fü r  den Landeshochschuiverband 
und  d ie e inze lnen  Hochschulen w erden,

, so w e it es d ie  Bedürfn isse e rfo rde rn , fü r  
gegense itig  deckim gsfäh ig  und  ü b e rtra g 
bar e rk lä rt. .

(2) D ie  aus M it te ln  des Landes zu be
schaffenden G rundstücke und  G egen
stände s ind  fü r  das Land zu e rw erben.

(3) Landesverm ögen, das denn Lan
deshochschuiverband oder den Hochschu
len dauernd zu d ienen bes tim m t is t, w ird  
vo n  ihnen  als eigene A n g e le g e nh e it v e r 
w a lte t. D er K u ltu s m in is te r kann  im  E in 
ve rnehm en m ir dem M in is te r  d e r-F ina n 
zen durch 'Redit.sverordnun.cr a llgem eine ' 
G rundsätze fü r  d ie V e rw a ltu n g  .des Lan
desverm ögens au fste llen .

(4) D ie  Satzungen der Hochschulen 
können  nähere Bestim m ungen über d ie  
V e rw a ltu n g  der M it te l und  „Verm ögens- 
gegenstände-tre ffen , d ie  den Hochschu
len  und  ih ren  E in rich tungen  v o n  D r it te n  
zugew endet 'werden.

(5) F ü i\  d ie  H aushalts- und  W ir t 
schaftsführung, Rechnungslegung und  
R echnungsprüfung ge lten  d ie  Bestim 
m ungen des Landes; § ,9 b  und  § 31 < 
Salz .2 der R eichshaushaltsordnur.g  w e r
den n ich t angewendet. D ie  V o rp rü fu n g  
w ird  durch d ie S taatlichen Rechnungs- 
p fü fungsäm te r, d ie R echnungsprüfung 
durch den Rechnungshof des Landes v o r 
genommen. Bundesgesetzlich begründe te  
Prüfungsrechte b le iben  u n b e rü h rt.

■ §  11.
V e rfa h re n  be i der A u fs te llu n g  des 

H aushaltsp lanes

D ie  Hochschulen s te llen  u n te r Berück-, 
s ich tigung  des Landesgesam thochschuK 
planes ih re  H aushaltsvoransch läge auf. 
Sie geben dabei fü r  d ie e inze lnen  Fach
rich tungen  d ie  A u sb ild u n g skap a z itä te n  
an. Sie ü b e rm itte ln  die H au sh a ltsvo ra n 
schläge - dem La iideshochschu lve rbarid .. 
W i l l  das Lan de sku ra to riu m  v o n  den 
H aushaltsvoransch lägen  ab weichen, so ll 
es den Hochschulen , G e legenhe it zu r 
S te llungnahm e und A u s a rb e itu n g  ergän 
zender Vorsch läge geben. *

• /. V e rfa h re n  der K o lle g ia lo rga n e  '

(1) M itg l ie d e r  d e r ' K o lle g ia lo rga n e . - 
des Landeshöchschuiverbandet l in d . d e r . . I 

* Hochschulen s ind  be i der A usübung  ; J

; ;  " ' - § 12 - 
, _  V e rp flich tu n g e n  v o n  f in a n z ie lle r  ,

. /   ̂ T ra g w e ite  ; ^

• M aßnahmen,, d ie  das Land zu r L e i— 
' s tu fig  vo n  A usgaben in  k ü n ftig e n  Haus-*
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(2) D er K anz le r is t Sach bearbeite ■ 'las 
H aushalts  . des Landeshochsd iu lvc _ban- 
des und V o rs itze n de r der GcmicmsMonu 
K om m iss ion  fü r  Haushu i Ist rag an.

(3) Der K anz le r is t C oschäfta führer . 
des Landesku ra lo rium s und u n te r le g t  _

• in s o w e it - den W eisungen ccs Vors*! sen
den des Lu n dcsk iu a to rium s. Er gehört 
dem Landeskü ra td rium  aut bera tender 

. Stim m e an'.

(4) rD e r K anz le r muß die Befäh igung
zum R ich teram t oder höheren. V e rw a l
tungsd ienst haben. >

. (5) D er K anz le r v /ird  von  der Landes-' 
reg ie ruruu im  E invernehm en m it' dem 

, P räsidenten und , nach A n h ö run g  des 
Landesku ra to rium s zum, Beam ten* auf . 
Z e it ernannt; Seine A m tsze it b e träg t 
sechs Jahre. W ie d e re m e n n u iig  is t zu läs
sig. § 6 Abs. 3 g i l t  entsprechend. <

• '§ i
D ie G em einsam en K om m issionen ,

(1) Z u r Bera tung der O rgane des La ii- 
deshochschulverbandes und zu r V o rb e 
re itu n g  der Beschlüsse des-■Landeskura
to rium s ' w e rden  Gemeinsam e K om m is 
s ionen insbesondere fü r  die fo lgenden 
A u fgabengeb ie te  gebildet':-. ' w

1 / H a u sh a lts ta g e n ,

2. Landeshochschulplan,

3. Fragen der K apaz itä t und Zulassung, '

4. F ragen der S chw erpunktb ildung  m
der Forschung und des Forschungsi
Verbundes.

• *, (2) Die- M itg l ie d e r  / ie r  Gem einsam en .
Kom m iss ionen  w erden  vo n  den zustän 
d igen  O rganen der e inze lnen Hochschu
len  entsandt. D er P räsident des Landes- 
hochschulverband.es' hat* das Recht., ' an 
den S itzungen d e r ‘ G emeinsam en K o rn - ,

: m iss ionen te ilzunehm en. Nach Bedarf 
so llen  fachkund ige  Bera ter h inzugezogen 
w erden. ? V.

(3) D ie  G em einsam en Kom m issionen 
w äh len  ih re  V o rs itzenden . § 7 Abs. 2

 ̂ b le ib t u nberüh rt.

(4) Das N ähere  re g e lt e ine Geschäfts- 
Ordnung, d ie der P räsident m it Z u s tim 
m ung des Ländesku fa to rm m s erläßt. D ie 
G eschäftsordnung so ll da rau f Bedacht 
nehmen, daß sow oh l die e inze lnen Hoch
schulen als auch die d o rt ve rtre te ne n  
Grüppen. ih  angemessener Folge V e r tre 
te r in  d ie Gem einsam en Kom m iss ionen  
entsenden.

Z W E I T f i R  A B  S C H N  I T T

Gemeinsam e Bestim m ungen fü r  den 
Landeshoclischu lverband und d ie  

Hochschulen

> £ ■ ’ VA ‘ § 9
V e rfa h re n  der- K o lle g ia lo rga n e

(1) M itg l ie d e r  der K o lle g iä ]o rg a n e  
des Landeshochschuiverbandes und der 
H ochscliu ien s ind  be i der A usübung

ih p * ‘D S iin im rechts n ich l an W eisungen ' 
und A u l t i lg e  gebunden.

. 12) Sowcb die 'Ge-; izo oder ehe Sat- 
Ve.v je -i- kgm e näher«-u BcslLurn im geh 
tre ffen , Al. b ir  des V e ■ i ehren in Shzou- 
g i'u  her . K o ile g ia lo rgä n e  d ie G w uhähs- 
ove a-ina • U I  Iow isehen ‘ Landiags s iun 
gern.! ß usi/; w e n d en ,

§' 10 •'
F inanzw esen ■ • *

( ! ) '  Das Land de’* k l den F iiianzbedarf 
des Le.nd“ ' ,Loih.sct}i:lveri)''ndc-s' und , der 
1 [odischuILn an R chm m i der vom  Land 
tag b e w ill ig te n ’ M if le l.  D ie B e w ill ig u n 
gen iü r  den. ■. Landeshochschul verband 
und  die e iu /e ln e n  j loch sch u len , w erden, 
sow e it es die Bedürfn isse e rfo rdern , fü r 
gegense itig  deckungsfäh ig  und ü b e rtra g 
bar tu k lä rt, - . . . I .

(2) ".Die aus M itte ln -d e s  Landes zu be
schaffenden* G rundstücke lin d  >; Gegen— 
stände - s ind  fü r  das Land zu erw erben.

(3) Landesverm Ö gen, das dem Län-
deshochschuiverband oder den Hochschu
len  dauernd zu d ienen bestim m t ist, v / ird  
von  ihnen als eigene A nge legenhe it v e r 
w a lte t. Der K u ltu s m in is te r kann  im  E in 
ve rnehm en m it dem M in is te r  der F inan 
zen durch R echtsverordnuug a llgem eine 
G rundsätze fü r  die V e rw a ltu n g  des Lan 
des Vermögens au fs te llen . *

(4) D ie Satzungen der ' Hochschulen 
können  n ä h e re ‘Bestim m ungen über d ie 
V e rw a ltu n g  der M H ie l und Verm ögens* 
gegenstände tre ffen , -die .den Hochschu-. 
len  und ih re n  E in rich tungen  von  D r itte n  
zugew endet w erden. -

'(5) Für d ie  H aushalts- und ' W ir t 
schaftsführung, Rechnungslegung und 
R echnungsprüfung ge lten  die Bestim 
m ungen des Landes; § 9 b und  § 31 
Satz 2 de r'R e ichshü iis lm K sordnung  w e r
den n ich t -angewendet. D ie V o rp rü fu n g  
w ird  durch d ie  S taatlichen Rechnungs- 
p rü fungsäm ie r, d ie  Rechnungsprüfung 
du ich  den Rechnungshof des Landes v o r-  
genommen. ’ Bundes ge se tz lich  begründete  
P riifungsrech te  b le iben  unberüh rt.

\  : / ■  § 11
. V e rfa h re n  be i der A u fs te llu n g  des , 

H aushaltsp lanes

D ie Hochschulen s te llen  u n te r Berück
s ich tigung  des LnndesgesM m lhodischul- 
p lanos ih re  H aushaltsvoransch läge auf. 
Sie geben dabei fü r  d ie e inze lnen Fach
rich tungen  die A u sb ild u n g skap a z itä le ri 
an, Sie ü b e rm itte ln  d ie H a u sha ltsvo ran 
schläge dem Landcshochschul verband. 
W i l l  das Landesku ra to riu rn  vo n  den 
H aushaltsvoransch lägen  ab weichen, so ll 
es den Hochschuir n G e legenhe it zur 
S te llung nähme und A u sa rb e itu n g  ergän 
zender V orsch läge geben. *’ , ,

§ 12
J V e ip flic h tu n g e n  vo n  fin a n z ie lle r “'
. ' T ra g w e ite  . -

. M aßnahm en, d ie  das Land zair- L e i
stung vo n  A u fg a b e n  in  kü n ftig e n  H aus
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h a lts ja h re n  ve rp flich te n , können, dürfen, 
n u r ge tro ffen  w erden, w enn der H aus
ha ltsp lan  dazu erm ächtig t. Tm Falle  eines 
unvorhergesehenen und unabw eisbaren 
Bedürfn isses kann  der M in is te r  der F i
nanzen Ausnahm en zulassen; er so ll d ie 
Zustim m ung  e rte ilen , sow e it d ie M aß 
nahm en den Rahmen de]' F inanzp lanung 
des Landes n ich t überschreiten.

§ 13

Personalw esen

(1) D ie  Beamten, A n g e s te llte n  und 
A rb e ite r  i m Landeshodischulverbc.nd 
und in  den Hochschulen sieben im  D ienst 
des Landes. D ie P lanste llen  w erden im  
H ausha ltsp lan  des Landes fü r  den Lun- 
deshochschulverband und d ie e inze lnen 
■Hochschulen ohne besondere Zw eckbe
s tim m ung veransch lagt. 6 36 Abs. 2 
Satz 2 der R cicbshausha llso rdn im g f in 
det ke ine  A nw endüng.

(2) O berste  D ienstbehörde is t der
-K u ltusm in is te r. , "

(3) D ienst vorgesetzt er des P räsiden
ten und des Kanzlers des Landeshoch- 
schulverbandos is t der K u ltu sm in is te r. 
D er P räsident des Landeshocfrschulver- 
bandes is t D iens tvo rgese tz lc r cos ü b r i
gen Bedienste ten des Lanrieshocnschui- 
verbandes.

• (4) D iens tvo rgese lz te r der Pi äs iden
ten und R ekto ren  der Hochschulen ge
mäß § 19 ist der K u ltu sm in is te r. Diese 
s ind  D ienst Vorgesetzte der Bodk aste ten 
cm den Hochschulen'. Sic ü b e n  die  Be
fugen  rach  § 149 A J j s . 5 des Hessischen 
Beam teugeselzes aus. D ie Landesreg ie 
rung  kann  den P räsidenten und R e k to 
ren  der Hochschulen durch Rechts V e ro rd 
nung w e ite re  Befugnisse der o b e rs te n - 
D ienstbehörde ü b e r ! rageo .

(5) Für; d ie  Personalancic lcgenheiten 
ge lten  d ie beam tenrechtlichcn und ta r if-  
re ch t!id ie n  Bestim m ungen des Landes.

(6) D ie Beamten, A n g e s te llte n  und 
A rb e ite r  w erden, sow e it n ich t e in  V o r-  
schlagsrecht nach diesem Gesetz öden
den Gesetzen nach § 3Ö besteht, nach 
A nh  örung  d er H ochschulo inr ich tu ng en , 
in  denen sie tä tia  w erden sollen, e inge 
s te llt. -

§ 14 • *
■ , Bauangelegenheiten

(1) D ie  b ishe rigen  staa tlichen U n iv e r 
sitä t sbauüm ter w erden in  d ie V oj Wei
tung dos In n  deshoch schul verbandes ein* 
geg liede rt. Ihnen  w ild  außerdem  die 
D urch füh rung  der Bau auf gaben fü r nie 
anderen Hochschulen übet tragen. Bio 
bauen" and fü iv e t i d ie ö rtliche  Bo:< "cr- 
w ü ltuug  im Rahmen (F i Bm ip lanung des

' L a in ie s h ü d is d iU 1 V e rb a n d e s ,  d e r  d a z u  c :~  

la s  e e n e n  G j u n d  sa lze : s o w ie  .n a c h  d e n  

W e is u n g e n  d e s  P iä s id o r d c n  d e s  B a r 

d e  sh  o ch s ch  u I v e r b a t id e s d  u r  c b .

(2) Baum aßiiahm en seid im  Bon eh' 
m en m it eleu zuständigen Seibstver vaB

tungsorganen  der Hochschule zu p lanen 
und durchzuführen.

§ 15 h
Z u sa m m e n w irke n d e r 

PI änungsins tanzen

(1) Jede Hochschule s te llt ,  u n te r Be
rücks ich tigung  der je w e ils  g ü ltig e n  Fas
sung des Rahmenplanes nach dem, Hoch
schulbauförderungsgesetz, der F inanz
p lanung  des Landes und  der O fie n tie - 
rungsda len  fü r  den d iochschu len tw ick- 
liin g sp la n  e inen H ochschulen tw ick lungs- 
p lan  auf und schre ibt ih n  fo rt. D er.H och- 
sd iu le n tw ick lu ng sp la n  e n thä lt fü r  d ie 
Lau fze it der m itte lfr is t ig e n  F inanzp lä- 
nung die V o rs te llu n g e n  der Hochschule 
über ih re  E n tw ick lu n g  und  über d ie  vo n  
ih r  fü r  e rfo rd e rlich  gehaltenen persone l
len, sachlichen und fin a n z ie lle n  M it te l 
sow ie über InvestiU onsm aßnahm en.

*
(2) D er Laneesgesam thochschulplan 

w ird  von  dem Landeshochschulverbänd 
au fge s te llt und fortgeschriebeh.

(3) D er Landeshochschulverbänd s te llt 
den e inze lnen Hochschulen die e rfo rd e r
lichen O rien tie ru ng sd a te n  zur A u fs te l
lung gesam tp langerecM er Hochschulent- 
w ick iungsp läne  (E inzelp läne) rech tze itig  
zu r V e rfügung . Er Hat das Recht, sich' 
je d e rze it über den Stand der P lanungs
a rbe iten  in  den e inze lnen Hochschulen 
zu un terrich ten .

(4) D er Landeshocbsd iu lverband  hat
hei der A usa rbe itung  des Landesgesam t
hochschulplanes, der zen tra len  P ro
gram m e gemäß § 2 Abs. 2 und  seines 
H aushaltsvoranschlages d ie  Hochschul- 
on l W icklung spläne, die E inze lp lanun 
gen und d ie  H aushaltsvoranschläge der 
e inze lnen Hochschulen zu be rücks ich ti
gen.

(5) D er Landeshochschulverbänd ü b e r
m it te lt  seine Planungsdaten, und Pla- 
nungsV orste llungen  dem K u ltu sm in is te r. 
Er hat bei der A u fs te llu n g  des Landes- 
gesarnthochschulplanes den Rahm enplan 
nach dem H ochschulbauförderungsgesetz 
des Bundes und d ie E n tw ick lungsp läne  
des Landes zu beachten.

§ 16 . .

Nach weis der S tud ienp lä tze

(1) Bew erbungen u n i E inschre ibung 
an e ine r Hochschule- sow ie  -um Z u las 
sung zum g le ichze itigen  S tud ium  e inze l
ne] S tud ienfächer an w e ite re n  Hochschu
len (§ 25 Abs. 2) s ind an den P räsiden
ten  des Landeshochschulverbandes u n te r 
A ngabe der gewünschten Hochschule 
und  der S tud ienfächer zu richten. S ow eit 
fü r  e inze lne Studienfächer- eine zen tra le  
Re; iH r ic ru n j- fü r  die Hochschulen in  der 

purd ik  Deutschland, vorgenom - 
iner. vviiu, a rbe ite t der -Präsident,, des- 
LandeshO' hsu iidvcrbandes m it der zen
tralem R e g G trie rs le lle  zusammen. .

(21 D e; P rä s id e n t' des Ländeshod i- 
sdudverbendes g ib t d ie Bew erbungen
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nach M aßgabe der vo rhandenen S tud ien 
p lä tze  an d ie  e inze lnen Hochschulen w e i
ter. Den W ünschen der Bew erber is t . 
nach M ö g lic h k e it zu entsprechen.

(3) F ür Im m a tr ik u la tio n , E x m a tr ik u la 
t io n  sow ie  A b - und  R ückm eldungen sind 
d ie  e inze lnen Hochschulen zuständig . 
D a s ' N ähere  rege ln  d ie A llge m e in en  
V o rsch rifte n  fü r  Studenten.

(4) D er P räsident des Landeshoch
schulverbandes k a n n - im  Benehmen m it 
den zuständ igen S e lbs tve rw a ltungso rga - 
nen der Hochschulen und nach A n h ö 
rung  des, Landesku ra to rium s die A u f 
nahm e fü r  e inze lne Fachbereiche oder 
Fachgebiete beschränken, sow e it dies 
m it Rücksicht au f d ie A u fn a h m e fä h ig 
k e it  der Hochschulen e rfo rd e rlich  is t, um  
e in . sachgerechtes S tud ium  \z u  . e rm ög
lichen. D ie  Am nahtnehesarrä .n ldm gr is t 
au f höchstens zw e i Sem ester'"zu b e fr i
sten. Sie muß die G rundsätze fesllegen, 
nach denen die A u sw a h l u n te r den Be
w e rb e rn  zu tre ffe n  ist. , ■ '

' /  : § i7  / ‘ \

’ S tud ienbera tung

(1) D ie S tud ienbera tung  soll dem an
gehenden S tu d ie n b ew erb e r“ e ine Ü b e r
sicht über d ie S tudiengänge und A us- 
b ildungsm ög lichk 'e iten  in  den Hochschu
len  des Landes v e rm itte ln . Sie so ll W ege 
und  M ö g lich ke ite n  aufzeigen, w ie  das 
gew ählte  S tud ium  sachgerecht durchge
fü h rt und  ohne Z e itv e r lu s t abgeschlos
sen w erden  kann.

(2) D er P räsident des Landeshoch
schulverbandes s te llt  B e ra tungsun te rla 
gen über d ie e inze lnen S tud iengänge i n t 
den e inze lnen . Hochschulen- u n te r Be
rücks ichtigung  ‘der Uhergangsm Öglich- 
k e ite n  zw ischen den Hochschulen zusam 
men. Er so rg t fü r  d ie Zusam m enarbe it 
m it den fü r die Berufsberatung- zustän
d igen D iens ts te llen  der Bundesansta lt fü r  
A rb e it.

(3) D ie  E inze ibcra tung  der S tud ien 
bew erbe r und der S tudenten is t Sache 
der je w e ilig e n  Hochschule' u n te r Beach
tung  der B e ra tungsun te rlagen  des Lan
deshochschulverbandes.

§ 18

In fo rm a tionssys tem  und S ta tis tik

(1) D ie Hochschulen sind ve rp flich te t, 
dem Präsidenten des Landeshodischul- 
verbandes a lle  . A u skü n fte  zu e rte ile n  
und a lle  U n te rlagen  zur V e rfü g u n g  zu 
ste llen , d ie  fü r  seine .Aufgaben e rfo r 
de rlich  sind. - .

■ (2) Dei K u ltu s m in is te r kann  im  E in 
ve rnehm en m it dem S tatistischen Lan 
desamt statistische Erhebungen an o rd 
nen. Sie w e id e n  von den Hochschulen 
d u rch g e fü h rf. D ie A no rdnung  muß die 
zu erfassenden Tatbestände und den 
K re is  der zu Befragem ion bestimm en. 
D ie  Mitgh'C'düf und A n g e h ö rig e n „ der

Hochschule s ind  ve rp flich te t, d ie F ra 
gen w ahrhe itsgem äß, v o lls tä n d ig  und  
fr is tge rech t zu bean tw orten . E inze lau 

sgaben über d ie  persön lichen V e rh ä lt 
nisse eines B e fragten  oder D r it te r  s ind  
vo n  den m it de r E rheoung und A u s w e r
tung  be trau ten  Personen gehe im zuha l
ten.

' (3) D er P räsident des. Landeshoch- 
schulyerbandes e n tw icke lt in  Zusam 
m ena rbe it m it dem S tatistischen Landes
am t an H and der nach Abs.^ 1 und  2 ge
w onnenen U n te rla g e n  e in  In fo rm a tions -;

- System, das e inen lau fenden  Ü b e rb lick  
' übe r den E n tw ick lungsstand  der H och

schulen e rm öglich t.

D R I T T E R  A B S C H N I T T  

Hochschulen
H- § 19 ’ . •

• Hoch schulen

(1) D ie  Hochschulen d ienen der V e r 
w irk lic h u n g  des Rechts au f B ildu n g  und  

, der w issenschaftlichen E rkenn tn is . Im  
Rahmen der fre ihe itlich -dem okra tischen  

, G rundo rdnüng  im  Sinne des G rundgeset
zes fü r  d ie B undesrepub lik  D eutschland 
und  der Verfassung, des Landes Hessen 
sind  d ie Hochschulen beru fen , d ie S tu
denten auf d ie V e ra n tw o rtu n g  in  der 
G esellschaft vo rzu b e re ite n  und d ie V e r 
a n tw o rtu n g  der W issenschaft fü r  d ie : Ge- 

, Seilschaft zu stärken. D ie  Hochschulen 
b e re iten  d ie  -Studenten auf Berufe vo r, 
fü r  d ie e in  S tud ium  vorgeschrieben öder 
nü tz lich  ist. D er dem H ochschullehrer ge
w ä h rte n  L e h rfre ih e it en tsprich t die Lern- 

: f  re ih  eit; des Studenten. H ochschullehrer:
. und S tudenten sind ve rp flich te t, sich, an 
: der^ "S tu d ie n re fo rm  zu. bei e ilig e n  .u n d . 
k Lehr- und A rbe itsp rog ram m e gemäß den 
f fachw issenschaftlichen und hochschül- 

‘d idaktischen ..E rkenntn issen^
.- z ü h ra rb e ite n — ~ .

; (2) Gesamthochschulen s ind  B ildu n g s 
e in rich tungen, d ie die A u fgaben  a lle r  
oder m ehre re r Hochschulen in  sich v e r 
einen. - 1 - . ■ ‘ v ,

J A (3) D ie U n ive rs itä te n  d ienen der W is - 
f ■senschaft in  Forschung und  Lehre'

■ (4) D ie  Kunsthochschulen haben die
Aufgabe , künstle rische  Form en und  Ge- 

1 ha lte  zu r v e rm itte ln  und fo rtz u e n tw ik -  
ke in . *

| (5) D ie Fachhochschulen v e rm itte ln  .
’ e ine auf den E rkenn tn issen  der w issen 

schaftlichen Forschung beruhende >Bii- 
* düng. . “ ■; § 20

F o rtb ild u n g  B e ru fs tä tige r t

D ie  Hochschulen nehm en sich der 
F o rtb ild u ng  B e ru fs tä tig e r an; s ie -fö rde rn  
das K on tak ts tud ium .

§ 2 1  ■ ’

S e lb s tve rw a ltu n g  - :

f l )  D ie Hochschulen haben nach M aß 
gabe dieses GoseL.es und der nach § 39
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zu  erlassenden Gesetze das Recht der 
. S e lb s tve rw a ltu n g ;.a n  ih r  s ind d ie  G rap - .
' pen,  d ie  aus den  M itg lie d e rn  der Hoch- 
/s ch u le n  zu b ild e n  sind, zu be te iligen . - ..

/  ,r (2) D ie  M itw irk u n g  e ine r G ruppe und 
' d ie  Z u te ilu n g  vo n  S itzen an die e inze lne 

G ruppe setzen vo iaus , daß 10 vom  H u n 
d e rt ih re r  w ah lbe rech tig ten  A n g e hö rigen  

'-•an der W a h l ih re r  V e rtre te r  te ilgenom - 
; m en haben ’ V oraussetzung fü r  d ie Z u 
s te llu n g  a lle r  Sitze .„an .d ie  e inze lne 

G ruppe is t ' e ine W a h lb e te ilig u n g  vo n  
m indestens 50 vom  H undert. Beträgt, d ie 
W a h lb e te ilig u n g  30 vom  - H u n d e rt bis 

/•w e n ig e r als 50 vom  H undert, so v e n in -  
. g e rt sich die Z ah l der Sitze um  25 vom  

H u n d e rt; b e trä g t d ie W a h lb e te ilig u n g  10 
, vom  H u n d e rt b is w e n ig e r als 30. vom  

H undert, so v e rr in g e rt sich die Z ah l der 
S itze um  50. vom  H undert. Ergeben sich 
be i der Berechnung B ruchte ile , so is t auf- L 
zurunden.

; - (3) W e rde n  n ich t a lle  fü r  eine G ruppe 
vorgesehenen Sitze nach Abs. 2 zuge
te ilt ,  v e rr in g e rt sich d ie G esam tzahl der 
M itg l ie d e r  des O rgans u m 'd ie  Zahl, d e r' 
n ich t zu g e te ilten  Sitze. In diesem F a ll ' ■ 

-.sind d ie V o rsch rifte n  über Beschluß-: 
fä h ig ke it, A bs tim m ungen  und  M e h rh e i
ten  • au f d ie geänderte G esam tzahl der ■ 
M itg l ie d e r  entsprechend anzuwenden. 
D iese Bestim mungen-' ge lten  sinngemäß, 
w enn  e in  durch d irek te  W a h l geb ildetes 
O rgan, dem n ich t a lle  Sitze nach Abs. 2 

- z u g e te ilt w u rden , V e rtre te r  der e inze l
nen G ruppen in  andere* O rgane zu ent-, 
senden hat.

§  22 • .

. Technische V o rb e re itu n g  der. W a h le n ,
, W äh le rve rze ichn isse  und W ah lausw e ise

(1) Z u r V o rb e re itu n g  der W ah len  zu 
den zen tra len  O rganen der Hochschule, 
den O rganen der Fachbereiche, der S tu 
dentenschaft und  der Fach schatten fü h rt 
der - le itende  V e rw a ltungsbeam te  der 
Hochschule Verzeichnisse der Personen, 
d ie  in  den je w e ilig e n  G ruppen  oder zu 
den je w e ilig e n  O rganen w a h lbe rech tig t 
sind. . -

* (2) S ow e it d ie Festste llung  des W a h l
rechts e ine E rk lä run g  des W ah lbe rech 
t ig te n  da rübe r .voraussetzt, in  welchem  

? vo n  m ehreren  '.Fachbereichen er sein ’ 
W a h lrech t ausüben ̂ w il l ,  kann  e ine E in 
tragung  in  das; W äh le rve rze ichn is  erst 

/e rfo lg e n , w enn  diese E rk lä ru n g  abgego- 
' ben- is t  Bis dah in  ru h t das W ah lrech t. 
D ie  Entscheidung des W ah lbe rech tig ten , 
in  w elchem  Fachbereich er sein W a h l
recht ausüben w il l ,  -kann n u r zu Beginn 

:eines neuen S tud ien jahres geändert w e r- 
. den. " O : , : -

.(3) Jodes M itg l ie d -d e r  Hochschule ist 
berechtig t, d ie  W äh le rverze ichn isse  e in- 
Zusehen.

(4) Den W ahlVorständen w e in e n
A u s fe rtig u n g e n  der W ä h le rve rze id in isse  
e r te i l t /  , ' / . : r  * T. - f

2 ' /  (5) D ie W a h lbe rech tig ten  's in d  Von 
*/ ih re r 'E in tra g u n g  in  das W äh le rve rze ich 

n is  zu benachrichtigen. D ie  W a h lo rd n u n g  
V.’kann  bestim m en, daß d ie  W a h lb e re ch ti
g u n g  durch V o rla g e  de r Benachrichti- 
' '  g ting  nach Satz 1 na Jezuweisen ist.

(6) F ür S tudenten kann , d ie  Ausgabe 
der ; Benachrichtigung, übe r d ie  E in tra 
gung in  d ie  W äh le rve rze ichn isse  m it der

v Bestä tigung  der Im m a tr ik u la tio n  oder 
R ückm eldung ve rbunden  w erden.

(7) D er le itende  V erw a ltungsbeam te  
der Hochschule sorg t fü r  den D ruck der

; W ah lbekann tm achung  und  d e r , S tim m 
zettel". .

•/. ■ :§  2 3  . ; ; V

W a h lv e rfa h re n

(1) F ür d ie D urch füh rung  der W ah len ,
zu O rganen  d e r . Hochschule und  der 
Fachbereiche . s ind  W ah lV ors tände  zu 
b ilden . ' • \

(2) D e m :W ä h lvo rs ta n d  jedes Fachbe
reichs g ehö rt je w e ils  e in  M itg l ie d  je d e r 
G ruppe des Fachbereichs an. •,

(3) S ow e it d ie  W a h lo rd n u n g  k e in e ; 
andere Bestim m ung t r if f t ,  b ild e n  d ie 
W a h lvo rs tä n d e  der Fachbereiche den 
W a h lv c rs ta n d  fü r  W a h le n  zu den zen
tra le n  O rganen der Hochschule. Sie k ö n 
nen fü r  bestim m te  A u fgaben  B eau ftrag te  
aus ih re r  M it te  beste llen.

(4) S ow e it durch Gesetz, Satzung 
oder W a h lo rd n u n g  eine andere Rege
lu n g  n ich t g e tro ffe n  is t, entscheiden die 
W a h lvo rs tä n d e  der Fachbereiche ge
m einsam  übe r'W ah lanfech tungen .

/. • /■ § 24 '

' Schlichtungsausschuß .

(1) A lle  M itg l ie d e r  und A n g e h ö rig e n  
der Hochschulen sind ve rp flich te t, daran 
m itzu w irke n , daß die Hochschulen ih re  
A u fgaben  e rfü lle n  können. Sie haben die 
O rd n u n g - in  de r Hochschule und ih ren  
V e ra n s ta ltu n g e n  zu w ahren.

- (2) Für d ie Schlichtung vo n  Streitfäb-
len" zw ischen M itg lie d e rn  der Hochschule 
sow ie zw ischen O rganen und M itg l ie 
dern  der Hochschule w ird  e in  Schlich
tung sausschuß geb ilde t. D ie M itg lie d e r 
d e s .’ Schlichtungsausschusses w erden 
vom  K o n ve n t gew äh lt. Dem Schlich- 
tungsausschuß gehören V e r tre te r  a lle r  
G ruppen der Hochschule an. ' .

(3) D ie Satzung der Hochschule oder, 
eme besondere H ausordnung ha t nähere 
Bestim m ungen -zu tre ffen , d ie d ie  Funk- 

‘ tion 's fah igke it der Hochschulen g ew ähr
le is te n  so llen . Sie kann  insbesondere 
dem Schlichtungsausschuß .w e ite re ‘A u f 
gaben übertragen . .

■. ■ (4) D ie  Befugn is des Präsidenten 
(Rektors); au f G ru r d der Bestim m unaeri 

.der. Gesetze nach § 39 v o r lä u fig  die Be
nutzung von  .E inrichtungen der . Hoch
schule zu untersagen, b le ib t unbe rüh rt. 

r fn , so lchen , Fä llen  entscheidet . de r
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Sdilid itungsausschuß  übe r den F o rtbe 
stand v o r lä u fig e r  M aßnahm en nach 
Satz 1. , > ' J ~ .

\  § 2 5  ; ; "

Rechte und P flich ten  der S tu d e n te n ''

. (1) D ie  S tudenten haben das Recht,
a lle  L e h rve rans ta ltungen  der H och
schule, an der sie im m a tr ik u lie r t  sind, 
zu besuchen. Beschränkungen fü r e inze l
ne Leh rve rans ta ltungen  sind  n u r zu läs
sig, so w e it dies fü r  lh ie  sachgerechte 
D urch füh rung  geboten ist. Zulassungs- 
beschränkunyen fü r  n ich tö ffe n tlich e  V e r 
ansta ltungen  b le iben  u n b e iü h rt.

(2) Studenten, d ie an e ine r Hoch
schule im m a tr ik u lie r t  sind, s ind berech
tig t,  e inze lne Fächer an w e ite re n  Hoch
schulen ohne Im m a tr ik u la tio n  an diesen 
Hochschulen zu stud ieren,

(3) D ie  S tudenten so llen  ih r  S tud ium  
in  der Regel nach den S tud ien- und 
P rü fungsordnungen  e in rich ten , sich d ie  
e rforderlichen, K enntn isse  und F ä h ig ke i
ten  in  ih rem  Fachgebiet ane ignen und  
ih r  S tud ium  in  der vorgesehenen Z e it 
; abschließen.

(4) E in  S tudent ka n n  e x m a tr ik u lie r t  
w erden, w enn  er nach e ine r unangem es
sen langen S tud ienze it eine-^ vo rgesch rie 
bene V o r-, Zw ischen- oder A bsch luß prü 
fung  n ich t abgeleg t oder e n d g ü ltig  n ich t 
bestanden hat, es sei denn, daß e r dies 
n ich t zu ve rtre te n  hat. N ähere  R ege lun 
gen t r i f f t  das L a n üe sku ra to riiim .

§ 26

R echtsstellung der S tudentenschaft

(1) D ie  S tudenten e ine r Hochschule 
b ild e n  d ie  S tudentenschaft.

• (2) D ie  S tudentenschaft is t e ine K ö r 
perschaft des ö ffen tlichen  Rechts und  als 
solche G lied  der Hochschule.

(3} D ie  S tudenten eines Fachbereichs 
b ild e n  eine Fachschaft.

(4) Z u r E rfü llu n g  ih re r  A u fgaben  e r
heb t d ie S tudentenschaft vo n  den M it 
g lie d e rn  Beitrage.

(5) F ür die W irtsch a fIs fü h ru n g  der 
S tudentenschaft, is t jä h r lic h  e in  H aus
ha ltsp lan  fü r  das fo lgende H ausha lts 
ja h r  au fz iis te llen .

§ 27

A u fgaben  der S tudentenschaft und 
der Fadischaften

(1) D ie  S tudentenschaft v e rw a lte t ih re  
A nge legenhe iten  selbst. S ic w ir k t  nach 
M aßgabe der Gesetze nach § 39 an der 
S e lb s tve rw a ltu n g  der Hochschule m it.

(2) D ie  S tudentenschaft ha t fo lgende  
A u fgaben : •

1. d ie V e rtre tu n g  der G esam the it ih re r
M itg lie d e r  im  Rahmen ih re r  gesetz
lichen und Satzung sinh L\i gen Befug
nisse, - ;V-‘ ■ ,

2. d ie  W ahrnehm ung  der hochsdm lpo li- 
. tischen Belange ih re r  M itg lie d e r, . .

3. d ie  W ah rnehm ung  de r w ir ts c h a ft
lichen  S e lbs th ilfe  der Studenten, so
w e it  sie n ich t dem S tüden tenw erk  
übe rtragen  ist,

4. d ie  M itw irk u n g  be i der S tuden ten fö r- 
derung,

5. d ie  Förde rung  der po litischen  B ildu n g  
und  des staa tsbü rge rlichen  V e rä n t-

t w ortungsbew uß tse ins  der Studenten,

6. d ie Pflege in te rn a tio n a le r  S tudenten
beziehungen,

7. d ie  U n te rs tü tzung  k u ltu re lle r  und  
m usischer In te ressen der S tudenten,

8. d ie Förde rung  des fre iw ill ig e n . S tu 
dentensports, sow e it n ich t d ie  Hoch
schule d a fü r zuständ ig  ist. s

(3) D ie  Fadischaften  so llen  zu r F ö r
derung a lle r  S tud ienange legenhe iten  
be itragen .

§ 28
O rgane der S tudentenschaft

(1) O rgane der S tudentenschaft s ind

1. das S tudentenparlam ent,

2. der A llge m e in e  Studentenausschuß,

3. der Ä lte s te n ra t,

(2) D ie  Satzung der S tuden tensd ia ft 
ka n n  w e ite re  O rgane vorsehen.

§ 29
Satzung

(1) D ie  S tudentenschaft g ib t sich in  
e ine r U rabs tim m ung  eine Satzung.

(2) D er S a tzungsentw urf w ird  vom  
S tuden tenparlam ent beschlossen. Dem 
Präsidenten (Rektor) is t G e legenhe it zu r 
g u ta d itlich e n  S te llungnahm e in n e rh a lb  
vo n  zw e i W ochen zu geben.

(3) D ie  Satzung is t angenom men,' 
w enn  m indestens die H ä lfte  der M itg l ie 
der der S tudentenschaft an der U ra b 
s tim m ung te iln im m t und  d ie  M e h rh e it 
der A bstim m enden  der Satzung zu 
s tim m t. H a t im  ersten W a h l gang n ich t 
m indestens die H ä lfte  der M itg lie d e r  der 
S tudentenschaft an der U rabs tim m ung  
te ilgenom m cn, so is t in  e ine r zw e iten  
A b s tim m u n g  d ie  Satzung angenom men, 
w enn  die M e h rh e it der A bstim m enden  
der Satzung zustim m t.

(4) D ie  Satzung t r i f f t  insbesondere 
nähere Bestim m ungen über

1. d ie  W a h l, d ie  Zusam m ensetzung, die 
Befugnisse und d ie Besch luß fäh igke it 
d e r  O rgane der Studentenschaft,

2. d ie A m tsze it der M itg l ie d e r  vo n  O r 
ganen der S tudentenschaft' und  den 
V e r lu s t der M itg lied sch a ft,

3. d ie  A r t  der Beschlußfassung sow ie  d ie  
Form  und Bekanntgabe der O rganbe- 
sd ilüsse,

4. d ie  Beiträge,

5. d ie  A u fs te llu n g , V erabsch iedung und  
A u s fü h ru n g  des H aushaltsp lanes.

(5) Entsprechendes g i l t  fü r  Satzungs
änderungen.
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v . -. Allgemeiner StudentenaussdiuB 
/-  " (1) Der Allgemeine Studentenaus
sch u ß  vertritt die Studentenschaft. 

'^> :̂:V';Reditsgesdiäftlidie Erklärungen müssen 
. ; - v. von mindestens zwei Mitgliedern des

c

Allgemeinen Studentenausschusses ge- 
meinsdiaftlich abgegeben werden. Erklä-

/ : : ■ \ rungen, durch die die Studentenschaft
verpflichtet werden soll, bedürfen der 

J > , Schriftform.
(2) Ein Vermögensbeirat berät und 

unterstützt den Allgemeinen Studentenr 
ausschuß bei der Aufstellung und Aus
führung des Haushaltsplanes und bei der 
Verwaltung des Vermögens der Stu- 

' dentenschaft. Ihm gehören zwei vom 
; . Präsidenten (Rektor) bestellte Mitglieder

, ' ; des Lehrkörpers, der leitende Verwal
tungsbeamte der Hochschule oder ein . 

v  _ von diesem bestellter Vertreter und zwei 
Mitglieder des Studentenparlaments an. - ;

. § 31
Aufgaben des Ältestenrats :

(1) Der Ältestenrat wirkt darauf hin, /  
• ‘ daß die Studentenschaft ihre Aulgaben 
-//-im Einklang mit den Gesetzen, den Sat

zungen und anderen Vorschriften erfüllt.

(2) Der Ältestenrat entscheidet über
X '• -.die Gültigkeit angefochtener Urabstim

mungen und Wahlen zum Studentenpar-
•: lament sowie über die Satzungsmäßig

keit von Beschlüssen des Studentenpar
laments oder des Allgemeinen Studen
tenausschusses. Die Satzung der Studen
tenschaft kann nähere Regelungen tref
fen und dem Ältestenrat weitere Befug
nisse übertragen. § 35 bleibt unberührt.

. .. . , §32
V Zusammensetzung des Ältestenrats

 ̂ Der Ältestenrat besteht aus minde
stens drei Studenten, die keinen anderen 
Organen der Studentenschaft angehören 

: dürfen. Das Nähere regelt die Satzung 
der Studentenschaft.

§ >33

Beiträge und Rechnungsprüfung
(1) Das Studentenparlament setzt die 

Höhe der Beiträge fest. Die.Beiträge sind * 
so zu bemessen, daß die Erfüllung der 
gesetzlichen ? Aufgaben der Studenten- 
Schaft gewährleistet ist und die sozialen

. Verhältnisse der Studenten angemessen 
berücksichtigt werden. 2 3

(2) Die Beiträge werden von der 
- Kasse der Hochschule gebührenfrei ein

gezogen.
(3) Die Haushalts-, Wirtschafts- und 

’ = Kassenführung der Studentenschaft wird 
' von den Behörden geprüft, die für die ,
, t Rechnungsprüfung der Hochschule zu

ständig sind. ;
§ 34 /■■■*■'■:

 ̂ . Vereinfachte Organisation
V. ’ Soweit die Studentenschaft neu ent- 

i- /  standener oder kleinerer Hochschulen

das Land Hessen, Teil I — 19. Mai 1970

durch die Unterhaltung der vom Gesetz 
vorgesehenen Organe und die Erfüllung 
der Pflichtaufgaben unangemessen be
lastet wäre, kann die Landesregierung 
nach Anhörung des Landeskuratoriums 
durch Rechts Verordnung abweichende 
Bestimmungen über die Organisation 
und die Aufgaben der Studentenschaft 
erlassen.

: ' . . . /  " $ 35 -■ " / ■ ■  Jv . : ^
Aufsicht

Die Studentenschaft steht unter der 
Rechtsaufsicht des Landes. ,Die Rechts
aufsicht wird vom Präsidenten (Rektor) 
als Aufsichtsbehörde und vom ,Kultusmi
nister als. oberster Rechtsaufsichtsbe- ’ 
hörde ausgeübt. §§ 37 und 38 finden ent
sprechende Anwendung.

VI ERT ER A B SCH N I TT

Staatliche Aufsicht, Genehmigung 
und Auskunftsrecht

§ 36
Staatliche Genehmigung

(1) Soweit die Gesetze nach, § 39 
keine besondere Regelung treffen; bedür
fen der Genehmigung , des Kultusmini
sters:
1. die Satzungen und besonderen Haus

ordnungen der Hochschulen,
2. die Satzungen der Studentenschaften,
3. die Geschäftsordnungen des Landes

kuratoriums und der Gemeinsamen 
Kommissionen des Landeshochschul- 
verbahdes, k

4. die Bildung, Änderung und Aufhe
bung von Fachbereichen, ständigen 
Betriebseinheiten ünd wissenschaft
lichen Zentren, -  „ V

5. Habilitationsordnungen, Promotiohs- 
ordnungen und sonstige akademische 
Prüfungsordnungen,

6. die Festsetzung der Beiträge der Stu
dentenschaften,

7; Aufnahmebeschränkungen.

(2) Die Genehmigung kann aus recht
lichen Gründen versagt werden. In den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 7 kann 
die Genehmigung auch versagt werden, 
wenn eine Regelung nach: pflichtgemä
ßem Ermessen des Kultusministers die 
im Hochschulwesen ' gebotene Einheit
lichkeit gefährdet. ' . /  >•

(3) Die in Abs. 1 Nr. 1 und 2 genann
ten Vorschriften sind im Staats-Anzeiger 
für das Land Hessen zu veröffentlichen, 
die in Abs. 1 Nr. 5 genannten Ordnun
gen im Amtsblatt des Hessischen Kultus
ministers.

§ 37 ~
• ; Auskunftsrecht .

Der Kultusminister kann von den 
Hochschulen Auskunft über einzelne An- 
geiegenhei ten verlangen. . .

r ,1,
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t ' § 38

* " ' ■“ ' Rechlsauf sicht

(1) D er K u ltu sm in is te r kann  Be
schlüsse und M aßnahm en, die das Recht 
ve rle tzen , beanstanden ünd  ih re  A u fh e 
bung oder Ä n d e run g  ve rlangen . D ie  Be
anstandung ha t aufschiebende W irk u n g . 
D er K u ltu s m in is te r kann  Beschlüsse und 
M aßnahm en, d ie  das Recht ve rle tzen , 
aufheben. . - . . *

(2) E rfü lle n  d ie  O rgane des- Landes
hochschulverbandes, d ie zentra len  O r 
gane der Hochschulen oder die Fachbe
reiche d ie ihnen  ob liegenden P flich ten  
nicht, so kann  d e r K u ltu sm in is te r ano rd 
nen, daß sie in n e rha lb  e ine r zu bes tim 
m enden angemessenen F ris t das E rfo r
derliche  veranlassen. Kom m en sie der 
A n o rd n u n g  n ich t in n e rha lb  der festge 
setzten F ris t nach, so kann  der K u ltu s 
m in is te r d ie  no tw end igen  M aßnahm en 
an ih re r  S te lle  tre ffen , insbesondere auch 
d ie  e rfo rde rlichen  V o rsch rifte n  erlassen.

‘ (3) S ow e it d ie  Befugnisse nach Abs. 2 
n ich t ausreichen, kann  der K u ltu s m i
n is te r B e a u ftra g te ‘ beste llen, die d ie Be
fugnisse vo n  O rganen und Fachberei
chen oder e inze lner M itg lie d e r  vo n  O r
ganen und  Fad ibereichen ausüben.

F Ü N F T E R  A B S C H N I T T  

Ü bergangs- und  Schluß Vorschriften  

" § 39.
‘ Gesetze über die Hochschulen

Das N ähere  über die R ech tsverhä lt
nisse der Hochschulen rege ln

1. das ’Gesamthochschulgesetz, ’

2. das U n ive rs itä tsgese tz ,

3. das Kunsthoch Schulgesetz,
4. das Fachhochschulgesetz.

§ 40*)

Ä n de rung  des Hessischen 
Besoldungsgesetzes und Ü berle itung

(1) Das Hessische Besoldungsgesetz 
in  der Fassung der Bekanntm achung 
vom  11. O k to b e r 1965-(GVB1. 3 S. 237), 
zu le tz t geändert d u rd i das Besoldungs- 
änderungs- und  Anpassungsqeselz vom  
12. M a i 1970 (GVB1. I  S. 303), w ird  w ie  
fo lg t geändert: . ’ .

. : D ie Besoldungsordnung B —  A n lage  I
des . Hessischen Besoldungsgesetzes —  
w ird  w ie  fo lg t geändert: * • ;

r  1. In  der Besoldungsgruppe. B 3 w ird
a) gestrichen

„K a n z le r e iner w issenschaftlichen 
Hochschule"

b) e inge füg t
: „Kanzler einer Universität1)"

2. In  der Besoldungsgruppe B 6 w ird
y ■; a) e inge füg t :

„K a n z le r des Landeshochschulver- 
bandes1)" • ..

b) am Schluß angefügt ■ 
d ie neue Fußnote1)

\  „*) E rhä lt e ine Aufw andsentschä 
d igung  von  150 Deutsche

' M a rk ."  * *

3. In  der Besoldungsgruppe B 7 w ird  
a) e inge füg t

„P räs iden t des Landeshochschul - 
verbändes1) " .. .

- . b) am Schluß angefügt
: . d ie neue .Fußnote1) ■ >

\  r,1) E rh ä lt e ine A u fw andsentschä
d igung  vo n  200 Deutsche
M a rk ."  . ■

c) ersetzt'-
; d ie A m tsbezeichnung „Hochschul-

- . \  P räsident5)"
... ' durch die. Am tsbezeichnung .„U n i

ve rs itä tsp rä s ide n t5)"

(2) Es w ird  ü b e rg e le ite t 
„K a n z le r ■ e ine r w issenschaftlichen 
Hochschule" in  „K a n z le r e ine r U n i- 

. v e rs itä t" .
§ 41

, W ah lo rdnungen-

' D e r K u ltu s m in is te r e rläß t durch 
R echtsverordnung die W ah lo rd n u n g en  
fü r  die nach diesem Gesetz erstm als zu 
b ildenden  O rgane und G rem ien.

§ 4 2  . ;

. . A us füh rungsvoxsch riften

Der K u ltu sm in is te r e rläß t die zur 
A u s fü h ru n g  dieses Gesetzes e rfo rd e r
lichen Rechts Verordnungen und  V e rw a l
tungsvo rsch riften .

§ 43
In k ra fttre te n  -

Dieses Gesetz tr it t ,  am Tage nach se i
ner V e rkü n d u n g  in  K ra ft.

D ie  verfassungsm äßigen Rechte der Landesreg ierung sind gew ahrt.

. - ' Dös vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

: ‘ W iesbaden, den 12. M a i 1970 .

D e r  H e s s i s c h e  ' . - • D e r  H e s s i s c h  e

M i n i s t e  r p r ä s i d e n t ‘ r ' - - K  u 1 Ln s / a  i n i s t e r

O s s w  ci I d ' , • - . . v o n  F r i e d e b u  r g

1} Ä ndert C,VRl ll 323-2





Dringen! Dringend! Dringend! Dringend! Dringend! Dringend! 

Betrifft; RCDS-Dokumentation!

Bitte beantwortet so«schnell und so präzise wie möglich folgende 

Fragen, die sich auf den Teil der Dokumentation beziehen, wo der 

Anspruch des RCDS (sich um studentische Probleme zu kümmern) mit 

der Realität verglichen wird.

1. Kennt ihr RCDS-Leute bei euch am FB?

2. Sind diese im RCDS aktiv? (z.B. treten sie auf Stupa- oder Kon

ventslisten auf, auf Listen für den FAchbereichsrat oder für die 

Fachschaftsvertretung, haben sie schon RCDS-Flugblätter unter

zeichnet O . ä . )  —

3. Arbeiten diese RCDSler bei euch in der Fachschaft mit?
- in der Fachschaftsgruppe
- in Gremien
- bei sonstigen Aktivitäten? (z.B. Arbeitsgruppen)

4. Sonstige Erfahrungen mi t RCDS (aber belegbar!)

Bitte zurück an AStA (INFO-Referat) oder an FSVertretung FB 1,
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61 DÄR'kSTADT, den

Die Allgemeinen Studentenaushehüisse der Fachhochschule und der 
Technischen Hochschule Därmstadt1 protestieren 'auf das Schärfste , 
gegen die Fahrpreiserhöhung "der' HEAG und fordern die sofortige 
Rücknahme. . , ' . ; , ' -

Die seit dem 3. Januar wirksame Fahrpreiserhöhung für Darmstädter 
Busse und Straßenbahnen trifft vor allem Pendler und Personengrup*-? 
pen, die finanziell: schlecht gestellt; sind, wie Senioren, Schüler 
und Studenten. .• ■

Die HEAG gehört z u -97 % dem Magistrat der Stadt Darar Stadt <• Um so un
verständlicher ist es deshalb, daß bei einer so .ein'schne identen Maß
nahme, wie sie diese Fahrpreiserhöhung darstellt, die Stadtverord
neten nicht gehört wurden. Die/ Erhöhung wurde also klammheimlich 
hinter dem Rücken der gewählten, Volksvertreter durchgezogen.

■Während auf der einen Seite die öffentlichen Verkehrsbetriebe mit
der "Grünen Welle für -Vernunft" dafür würben,-den Öffentlichen Nah- 4-
verkehr zu benutzen und den' Stadtverkehr zu e n t l a s t e n e r h ö h e n  sie-
auf der anderen Seite die .Fahrpreise- und machen so die Benutzung' '
finanziell unaträktiv. - ' ■ *'- • -

’•
Uns Studenten trifft die Erhöhung in einer Situation, die gekenn
zeichnet -ist durch steigende Lebenshaltungskosten auf der einen'und 
ständig sinkende Ausbildungsförderung auf der anderen Seite.D a d i e  ' 
Institute der Hochschulen über die ganze Stadt'verstreut sind, müssen 
Studenten öffentliche Verkehrsmitcel benutzen um zwischen den Vörie- ’ • 
sungen schnell an ein anderes. Institut zu kommen.

• .1  . • ■ - 
Die Technische Hochschule unterhält einen Bus der zwischen Lichtwiese
und innestadt pendelt. Nachdem die HEAG e £n Buslinie au^ öle Licht
wiese gelegt hat, soll den Studehten die .Benutzung des kostenlosen 
Transports untersagt werden-./ - ' ’ '

öffentlicher Nahverkehr kann nicht kostendeckend arbeiten. Die Stadt 
sollte soziale Gesichtspunkte in ihrer Verkehrsplanung berücksichti
gen und nicht die sozial schwächste Gruppen am meisten benachteiligen.

.Christian Flöter ' -
(Fächschaf tsreferent)

T e I e f o n i Zentrale 161. Durchwahl \‘i . . Apparat 21 V, 22 17, 23 1 7,2417, 33r89; f  e I • x * 4193 35
K o n t ö n a n s c fe r l f t : PosUched'xkonto Ffm, 24484 * Stadt* und Krelgsparkass© Darmstadt 541 397 
Geschäfts zl m m o r t Hauptgebäude, Zimmer 164/ Geschäftszeit i Montag • Freitag
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Ordentlicher Haushalt

g t j J a u j , y t t h j  

s f S .  C V / ,  V 3

der Studentenschaft der THD für das Jahr 1977

in 3. Lesung beschlossen am 21.6.1977

I. Einnahmen \ .
S tüden ten s chaft sbe iträge 
Kapitalertrag 
sonstige Einnahmen 
Auflösung Kapital

II*. Ausgaben
1. Beiträge und Zuschüsse an Dritte
1.1 v d s , ,
1.2 Zuschüsse und Beiträge

2. Personalkosten
2.1 Gehälter und, Löhne •
2.2 AE Vorstand V  • ,

| ‘ ‘ •
3. Sachkosten ,
3.1.1 Büro I '
3.1.2 Telefon !
3.1.3' sonst. Geschäftskosten
3.1.4 Abschreibungen
3.1.5 Reparaturen und Anschaffungen 

unter DM. .500, r-
3.2.1 Dispofond Vorstand ’
3.2.2 Pariaraentswahl, Parlamentsarbeit, 

: Vollversammlungen, Urabstimmung
3.2.3 Sozialreferat
3.2.4' Ausländerreferat .[
3.2.5 Inforeferat
3.2.6 Rechtsberatung, Gerichtskosten
3.2.7 Reisekosten Vorstand
3.3 Fachschaften ,

4. Rücklagen, Rückstellungen
4.1 Allgemeine
4.2 Schloßkeller ;
4.3 Druckerei * .
4..4 Verstärkeranlage .
4.5 Büroinventar ’

Soll 1977 *

205.000,—
2.500, —
1.500, —

209.000,—
■SSCSSSSSÄSSÄS5SSS5

30.000,— s e V

1.000,— A J  c

48;000,— jw .  IM , j y

34.000,— j p . ? ro ,-~

6.000,— 6>. SM , Of

.8.000, "**
1.000,— g>,

300,—

1.000,—  
r 6.000,-?“

y o .ffj ? 7 
y. fi~ _
(,U<1 JH: C-.iyi,

1.000,— /. 0 ?/, S 4
600,— cJC', <fo
600,— n ,  n

17.500,— jt>. M o, f - r
6.000,— k c c c , -
2.000,““

19.000,— /p, f  0 7 .

10.000,—
15.000,—

2.000 >—
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STUDENTENSCHAFT DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE ÖARMSTADT
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i • Studentenschaft der TH Darmstadt, Hochschulstraße 1
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Ihr Zeichen t Ihre Nachricht vom t Unser Zeichen i

Presseerklärung

6\ D A R M S T A D T ,  den 9.12.77

| Am Freitag, dem 9.12.77, fand im Auditorium Maximum der Technischen Hoch- 
j schule Darmstadt eine Diskussionsveranstaltung mit dem hessischen Kultus
minister Krollmann statt. Trotz des frühen Beginns — die Veranstaltung 
war für 9 Uhr angekündigt — nahmen über 2ooo Studenten an der Diskussion 

.teil. Das Thema der Veranstaltung waren die Entwürfe des hessischen Kul
tusministers zur Anpassung der Landerhochschulgesetze an das Hochschulrah
mengesetz des Bundes.

| Die Studenten bekräftigten noch einmal ihre grundsätzlich ablehnende Hal- 
' tung gegenüber dem Hochschulrahmengesetz und den Versuchen, Ahpassungs- 
. gesetze in den Ländern durchzusetzen. Die Studenten stellten fest, daß 
i das HRG eine unerträgliche Verschulung des Studiums, Prüfungsverschär
fungen und Verschlechterungen der Ausbildungsqualität zur Folge.hat.

Scbwerpunktider weiteren Diskussion waren die Regelstudienzeit, die die 
Studiendauer auf 6-8 Semester begrenzen soll; die Einrichtung bundes
weiter Studienreförmkommissionen, die Müsterstüdiengänge konstruieren sol 
len, die dann alllen Hochschulen übergestülpt werden und die Beschnei
dung der Organe der Studentenschaft, die teilweise sogar ganz abgeschäfft 
werden sollen. ;

Der AStA der THD stellt zü den Ergebnissen der Veranstaltung fest:
Der Kultusminister hat in Einzelfragen seine Bereitschaft zu Veränderung
en am Anpassungsentwurf erklärt: - -
- die Fachschaftsvertretungen sollen erhalten bleiben
- die Regelstudienzeit soll'erst nach der Durchführung einer Studienre 

form angewendet werden
- D i e  Mitbestimmung soll nicht abgebaut werden
■Der Kultusminister hält aber grundsätzlich an der vollständigen Anpassung 
;der Landeshöchshculgesetze an das HRG: fest und auch an der verschärften 
Eingriffsmöglichkeit in die Arbeit der Studentenschaft. Darüberhinaus 
lehnt er es ab, für die Rücknahme des HRG im Bundesrat initiativ zu wer
den.
Die grundsätzlichen Forderungen der Studenten zum HRG will der Kultusmini
ster auch in Zukunft nicht berücksichtigen..Der AStA der TH erklärtdes
halb, daß e r  auch in den kommenden Semestern zu weiteren massiven Aktionen 
,gegen das HRG und dessen Umsetzung aufrufen wird. •
-In den Beiträgen der anderen Hochschulangehörigen wurde deutlich, daß alle 
Gruppen der Hochschule die AnpässungSentwürfe ablehnen u n d xdie Studenten 
imit, ihren Forderungen nicht allein stehen., ’ ~ ' *' 1 ' '

|  T e l e f o m  Zentrale 161. D u rch w ah l!* ..A p p ara t 21 17,2217, 2317, 2417,3389; T e l  ex  i
I K on t e n a n s c k r t f t :  Postscheckkonto Ffm. 24484 • Stadt* und Kreissparkasse Darmstadt
i 6  e 8 c h f t s z I m m o r t Hauptgebäude, Zimmer 164; Geschäftszeit i Montag - Freitag

• j r  W  w " '*  / l l y *  / 
419335- F e r k m g h o f f  j /
541399 ' ~ V V f

(Inforeferat) l
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A L L G E M E I N E R  S T U D E N T E N A U S S C H U S S  DER

Studentenschaft dar tH  Darrttstadt, HochschulstraBe 1 61 D A R F S T  A D  T ,  den ^  X  7 7

An den-'/' ... ' / :.
Präsidentende£' TH Darmstadt ' ;/■,
Herrn P r o f . B ö h m e  .r V

An die'. .
Sprecher der Konventslisten - |
und deren Vertreter

An die .. . . " ‘ '■ : ' " '
Vertreter des Rates der ' .
wissenschäftl. Mitarbeiter j
und Dozenten ' ./

An den -
Personälrät der TH Darmstadt

' * * ' , l

sowie an alle weiteren interessierte Personen,

Betr,: • .. 1 ' ' ■
Novellierung des hessischen Hochschulrechts

hier: Gemeinsame Stellungsnahme von Professoren, wissenschäftl.
Mitarbeitern, Studenten und nichtwissenschaftl. Mitarbeitern

Sehr geehrte Damen und Herren!.; .

Der Ällgemedne Studentenausschuß der THD möchte Sie hiermit zu 
einem Gespräch

am 23.11.77 Um 16.00 Uhr im Alten Senatssaal (11/100)

herzlich einladen. .  ̂ -v .

Begründung

Schon vor einigen Tagen wurde vom hessischen Kultusminister ein 
Entwurf zur Novellierung der hessischen Höchschulgesetze vorgelegt, 
um.das hessische Hochschulrecht an das HRG anzupässen.
Seitdem ist die Kritik an dem Entwurf nicht mehrverstummt.
Von Seiten der Studentenschaft bezieht sich die Ablehnung dieses 
Entwurfes auf . - ‘

- d i e  restriktive Wirkung der Regelstudienzeiten
- die Tendenz die Zuständigkeit für Studienreform aus der Hochschule
■ auszulagern. - ■ ; / - - ■ . ■ > . - ;

- das Ordnungsrecht als Sonderrecht für Studenten .
- den. rechtlichen Status der Organe der' Studentenschaft (Finanzkon-
, trolle ect.) . ’■ , ■ ■. ,
- die Tendenz der Einschränkung- der Autonomie der Hochschule..



STUDENTENSCHAFT 0  E R T.E CH N IS C H E N  H O C H S C H U L E  DARMSTADT

- 2  -

Aber auch aus den Reihen der Professoren, der wissenschaftlichen -• 
Mitarbeiter und der Bediensteten der THD ist der Entwurf auf Ab- 
lehnung gestoßen.. * ' , . *
In der Tat betreffen die Gesetzesentwürfe nicht eine Gruppe allein, 
sondern alle Gruppen und somit die .llochschuie in ihrer Gesamtheit.

Angesichts dieser Tatsache haiten wir es für notwendig, zu einer 
gemeinsamen. Stellungnahme von Professoren, wissenschaftlichen .Mit
arbeitern', Studenten .und'nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern zu 
kommen. Damit könnte die Isolation der einzelnen Gruppen an der 
Hochschule unter einander überwunden werden und somit, ein größeres 
politisches Gewicht der Stellungnahme erreicht werden. - f

Um dies'zu erreichen/ schlagen wir deshalb vor,v am Mittwoch, den 
23.11.77 um 16.00 Uhr.im Alten Senatssaal (11/100) ein Gespräch 
mit Repräsentanten aller Gruppen'und weiteren, interessierten statt
finden zu lassen. ; . ’ •

Da diese Angelegenheit sicherlich von großer Bedeutung ist, hoffen 
wir auf zahlreiches Erscheinen und verbleiben

mit freundlicher; Grüßen

0 c ! U M > t f G Q j r

Klaus Horst ■ .
(Hochschulreferent) <'



■ ' Darmstadt, den 9. 11. 1977

1. 1 4

Der Hessische Kultusminister informiert 

- Informationen zur Regelstudienzeit ~

Der Protest gegen die Anpassung der hessischen Hochschulgesetze an 

das Hochschulrahmengesetz richtet sich vielfach gegen die Ein

führung der Regelstudienzeit. h.

Die -RegelStudienzeit, wie sie das HRG vorsieht, richtet Sich in 

erster Linie an die für das Stüdienangebot Verantwortlichen, d. h. 

die Professoren und vor allem die für den Erlaß der Studien- und 

Prüfungsordnungen^zuständigen akademischen Organe. Durch neue • -

Studien- und Prüfungsordnungen soll das Studium reformiert werden, 

indem Studienziele und -Inhalte so konkretisiert und begrenzt werden, 

daß eine sinnvolle Gestaltung des Studiums ( z < B. Schwerpunktbildung 

nach Wahl/ des Studenten, Wahlpflichtfächer, alternative Formen der 

Erbringung von ■Studienleistungen) vorgesehen und auf diese Weise der 

Student in die Lage versetzt wird, den Studiengang in einer ange

messenen und für, ihn zumutbaren Zeit zu beenden. Die Regelstudien

zeit wird also nach den sachlich begründeten Unterschieden der 

einzelnen Studiengänge festgelegt werden,, braucht also nicht stets 

8 Semester zu betragen. Einigkeit besteht auch darüber, daß diese 

Art Regelstudienzeit nicht die wissenschaftliche.Qualität des Studiums 

beeinträchtigen oder zu einer Verschulung des Studiums führen darf.

Die an die Regelstudienzeit anknüpfenden .Prüfungsfristen des HRG 

sollen, die .zielgerichtete individuelle Planung des Studiums fördern.

Es ist im übrigen vielfach immer noch nicht bekannt: / •

Die Prüfungsfristen werden nach dem Referentenentwurf 
nicht generell auf Studen;ten angewandt, die heute ein
geschrieben sind oder im nächsten Semester einge
schrieben werden; dies gilt auch, in Studiengängen, für. 
die bereits Studienordnun’gen, existieren,--denn-diese - ■** r 
sind nicht mit dem Ziel erlassen, so früh wie möglich 
die Prüfungsfristen anzuwenden. ■

Bei der Anwendung der Prüfüngs fristen auf diejenigen Studenten, die 

sich erstmals zum WS 1978/79 für einen Studiengang einschreiben,

gilt- .folgendes:. ‘

1. Nach Ablauf der in der Studienordnung vorgeseheneh Studienzeit, bis 

zu einer Prüfung (Zwischenprüfung oder Abschlußprüfung) wird der
f v .

Student aufgefordert, sich zur Prüfung zu melden.

2



2. - -Er braucht sich aber der Prüfung nicht sofort ,zu stellen, denn

a) er hat Anspruch auf eine;, Verlängerung der Prüfungsfrist von 

6 Monaten ohne Angabe v o n .Gründen,

b) er hat Anspruch auf eine Verlängerung bis zu. 12 Monaten bei 

Vorliegen, besonderer Gründe; .hierzu zählen u. a. Krankheit, 

einschneidende Veränderungen der Lebensverhältnisse, Aus- 

landstudxum, erhebliche zeitliche Beiästung durch Mitwirkung 

in Selbstverwaltungsorganen der Hochschule, der Studenten

schaft oder des Studentenwerks, oder das Fehlen des für die 

Einhaltung der Fristen notwendigen Lehrangebots,

c) die Frist kann 12 Monate überschreiten,, wenn der Student die

Gründe nicht zu vertreten hat. - : • /

3. Zeiten einer Nachfrist werden nicht auf die Regelstudienzeit an-

r.,gdrechnet.,. . :?y.i.schenprüf.im<i~eine. Nachfrist ejrhalten

hat, dem steht für däs weitere Studium dieselbe Zeit zur Ver- 

fügung wie einem Studenten, der .die Zwischenprüfung ohne Nach

frist abgelegt hat. Auch für die Abschlußprüfung kann erneut eine 

Nachfrist beantragt werden. ;

4. Ein Student, der wegen Fristvefsäümnisses exmatrikuliert wurde,

kann gleichwohl die Prüfung ablegen (Zwischenprüfung o’der Abschluß- 

Prüfung), wenn er alle für die Zulassung zür Prüfung erforderlichen 

Leistungen, vor der Exmatrikulation erbrächt hatte. Er kann zür Vor- 

bereitunq auf die Prüfung auch Hochschuleinrichtungen benutzen, 

wenn dies die Studienmöglichkeiten der immatrikulierten Stüdenten- 

nicht beeinträchtigt. .  ̂ ,

...................  - V  ' . ’ . ' - -

5. Es ist unzutreffend., daß die,.Einführung der Regelstudienzeit die 

sozial schwächeren Studenten besonders trifft- Die Förderungs

sätze des BAföG werden durch die Regelstudienzeit nicht berührt.

, Im Gegenteil - d i e  Regelstudienzeit soll den Studenten helfen, 

das Studium innerhalb der geförderten Zeit zu beenden.

f t

I



von  B e w e r b e r n  f ü r  den 

ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t  n i c h t  , 

z u r  B e h i n d e r u n g  f r e i h e i t 

l i c h e r  und d e m o k r a t i s c h e r  

M e i n u n g s -  und  W i 11e n s b i 1 -  

düng  g e b r a u c h t  w e r d e n  k a n n .  

W i r  w e r d e n  d e r  V e r t e u f e - ^  

l u n g  k r i t i s c h e n  D e nke n s  

e n t g e g e n t r e t e n J

5 .  W i r  w e r d e n  u n s e r e  P o l i t i k  
d e r  Ö f f n u n g  d e r  H o c h 

s c h u l e n  z i e l s t r e b i g  f o r t 

s e t z e n  , um d a z u  b e i z u 

t r a g e n ,  daß a l l e  J u g e n d 

l i c h e n  d e r  g e b u r t e n s t a r -  

ke n  J a h r g ä n g e  e i n e  q u a l i f i 

z i e r t e  A u s b i l d u n g  e r h a l t e n  

k ö n n e n .

6 .  W i r  w e r d e n ,  g e m e in s a m  m i t  

den  z u s t ä n d i g e n  s t a a t l i c h e n  

S t e l l e n  und den  O r g a n i ^  

s a t  i o n e n  d e r  A r b e i  t s w e l t  

d a r a u f  h i n w i r k e n , daß a u f  

a l l e n  Ebenen  e i n e  a u s 

r e i c h e n d e  Z a h l  von  A r b e i t s 

p l ä t z e n  g e s c h a f f e n  w i r d  und  

d i e  A b s o l v e n t e n  d e r  H o c h 

s c h u l e n  i h r e  Q u a l i f i k a t i o n
■^in m ö g l i c h s t  w e i t e m  Umfang 

v e r w e n d e n  k ö n n e n .  Dazu g e 

h ö r t  a u c h  e i n e  R e f o r m  des  

ö f f e n t 1 i c h e n  D i e n s t r e c h t s . 

W i r  f o r d e r n  d i e  S t u d e n t e n  

a u f ,  i h r e  A u s b i l d u n g  a l s  

e i n e  C han ce  z u  q u a l i f i z i e r 

t e r  B e r u f s t ä t i g k e i t  zu  b e -  
. g r e i f e n  und w a r n e n . v o r  

e i n e m ‘ A n s p r u c h  a u f  E i n 

kom m ens-  und S t a t u s p r i ' -  

, v i  l e g i e r t .  D i e  g e s e l l s c h a f t 

l i c h e  und  b e r u f  1 i c h e  Z u k u n f t  

d e r  H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n  

k a n n  n u r  i n n e r h a l b  d e r  g e 

s a m t e n  A r b e i t n e h m e r s c h a f t  

1 i e g e n .

W i r  r u f e n  d i e fcS t u d e n t e n  und  

d i e  H o c h s c h u l l e h r e r  a u f ,  s i c h  

ü b e r  d i e  Z i e l e  und  Wege e i n e r  

q u a l i f i z i e r t e n  A u s b i l d u n g  zu  

v e r s t ä n d i g e n .  Ü b e r z o g e n e  . E r 

w a r t u n g e n  müssen d a b e i  e b e n s o  

ü b e r p r ü f t  w e r d e n ,  w-i.e d i e  

e i g e n n ü t z i g e  D u r c h s e t z u n g  k u r z 

s i c h t i g e r  I n t e r e s s e n .  W i r  w e r 

den  d e n  P r o z e ß  d e r  s a c h b e z o 

g e n e n  V e r s t ä n d i g u n g  f ö r d e r n .

D i e  von  uns  r e p r ä s e n t i e r t e n  

S t a a t  1 i c h e n  O rg a n e  w e r d e n  a l s  

P a r t n e r  h a n d e l n  und  im Rahmen 
des, Mög 1 i c h e n  d i e  e r f o r d e r -  

1 i c h e n  H i l f e s t e l l u n g e n  l e i s t e n .  

W i r  w e r d e n  n i c h t  z u l a s s e n , daß 

d i e  S t u d e n t e n  a l s , - T e i l '  d i e s e r  - 

G e s e l l s c h a f t  i n s  A b s e i t s  g e 

d r ä n g t  w e r d e n .  W i r  e r w a r t e n  

a b e r ,  a u c h  von  den  S t u d e n t e n ,  

daß s i e  n i c h t  d u r c h  u n b e 

s o n n e n e  A k t i o n e n  i h r e  e i g e n e  

I s o l  i . e r u n g  V e r s t ä r k e n  und d i e  

K l u f t  z w i s c h e n  d e r  G e s e l l 

s c h a f t  und i h r e n  H o c h s c h u l e n  

v e r t i e f e n .  ’

Der Bundesminister für Bildung und, Wissenschaft, 
Referat für-Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
53 Bonn. 12, Postfach 12 01.24
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tH ,

Das W i n t e r s e m e s t e r  1 9 7 7 / 7 8  
s o l l  nach dem W i l l e n  v i e l e r  

S t u d e n t e n  e i n  S e m e s t e r  des  

P r o t e s t e s  w e r d e n .  E i n i g e  

w e n i g e  a b e r  w o l l e n  K o n f r o n 

t a t i o n  und E s k a l a t i o n .  F ür  

d i e  K u l t u s -  und W i s s e n s c h a f t s 

m i n i s t e r  von SPD und FDP h a t  

V o r r a n g ,  daß d i e  D i s k u s s i o n  

in  d ie s e m  S e m e s t e r  b e s t i m m t  

w i r d  d u r c h  r a t i o n a l e  P o l i t i k  

und d i e  B e r e i t s c h a f t  zu  g e g e n 
s e i t i g e r  V e r s t ä n d i g u n g .

•
We r s i c h  w e i g e r t ,  den s a c h 
l i c h e n  Kern  des s t u d e n t i s c h e n  

P r o t e s t e s  z u r  K e n n t n i s  zu  

neh me n,  w e r  B e r ü h r u n g s a n g s t  

und F e i n d b i l d e r  p f l e g t ,  v e r 
w e i g e r t  d i e  p o l i t i s c h e  V e r 

a n t w o r t u n g .  D e r  bequeme Weg 

m a n c h e r  P o l i t i k e r  und P u b l i 
z i s t e n ,  St immung gegen  d i e  

H o c h s c h u l e n  zu machen und s i c h  

a u f  d i e s e r  St immungsw oge z u r  

P o p u l a r i t ä t  t r a g e n  zu  l a s s e n ,  

kann  d i e  Lösung d e r ,  t a t s ä c h 
l i c h  v o r h a n d e n e n  P r o b l e m e  n u r  

e r s c h w e r e n .  W i r  a p p e l l i e r e n  

an d i e  S t u d e n t e n ,  i r r a t i o n a 
l e r  P o l i t i k  von r e c h t s  n i c h t  

d i e  u n p o l i t i s c h e  S e l b s t i s o l i e 

r u n g  a u f  dem Campus e n t g e g e n z u 

s e t z e n .  D i e  S t u d e n t e n  w e r d e n  

umsomehr V e r s t ä n d n i s  und 

U n t e r s t ü t z u n g  v o r  a l l e m  auch  

d e r  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  und 

1 i b e r a l e n  K u l t u s -  und W i s s e n 

s c h a f t s m i n i s t e r  f ü r  i h r e  S o r 
gen f i n d e n  k ö n n e n ,  j e  ü b e r 

z e u g e n d e r  s i e  s i c h  d u r c h  S a c h 
l i c h k e i t  d e r  g e sam te n  G e s e l l 
s c h a f t  v e r s t ä n d l i c h  machen.
W i r  wenden uns gegen D i s k u s 

s i o n s v e r b o t e  an den Hoch
s c h u l e n ,  a b e r  auch gegen g e 

w a l t s a m e  B e h i n d e r u n g  des H och 
s c h u l b e t r i e b s  s o w ie  geg en  I n 

t o l e r a n z ,  von w e l c h e r  S e i t e  
auch im m er .  Weder S t a a t  noch  

H o c h s c h u l e n  noch d i e  a n n ä h e r n d  

9 0 0 . 0 0 0  S t u d e n t e n  d ü r f e n  z u 
l a s s e n ,  daß d i e  A u s e i n a n d e r 

s e t z u n g  von m i l i t a n t e n  M i n d e r 

h e i t e n  b e s t i m m t  w i r d .  Auch d i e  

S t u d e n t e n  t r a g e n  h i e r f ü r  V e r 
a n t w o r t u n g ;  s i e  müssen w i s s e n ,  

daß S t a a t  und H o c h s c h u le n  Kon
s e q u e n z e n  z i e h e n  müssen,  i .nsbe  

s o n d e r e  auch  f ü r  d i e  A n e r k e n 
nung von S t u d i e n -  und P r ü f u n g s  

l e i s t u n g e n ,  wenn d e r  H o ch sch u l  
b e t r i e b  n a c h h a l t i g  b e e i n t r ä c h -  

t  i g t  w i r d .

W i r  nehmen d i e  P r o b le m e  d e r  

S t u d e n t e n  e r n s t .  W i r  nehmen 

e r n s t ,

-  d a ß s i e  S t u d i e n i n h a l t e  

und S t u d i e n b e d i n g u n g e n  

v o r f i n d e n  w o l l e n ,  d i e  

ih nen e i n e  q u a l i f i z i e r t e  

A u s b i l d u n g  v e r m i t t e l n ,



-  daß s i e  s i c h  gegen Lern  f o r 

men w e n d e n ,  d i e  d u r c h  s a c h -  

w i d r i g e  N o t e n k o n k u r r e n z  zu  

e in e m  f a l s c h e n  L e i s t u n g s 
d r u c k  f ü h r e n ,

-  daß v i e l e  von ihn en  noch 

immer u n t e r  s c h w i e r i g e n  

w i r t s c h a f t l i c h e n  B e d i n 

gungen s t u d i e r e n  müssen,

-  daß s i e  f a i r e  B e d in g u n g e n  

f ü r  d i e  V e r t r e t u n g  i h r e r  

I n t e r e s s e n  f o r d e r n ,

-  daß U n s i c h e r h e i t  v e r s p ü r t  

w i r d ,  ob f ü r  p o l i t i s c h e  

und w i s s e n s c h a f t l i c h e  

Ü b e r z e u g u n g e n  b e r u f 1 i c h e  

N a c h t e i l e  e i n t r e t e n  kön nen.

• • •  .

U n s e r e  P o l i t i k  i s t  d a r a u f  g e 

r i c h t e t ,  den S t u d e n t e n  e i n e  

q u a l i f i z i e r t e  A u s b i l d u n g  zu  

v e r s c h a f f e n ,  i h r e  E n t w i c k l u n g  

zu s e l b s t ä n d i g e n  und k r i - \  

t i s c h e n  M enschen  zu f ö r d e r n  

und s i e  a u f  v e r ä n d e r t e  B e - ’ 
s c h ä f t  i gu n g s c h a n c e n  v o r z u b e 
r e i t e n .

1. W i r  w e r d e n  in d e r  S t u d i e n -  

r e f o r m  d e u t l i c h  machen, ,  daß  

es uns n i c h t  um v o r d e r g r ü n -  

d i g e  R a t i o n a l i s i e r u n g  und 

V e r k ü r z u n g  des  S tu d iu m s  g e h t ,  

s o n d e rn  um F o r t e n t w i c k l u n g  

s e i n e r  I n h a l t e  und B e f r e i u n g  

des S t u d i e n a n g e b o t s  und d e r  

P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n  von

v e r m e i d b a r e m  S t o f f b a l l a s t .  

W i r  w erd en  d a r a u f  d r ä n g e n ,  

daß n i c h t  F ach eg o is m en  

e i n e  S t u d i e n r e f o r m  a u f h a l 
t e n ,  d i e  auch im I n t e r e s s e  

des S t u d e n t e n  l i e g t .  W i r  

w erd en  in Ü b e r e i n s t i m m u n g  
m i t  dem H o c h s c h u l r a h m e n g e 

s e t z  S a n k t i o n e n  wegen Ü b e r 
s c h r e i t u n g  d e r  R e g e l s t u d i e n  

z e i t  e r s t  an w enden ,  wenn 

dem S tu d iu m  r e f o r m i e r t e  

S t u d i e n -  und P r ü f u n g s o r d 
nungen z u g r u n d e  1 i e g e n .

2 .  W i r  w e r d e n ,  ü b e r  d i e  zum 
W i n t e r s e m e s t e r  b e r e i t s  e r 

r e i c h t e n  V e r b e s s e r u n g e n  

h i n a u s ,  d i e  S t r u k t u r  d e r  

A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g  v o r  

a l l e m  m i t  dem Z i e l  ü b e r 
p r ü f e n ,  d i e  w i r t s c h a f f -
1 ic h e n  P ro b le m e  d e r  d u r c h  
das B u n d e s a u s b i 1d u n g s -  

f ö r d e r u n g s g e s e t z  h u r  t e i l 
w e i s e  g e f ö r d e r t e n  S t u d e n 

t e n  zu v e r m i n d e r n .

3 .  fW i r  w erden  den S t u d e n t e n  

d i e  v e r f a ß t e  S t u d e n t e n 

s c h a f t  a l s  Forum i h r e r  

I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g  und 

h o c h s c h u l  p o l i  t  i sehen  

M e i n u n g s b i l d u n g  e r h a l t e n "  

o d e r ,  s o w e i t  s i e  es  w o l l e n ,  

neu s c h a f f e n .

W i r  we rd en  uns d a f ü r  e i n -  
s e t z e n ,  daß das O r d n u n g s 

r e c h t  und d i e  Ü b e r p r ü f u n g



Jnter diesem Thema steht in 
äieser Woche der 2« Teil ei
nes Diskussionsgespräches 
” über die Zukunftschancen 
der Studenten'8 in der Wo- 
chenzeitschrift "Die Zeit". 
Wir drucken diesen Artikel 
auszugsweise nach um an die
sem Beispiel Reaktionen in 
der Presse und der Öffent
lichkeit auf die Streikvor- 
bereitungen der Studenten 
gegen das HRG und die LHG- 
Entwürfe aufzuzeigen...

An der Diskussion mit d e r ' Redaktion der 
ZEIT über die Probleme von Bildung .und 

Ausbildung und Beschäftigung* nahmen teil: 
Stephan Albrecht, Doktorand "der politischen 
Wissenschaft, von 1972 bis 1976 Studentenver
treter in Hamburg; Professor Hellmut Becker, 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungs-' 
iorschung in Berlin;. Dr. Peter Fischer:Appelt, 
Theologe, seit 1970 Präsident, der Universität 
Hamburg sowie Professor Dr. Reimüt Jochim
sen, Staatssekretär Im Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft.

j  ZEIT: Die Studenten wollen streiken. Wiebe- 
pjurteilen Sie dieses Mittel der politischen Demon- ; 
^ stration oder der Einwirkung? I

| Jochimsen: Dazu zwei Bemerkungen: Die Stu- 
j. deuten streiken, nidic in erster Linie wegen des 

■.HRG oder wegen der Regclstudienzeiten, auch 
nicht wegen des Ordnungs rechts; wegen des Ord- 
nungsrechts vielleicht eher als wegen der Regel- - 
Studienzeiten. Die Regelstudienzeiten betreffen 
die Studenten, die .jetzt an der Universität sind, 
überhauptnicht. Sie betreffen ja erst diejenigen, 
die ab Somtnersemester:1978 irnmatfikuliert wer
den. Sie streiken Wegen der unsicheren Zukunfts- 
perspektiven dieser Jugend überhaupt, und dafür , 
habe ich viel Verständnis. Wenn ich manche Reak
tionen sehe, die es hier generell gibt, dann kann 
man wirklich nur die Hände ballen;, Ich muß ; 
sagen, da liegen genügend Probleme, die zu lösen 
vordringlich wäre. (Professor Jochimsen mußte 
hier die Diskussionsruride' aus Termingründen / 
vorzeitig' verlassen.) '. , *‘ 7 ' . ■ , ;

ZEIT: Scheiden HochsAulrahmengesetz und 
• Regelstudienzeiten : wirklich als Gründe. für den 

Protest der Studenten aus? ' , «■ '

- Fischer-Appell; Ich- halte die Kritik an bc* 
stimmten Regelungen des Hochschulrahmenge
setzes für den Ansatzpunkt, der-,die Studenten 

. gegenwärtig von bestimmten politischen Grup
pierungen aus und nach bestimmten" Strategien, 
die sie entworfen haben, ::,u einer Mobilisierung 
bringt. Dabei spielt eine Rolle, ob sich die Stu
dentenschaft politisch überhaupt noch organisie- ; 
ren läßt, nachdem sie doppelt so groß geworden 
ist w ie . 1967/68.- Es ist dies eine Strategie, die 
von bestimmten ho As Aulpol irischen Gruppen in
zwischen soweit getrieben worden ist, daß sie 
erstmals den Versuch maAen können, hi der gan- \ 
zen Bundesrepublik, zu glcidier Zeit .und auf 
möglichst gleiche Weise zu protestieren. Ob dies 
vernünftig isr. oder unvernünftig, steht auf einem *■, 
ganz anderen Blatt.’-. ' : ,

ZEIT: Gut, die Studenten haben für Ende 
November. : einen Streik angekündigt. Dieser J  
Streik soll J4 Tage dauern, wenn sie es durch-/

-W A s  f' i  ’T 1 t  J

halten. Es gibt ganz bestimmte Gravamlna. Die 
liegen zum Teil in dem allgemeinen Unbehagen, 
mangelnde JBerufs- und Arbeitsplatzperspektiven; 
die liegen zum Teil in der unbestimmten oder 
bestimmten Furcht, daß die Früchte der Bil
dungsreform ihnen .wieder weggenommen wer
den könnten, also die Mitbestimmung, hi den 
Gremien; sie Hegern sicherlich im Hochschulrah
mengesetz und in der Regelstudienzeit und 
schließlich auch in materiellen Dingen wie dem 
Bafög und der finanziellen Ausstattung über
haupt. Wie verteilen sich In der Argumentation 
der1 Studenten die'Gewichte? Was ist das Wich-.

■ rigste? " . . ' ■ f. . /  ;
Albrecht: Das ist. schwör mit einem Satz zu 

beantworten, weil natürlich die örtlichen Ge
gebenheiten unterschiedlich sind und auch die 
regionalen1 Gegebenheiten. Die ‘Studenten m 
Baden-Württemberg beispielsweise haben wahr-

■ haltig einen anderen Anlaß und Grund genug zu
streiken wegen des dortigen . Hochschu 1 gesetzes, 
das ganz einfach die Abschaffung der Verfaßten 
Studentenschaft .vorsieht. Bei den Hamburger 
Studenteir stellen ändere Gesichtspunkte des Kata- 
loges, den Sie genannt haben und den ich grund
sätzlich für die Beunruhigung unter den Studen
ten verautwortliA machen würde,* im Vorder- * 
grund.. ■■ ü .... .......  ... •
' ZEIT: Welcher Geslditspunkt? ‘

■ Albrecht: Das ist die Frage "der 'Ausbilclungs- 
förderung und‘die' Ausgestaltung der. Verfaßten 
Studentenschaft, hier vor allem der .ewige -Streit 
um die Frage des politischen Mandats. -

.ZEIT: Was wird denn .da Im Entwurf be
stritten?- . • • A ■ ■ ~  ̂ ; -

/  Albrecht: Das ist zum Teil ein Streit um 
Worte, aber nur zum Teil. Im wesentlichen ist 
es’,ein: Streit um politische Inhalte. Es ist Ihnen 

.' R  hdcannt, daiS früher in den fünfziger Jahren 
; kein "Politiker etwas daran gefunden hat, daß 
/'Studenten Fac'kelumzüge anläßlich des 17. Juni 
beispielsweise gemacht haben, aufgerufen dazu 
von den Allgemeinen StudentenaussAüssen. Ich 
will mich jetzt über die Berechtigung dieser Maß
nahmen-keines Wegs'ausiasseru Ich stelle nur fest, I 
daß heute-der Hamburger Allgemeine Studenten
ausschuß  ̂wegen eines Flugblattes, das zur De- 
monsu ation des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
m HaniDiirg zum 1. Mai 1977 auf rief, von einem 
Hamourger Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt 
worden ist.' ' ' v . '

Die Frage, um die es geht, ist: Kann man 
eigentlich ernsthaft eine Trennung von einem 
allgemcmpolitischcn Mandat und einem soge
nannten- hochschiilpoiitischen' Mandat vorneh- 

. men? Der Hamburger Entwurf mogelt .sich im. 
Grunde darum herum. Im Vorwort wird gesagt: 
selbscverständ! ich opohYiSciy.-s Mandat“. - Irr der 
Begründung heißt es, vian könne -beides eigent- 
lieh nicht .voneinander trennen, aber im Gesetz 
steht dann plötzlich hochsdmL,,poHlbcb.es Man
dat“. Das heißt .natürlich vor dorn realen Hin-
tergrund der Haml Reditsspreckimv{g: kein
poHtiscfins Mandat! i vs a i \:»t hier alte ■pr.onten,
üie iür meine Begr:die nucli. nicht klärbrfr sind.
Der. Deutschc Gewerk'-.cba lisnund hat Slich ein-
rieutlg tseit Ja!)ren posi r.i v für dieses po■litischn
Mandat •ausgcsprocl icm Die1 CDU in es"Ste■r Linie
wettebt heftig dagcpen, cmcl * mit ihren ?Cu den ten j
aus poli tischen Grüsidem '

-ZEIT r Wie stellt es mit dem' anderen Punkt..
der Ausbilduügsförca-rung? . f.

Aib rean: Dieses r.citam 'hm nizv/iv ’e e ■i kam.-
strophalc Ausmaße augenoumen, de heil .des
halb, weil es keine der f" idmjngs-
hüchstbetriige an die steigenden Leben dwm-ngw 
kosten gibt. Das, ' n\ lunnKhwHTn i T ddG 
% oti IWW gcsrandcu v /. ä ALb ' < Anpas
sung er: die ai'gerne ü i m  bm mr-d imLvnsimd- 
ruegs-hesterkuoiW .du — <. C ’nA 1 >, ßiirda-
geführt worden. Der I Lüh : mz' iiev.r Gw:t bei 
5S0 Mark. Durch das Ham hnb^rruki'u m ,eiz ist 
davon nun auch ’noch Un weiterer 1 d l zum 
Grundch. riehen. gernm.hr worden. LXernn Grund- 
dar Jenen liege im Monat FT 150 Mark und wird,” 
wenn jemand zum Brirpds ein wekerrimreades 
Studium macht, noch erheblich ;,ngchuben ■ *.uf bis

eine anaiogezu 100 Prozent des Gcsau.-.o«£r.vv$. hi
d iv t * C'V̂Un^ cs a jc ^ *-’e! der Graduierten' Tordcrung. •

- Dazu muß m 2n' sa<,ea, daß die. T.-Jternfrei- 
betrage ,m Bereich der . A io b iJ d u n ^V v A ru n "

“ Ü D . f  . " " 2̂ reif heü d sind' iväum m in-
hegt

: Bafög wurde

mögliche

er abstaiute Freibet;
200 Mark.

er Ansief*£ beschaff*:
chwIIc!ic-reouac? so

\n das Studie:
‘t: a\'Hir; dlcD zclcU
adv*»r :2 tn iinde sJa

mlvin- 
i gann- 
zu er- 

Bvege-

h ^ s t d i T  CmCm -'-i r -rhebÜAen. Schulden- ,



i]'-ME27: Nochmäls. .zurück zur Frage des poli-'"
" .D ie Studenten bestimmen heute

mit.1 Sie sind in  d en .Gremien. vertreten,- sie haben 
‘.das allgemeine Wahlrecht vorn 18. Lebensjahr an, 
■sie können sich a ls Staatsbürger politisch so arti
kulieren wie alle anderen auch. Warum braucht
■ der Student zusätzlich zu dem/ was er als Stu-
■ v deht: an ■ den , Hochschulorganen an politischer

Mitbestimmung, .'bereits . besitzt,; und zusätzlich 
o;£u,denvwas er als Staatsbürger an politischem 
:u Auslauf- .hat,...noch,: ein besonderes Studenten- 
:r -xnandat?. "’J -m-v.  /u ,n  t K:■

'30 000 Studenten stireren, darf man davon ans- v 
gehen, daß^ciiesc vc^H>rnh.c rein Jeden jßedan ken. 
daran iahrerJasscn, irgend'etwas8 könnte sie mit
einander verbinden. Dies sind alles Individuen, 
die ihren Geschäkert nachgehen und. durch den . 
Konkurrenzdruck, der  sich nun einmal in jeder • 
Institution entfaltet, eher auseinandergetrieben als - 
zusammengehalten werden. ‘

ZEIT: , Ist denn das politische Mandat ein. 
Bindemittel?

• •. Z E IT :, G 11t di es au 
. ^ U o m jm ß ^ p j> n th . o ß m :- 
Göttin gen,, den Asta ia
haben?- " •  ,

ioch,.' wenn extreme 
Chn oten. ~r Beispicl 

.Ile Hand bekommen
 ̂-würde ihncniiäch'.sechsiakugemdas-Stlp-.mdium ein
behalten oder bei längeren Streikzeiten ein Scme-z- 
ster nicht- anerkannt...Das 'letztere aber

-■ Ä lb r e c h t : - ! ch kann Ihnen das auf verschiedene 
ffWeise begründen- Der wichtigste Grund ist: wohl 
‘der/ daß"die: große Gruppe der. Studentenschaft 

1 eine Organisationsform braucht, um zu innerer 
WillensHldung zu.gelangen-.

ZE IT: Llat das etwas mir dem- politischen- 
Mandat'zu tun? Da-reicht doch allein der Rah
m e n  der Verfaßten.Studentenschaft. /

A . Älbrecht: Ja, das hat etwas mit der Institution 
lV der Verfaßten Studentenschaft zu  tun-. Das habe 
-..ich ja eben • ausdrücklich .gesagt. Es muß zu einer 
f : Willensbildüng 1 innerhalb. der größten und dazu 
■■v-am ’ .•schwierigsten ' zu organisierenden , Gruppe 
;; kommen. .Die Hochschullehrer haben an ihrem 

Arbeitsplatz das Telephon stehen. Ihre. Zahl in

der Hochschule Ist so begrenzt, daß eine regel
mäßig- Kommunikation, untereinander . möglich

"'ist.-
. ZEIT: Die Frage geht nicht nach der Ver

blaßten Studentenschaft, sondern nach dem poK- 
Dtischen Mandat, L . * -

n y Älbrecht: Das-hangt damit zusammen.'Wenn 
Gdie. Willensbildung der Studenten natürlich de 
a facto'überhaupt- kernen denkbaren, erst recht 
h keinen materiellen Sinn hat, wenn. sie anschlie- 
» -ßend auch nicht zum Ausdruck gebracht werden 

' |kkarm, so ergeben sich verschiedene Artikulätions- 
/ebenen:' Eine Ebene gegenüber der Leitung der 
‘ü Hochschule, die andere gegenüber der Offent- 
Hichkeit,- 'wobei ich davon ausgehe,; claß eine. 
, Trennungsrnöglichkeit zwischen... einer ;jbildungs- 
politischen Äußerung und einer sogenahnteh ge-' 

- ■'.seilschaftspolitischen Äußerung de facto gar 
■■nicht gegeben ist.-

f  ZEIT: Warum reicht es nicht, daß sich die" 
t Studenten in ihren politischen Organisationen 
; artikulieren? Warum dafür auch noch • eine 
z Zwangskörperschaft? • ■

Fischer-Appelt: Die Studentenschaft ist, seit 
Ges sie überhaupt gibt, noch,nie so gefährdet ge- 
 ̂ ■ wesen in ihrem inneren Z u s am men hang wie 

ü heute. ...Selicn Sie/ ln einer Hochschule, in- der.

D r .  Fischer-Appelt* -Nein. Eher ein Ferment, /  
ein Gärstoff in den .Prozessen der Willensbildung, 
die liier-in geregelten Verfahren auf demokrati
sche Weise möglich ist. Diese Willensbildung* wie- 

‘ der um hat eine große Bedeutung hinsichtlich der 
Frage, was Studenten eigentlich denken und ver
treten wollen. Das, was sic denken, kmm nach” 
ihrer Auffassung nicht einfach sektoral beschränkt 
werden. Die Studenten bestreiten gar nicht/daß 
sie .bestimmte gesetzliche Aufgaben haben, die sic ‘ 
auch -wahrnehmen,- vielleicht in-der jüngeren Zeit’ 
zu wenig wanrgenommen haben. Sie bewerben 
sich aber als Mitglieder von Gruppen, die cin- 
Programm vertreten, um ein Mandat. .Dieses Pro
gramm können sie als gewählte Vertreter der 
gesamten -Studentenschaft. nicht- einfach« vergesA 
sen, Sie glauben im politischen'Raum mit ihren. 
studcnrischen/Anliegeti nicht gehört, zu' werden,, 
wenn sie diese Anliegen nicht auch in ihrem-poli- 

• tischen Zusammenhang stellen., Dabei kann.es’. 
' unterlaufen, es kann aber auch gewollt sein, daß .

sich die politischen Aussagen vcrselbständ igen, zur ‘ 
; Agitation .werden. Dieses’Vorgehen hat nicht nur'
- Kritiker, sondern auch Kläger imd Richter- auf • 
den Plan gerufen. Die Abgrenzung des Zulässigen 
und des Unzulässigen' ist aber in vielen Fällen 

-für die Gesuchte und auch in der- Reehisaufsklrc 
.• der Hochschulen und'Ministerien sehr .schwierig. 
••/'Zwei Beispiele: Wenn der AStA zum  Problem 
•'der Jugendarbeitslosigkeit Stellung nimmt, weil; 
'es nicht nur um dip eigenen künftigen Arbeits
plätze geht, sondern die aller Altersgenossen,-1 

. dann wird man doch verstellen, daß die Stiiden- 
: ten sich dazu • auch, äußern 'wollen. .Das über- 
. schreitet aber im wesentlichen schon den Aktions- 
' raum, Her ihnen gesetzlich -gesetzt ist. Oder wenn 

./ein  Studentenparlament dazu. Stellung nimmt/' 
' wie . bestimmte Älternativvorstellungen, der/ge- 
’ genwarrigen Form der Ausbildungsförderung zu 

finanzieren sind, dann befindet es sieh bereits 
; auf dem politischen Sektor. Das Problem muß 

ja nicht so simpel verkauft-werden wie der Slo
gan „Bildung rauf, Rüstung runter*/, es tut, um 

■ diesen /  Zusammenhang zu . verdonfHchen. Der 
springende-Punkt ist meines Erachtens die Frage,

’ .wie" denn überhaupt eine sachdienliche Vertretung 
/  der studentischem Belange ohne die Beachtung 

ihres gesellsdiattspolitischen ' - Zusammenhangs 
•c.;-möglich- sein; soll... 1 zmm-Wo/v-u-?w zua M.-; /

Dr. .Fischef-Äp.pek: N e in . I c h  b in  n ic h t ,e in v e r 

s ta n d e n  m i t  studentischen* G ru p p ie ru n g e n ,  d ie  —  
ob  l in k s  o d e r rech ts —  d ie  E x is te n z  d e r  v e r fa ß te n  

S tu d e n te n s c h a ft a ls M i t t e l  z u m  Z w e c k  d e r A u s 

ü b u n g  des p o lit is c h e n  M a n d a ts  v e rs te h e n 'u n d  d ie 

se ‘•S tu d e n te n s c h a ft a ls  I n s t i t u t io n  fr. 11 e rfasse n , 
w e n n  das n ic h t m e h r m ö g lic h  is t.  S ie  b e w irk e n  I m  
E rg e b n is  dasselbe w ie  d ie  G e se tzg e b u n g  in  B a y e rn  

u n d  B a d e n -W ü r t te m b e rg :  d ie  A b s c h a ffu n g - d e r  

v e r fa ß te n  S tu d e n te n s c h a ft. Es g ib t  e ine  a n d e re  
M e in u n g ,  d ie  sa g t: D ie  A u s ü b u n g  des p o lit is c h e n  

.M a n d a ts  im  um sch rieb en en  S inne, is t  e ine  K c n s e -  
’ q u e n z  d e r 'W a h rn e h m u n g  a l le r  ü b r ig e n  A u fg a b e n  

—  s ic  is t  ve rb un den , m i r  d e r S tu d e n re n s d b a fa  .u n d  
in  e in e m  \vcatergchendc.r: S in n e  m i t  d e r  E x is te n z  

u n d  d e n  A m g a b e n  d e r H o c h s c h u le i D ie se  A u f 
fa ssu n g  e rsch e in t m i r  schön eh e r p laus ibe l-. E in ' '  

B e is p ie l:  W ir  ha be n  n e u lic h  im  S e n a t u n s e r e r  U n i 

v e rs i tä t  u n d  ü b r ig e n s  auch irr* S e n a t d e r  W c s td k u t-  

sehen■ R e k to r  e n k o n fe re n z  A u e  E rk lä ru n g , z tu n  

T e r ro r is m u s  m  d e r .  B u n d e s re p u b lik  besch lossen .. 
W i r  h a b e n  um  m it  de n  S t im m e n  a l le r  M i/g h e c le r  

je w e ils  e in m ü t ig  d a fü r  ausgnspfocheru  Ic h  In n  

z ie m lic h  s icher, da ß  d e r ' I n h a l t  d ie se r Erklärung 
das re in  akadem ische  M a n d a t  d ie se r S ena te  ü b e r 

s c h r it t .  Es is t  de nnoch  v o n  k e in e r  S e ite  h e r tn s ta t i- . ’ 

d e t w o r d e n , im  G e g e n te il:  Es b re ite te  sich so ei was , 

w ie  e in  G e fü h l de r .S o lid a r itä t  aus. W i r  s ind  o f t  ■ 

v e rsch ie d e n e r A ia u iu r /o  m o e r raev w a r  cs m o g ’.-.eh.. - 

e tw a s  ge m e in sam  z u  sagen. T ie  Um/ a h  c ie  la n g e  
•der re ch tlic h e n  Zru iass iqkect des p o iiu s c n e n  M a n 

d a ts  l ie g t  d ie  F ra g e  nach d e r m o d is c h e n _u n d  jn -  
ha ltH chen. Ü b e re in s t im m u n g  i n 1 eiert p o lit is c h e n  

A ussage . , - " /  ’f

dierim. nvot eiunw5 m < /  ih- ps <' ..
icherweise das Risiko de, jerd ĉn, die / en vor

der Tür stehen. Ich respekilcre ansonsten alle-Ver
suche der Studenten, eine innere .SoIi.darität,:Ker- e 
zustellen, die sich nicht nur durch UbcrUgungenä 
und Stcüungnahmeria sondern inögllchenveise 
auch, in Handlungen und Aktionen' äußern muß/-

il os anders GgCiUi^j -.eh m uv

h ZEIT: Herr fischer-Appojc, ä) kann, darf 
Streik ein Mittel der studemischen- F’oUtik sein.

b) kann, darf, sollte er ein Mittel der studenti
schen Politik sein-.ungeachtet -der Gefahren von. 
, Mißbrauch und - gewaltsamen Zusammenstößen, 
und dies ausgerechnet • jetzt, iri dieser ‘Situation?

Ailso generell und b) unter dem Opporturntäts- 
gesieiltspunkt. .. ,' ' .

* ' Fischer-Appeltr Aus meiner Sicht kann ein stu
dentischer Streik.—* im strengen. Sinne des Wor
tes «Streik" — schonv deswegen generell nicht

Solidarität gibt.

. ' Es gibt auch Animkhen d« für, daß che Senden-. ; 
ten selbst neue Wege gehen 'wollen und andere 
Ziele ■ solcher Aktionen Macn* bei,eaieiscv eise hw 
der DiirWATrurg ic / .z v ; ! -  • p z \ s ehe
ihnen. zRngeud • M*. Thci:<.r  ̂ . un G:1-
genstand haben, o/:-. r ac.i. ln-der Rom M :ruf- 
nahxne -mit anderen KrA-u-n de-: Bevölkerung ira r  
Sinne gegenseitiger hirrvr  r- iow Ln rß- .̂T A/ei'-e 
tvärc ü;.u/dbc>" durchaus' zu reden/ denp dadurch’ 
würde verhindert, daß oiu'c-'Uer etm-ih sich - 
selbst von den Y em w  amm.gen z v r--! *
gar jpd-'*m .aassoet ;ce. /:V ' .iv/r ;w rr . mm 
ist ein S-j'Eh, jeden Jo /■ /  - w A 'o v -
Wintersemester nur elr Re-.-Rmp der KWa/nutRc * 
angesi/i-'s der i?ceoK*'Ahc-r:c*.:a Hürgerschainrava!: - *' 
ier, die uns den SplJraum d.v Ho/hschv.D ■ be- 
td-ande*- ym-ra, ..* .ai IT  ' w*e s*ri
herausgMo M rr sl 'L ''s, J1 b. t.rr» t 
nungpfoem.-i des St.vks, uj a anegvld dm U r 
sache, daß in der Gf.c LwrcJ'idg.s' Grün
de des Pretests- gerade Mut. \  et oundeit - werden

.mit dm. firschcinm a- 'Vi i des Ts^'Ci mwm. in 
d.eser Siuiauoti durlen wr , s den Stiedieer.cn auch.  ̂
s.idi ..nechmhen W i o a  dG L m u \in .De
fiel aha gc reu-a, .-ve n/c >.j -miea. an c „.den. Ich:/ 
«•en: e w / ^  rd« • . / » " S. a •, fiv.r dm»
vor At-g^n /u iichc.1, r. d. kh :mn.h:- i'ircr
Griic-dp versrehc, die o'azu ;a::eü:i.:t haben, caÜ sie ' 
ihre Ai-fidssuegen in die UL‘mai‘lid\keir tragen.-' 

iney.'i Vorbringen v au s/v. u a» u " »r-stä »d- 
lich und so ur.berechtigt, ah daß die Aid ressten ’ 
nicht cnügw; davon a’V'.,L "... ■ o.6m e  . \a-u! aolh ■ 
u-n. i/'.an muß «n der i;o'L/, „an. ia t-aki. tsompro- " 
misse zu schließen. Dl cs ü-.; alle reines ci.m Rede, 
die ui an. nicht allein an T • SmOemen rhbf. n darf, 
•da sie cehr viel ecravaern i-dögLchkoimn haben,-'"' 
ihre.Vorste11 ungen nuael-zuvciz.-n als die Politiker,

m Betracht kommen, weil er die Analogie zum
ArhMMmrnpf eigentlich nicht.bestehen kann. 

. ’ Z E I T :  Wo liegt der Unterschied?

an che sie sich Wendern D-'U.mg'Ti /• -, ; r^’t. ds.\

Fischer-Appelt:- Das Risiko, das übernommen 
. werden muß, wenn Arbeitnehmer einen Betrieb 
bestreiken, 'ist'für die Studenten bisher jeden falb 
nicht in... gleicher. .Weise..- gegeben, es sei. denn, es

Appel! eher an die ae /c:S e ite- zu richten und 
sagen: Acer nicht w /L ehre' 'viroaa-z.nu/  ̂ au d*e- 

‘ .vera Staat-die MenWi': crfü‘iu /  ,-r megu doch xU-. 
. erhcuovrn ge!oea, cLh d ei Aühu>on noch
iirimer izekonnmt uod ln icgc;Avion V. »*i -u auf- ■ 
gematimc-Ti werden kann, ohne. c!uß .ueswegen die ‘ 
parlatnentarische Dcm okra/e l>\ !ä vu- zosrelk:- 
.werden muß, an der ich nicht rütieln-ni/ezuu-z - •/■'

i



ZEIT^  Ist Streik eigentlich verboten, oder ist er
v  nicht erlaubt?

Alhrechi: Tw gibt überhaupt keinerlei Gesetze 
wr mögliche und nicht mögliche• studentische. 
artuM maikiJthmen

Tiscbcr-Appclt: Die Studenten können Veran- 
airungen.ueinkloibeii., Es ist allerdings eine aka- 
mMsehe Ainvesenheitspfileht aus - der inneren' 
’auur' der.Sache zu .konstatieren, wenn das je.wci- 
;üe Studienziel ries Senators erreicht werden so!!.

ZEIT: Wie verhält sich der überwiegende Teil ’ 
t Studenten bei einem Streik, ja schon bei der ' 
rabstimnvung?, -j * . *;

E Leber-Appelz: Man muß prüfen, ob Mdi Gründer 
kennen hissen, die'das Verhalten der größeren 
die- der Studentenschaft möglicherweise streik- 
•lericrend'od'er streikabwehrend bestimmen. Die 
reressahte Frage• dabei' ist: Was' denken zwei, 
rittel einer Studentenschaft, die nicht in  einer 
rabstimmung.. über die- Durchführung eines 
re 1 ks teil nehmcn ? •• Was denken 63 Prozen :, 
e Im Sommer seinester nicht ’ teil genommen ha- • 
n? 37. Prozent haben .an der Urabstimmung. 
Kanoinmun, Was denken ■ diejenigen, die im 
intersemester, -wo es wieder eine' Urabstimmung 
3t, -nicht "teilnehmen? /  Diese haben- n ä m -- 
h durch'ihre Entscheidung praktisch ein Votum 
r die. Mehrheitsentscheidung der übrigen zu- ‘ 
uhIc gebracht, haben; dabei aber bestimmte 
n büßen- in Kauf genommen: Unsere Vermutung ! 
htWohin, daß diese den. Streik tolerieren und 
ß sie. dabei von Gründen geleitet werden,,die 
zt allerdings in etwas, tieferen. Dimensionen 
gen amd möglicherweise noch gar’nicht zu'einer-’ 
wußten politischen Vorstellung, die.handlungs- • 
itivicrcnd geworden ist, gekommen sind. Die 
.entliehen Akteure »geben ganz’ 'klar, an, „wes- 
igep sie streiken. Aber das Verhalten der großen 
ehrheit wird möglicherweise'auch durch .andere 
’ünde-bestimmt. . - A m . MD /.•, ;

Al brecht: .Generell kann man nach meiner 
emong den Streik im Wintersemester nicht los- 
tösc von den langjährigen Versuchen der $tu-' 
nteiischafren sehen, bestimmte Regelungen des 
j eh sc hu I r a h m e n ges e t z es zu verändern, JcK'selbst. 
i in den Jahren 1969 bis 1974 dort mit aktiv • 
vesemMch habe einen großen Teil meiner.poli- 
:nen ..latigueit m der Auseinandersetzung mit • 
sem ipochschuirahmengesetz verbrächt. Der 
terielle ErroJg bei der Verabschiedung dieses 
setzes'war gegen Null. Das.konnte nicht ohne 
gen bleiben. . ' * . . ' '

gD te S tu denten sch aft^  wie sie'in Hirer Ausm 
bildungssituatioti konstituiert ist, hat natürlich* 
n u r b e st in. i m t e A r 1i k u k e r u n g s i n Ö g I i c h k e i t e n in 
den politischen Raum hinein: erstens Mkalled- 
schaft in politischen Parteien, zweitens in sehr 
viel, geringerem Umfang“ Möglichkeiten gewerk- 
senäftuener Organisierung •— sie sind praktisch 
nur in der Gewerkschaft Erziehung ‘und Wissen
schaft gegeben,^ weil die anderen DCB-Gewerk.-* 
schäften keine Studenten äufnehraen —, drittens 
politische 'Hochschulgruppen;' auch das ist ehr 
Prozentsatz, der unter 1 ’Prozent der Gesamtstu
dentenschaft liegt.  ̂ - f ’ - • ,

,  ̂ Also,, wo,liegen jetzt nach außen'hin die Mög- 
/ iichkeiten? Man kann-Flugblätter verteilen, man 

jvami eine Demonstration 'machen, man kann Ak~ 
tiomrage^ organisieren, indem man in die Stadt 
gehr und'einen Aufruf vorteilt: Liebe Bürger, , 
dies sind.unsere Probleme, und es'sind Probleme, * 
die nicht-mir uns-angeben, weil 'VerschJechteruug 
m der LchrerausbiUC:;; J.eiSc,' eure Klidc-r nU -  
äen in, ein paar' jUre-i scaicchccre Lehrer krie- 
gen. . ,

LXxnn c!e»bt die iVlcUehkW, einen Vorlesun-'s- 
srre;;v zu^veranstalren, Vier ja, so ist es- jedtniel» ‘ 

Ji« duru» ' VDS-Mitgliedervcrsämtnlu,^
<;ln Descm jaiir, aicht das Ziel hat, Veranstakun- 
... gen mer Universität- zu-boykottieren*;' z t  stören "

; Owti ausiahen^zu^ lassen. Der Smn dieses Streiks .
; m  von den ADS-Grcmien, die ihm beschlossen 

.. -naoen, so oeanier.t, daß man erstens "‘über die ge- 
. warn ge ^bijaungspoh tische Situation u\ der

Studciuetiscnaft aulklaroa yriii und zweitens F o ' 
m.en einer — Tie es genannt wird — dstnokraVi- 
sehen. Gegetihochschule praktizieren w ill Also 

, zum Beispiel alternative Lelirinhalte in Verarw: 
staltungen. emzubringen, eigene Lehrver'anstal- 
tungen .̂riurciizurühren mit Inhalten,- die in .dem 
vorgeschnepenen - Curriculum nicht" enthalten 
,s:na. Das^smd Vorhaben, die eigentlich gar nicht 
S'o speKtaKuLir sind., Aaich hier wie beim politi- ’ 

■sehen Mandat-gilt im Endeffekt: In der Ö ffen t-  
ncniteit werden hinterher immer nur.die Studen- ‘
tenigenannt, die sich mit den Polizisten orügeln ; 

xoowoni es vielie;ehe nur!OG .von 30 0J0 UmL f. ’

;• txcher-AppcU: Man kann, nicht ohne eine <>e- 
wrsse Bitterkeit feststellen, daß sich die Studen
ten zwar politisch, aber nicht in der Wahl Ürner ' 
btraregten emdentig von denen.distanziert haben, 
aHMiire/inuegen durch eine eigene Form des Streiks 
nniMiraucnen. Das smd die inilihauten K-Crupnen,
Ich weiß sehr gut, daß die ‘Studenten, selbst bis •' 
neuro ke:h Rezept haben, wie sie mit jenen fertD- 
werolen kön 1011. ‘ D

ZLl'E: Glauben Sie denn^ffß  An Studcnteiir 
' streik die Büdungslobby im Lande stärkt?

sIlipi cc!)l: jL/i* stariit mc v-‘ klaucsloiehv v. enn1 
e r o i i n e s c 11 a d 11 c h c I *. ?. i\ 111- r s c h. c 11: i: n i; c n 11 u r c I s:; u - 
getührr zveden kann; wann-der öLvndiciikeit 
vc amt um werden kann, daß die grundlegenden 
ZieivorsreUimgen der Studenten weder auf Privi

legien gerichtet sind noch auf eine Mißachtung 
derjenige!' hinauslaufen, die sich in einer schlech
teren Situation Botin den, zum Beispiel der Arbei
terjugend. f .
-Das Tcrrcrismusproblem Di: ' eine Sache,' der 

man durch politische PassL-dtät rddtt aus weich 
kann. Ich kann nicht vom heutigen Tage an sa
gen: Ich darf mich nicht mehr öirewdieh IrrufScig • 
arnkuheren. weil mir sonst der Vorwurf- des Ter- 

■roiiwniis cutgegengesch.leude.rt wird.

ZEIT: Der Sinn der Frage v. ar nicht, cb man . 
sich nur kadsFher Äußerung zu enthalten habe, 
mindern ob cs iiicln opportun nein könne, ölt ent
liehe Aufkäufe-zu verhindern, hei denen cs in die
ser gereizten-Atmosphäre erst reJv; zu Zusam
menstößen kommen kann und bei denen mar* 
ruckt ganz ausichiießcer darr, - daß' die olrenhar 
rücksieh Moser, Mitglieder der ‘RAF sich irgend- ' 
welche;: Vorkommnisse bedienen, um ehe öit.ua- • 
non. zu verschlimmern. Ist dar Streik zur Zeit 
wirklich vernünftig — auch politisch GeruLiiitig?

Becker: Daß der Streik- eine politische Waffe 
der ’ Studentenschaft bleiben solltet sch Um mir - 
relativ sei bstyer stäu dl ich zu sein, weil ich der 
An di ein 'bin, daß die A u sekoa ad ersetzun g für di'e 
Studenten -rächt nur in Vorm von Rc<:oUnionen, 
sondern auch von Aktionen geschahen muß. Da
bei kom m  e> vor M im  daram an, A, es Jeu Stu-' 
denten gelingt, itn Einzelfall tu venmrccin, war- ■ _ 
m  Zc streiken. Ich glaube, daß das‘bei den bis
herigen Streiks hoch nicht gelungen ist. ■

Vkätcr kommt es darauf an, daß sie sich ganz 
deutlich gegen die provokative Umwandlung von 
Vorlesuragsvc/weigerung in Voriesungsverhuide- 
rang und Attacken aiif Beteiligte wenden. Ihre be- 
sondere-Frage, ob das nun gerade in clier.cm politi- 
sehen Momcw.so besonders praktisch ist, die wird ; 
möglich er weise midi von den Studenten selbe: er
hoben. Denen wird sicher deutlich sein,-daß dieser 
Streik politisch in eine ungünstige Zeit Liiit. Ich -. 
würde nur sagen,- wir könnet» ums nicht vorn Ter
rorismus auch noch aiiicrkawir ..lassen, daß wir 
Auseinandersetzungea, die da sind und die ihre 
Gründe haben, einfach abblocken, weil .wir alle 
.in der Terrorismusbekärnpfung auf gehen.. _ Die 
hochschulpolidsche 'Auseinandersetzung '> ;St 
schließlich so. relevant, .daß sie' in diesem Sinne 
auch ein Bestandteil des politischen Lebens ist.

Im übrigen ist der S vd k , wie ule G m u  k- 
schalten genauer r,U ir ;cud I m ä  .u,e,ä' -v u - w , 
ein pokiisches Kampfnät »c;. dos EAi eoi'-m  m 
schrak ub-u.izi'. d’es er/'J m  t ; '• - emeh
einen sparsamen Gcbraiu.o, J\Lin muß ah.„r ande
rerseits sagen, daß navüriicfi Gesetzgebungen — 
wie das 1 Iccbschulrahmengcse:z -r , die h\i wo-

- ^e-uvueuvr auf Parcckom prcuho i ber->:a;r, mog- 
, - licherweisc so sachf-covi auMallenZ daß bei 

den Bctivfieneri deutiiehe p c‘’*üJiU L m^äonen 
ausIö.WTL

> Das IMochscIujlrahmcngciCi/^t v re nicht so ge- 
vveraen, vrcnii es • enr v-c:».;•■* r-.-:r die Koalition 
oder-che CDU gerwwM Ihn ... 'SEno :k 1 .-e;h-. n 
hä-igci. And., nig mir d> ; »m-moudlMü mak-
ter zuwmwuj. Lm JM e i.K C e ;*.iE im
Venni n in ngsa es U'huß *.Ul rr K ukn ut et i U ts . bin
wirküMi der An sich C d■ u>: |>‘dilh.t:hc. Korn-
.ui c m > s c b r a 11 c;icn, a i■»e *• r‘o  1 M i.d . ;*' Ul ,r Wg nurn
Komprom ■ iS, deu IMM: c rAi siel uäic’nmt :'Ludr-rla-
per au.* Mlun“ Suteri Jet — wie dMsi

s .ävulrahr a-;u;cuu/.. I.); ••a_ puid’ aber au-. Il_ CÜC*
Men ächkuit I: esrie.-u, di. Iuc,;;/.r -u
Uua ẑ -Ci ü . v..i.r .ns t , oc ; vk, . ,Er
klärung, wenn, man nick': ca- ‘mir ha cd. ne Er o- 

^ i  -tes-tpotentiad weiterhin in denMMviiergrunMäc.ä-:eÜ

’* 1£'D ‘ML ac I'« u mwti . rn rn i:  * w t i
hang gern noch ei um n ' ; zu aim  ikrmm e js~ 
problem -sagen. £in Teil des lihutiacn Tw.roris-- 
naus ist ja darauf zurück.* u: -.d‘ daß es viele 
junge Leun; tnba die pku r-m U ä MAg \ .w sic 
u m  hrmvr um n o;er . m-,.n *ru , iv;n:; Aün«”n 'n- 
iolgoti vtn ruw'mu , , - _  M ,»,M. in  «/e
Falle alles kaputt. Das ist Mi der jüngeren Terra- ;• 

•rn leagen-vudnn ganz a n M :e in der euwur. 
Diese Hnltimg, du; -gehumm ; * u is ML', 1 - ulcre 
ist,- wird 'Lh men .. '*r f d ls ' • - i,
wenn man Mg nimm Aiu.u - u ;  r.ii.t.L ;/ie sie r.ue. 
einmal in eiivan dcmciniM'-uhn< a ;uu..;u veg/doen 
sind, von vornherein mummMcim

■ Das bedeutet nicht, 'daß ich diesen Streik mite, 
seiner‘Motivierung bejah-:*. Da für weiß ich rächt-- 
genugMwie er im cluzcMiw begtündu: wird. Ich 
wdl nur sagen: Streik an den muß iür die Brü- 
denren cm Mniei r !eibiw s'e aber. - mk
sie ilm anwenden, in der Lage sein, ihre Zicie,ge- ■ 
nau abzustecken und vor Mißbrauch-zu schüczcn.



Gemeinsame Presseerklärung der Allgemeinen Studentenausschüsse 

der Technischen Hochschule Darmstadt . 

der Staatlichen Fachhochschule Darmstadt 

der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt

i . Darmstadt, den 2,12.1977

In jüngster Zeit wird in der Öffentlichkeit häufiger über die 

Probleme der Studenten diskutiert. Anlaß hierzu sind, insbeson

dere die Gründe wegen denen die Studenten bereit sind Kampfmaß

nahmen bis hin zum Streik zu' ergreifen. Die Allgemeinen Studenten

ausschüsse der drei Darmstädter Hochschulen wollen diese im fol-, 

genden noch einmal, verdeutlichen..

In den letzten Wochen wurden an allen drei Darmstadter Hochschulen 

(FH, EFH, TH) Urabstimmungen durchgeführt, die über eine Beteili

gung der Darmstädter Studenten an den geplanten bundesweiten Streik

maßnahmen der Studentenschaften'entscheiden sollten. Die Mehrzahl 

aller Studenten, die an der Urabstimmung teilnahmen, sprachen sich 

für einen Streik aus. Auch an.der Technischen Hochschule Darmstadt 

drückten mehr als 4.000 Studenten Ihre -Bereitschaft aktiv an Kampf

maßnahmen teilzunehmen aus. Jedoch wurde die vorgeschriebene 2/3^-Mehr- 

heit der abstimmenden Studententknapp verfehlt.

Die Ergebnisse den Urabstimmüngeh dokumentieren die große Bereitschaft 

der Studetnen sich aktiv gegen die ständig zunehmenden Verschlech-• 

terungen ihrer Ausbildungssitüation zu engagieren. Dieses Engagement 

richtet sich insbesondere gegen die wesentlichen inhaltlichen Be

standteile des Hochschulrahmengesetzes, die auch im hessischen An

passungsentwurf der Hochschulgesetzgebung enthalten sind, wie

- die Regelstudienzeit verbunden mit der Studienreform

- das Ordnungsrecht als Sonderrecht für Studenten

- die teilweise Abschaffung und totale Kontrolle der Selbstverwal

tungsorgane der Studenten durch den Staat. ’

Mit der Regeistudienzeit wird versucht, aus den Hochschulen Lern

fabriken zu machen, in dem die durchschnittliche Studiendauer von 

jetzt ca. 12 Semestern (6 Jahre) um 1/3 bis zur Hälfte gekürzt wird. 

(3-4 Jahre). Statt einer breiten Grundausbildung im jeweiligen G e - - 

biet, die nötig ist, um der sozialen Verantwortung, im späteren Be

ruf gerecht zu werden, können dann nur noch, beschränkt die nötwen-



digsten Kenntnisse eingepaukt werden.

Mit dem Ordnungsrecht soll ein Sonderrecht für Studenten geschaffen 

werden, obwohl schon ira bestehenden Straf- und Verwaltungsrecht aus

reichende gesetzliche Regelungen zum Schutze der Hochschulen und 

ihrer Mitglieder vorhanden sind. Die Folgen des vorgesehenen Ord

nungsrechts wären die Erziehung der Studenten zur Kritiklosigkeit 

und Teilnahmslosigkeit hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen und ge

sellschaftlichen Verantwortung.

Die Organe der Verfaßten Studentenschaft (AStA und Fachschaften) 

sollen in ihren Wirkungsmöglichkeiten eingeschränkt werden? in 

Baden-Württemberg wurden sie.mitlerweile sogar abgeschafft..Dies- 

bedeutet eine ungerechtfertigte Einschränkung der Interessensver

tretung der Studenten und ist ein Schritt hin zum weiteren Abbau 

demokratischer Rechte auch in der Hochschule.

Obwohl in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen die Einwände, 

Befürchtungen und die Kritik der Studenten an diesen gesetzlichen 

Maßnahmen von immer mehr“Politikern und Wissenschaftlern als be

rechtigt angesehen werden, wird in manchen Hochschulen versucht die 

studentische Kritik zu unterdrücken. So wurde zum Beispiel an der 

Katholischen Fachhochschule Mainz der Versuch durch eine Urabstimmung 

ein WillensbildüngSprozess unter den Studenten einzuleiten, durch 

Amtsenthebung und Hausyerbot des AStA's und anderer an der Vorbe- ^  

reitung beteiligter Studenten durch die Hochschulleitung verhinderi^

Die drei .Darmstädter Allgemeinen Studentenausschüsse halten ein 

derartiges Verhalten der Hochschulleitung für nicht geeignet die 

bestehenden Probleme an den Hochschulen sinnvoll zu diskutieren und 

zu lösen.
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Landeshauptstadt Stuttgart Amt für <£n tliche Ordnung

PwM rnm 1« 7000 SwWfrt 1 ________

Gegen Brofangsbakermtnia
Herrn
Ulrich Tost 
Sternenfelserstr. 5

7100 Heilhronn

M̂qßm Arweldung voa

21.10.1977
»mmwtl

S öffentliche Versacsalung 
Aufzug 

in Stuttgart

Bushungs Zeichen: 5 • 4921'-. 700072 • 8
Bitte bei jeder Zahlung oder Rückfrage angeben

Sp* MfccfcMMtot: Monlas, 04««w1»f, Ooar.»r«4ag. Fr.lt.«
1.30 -12-99 .Ufer ' ' ' - I

MWM(k 3.10-15.30 uW
CforfcHtei'plati 17 Z im m m r 34

BcwMtw **?• Dwm7*w.W (0711)

Herr Haas  ̂ 216 - 2 0 1 0

Umw Zetdw» Ta«

32-611 4 . Novem ber 1 9 7 7

Aufgrund der §§ 13 Abs. 1 und 18 Ab©» 2 des Gesetzes über Versaamlungen und Aufzüge 
(Versaamlüngsgeeetz) ross 24.7.1955 (BGBl, I S. 6Q4 ) und des § 4 6 Abs, 1 Hr. 9 der 
StraBenvericehreordnung ergeht folgender

B e sc h ei d »

1. Die von Ihnen angeaeldete Veranstaltung
des- Zentralen Aktions-Komitees der baden-württembergischen Studen-

-♦«weHtflflar« «  von Plakaten und Transparenten sowie mit Plugblatwerteilung -
am Mittwoch* dem 9- November 1977

wird von nachstehenden Auflagen abhängig gemacht.

2. Bis Ausnahnegenehnigung von dem Verbot, Lautsprecher oder Megaphone zu betreiben, 
wird in stets widerruflicher Weise erteilt, und zwar beschränkt auf die Kundgebung 
für die Anlage bis zu einer Höchstleistung von 
50 Watt,

3* Die Verwendung von .
200 Ordnern wird genai^igt. ■?

4* 'Gebührt' , ' / * * * ,

y  3 IS5 nach flr, 283 GcbTSt zur Gat(StHvnbr(hung für. MaSnahetfl ia StraSenvurkthr
(lusnahmegenehfidgung zum Betrieb von Lautsprecheranlagen)

20>—  SM nach § 3 d»s Lfetefi
(Genehmigung *ur Verwendung von Ordnern)

70'_ JOM insgesamt

Auflagen, Hinweise, Rechtsbehslfsbelehrung und Zahlungsaufforderung uaaeitig bzw, 
auf dem Anschlu3blatt, ■

Bitte wenden
t*. teaaeea <©cs m m m  ra«bA m,. üM-fw <«xz «0 iooto) : 7-23er: «u <1
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A u f l a g e n

1* Verantwortlicher Leiter der Veranstaltung ist Ulrich. Tost.

, Ihm obliegen die in §§ 8 ff des Versasmlungsgesetses genannten Rechte ' 
und Pflichten* Sr hat ständig anwesend zu sein und ist für die Durch«
Setzung der Auflagen verantwortlich*

2. Es sind *
20Q Ordner einzusetzen.

5, Der^verantwortliche Leiter hat diesen Bescheid mitzuführen und auf Var«
,r langen der Polizei vorzuweisen*. Er hat für den ordnungsgemäßen Ablauf 

der Veranstaltung zu sorgen und ist dafür verantwortlich, daß die An
gaben in der Versammlungsanmeidung über den zeitlichen und räumlichen 
Verlauf - ggf. in der durch Auflage geänderten Fassung - eingehalten 
werden. Er muß Bit seinen Anweisungen jederzeit alle Teilnehmer der Ver
anstaltung erreichen können*

4* Vermag sich der verantwortliche Leiter nicht diirchzusetsen, s o  ist^er 
verpflichtet, den Aufzug für beendet«zu erklären bzw* die Versammlung 
zu unterbrechen oder zu schließen* Kommt es zu Tätlichkeiten, so hat 
der verantwortliche Leiter die Versammlung au, schließen bzw. den Aufzug 
,fttr beendet zu erklären und die Teilnehmer aufsufordern* sich sofort 
zu entfernen*

5. Der jverantwortliohe Leiter hat den Teilnehmern .den Schluß der Veranstaltung 
deutlich bek&nntzugeben und sie aufzufordem, sich zu entfernen, zu zer- ~
8treuen und von weiteren dann gesetzwidrigen Veranstaltungen absusehen.

6* Der zeitliche und räumliche Verlauf der Veranstaltung ist wie folgt 
einsuhaltens
1:4.00 - 15.00 Uhr Anfahrt der Busse und Sammeln der Teilnehmer ■ 

auf folgenden drei Stellplätzen:
a) Um.versität Stuttgart, Keplerstraße
b) Marienplatz/Tübinger Straße
c) Neckarsträße, zwischen Heilmannstraße uadNeckarto

15«00 - 17.00 Uhr Aufzug in drei Marschsäulen, von den Sammelplätzen 
zum harktplatz. v

Marschsäule a) Keplerstraße - Kriegsbergstraß© - Hegelplatz - 
Hegelstraße - Rosenbergstraße - Seidenstraße - 
Berliner Platz - Schloßstraße - Silberbürgstraße - 
Reinsburgstraße - Marienstraße - Königstraße - 
Eberhardstraße bis* Tagblatt-Turm (Wende auf die 
Gegenfahrbahn) - Königstraße - Planie - Münzstraße - 
Marktplatz.

Marschsäule b) Marienplatz - Tübinger Straße - Eberhardstraße
bis Tagblatt-Turm (Wende auf die Gegenfahrbahn) - 
Königstraße - Planie - Münzstraße - Marktplatz.

Marschsäule c) Neckartor - Neckarstraße - Konrad-Adenauer-Straße 
(Seitenfahrbahn) - Charlottenplatz - Holzstraße - 
Markt Straße - Eberhardstraße - Königstraße - 
Planie - Münzstraße - Marktplatz.

17.00 - 18.00 Uhr Abschlußkundgebung auf dem Marktplatz.
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7. Die Ordner müssen während der ganzen Dauer der Veranstaltung anwesend 

sein. Der verantwortliche Leiter hat die Ordner über ihre Aufgaben zu 
belehren und sie anzuhalten, gegen Störungen in angemessener Form 
einzuschreiten«

8 * Lautsprecheranlagen fLautsprecherwagen, Megaphone usw«) werden grund
sätzlich nur für Kundgebungen zügelassen« Bei Aufzügen dürfen über 
sie nur Weisungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung durchgegeben 
werden« Außerhalb des Veranstaltungsgebiete darf die LautSprecherüber
tragung nicht störend wahrnehmbar sein«

9« Sanitätsdienst und ärztliche Hilfe sind bereltzustollen«

10. Pur die Beseitigung weggeworfener Flugblätter ist zu sorgen.

H i n w e i s e

1« Die Polizei kann eine Versammlung bzw« einen Aufzug auflösen, wenn-von den 
Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird 
oder wenn die Voraussetzungen zu eines Versammlungsverbot gegeben sind« 
Sobald eine Versammlung bzw. ein Aufzug für aufgelöst erklärt ist, heben 
alle Teilnehmer sich sofort zu entfernen« -

2. Für die anläßlich der Veranstaltung etwa entstehenden Schäden haftet heben 
dem Verursacher auch der Veranstalter und dor verantwortHohe Leiter.

3« Auf die Strafbestimmungen, insbesondere der §§ 111, 125 und 240 des Straf
gesetzbuches und der §§ 25» 26 und 29 des Versammlungsgesetzes wird beson
ders hingewiesen.

4« Die Aufschriften der Bitgeführten Plakate, Transparente und Flugblätter 
dürfen nicht gegen die Strafgesetze, die verfassungsmäßige Ordnung oder den 
Gedanken der Völkerverständigung verstoßen«

5« Die Ordner müssen ehrenamtlich tätig, unbewaffnet und volljährig sein«
Sie sind ausschließlich, durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung 
"Ordner" tragen dürfen, kenntlich zu machen«

6 « Es ist verboten, Waffen bei sich zu tragen. Waffen im Sinne des Versamm- 
lungsgesetzes sind nicht nur Schuß-, Hieb- und Stichwaffen, sondern auch 
u.ä. Steine, Stöcke und Latten«

7. Es ist verboten, Uniformteile, Uniformen oder gleichartige Kleidungsstücke 
als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen«

8 « Alle Versammlungsteilnehmer sind verpflichtet, die zur Atifrechterhaltung 
der Ordnung getroffenen Anweisungen des Leiters oder der von ihm bestellten 
Ordner sufbefolgen«

9. Die Polifbi kann Teilnehmer, welche die Ordnung fröhlich stören, von der 
Veranstaltung ausschließen« Wer ausgeschlossen wird, hat die Veranstaltung 
sofort zu verlassen«

10« Auf Flugblättern, die verteilt werden, sowie auf angeschlagenen Plakaten, 
muß der Drucker, der Verleger, beim Selbstverlag der Verfasser oder Heraus
geber gemimt werden (Impressum)« Ansfegobsn sind Bane und Anschrift«



11. Weisungen der Polizeibeamten sind zu befolgen, insbesondere hinsichtlich 
der Unterbrechung von Marschkolonnen aus verkehrlichen Gründen und der

^sofortigen Entfernung.von beanstandeten Plakaten und Transparenten.

12. Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge sind innerhalb 
des befriedeten Bannkreises des Landtags von Baden-Vürttemberg verboten.

1 3 . Etwaige Sammlungen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Amts für öffent
liche Ordnung der Landeshauptstadt Stuttgart. , -

Rechtsbehelfabelehrung

Gegen diese Anordnung ist Widerspruch nach den §§ 6 8 ff. der Verwaltungsge
richtsordnung (VvGO) vom ,21.1.1960 (BGBl. I S. 1 7 ) zulässig. Der Widerspruch 
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Amt für Öffentliche Ordnung der Landeshauptstadt Stutt
gart (Anschrift siehe Briefkopf) zu erheben. Die Frist wird auch durch Ein
legung des Widerspruchs beim Regierungspräsidium Stuttgart, Breltscheidstra&e 4, 
7000 Stuttgart 1, gewahrt.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht Stuttgart,, 
Ölgastraße 54, 7000 Stuttgart 1, erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ab
lauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, ' 
außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist ge
boten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung 
des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage ist gegen die Landeshauptstadt 
Stuttgart - Amt für öffentliche Ordnung - zu richten. Sie muS den Kläger 
und den Streitgegenstand bezeichnen.

Die Erhebung des Widerspruchs ist Voraussetzung für eine spätere Anfechtungs
klage . .

Es wird empfohlen, sämtliche Zuschriften an das Verwaltungeg©rieht in nlndeetens 
dreifacher Fertigung, bei mehr als zwei Beteiligten mit je einer weiteren 
Mehrfertigung für jeden Beteiligten, einsureiohen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Ver
säumnis einer Frist als eigenes Verschulden des„Auftraggebers.

Zahlungsaufforderung

Sie werden gebeten, den Gebührenbetrag innerhalb eines Monats an die Stadt
hauptkasse Stuttgart-Konto Landesgirokasse"Stuttgart Br. 2 002 408 
(BLZ 600 501 01) oder Konto Postscheckamt Stuttgart Br. 1852-707 
(BLZ 600 100 70}-unter Angabe des auf Blatt 1 stehenden BuohungeZeichens 
zu überweisen.

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung mOBte ggf., der gesetzliche Säumnis Zuschlag 
erhoben werden.



ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS DEFt

STUDENTENSCHAFT DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARMSTADT

K Ö R P E R S C H A F T  D E S  Ö F F E N T L I C H E N  R E C H T S  

• Studentenschaft der TH Darmstadt, Hochschulstrade 1 • •

Ihr Zeichen s Ihre Nachricht vom * Unter Zeichen s

PRESSEERKLÄRUNG

An der Urabstimmung der TH-Studenten über eine Beteiligung am 
bundesweiten Streik gegen die iUmsetzung des Kochschulrahmenge
setzes in die Länderhochschulgesetze nahmen 6 4o6 Studenten 
oder 57,5% aller eingeschriebenen Studenten teil:

Eine Beteiligung, die noch in keiner Urabstimmung und keiner Wahl 
an der THD erreicht wurde. Dieses Ergebnis dokumentiert die Be
troffenheit der Studenten über die Anpassungsentwürfe des hes- 
sichen Kultusministers an dasHRG. Wie groß diese. Betroffenheit 
ist, erkennt man erst richtig, wenn man die 20 % der Studenten, 
die aus verschiedenen Gründen (z.B. Urlaubssemester, Prüfungs
vorbereitung) gar nicht an der TH sind, berücksichtigt. Die Ur
abstimmung zeigt auch die Bereitschaft der Studenten, sich aktiv 
durch einen Streik* gegen die zunehmende Verschlechterung zu weh
ren und Verschärfung von Studien- und Prüfungsbedingungen nicht 
passiv hinzunehmeh:. über 4.000 Studenten oder 37 % aller einge- > 
schriebenen»Studenten haben sich für einen aktiven Streik ausge
sprochen! ' • ,

61 D A R M S T A D T ,  den 3&M.

Aus formalen Gründen ist die Urabstimmung dennoch gescheitert.
Die Urabstimmungsordnung der Studentenschaft der THD schreibt vor 
daß der Gegenstand der Urabstimmung-erst dann beschlossen wird, 
wenn 2/3 aller abgegebenen Stimmen mit Ja votieren. Die 2/3 .Mehr
heit wurde bei der Urabstimmung knapp verfehlt, 64,6 % oder 4.167 
Studenten stimmten.für den Streik. Gegen.den Streik sprachen sich 
dagegen nur 1.996 Studenten (31,2 % der abgegebenen Stimmen) aus.

Gerade angesichts der Betroffenheit und der großen Bereitschaft, 
sich aktiv für die studentischen Interessen einzusetzen, müssen 
die Studenten an der THD jetzt Aktionsformen finden, die gezielt 
ihre Position zur Anpassung der Landeshochschulgesetze deutlich 
machen und ihre Durchsetzung ermöglichen.. Die Urabstimmung hat 
ganz klar gezeigt, daß großer, studentischer Widerstand da ist.

■ l ö t u M  fl©
I T -

Gabriele Ferk^hghoff 
(Informationsreferat)

Christian Flöter 
(Fäcbschaftsreferat)

Telefon» Zentrale 161, Durchwahl 16..., Apparat 21 XI, 2217» 23 17, 2417, 33 69; T e I e x t 41 9335 
K o n t e n a n s c h r i f t :  Postscheckkonto Ffm. 24484 . Stedt- und Kfoissparkasse Darmstadt 541 397 
Geschäftszimmer» Hauptgebäude, Zimmer 164; Geschäftszeit t Montag * Freitag



Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Urabstimmung 

vom 15.11. - 24.11.1977 f

STUDENTENSCHAFT DER T E C H N I S C H E N  H O C H S C H U L E  DARMSTADT

- Der Urabstimmungsausschuss -

Zahl der eingeschriebenen Studenten: 11.134

Zahl der abgegebenen Stimmen: ' 6.405 ■= 57,52%

Zahl der Ja-Stimmen: 4.135 =37,13%

bezogen auf die Zahl der abgegebenen Stimmen: = 64,55%

, Zahl der Nein-Stimmen: 1.996 = 17,92%

bezogen auf die Zahl der abgegebenen Stimmen: = 31,16%

Zahl der Enthaltungen: 263 = 2,36%

bezogen auf die Zahl der abgegebenen Stimmen: = 4,10%

Zahl der ungültigen Stimmen: | ' 11 = 0,09%

bezogen auf die Zahl der abgegebenen Stimmen: = 0,17%

Die Urabstimmung ist gültig,da weit mehr als 45% der eingeschrieben 

Studenten abgestimmt haben. ’

Der Streik ist nicht angenommen,da zu den notwendigen 2/3 Üa- 

Stimmen ( 4270 ) noch 135 oder 2,11% der abgegebenen Stimmen 

fehlen. .

Darmstadt,den 5.12.1977

Christian! Flöter Bernd Müller



S T U D E N T E N S C H A F T  D E R  T E C H N I S C H E N  H O C H S C H U L E  D A R M S T A D T

Der Urabstimmungsausschuss

Vorläufiges

Ergebnis der UrabStimmung vom 15. - 24.11.77

Zahl der eingeschriebenen Studenten:

Zahl der abgegebenen Stimmen:

Zahl der Ja - Stimmen:

bezogen auf 6.4ö6 abgegebenen Stimmen:

Zahl der Nein - Stimmen: i

Bezogen auf 6.4o6 abgegebenen Stimmen:

Zahl der Enthaltungen:

Bezogen auf 6.4o6 abgegebenen Stimmen:

Zahl der ungültigen Stimmen:

11.134

6.4o6 = 57,5% 

4.137 = 3 7,2% 

- = 64,6% 

1.996 = 17,9% 

= 31,2% 

262 = 2,4%

= 4,1%

1 1  =  o , l %

Da laut Urabstimmungsordnung der Studentenschaft 2/3 der abgegebenen 

Stimmen Ja-Stimmen sein müssen,ist der Streik nicht angenommen.

Darmstadt,den 25.November 19 7 7

t% A %

Urab st immune s au s chuss



Urne N r . : Standort , abgeb. Stimmen ' JA NEIN ■ E N T H .

i w ■ ' 4/5 200 140 45 15

2 W 4/5/3: 336 204 1.18 14

3 W 7/8/S/2 223 184 30 14

4 W 2 , ' ■ ■ 9 3. q ........................ 60 31 2

5

6 Mensa 1548 1014 485 46

7 W •. 11 250 , 3.66 69 . 15;

8 W 20 ' 193 129 56 - 7

9 l Audi-Max 24 35 .. 1895; 847 91

r q -

12 j
Architektur 655- 516 117

. . . . . .  21 - -

13 W 7/8/9. • 112 74 33 3

14 W 10 ' ' 84 55 ’ 23 . 6 -

15 W 17/18/19 50 ’■ 23 22 . 4 '

16 W A-M/7/8/9 ... 46 ■ ■ ; : •'2.8 , 17 i  -

17 W , /  17/18/19 •. 211... .. , ...... .......... ................. ........ ..,..-v... . 107 8.4 20

jl8 w 7/8/9 70 • 42. 19 ■9.
i ,

1  - ,/ - * , " q

<+ 1 11 1 ' T1 

575-5 - : 6406 1996- . 262 -



S TUDENTI N SC HAFT DER TECH NI SCHEN HO CH SCH ULE D A R M  STADT

Der Urabstimmungsausschuß für die,Urabstimmung der Studenten 

Schaft der THD,vom 14.11.77 bis 24.11.77 gibt bekannt?

!

Die Urabstimmung wird mit mobilen und festen Wahlurnen durch
geführt. Ständige, feste Wahlurnen befinden sich von 1o-16 Uhr 
im Audi-Max, der Mensa Alesanderstraße und dem Architektur
gebäude auf der Lichtwiese. J
Der Ufabstimmungsausschuß tagt.am Montag, den 13.11.77 um 1 8 .oo 
Uhr im AstA der TH Darmstadt. Er jwird dabei die weiteren Einzel
heiten der- Urabstimmung regeln. I ■

Darmstadt den 11.11.77

(



D a t u m 5. 12. 1977 ha

D u r c h w a h l '  16 28 20

az I B - 600 - 1 -

Der Pr di r
der Technischen Hochschtde

Dannstadt

An die
Hochschullehrer 
der TH Darmstadt

I  m  H a u s  e

Nachrichtlich:

An die Dekane
der Fachbereiche 1 bis -20

gegen einen'Streik'entschieden. !Der AStA hat mich nun darum ge
beten, ähnlich wie an anderen Universitäten und Hochschulen, 
Hochschultage durchführen zu können. Ich habe Verständnis für die
ses Anliegen, des AStA, da ich darin die Möglichkeit sehe, daß sich 
die Studenten in sachlicher Weise über die sie betreffenden Pro- .
bleme unterrichten können.* ; \ - - 1
Ich bitte Sie daher, am Mittwoch, dem 7» 12. 1977, Ihre Lehrver
anstaltungen ausfallen zu lassen. Sollte das nicht möglich sein, 
bitte ich, auf die Studenten, die ah den DiskussionsMeranstaltun- 
gen des AStA teilnehmen möchten; Rücksicht zu nehmen.

Unberührt von diesem Hochschultag bleibt die Veranstaltung am 
Freitag, dem 9. 12. 1977, bei der Kultusminister Krollmann von 
9.00 bis 12.00 Uhr mit den Studenten im Audi-mäx diskutieren 
wird. !

I m H ä  u s e

Betrifft: Veranstaltungen der Studentenschaft zur Hochs’chul- 
gesetzgebung am Mittwdeh.,, dem 7. 12 . 1977

Sehr geehrte Damen und Herren! ; >

Wie Sie wissen, hat die Studentenschaft unserer Hochschule'sich

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung:

61 Darmstadt. Karolinenplatz 5 

,r% <d t a  M i 161 . Telex 4 19 579

Landeszentralban k , Darmstadt 

Konto*Nr.50801506

Stadt- und kreissparkaase Darmatadt 

Konto-Nr. 651740

Postscheckkonto Frankfurt/Maln 

Nr. 12611-605



Dilum, » 5. 12. 197? ha

Durchwahl 16 28 20 -

At I B - 600 - 1 -

An  d i  e  /  ■ . : ' ' ■"
Hochschullehrer
der TH Darmstndt

I  m H a  u  s  e

Nachr i ch t1i c h :
An die Dekane 
der Fachbereiche 1 bis 20

I m  H a  u s  e

Der Präsident ■ 
der Technischen Hochsch/de 

:  Därmst <1 dt

Betrifft: Veranstaltungen der Studentenschaft zur Hochschul- 
gesetzgebung am Mittwoch, dem 7. 12. 1977

t ' - „ • . , . - * ' ^ ... . . .. i. • -
Sehr geehrte Damen und Herren! >

Wie Sie wissen, hat die Studentenschaft unserer Hochschule sich 
gegen einen"Streik’’entschieden. Der AStA hat mich nun darum ge
beten, ähnlich wie an anderen Universitäten und Hochschulen,- 
Hochschultage durchführen zu können. Ich habe Verständnis für die
ses Anliegen dos AStA, da ich 'darin die Möglichkeit sehe, daß sich 
die Studenten in Sachlicher Wejise über die sie betreffenden Pro
bleme unterrichten können. !

Ich bitte Sie daher, am Mittwoch, dem 7,. 12. 1977, Ihre Lehrver
anstaltungen ausfallen zu lassen. Sollte das nicht möglich -sei.iVj 
bitte ich, auf die Studenten, die an den Diskussionsueranstnltun- 

^  gen des AStA teil nehmen- möchten, Itücksicht zu nehmen.

Unberührt von diesem Hochschultag bleibt die Veranstaltung am 
Freitag, dem 9. 12. 1977, bei der Kultusminister Krollmann von 
9.00 bis 12.00 Uhr mit den Studenten im Audi-max.diskutieren ‘

^  c ; ,-v -v . . . ;  y. c v '  '-v  •

M i t  f r e u n d l i c h e n  G r ü ß e n  
i I n  V e r t r e t u n g :

gez. Zürneck

Ct AU tfc«, t  t
L u n r.frn * b n ■: k Pft rrrtö!Adt Siftdt- und Kf«lsfjr«rkJssse Dermstudt

\xk
Postachpckhö niö ft n n huI / M*!n
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Kürzprotokoll der W  am 10.11.1977

Anwesende Studenten? 1500 - 1700

.• ■ ■• 1 ■;-
' ?<"' , Vi:

-

7 ; - •

V'

Beschlossen wurde nach Berichten aus den Fachschaften und kur- 

zer Diskussion folgendes zum Streiks '

Der. Antrag .des RCDS, statt .Streik Hochschuldiskussionstage durch“ 
zuführen, wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt.
Die W  beschloß,, eine Urabstimmung durchzufUhren. In alternativer 
Abstimmung entschied sich die VV mit. großer Mehrheit dafür, von 
vornherein keine Befristung festzulegen, sondern in W ' s  wöchent
lich über Fortführung oder Abbruch des Streiks zu entscheiden und 
sprach sich gegen einen auf 14 Tage befristeten Streik aus.

Der Urabstimmungstext des AStA wurde mit überwältigender Mehrheit 
alternativ zum Geologietext angenommen. Von den Zusatzanträgen zum 
Urabstimmungstext wurde angenommen?

'.anstelle des ersten Satzes? "Ich'bin für eine aktive Beteiligung 
derTH-Studenten an einem bundesweiten Streik". . ' •

Ein Antrag zumUrabstimmungsquorum wurde ans StuPa überwiesen.

Der Resolutionsvorschlag des AStA wurde mit sehr großer Mehrheit 
alternativ zur Geologie- und MSB-Resolution angenommen.

gez. Kollatz

r
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Die VV lehnt eie Anpassung der Landeshöchschu]gcsetze an da«?
IIRG grundsätzlich ab und beschließt, eine Urabstimmung über 
einen Streit gegen diene Anpassung durchzuführen.. Die W  for
dert alle Studenten auf, sich an dieser Urabstimmung zu betei
ligen. . . ••. - -.

Mit dem 1wöchigen Streik im SS 76 und mit einem 2tägigen Warn
streik im letzten WS haben die Studenten der THD deutlich ge
macht, daß sie für die Rücknahme des HRG eintreten und fordern;

keine Anpassung der Landeshochschuigesetze an das HRG.Das HRG 
ist der Versuch, die Hochschule auf Kosten eines wissenschaftli
chen, qualifizierten Studiums durchzurationalisieren und stärker 
als bisher ükonömisch verwertbar zu machen, Dadurch wird eine , ,
Studienrofor,n nach inhaltlichen Gesichtspunkten verhindert ^nd 
somit das Studium weiter entqualifiziertDie ständige Ver
se h 3 eehterung der mat erteilen und personellen Ausstattung der; 
Hochschule geht einher, mit einer ständigen Verschlechterung .. ffi 
der materiol?cn Lage der Studenten (BafÖg),Die Konsequenz ist . 
ein sozialer Humerus Clausus. Deshalb, 1 ebenen wir u.a. das HRG•< 
in seiner Gesamtheit ab. ,
Der vor kurzem von Kultusminister Krollmann vorgelegte hessi
sche Anr>ass\inqseritv/urf erfüllt die Grundsätze des HRG und geht ‘ , 
sogar teilweise darüber hinaus: • • - .•

- h-'gpVll m.11 Xwargs e>:matr iküla t  ion und damit - einher-
n hende Pr(Kungsv^rschärfungen, verschalen das Studium und 
unterdrücken kritische Ansätze in Lehre und Forschung. ' • ,

- ln Fragen der Ff n d j o n s i c h e r t ,  sich- der Staat die Ent--- - - 
scheidende Holle und hat damit die Möglichkeit, Studieninhal
te und- -formen nach den Zielen kapitalistischer Verwer.tungsr . ■
C. ,u*pg ferstzureuzen. Der Einfluß der Hochschule wird weit-,
gehend zuräckgcdränqt. - * ,, . v"

- lu den bi i hg sei mm ungs re qol v n o r> q dienen wir Studenten lediglich V 
als demokrati sches Feigenblatt:. Unsere Interessensvertretungs- , 
organe werden unter verstärkte Rechts- und Finanzaufsicht ds • lg
* Staates gestellt : •

- die Fa c) \ sch aff rr > e r t r^tnno n̂ werden zerschlagen
- mit Hilfe desj7!r,ä.TMl‘.äi\/V.Ui wird ein Sondergesetz für Studenten * .*
geschaffen zur Disziplinierung aller Studenten. ' • . V - '

Die VV der THD lehnt diesen Entwurf zur.Novellierung der Landes- 
hoehschuigesetze kompromißlos ab, weil er den Forderungen der Stu~ 1 ff;V 
denien nach einem ouaiifizierten Studium und unabhängigen studen- ■■■;■ '}'■ 
tischen Interesscnvertretungsorgane widerspricht und die Misere • 
an den Hochsculen festschreibt.

Doch nicht nur in Hessen werden die Hochschulgesetze angepaßt, sondern 
der Angriff auf die Hechte der Studenten ist bundesweit. Die seithe
rigen Kampfaktionen der Studenten (Aktionstage'f lokale Streiks oct.) 
haben sich als unzureichend herausgestellt. Die VV der THD sieht in 
einem bundesweiten Streik aller Studenten'schafter. eine Möglichkeit • 
diesen konzentrierten Angriff auf Studium und Hochschulen zurück- • 
zuwe.tsen. •. V :
Der anstehende aktive Streik soll an cor TII dezentral an den Fach
bereichen geführt weiden. Der Streik aht insbesondere die Aufgabe 
die Isolation der Studenten innerhabl der Hochschule und gegenüber 
do.v Bevölkerung zu überwinden. Es ist daher erforderlich durch ge
meinsame Aktionen mit Professoren, Assistenten, Gewerkschaften ect. 
eine möglichst große Widerstandsfront gegen die Anpassung der Landes-' 
hocnschulgesptze zu schaffen. Da. die Forderung deiÄLtudenten nur. ' f

' F o l ,

V. , ' v J 
f" ff - . f
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Ich  bin für e in e  B e tc ilig im g  der Tli~Stüdenten am'bundesw eiten Koch- :'h 

s c r o is t r o ik  fü r  d ie  Rücknahme des, BRG» ' ' ■
Per S tr e ik  s o l l  »uf 14  Tage b e f r i s t e t  s e in  und an 2 8 *1 1 * beginnen,,

Insbesondere t r e t e  ic h  e in ; , "
-  Segen d ie  Anpassung der L andeshochschulgesetze an d a s •HRG -
-  Gegen d ie  Studienverschärfung durch R e g e ls tu d ie n z e ite n  m it Zwangs-

ojxmatrikulatxoh  ̂ - - - -  - "- .h -'.; - - - < :  ̂ \.*
~ Gegen das Ordnungsrecht, fü r  f r e i e  p o l i t i s c h e  und g e v e r k s c h a f t l i -  ■ 

che B etä tig u n g ' .. . „ : ,.;r/ : '
-  Lür den E rhalt nrd d ie  g e s e tz l ic h e  Verankerung der V erfaßten Stu-*\ 

d en ten sch a ft m it Satzungsautonom ief B e itra g sh o h e it  und dom p e l l t i -

. sehen Mandat - • ■. ,f .a_ ■ \  . j • ■ 1 -r.
-  rür e in e  q u a l i f i z i e r t e  und m a te r ie l l  a b g esich erte  Ausbildung an 

der H ochschule, die- s ic h  an. e in e r  dem eteatisehen  B eru fsp rax is <:'•
■ I n te r e s s e  der .Mehrheit der 'Bevölkerung ox'ientierfc* ■ , \ ■.

Ich b in  fü r  d ie  Durchführung e in e s  a k tiv en  S tr e ik s  m it einer; f e s t e r  

.erbeitsprogramnr fü r  AGs, V eranstaltungen  und A k tion en ,: d*h*.;j fü r  c:: ?. *•
Durchführung von A lt ern a tiv v era n sta ltu n g en , während, der StroikwochqV.*

Ich b in  fü r  goneins.iniA Aktionen m it Schülern,- iir b e ite r  ju g en d lich  on 

und Hochschulangehörigen'm it den Z ie l  der g e g e n se it ig e n  S o lid -r ir ^ r .

ich  bin fü r  Aktionen während des S tr e ik s  zur BevÖlkeriingsinform — 

t io n ,  d ie  d^s V erständnis fü r  unsere dem okratischen Forderungen ' 
v erb essern  und d ie  r e la t iv e  I s o l i e r t h e i t  abbauen h e lfe n » : * ■

Ic h  stimme m it



Bum Fr* eichen dieser Zielc beschließt die ■ VV-:.

! ( ' mr.t r  .. , i o rderunden . . ‘  ̂ '
r, . 3 er iiuta erstellt ein Bevölkerunsrslnf o, das u.a. euch Stcl- 
~ von Hochschullehrern oder Gewerkschaftsmitrlie-

tX - vdern ; ' ,;:n aas HAG» den LKGHBnivurf und für unseren Streik 
ndY" '.Xcnthf1 Dieses Info wird in der Stadt massiv Verteilt.

;/’/ührc a, een Streiks werden AGs, Ye ra.ns tal tunr:en und Semina- 
cu- ;n sellschaftlich relevanten Ther.cn durchrcführt 9 aus 

•/^ennj ,■ ich direkte Unterstützung vorhandener demokratischer 
7',?/ -> ;'<CywL so. vn ergehen kann: a.3. Sncr^iepolitik,-technolorie * 

Y. avw!lud ar.r.

< ü f - xr üda wird rrit der Durchführung einer zentralen Veran- 
ff/talti: — * rwauftränt» die sich kritisch m: t lehrir.haiten 

$ Aünd de* Verantwortung der Wissenschaft beschäftigt (2,5,11- 
*■ %ü3tu;iv, Berufsverbote ) .

. d d 'iskun.’.*ionan über die Vorantwortuuf dar Wissenschaft Ve. cn- 
ü-.iK r ihr Bevölkerung müssen ir rr.cr Bestandteil der er) eit zu 

t:vY' v/uUescr. i'.a acn sein. Sie sind die Vor •aussetcunr für das Ent 
' J‘d"d uohai vier breiten Solidarität z w i s c h e n  den Studenten und
• •“ Bevölkerung* . • ;

uro- •rein Streik le'*c;i v;ir das Bunde ne nt für eine kontinu- 
' *. *• ‘äeri Lehr Zusanncnarheit auf Örtlicher Biene zwischen Ge-
• ''/ ̂ r ; ̂  vkuch * x l( les . -juftnd) und dt mobratisch^r Studenteiihewe- 
' ü •_̂ d̂jur.a '**.• vah Einladen von Gewerkschaftsvertretern zu Voran«

' X' '<ird l i uu,.cn und Seminaren wahrend des Streiks 
aY - - •_ .

(r - üädur Information über die Bilöunfsmiserc an den Schulen ini- 
uJvir YYiifrt der Asta die Durchführung eines HTafs der offenen

*uUr?f, aa 0 oir sich die Darnstedter Schüler über die fachlich 
uv. V \ r;d politische Situation der Hochschule informieren können 
tva ird ein Meinungsaustausch zwischen Schülern und Studenten 
*y,r'h Ik.n dvi. einzelnen Fachbereichen ermöglicht wird. Der Asta 
' sh i- tzt sich darüberhinaus ein für eine ( ̂rr.e j nsam:e Dcmonstra-
7"; ĵlrlioh von Arboiterjufend , Schülern und Studenten in Baro- 
’X, ; -/mtadt möglichst in Streik.

^innerhalb 'der Hochschule versuchen wir durch abl( huendc BC-
• G./X ■ VX^chlüseo ln den Gremien zum Laaifeshochschulr e setzentvurf
■ \\.;V ■ AVnd heleiliaunu fortschrittlicher Hochschullehrer an Streik 
( fk? Iverarstaj tunf en das Bündnis reuen da.s HEG zu verbreitern.
*r'.j-siv .. ’"-r̂A
:. . hh^i ' e native Durchführung des Streiks zur Eint cziehunp von 
m -\JV * Aichr Kommilitonen muß durch schnellste Bekanntgabe der Vor« 

. Yf’chlä.rc zu drheitsfruppen durch den Asta und an den FBs fe- 
Y / f'Yvihrle i stet werden. Jeder Student soll sich .schön bei vier 
' f*;Y /'Ydorhcrviituu(a des Streiks beteiligen können, um Vorschläge

Xü-uv Gea>raltun.0 einhringen zu können.■ • •« ■ . ... • . , - - -t • - ••
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treten damit • ein für .unsere berschti' 
o< C'-> nie

•bi c :in f  d-
für v ic ?i 
.25.11. an.
■Har

ucn Forderungen :
Anpas'sunr des IMG an das HKG

* , cf~cv. die Studienverschär fun* j durch Rc^clstudienzeit
mit Zwanpsexmatrikulatinn - . .

- f-cfcn das Crdnunrsrrcht .»für freie politische und . 
pewe-*ksc aftliehc IV.tatiruna -.. •

- für den Erhalt- und die gesetzliche Vbrank.runf der
• Verfaßten .Studentenschaft mit- Satzonrsautonomie,
pcitra: -s ho heit und dem politischen Dnndat i ,

- für -eine qualifizierte und materiell a> residierte
aus: iIduna an der'Hochschule #die sich an einer deipo- . Ha; 
kratischen .Berufspraxis im Interesse der I ehr heit' der 
Ecvoikc'run/ orientiert. ' ,5 ' *. ' Ü

Der bundesweite Streik ,stellt die massivste bisher da-*' 
rewese-r.e Demonstration unserer Unzufritdenheit »unserer 
Fordcrinu/en und unserer Einheit dar. Stine Konsequenz 
wird nicht die sniVrtipe .ibschaffunt- dos .KRG sein - '
Illusionen hierüber waren p yfährlich 1! * • *

Unsere .Zile bei ‘Einer Durchführung sind vielmehr.,, ■ 
folfcnde ; ... „ *■ V

y/Sr werden uns einsetzen / eren die Veral schi» dun* 
des DHG-Entwurfs »der die v/ichtirster*. KRG«
PeStimmungen ̂ enthält. h__ _ _  • •- '..c. * '
allen Versuchen .der Reaktion zun. Trotz,die'Studenten« 
bc-wc£un, su kriminalisieren un^ zu isoliert: werden b 
wir durch den Streik der Öffentlichkeit unsere 1
Ansprüche an' eine qualifizierte Kochsebulausi ildun. .. a '*

' im Interesse der. arbeitenden Bevölkcruna nl herbrim ord 
und so mehr- Verständnis für .unsere dl lonnun. des HRG 
êrreichen:. ' .*

• - Initiativen zur Zusammenarbeit mit dc-n Cr anisationen 
der 'werktä-tia-eil—5t-v-dl-k-e-rura, , den* -G-wwtrkschaf_ttn: und 
existierenden demokratischen" Bewepurp in der Eevöl« . •. ov.

/ ‘ ' krrunf sichern unseren Kontakt zu den fortschritt
licher. Kräften unserer Gcsellscahft und sir-d von rreßer. " 
Bedeutung für üas Gclinren und die V/irkurp er unseres ' 
Streiks. Genauso-wichtig ist es, ein entsprechend»-.«;
Bündnis an den Hochschulen mit iehrencb n und Bediensteten 
he rzust eilen, das der Durchset zun/-: des KRG sofort 
und länrerfristip Hindernisse in den Wef lernen kann.

■ - Durch, die aktive Durchführung des Streiks sollen noch 
mehr Studenten in die Auscinandersetzun. rnitein- 
hezoren werden und die Kampffront pc* en das KRG ve iter ' «, 
stabilisiert werden.

Unsere Aktionen pepeh das HnG in diesem VS dienen der 
.Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der Studenten-■ 
bevcrunp,die Voraussetzung für das Erreichen unseres 
, lanrfristipen Ziels - die Abschaffung; des. KRG - sind.
Und" f  lrade’we 11 wir eine lar? fristlos- Orientierung im. •  ̂.. .
HRG-Kampf haben» müssen wir unseren Streik jetzt 
befristen auf einen Zeitraum »in dem wir unsere Ziele * .. 
für das V/S erreichen.können.

v>

u

f.v «

- n  '
i **-U-1 *
!uiU

Für,eine Bcteii ,unr deb Studenten der THD am

bundesweiten Si^ik vom 28,11. bis 9.18.77
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Isokion 2 U(
An allen Hochschulen in der BRB sind die Studienbedingungen•und , "
Lebens Bedingungen der meisten Studenten ; schlecht *• und der Staat 
geht daran * sie weiter zu verschärf ent t>i e 'richtige Antv/ori von 
Unserer Seite ist jetzt der bundesweite Streik-. •

Gestern,* am -Mittwoch, demonstrierten die baden — Württemberg!sehen. 
Studenten gegen das Filbinge> - Hochs chulg eso tut. Wir tretendafuK : 
ein, am .22 *,11. eine Uomonstratiorfirh vVieHbsdeh gegen *,.unoerM Li hl • 
durchzuführen. Wir^beauftragen den Asta, sich a.uf der Landesasten- 
konferenz dafür einzusetzen. Weiterhin beauftragen wir den Asta* ' 
sich einzusetzen für eine bundesweite einheitliche Urabstimmung 

rfur einen unbefristeten Streik. ‘

Vom ,14 1̂1.. — 25. 1 bv wird an der TH Rarrnstadt vom Asta und Fach- 
schäften eine „Urabstimmung über folgender Text durchgeführtt

‘'Ich bin, für einen unhe fristeten Streik der Student eh echaf t der . ..
TH BarmVtadlT ab 28 *11,.77 und, werde, mich unter f olgenden Forderun-’f 
gen .aktiv daran beteiligen: " '■ • 7 f

— Brsatzlpsc Streichung des HkG und do3 ■ LH 1 l ■ -
Koslitions -"und Streikrocht für Studenten) '
Ansreiehende viaierie'i 1 e Abnicherung--dee Studiums..7Weg mit Form
blatt’ 9 -und Anti- Streik - Paragraf! -■ ; 7 _■ ■ ,ri
■Keine- 0rdnungs-- /und' 'Straf m ri\lhahmen’t ■'■ r' * - ■ • -T '■ : ■
Für eine Verfasste Stadentenschaf t mit politischem und imperati
vem Mandat* Satzung 3 - -und .hin an z hohe i-t ? , •

. 1 ’

Ich- bin dafür,0daß/,der Asta v.»üchentlich eine Vol 1 v0rnapnlung. ein 
beruft, wo* auf Grundlage von Brfahrungebcrichtcn ,dcs- Streikraten 
u n d __ der c i n z e 1 n c* n P ach sc ha f t en über Portset a un g un d Ab b r u c Ii d 
Streiks beraten und entschieden wird!" ’

4u (■ n j»

“ j

K c c i i S C i i a ^ k i t r i r e / u v g  ( S - e p  
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ddiSöpteiŝ rĥ liung iYn UJS >£/?? Sfrôfer«
\V \PP l^ \-i ^  k l r t j :  "si l ;* . ' I n / A ö l i r i f e / i i - i  I . O rr l  ütTt C/^l

T WVU<A

Vu£Q€n " tid-jizunaciu/qe'cto rnnyr werden £oU-eh '
■\\ ■ 'vi vj ■ . :  1 ** ■ 'r  ‘ •;

en dt e Bed ro*; u/-q SaU oe/Ji iJA .'. 
federt q[ r Ikdöndteil de  ̂ Uampki (jenen d f" "■ 

2u;A€hmende Buerdündecuna 6er. 44ud£vito . •-: ••
T- - - t - '■sj . . . /  >

.'ijCLi KlicWI— Med.̂ ckrang d n®Wsl̂ :vv UjK&rv
die dosten cWd ckn ASifi oetoqen. ^
. d  " ‘ ~  ~

^  ■ t C 's r .
1/1 : .1 vy. j  i. ■'■„ V ' k ’

1-b W uC£ . wkc! \}ed/Tf{d  I i c k \* /

i .



%

-  Ke.$ö£a*^» zur V V  o am AO.

Die W  lehnt die Anpassung der Landeshochschulgesetze an. das 
HRG grundsätzlich ab und beschließt, eine Urabstimmung über 
einen Streik gegen diese Anpassung durchzuführen. Die W  for
dert alle Studenten auf, sich an dieser Urabstimmung zu betei
ligen. ,.- . , - ■ r. ■

Mit dem 1 wöchigen Streik im SS 76 und mit einem 2tägigen Warn
streik im letzten WS. haben die Studenten der THD deutlich ge
macht , daß sie für die Rücknahme des HRG’ eintreten und fordernj

keine Anpassung der Lahdeshochschulgesetze ah das HRG.Das HRG 
ist der Versuch, die Hochschule auf Kosten eines wissenschaftli
chen, qualifizierten Studiums durchzurationalisieren und stärker 
als bisher ökonömisch verwertbar zu machen: "Dadurch wird eine 
Studienreform nach inhaltlichen Gesichtspunkten verhindert und 
somit das Studium weiter entqualifiziert. Die ständige Ver
schlechterung der materiellen und personellen Ausstattung der 
Hochschule geht einher, mit einer ständigen Verschlechterung 
der materiellen Lage der Studenten (Bafög).Die Konsequenz ist 
ein sozialer Numerus Clausus. Deshalb lehenen wir u.a. das HRG 
in seiner Gesamtheit ab. f
Der vor kurzem von Kultusminister Krollmann vorgelegte hessi- ... 
sehe Anpassungsentwurf erfüllt die Grundsätze des HRG und geht 
sogar teilweise darüber hinaus: >

- RecTelstudlenzeit mit ZwanaSexmatrikulation und damit einher
gehende Prüfungsverschärfungen, verschulen dasStudium und 
unterdrücken kritische Ansätze in Lehre und Forschung.

- In Fragen der Studienreform sichert sich der Staat'die Ent
scheidende Rolle und hat damit die Möglichkeit, Stüdieninhal— 
te und- -formen nach den Zielen!' kapitalistischer .Verwertüttgs-.

festzusetzen. Der Einfluß der Hochschule wird weit-'.'
, gehend zurückgedrängt. > ,

- In den Mitbestimmungsrecreluncrenl dienen wir Studenten lediglich 
als demokratisches Feigenblatt. Unsere Interessensvertretungs- 
organe werden, unter verstärkte Rechts- und Finanzaufsicht ds 
Staates gestellt

- die Fachschaftsvertretunaen werden zerschlagen
- mit Hilfe des Ordnungsrechts wird ein Sondergesetz für Studenten 

geschaffen zur Disziplinierung aller Studenten.

Die W  der THD lehnt diesen Entwurf zur Novellierung der Landes
hochschulgesetze kompromißlos ab, weil er den Forderungen der Stu
denten nach einem qualifizierten.Studium und unabhängigen studen
tischen Interessenvertretungsorgane widerspricht' und die.Misere 
an den Hoehsculen festschreibt, i

Doch nicht nur in Hessen werden die Hochschulgesetze angepaßt, sondern 
der Angriff auf die Rechte der Studenten ist bundesweit. Die seithe
rigen Kampfaktionen der Studenten (Aktionstage', lokale Streiks ect.) 
haben sich als unzureichend herausgeste.ilt. Die VV der THD sieht in 
einem bundesweiten Streik aller Studentenschaften eine Möglichkeit 
diesen konzentrierten Angriff auf i Studium und Hochschulen zurück
zuweisen. ‘
Der anstehende aktive Streik soll an der TH dezentral an den Fach
bereichen geführt werden. Dar Streik aht insbesondere die Aufgabe 
die Isolation der Studenten innerhabl der Hochschule und gegenüber 
der Bevölkerung zu überwinden. Es ist daher erforderlich durch ge-: 
meinsame Aktionen mit Professoren, Assistenten, Gewerkschaften ect. 
eine möglichst große Widerstandsfront gegen die Anpassung der Landes
hochschulgesetze zu schaffen. Da die Forderung der Studenten nur



realisiert werden können, wenn sie bei der Mehrheit der Bevölkerung 
Unterstützung finden, müssen wir in Gesprächen, Zeitungen, Inforroa— 
tiönsständen und Veranstaltungen einen verstärkten Kontakt zur Be
völkerung erreichen und über unsere Probleme informieren.
Innerhalb der Hochschule werden. Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, usw.• 
durchgeführt, um der Studentenschaft die Diskussion über ihre Forderungei 
an das Studium, über die gesellschaftlichen Bedingungen von Studium und 
Hochschule und andere. Probleme zu ermöglichen und die Selbstorganisier 
rung der Studenten zu unterstützen.

Zur Durchführung des Streiks wird ein Streikrat gebildet, der sich zu
sammensetzt aus dem AStA und Deligierten aus den einzelnen Fachschaf 
ten, die auch Fachbereichs-W's gewählt wurden. Der Streikrat hat 
die Aufgabe, die Aktivitäten, der Studenten zu koordinieren, Infor
mationen zu sammeln und in einem Streikinfo weiterzugeben.

Wöchentlich wird über die Weiterführung des Streiks in beschlußfähigen 
Gesamtvollversammlungen, denen Fachbereichs-W's vorausgehen ent

schieden.

Die W  beschließt folgenden Urabstimmungstext:

Ich bin für eine aktive Beteiligung der TH-Studenten am bundes

weiten Streik. Er soll die Grundlage Schaffen, gegen die Anpas

sung der Landeshochschulgesetze an das HRG und dessen Umsetzung 

an der Hochschule. Der Streik soll ab 28.11.1977 geführt werden 

unter den Forderungen:

- k e i n e  Anpassung der Landeshochschulgesetze an das HRG

- für ein materiell abgesichertes, qualifiziertes Studium

- für freie politische und gev/erk sehe ft liehe Betätigung in ♦

allen gesellschaftlichen Bereichen

- für die Unabhängigkeit der studentischen Interssenvertretungs-

orüane mit Satzungs— und Finanzhoheit und politischem Mandat

- Rücknahme des HRG

Wöchentlich soll in Gesamt—Vollversammlungen über die Weiterführung 

des Streiks entschieden werden.

J  0 -  O  . l A C t U .  ( 3  C  k Ä (  . O
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Mit dem einwöchigen Streik im SS 76 und mit einem 2tägigen 

Warnstreik im letzten Wintersemester haben die Studenten der 

TH deutlich gemacht, daß sie für die Rücknahme des HRG ein- 

treten und fordern: keine Anpassung der Landeshochschulge

setze an das HRG. Das HRG ist der Versuch, die Hochschulen 

stärker als bisher ökonomischverwertbar zu- machen, bei mög

lichst geringem finanziellen-Aufwand solldn möglichst viele 

Studenen durch die Hochschule geschleust werden.

Das bedeutet die totale Entqualifizierung des Studiums und - 

dem völligen Verzicht auf eine inhaltliche Studienreform.

Deshalb lehnen wir das HRG in seiner Gesamtheit ab. Zur Zeit 

legen die Kultusminister der verschiedenen Bundesländer Ent

würfe vor, die die Landeshochschulgesetze an die Bestimmüngen 

des HRG anpasseh sollen. Der-hessische Anpassungsentwurf er

füllt die Grundsätze des HRG und geht teilweise darüber hin- 

aus: '" " ... .. i , ■ ■

Regelstudienzeit mit Zwängsexmatrikulatiön und damit einher

gehende Prüfungsverschärfungen, verschuien das Studium und 

unterdrücken kritische Ansätze in Lehre und Forschung. Der 

Staat sichert sich vor allem in Fragen der Stüdiehfeform .' 

die entscheidendes Rolle und hat die Möglichkeit, Studmenin- 

halte nach seinem Gutdünken festzusetzen; der Einfluß der 

Hochschulen wird, weitgehend zurückgedrängt . In den Mitbestim

mungsregelungen dienen wir Studenten lediglich als demokrati

sches Feigenblatt , unsere InteressenvertretUngsorgane werden 

unter verstärkte Rechts- Und Finanzaufsicht des Staates gestellt 

die Fachschaftsvertretungen zerschlagen. Mit Hilfe des Ord- 

nungSrechts werddh ein Sonderges^tz für Studenten geschaffen 

zur Kriminalisierung aller Studenten. * 1

Die VV der TH lehnt diesen Entwurf zur Novellierung der Lan- 

deshochschulgesete, kompromißlos ab , weil es den Forderungen 

der Studenten nach einem^qualifizierten %% Studium und unab-

mit uneingeschränk-
f  .V" ' ■■

tem politischen Mandat 

schulen festschreibt.

1

hängigen stud. Interessenvertretungsorganen

widerspr^chjph?» und die Misere an den Hoch-

2

\

gellschaftliöhen Bereichen 
- für die^Un^hängigkeit der studentischen-Interessenvertretungs 
organe mit Satzungs^unä^lHcfßtKdßeit^uncr^uneingeschränktem poli
tischen Mandat ■

Rücknahme des HRG

Wöchentlich soll in G e samt-Ws.über die Weiterführung des Streiks 
entschieden werden.
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Doch nicht nur in Heissen werden die Hochschulga,setze angepaßt, • ■ 

sondern der Angriff auf die Rechte der Studenten ist bundesweit.

Die W  der TH sieht in einem bundesweiten Streik aller Stu? 

dentenscnaften die einzige Möglichkeit, diesen konzentrierten 

Angriff auf Studium und Hochschule zurückzuschlagen. Deshalb hat 

sich die W  der'TH schon im Mai 76 für einen bundesweiten Streik 

aller Studentenschaften der BRD gegen das Hochschulrahmenge

setz urxijdessen Umsetzung ausgesprochen^ und diese Förderung auf 

den Mitgliederversammlungen der Vereinigten ‘deutschen Studenten

schaften erfolgreich vertreten. -1 / - / l %

Der Streik soll an der TH aktiv an den Fachbereichen ge

führt-werden. Der Streik hat die Aufgabe, die Isolation der Stu

denten innerhalb der Hochschule und gegenüber der Bevölkerung 

zu überwinden» iJ^od^iier^gE^er-tnTgeiTL der S'Cug§5Eennffi"'Uie öFFeirt— -• 

!T5hke^6=s3Pu=trs:geTr. Da die Forderungen der Studenten nur reali- 4P 

siert werden können , wenn s^ ^ M i h r ß 5 i t  der Bevölkeung Unter

stützung finden, müssen wir in Gesprächen, Zeitungen, Informations- 

Ständen und Veranstaltungen sowie einem verstärkten Kontakt zu 

den Gewerkschaften die Bevölkeung über unsere Probleme infor

mieren- . . '

Innerhalb der Hochschule werden Arbeitsgruppen, Veranstaltungen 

Usw, durchgeführt, um iniäMfe^ikb der Studentenschaft die Diskussion 

um Forderungen an d a s S t u d i u m  , über die gesellschaftlichen

Bedingungen von Studium und Hochschule und andere Probleme 2U».
/ . . .  . : ■ . •

vöran^ut^exBen und die Organisierung der Studenten r̂cnngnt-erstrütr- 

•zen.. - _ — 1—

Zur Durchführung des Streiks wird ein Streikkommmitee gebildet, 

cfas sich zusammensetzt aus Qelegierten der einzelnen Fach

schaf ten, die auf Fachbereich-VVs gewählt wurden. Das Streik- 

kommitee hat die Aufgabe, die Aktivitäten der Studenten zu ko

ordinieren , Informationen zu sammeln und in einem Streik-Info 

weiterzugeben. -

Wöchentlich wird über die Weiterführung des Streiks in Be

schlußfähigen Gesamtvollversammlungen, denen F B - W s  vorausgeh

en, entschieden. . :

Die W  Beschließt folgenden örabstimmungstext:

Ich bin für einen aktiven Streik gegen die Anpassung der Landes- • 
hochschulgesetze an das HRG und dessen Umsetzung an der Hochschu

le. Der Streik soll ab 28.11. 77 geführt werden unterden Forderungen: 
-keine Anpassung dfer Landeshochschulgesetze an das HRG
-..für ein materiell abgesiehertes, qualifiziertes Studium 
,für.freie politiscne.und gewerkschaftliche Betätigung in allen / h  s )



Aktionsprogramm für den AStA für das WS 77/78

Gliederung: a. kurze polit. Darstellung, bundesweite Lage 

b. allgemeine Aufgabe - -

c* konkrete Aufgaben zum Streik

zu a ) : "Die allgemeine politische und wirtschaftliche Situation ist 
durch Arbeitslosigkeit bei wachsender Profit Gesinnungsschnüf
fel undRepression gekennzeichnet. In diese; Situation sind die HSen 
miteingebunden. •

Das drückt sich darin aus, daß Bildung und Ausbildung gemäß den A n 
forderungen der Unternehmer "optimiert" werden sollen." }

Das HRG als gesetzliche Absage an alle wirkungsvollen Demökratisie- 
rungsansätze der inneren Hochschulstruktur unterstellt das wissen
schaftliche Studium der Rationalisierung und Effektivierung im In
teresse des Kapitals und stellt den Konzentriertesten Angriff auf 
unsere Studiensituation dar. : _
Die Krise des Wirtschaftssystems soll im Hochschulbereich durch das 
HRG vor allem auf die Studenten abgewälzt werden. Es verschütt das 
Studium; itr im tr Studenten sollen in möglichst kurzer Zeit
ausreichend Fertigkeiten und Fachwissen ei—ngepaukt bekommen. Die 
HS wird zur Aüsbildungsfabrik,. die 'auswechselbare, verantwortungs
lose Fachidioten produziert. Wer |Sich dagegen w e h r t / 1 wird per Ord- 
nungsrecht der HS verwiesen. . . ’

Die W  der TH und das StuPa haben bereits vor über 1,5 Jahren die 
Forderung nach einem bundesweiten Streik als entschiedenste Kampf
maßnahme der Studenten gegen das HRG und die Angriffe auf die Stu
diensituation aufgestellt. Diese Streikraaßnahmeh von Studenten sind 
erforderlich, um der Verwirklichfing des H R G ; an der HS zu begegnen 
,und für unsere Forderungen nach einem wissenschaftlichen, qualifi
zierten Studium einzutreten» j

Bundesweit Stehen in der nächsten Zeit die Verabschiedungen der Län
dergesetze zum HRG auf dem "Programm". Ausnahmslos sind die Kernpunk 
te das HRG übernommen werden. Darüberhinaus soll die Studentenschaft 
durch rigide Finanzkontrolle oder totale Abschaffung ; diszipliniert 
werden. ■ V  ' - - .

Die Maßnahmen der Studenten richten sich gegen; .. ;

- Regelstudienzeit mit Zwangsexmatrikulation, die Verschärfung von 
Prüfungsbedingüngen und Studienqrdnungen (innerer NC) sowie die 
Aufrechterhaltüng der Zulassungsbeschränkungen (äußerer NC)

- Studiehplatzvernichtuhg oder Umwidmung von LehramtsStudiengängen
(z.B. Lehramt zu Magister) , . '

Stellenstops ;
- Stellenstop, Stellenstreichungen und Sparpolitik, die für die ma

terielle Misere der Hochschulen verantwortlich sind

- die weitere Verschulung des Studiums und die Entqualifizierung 
der Studiengänge

- das Ordnungsrecht als Sonderjustiz für Studenten



o
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Die Studenten in Hessen fordern gemeinsam; ..

- für ein materiell abgesichertes jstudium, für kostendeckende Aus- 
bildungsförderung und die Einbeziehung der ausländischen Kommili- 

tönen in das Bafög
■* . j ' . 1. -• - , " ’

- für integrierte, projektörientierte Studiengänge, für einheitli
che Ingenieurausbildung und die Errichtung von Gesamthochschulen

- für die Unabhängigkeit der studentischen Interessenvertretungs
organe mit politischem Mandat, Satzungsäutonomie und Finanzhoheit

- f ü r  den Erhalt der unabhängigen, studentischen Organe am Fach
bereich/ die den studentischen Vollversammlungen rechenschafts
pflichtig sind

- für ein wissenschaftliches, qualifiziertes Studium, das zu gesell
schaftlich verantwortlichem Handeln befähigt

DESHALB FORDERN DIE STUDENTEN: ' {

- RÜCKNAHME DES HRG ;1

- KEINE ANPASSUNG DER LANDESHOCHSCHULGESETZE'AN DAS HRG

Wir Setzen uns für einen Ausbau des gesamten Bildungs- u. Ausbildungs
wesens ein, mit dem Ziel, daß jeder Jugendliche eine breite Allge
meinbildung und eine qualifizierte Ausbildung entsprechend seinen 
Fähigkeiten erhält. . f  - ■ r

zu b . : In dem vom Studentenparlament im letzten Semester mehrheit
lich beschlossenen AStA-Aktionsprogramm heißt es: '

''Zusammenfassehd ist zu sagen, daß es eine zentrale Aufgabe des 
AstA sein wird, den Widerstand auf Fß-Ebene und HS-Ebene für’ die 
Rücknahme des HRG zusammenzuf asseln und "für ■ die Ausweitung auf: Lan- 
des- und Bundesebene auf Grundlage der'Streikresolution einzutreten."

In diesem Wintersemester gilt es, Streiks und andere Widerstands- 
aktionen bundesweit für die Rücknahme des HRG 's und gegen die g e 
plante Verabschiedung der Landesgesetze zu organisieren". •
Die Ziele, die insbesondere während des Streiks im Vordergrund ste
hen, sind • • ,

- wir müssen in der Öffentlichkeit deutlich machen, warum wir uns 
gegen die Anpassung der hess.j Kochschulgesetze ..an das HRG zur 
Wehr setzen, denn erst wenn unsere Förderungen .von einem gros
sen Teil der Bevölkerung für richtig gehalten" v>. v und unterstützt 
werden , sind unsere Forderungen realisierbar

- innerhalb der HS ist es notwendig, auf möglichst breiter Ebene 
mit wissenschaftl. Mitarbeitern, Profs und anderen HS-Angehöri- 
gen Aktionen zu/entwickeln." Denn die Hochschulpölitik wird m a ß 
geblich von diesen Kräften getragen und umgesetzt.

Wehn es gelingt, eine möglichst breite Front gegen HRG‘ und LHG
sowohl auf Höchschülebene a l s ä uchüber die Hochschule hinaus,— 
mit Gewerkschaften, Parteien ect. - aufzubauen, besteht auch die 
Chance, die reaktionäre inhaltlichen Bestandteile des HRG und
der LHG's zurückzuschlagen, wie 
bürg ansätzweise geschehen. -i

j etzt auch., ln Bremen und Ham-
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. Die Studentische Arbeit in Gremien muß darauf zielen, möglichst 

viele Selbstverwaltungsgremien <̂ er; Hochschule zu; gemeinsamer, ein

heitlicher Haltung gegen HRG und tHG zu bewegen, die dann a u c h - 

öffentlichkeitswirksam eingesetz werden können. Es ist wichtig, 

daß möglichst alle Gruppen der Hochschule - wenn auch aus unterschied!] 

spezifischen Gründen - sich gemeinsam und geschlossen gegen HRG und 

LHG und-dessen Auswirkung.auf das Studiem einsetzfen.

damit die Anpassung des HKG äh das HRG, erschwert oder gar verhin
dert werden kann, ist es notwendig, an den hessischen Hochschulen 
möglichst geschlossene Aktionenjdurchzuführen, um auf das Kultus
ministerium und Landtag Druck auszuüben. Auch d i e 1 Streikaktivitä
ten müssen so weit wie möglich koordiniert werden. , :

endgültig vom Tisch ist, 

ind. deshalb muß; der Streik - 

Ischen Widerstandes- beitragen, 

ist, das politische Bewußt-

Studentische Streikarbeit r

Wir können realistischer'Weise nicht davon ausgehen, d a ß

- trotz bundesweitem, unbefristetem (oder befristetem)

Steik - nach dem Streik das HRG 

oder d i e  LHG' s nicht ahgepasst j-sd 

zu der Verbreiterung des Student:

Notwendige Voraussetzung hierfür 

sein der Studenten zu stärken. Ein Ziel der konkreten Steik- 

aktionen muß daher sein.,-.‘möglichst; vielq Studenten in die Dis-

: kussion und Aktivitäten miteinzubeziehen. Aüs> diesen Gründen ist 

der Streik im wesentlichen dezentral, d.h. an den Fachbereichen, 

zu führen. Denn: : ,

- hier machen die Studenten konkrete Studäenerfahrungen in den 

Vorlesungen und anderen .Veranstaltungen

- Problem- und Erfahrungshintergrund ist daher ähnlich
. -■ - i  | " '
- hier haben Studenten in der jRegel -größeren persönlichen Kontakt»

- die Politisierung kann sich in längerfristiger gemeinsamer po

litischer Arbeit niederschlagen ’

. . ■ ■- ’ ; i  - ' " '  .. ' - -
Aus diesem Punkt ergibt sich, daß der Schwerpunkt des Streiks nicht 
d a n n  liegen kann, alle Kräfte darauf zu konzentrieren, daß alle 
Veranstaltungen ausfallen,. sondern vielmehr, den Akzent auf die in
haltliche Arbeit zu legen. ' .



zu c.: Der AStA versucht in Zusammenarbeit mit denFachschaften k o n 

kret folgende Vorschläge zu realisieren:

Urabstimmung ~ ’ _
- zur Beschlußfassung über den Streik soll die Urabstimmung vom 

15. -23 „11. durchgeführt werden. Fachschaften und AStA führen die 
Urabstimmung durch, die auch wesentlich zur Mobili sie r u n g  für den 

Streik genutzt werden soll . /
- die Urabstimmung muß in einer'breiten Mobilisierungskampagne geführt 

werden. Die Diskussion in der Studentenschaft/ insbesondere bei Erst 

Semestern soll durch Informationsmaterial angeregt worden. •
- In Presse und Medien muß durch Presseerklärungen ü.a. Infofmations- 

arbeit geleistet werden.

öffentlichkeits- und Bevölkerungsarbelt

Es ist notwendig, sowohl die Bev. als auchdie Öffentlichkeit (Ge
werkschaften , Bürgerinitiativen, Ortsvereine d. Parteien, Schulen, 
Eltern) über Streikziele, rinhalte udn Aktionen- zu informieren.

“ F ü r  e i n  g e l i n g e n  d e s  S t r e i k s  i s t  e s  n o t w e n d i g , d e r  b e s t e h e n d e  

I s o l a t i o n  d e r  S t u d e n t e n  e n t g e g e n  z u  w i r k e n  u n d  V o r u r t e i l e  ü b e r  

S t u d e n t e n  ^ ü n d --M h -r e if>: S t r e i k  ö b z u b a u e n . D i e  S t u d e n t e n s c h a f t  

a l l e i n  k a n n  g e g e n  d a s  HRG n i c h t s  a U s r i c h t e n . l J u r  m i t  V e r s t ä n d n i s  

u n d  S o l i d a r i t ä t  d e r  B e v ö l k e r u n g  k a n n  g e n ü g e n d  D r u c k  a u f  d i e  •

P a r t e i e n , d e n  B u n d e s t a g  -und D i e R e g i e r u n g  a u s g e ü b t  w e r d e n .

F ü r  d i e s e  A r b e i t  e i g n e n  s i c h  f a c h ü b e r g r e i f e n d  o r g a n i e s i e r t e  . 

A r b e i t s g r u p p e n , i n d e n e n  a u c h  ^ b i s h e r  n i c h t  a k t i v e  S t u d e n ^ t e n  

d i e  M ö g l i c h k e i t  h a b e n ,  m i t z u a r b e i t e n . .

D i e  g e s a m t e  A r b e i t  d e r  I n f o r m a t i o n s - A G s  w i r d  v o m  S t r e i k r a t  . 

k o o r d i n i e r t .

M ö g l i c h e  A k t i o n e n  -•

B r i e f a k t i o n i E s  w i r d  e i n  B r i e f ; d e r  s t r e i k e n d e n  S t u d e n t e n  a n  

.V e r w a n t e  f o r m u l i e r t / in d e m  d i e * S t u d e n t e n ' ■ e r k l ä r e n , w a r u m  s i e  

s t r e i k e n ,  u n d . w e l c h e .  F o r d e r u n g « ? ! !  s i e  h a b e n , *J e d e r  S t u d e n t  

s o l l  n a c h  M ö g l i c h k e i t  2  o d e r  3  B r i e f e - ; v e r s : c h i c k e n  ( m i t  p e r 

s ö n l i c h e n  G r ü ß e n )  .D a m i t  w i r d  e i n ,  w e i t e r e r  P e r s o n e n k r e i s  a n 

g e s p r o c h e n .  ' ■

S t r e i k z e i t ü n g : I n f o r m a t i ö n s o r g ä n  ' d e r  ( h e s s i s c h e n ? )  S t u d e n t e n

f ü r  d i e  B e v ö l k e r u n g . D a r i n • s o l l  ü b e r :  S t r . e i k z i e l e  S d te .,U m fa n g

d e s  S t r e i k s , R e p r e s s i o n  d e s  J S t a a j i i e s '  u n d  im  » L ö k a l t e i l "  ü b e r

S i t u a t i o n  u n d  A k t i o n e n  i n  D a r m s t a d t  . . i n f o r m i e r t  v / r e d e n .  ::

B e r u f s g r u p p e n r D i e  F a c h s c h a f t e n  S o l l e n  A r b e i t e r  u n d  A k a d e m i k e r

A u s  i h r e n  B e r u f s g r u p p p e n  a n s p r e c h e n ,  i n f o r m i e r e n  u n d  e v t« .  
g e m e i n s a m e .. A k t i o n e n ,  d ü r c h f l ü i r e i i .  - . ,,

S t ä n d e  I n d e r  I n n e n s t a d t  u i d  ö e n  S t a d t t e i l e n : V e r t e i l e n ,  v o n

F l u g b l ä t t e r n  u n d  d e r  Z e i t u n g  j  ” . .

Ä n d e r t e  A G s n e h m e n  K o n ta k t*  z u  d e n  a n g e s p r o c h e n e n 1 G r u p p e n  a u ä .



K o o r d i n a t i o n  und Aktionsplanung; während des STreiks

Das Studentenparlament schlägt zur Koordination des Streiks vor:

- einmal pro Woche TH Gesamt Vollversammlung, hei.Bedarf öfter 
- e i n  Tfl Streikrat wird gebildet! Er besteht aus jeweils einem

Delegierten der Fachbereichsvbilversammlungen, oder falls 
dort keine VJählej} stattfin^en, j aus einem Delegierten der Fach 
Schaftsvertreter?1 Er nax. insbesondere die Aufgabe der Koordi
nation der Aktivitäten des Streiks und der Herausgabe eines 

• möglichst täglichen Streik-Infos :
- das Studentenparlament tagt einmal pro Woche am Tag der Ge

samtvollversammlung, um deren Ergebnis zu beraten und dem 
ASt A  Arbeitsaufträge zu erteilen

fällen zu lassen. Der AStA begre 
e von' der Studentenschaft abges

Im Streik besteht die Möglichkeit, wesentliche Ehescheidungen 
und Aktionen direkt durch die Studentne.in Vollversammlungen

iift nach wie vor entsprechend 
stimmten Satzung die Vollver

sammlung als höchstes beschlußfassendews ORgan. ..
Im Streik fallen sehr viele organisatorische Aufgaben in Fach
bereichsebene und Universitätsebjene an. Deshalb wird ein 
Streikrat gebildet, der den Fachschaften und den AStA bei 
der Erfüllung der Aufgaben unterstützt. ■
Der Streikrat leistet die Herausgabe dews Stxeikinfos. Es ent
hält Berichte, von AStA, Fachschiaften und Arbeitsgruppen, Plä 
ne für die nächsten Tage und Prejsse- oder sonstige Stellung
nahmen. ' I ■ -
Der AStA, führt 1-2 Mal pro Woche zentrale Veranstaltungen 
durch, die Anregungen zur inhaltlichen Diskussion geben sollen. 
Er vertritt die Studentenschaft entsprechend den Vollversammlun 
und Studentenparlamentsbeschlüssen nach außen. Er ü n t e r s r ü t z t ■ ■

ch bei der Durchführung ihrerdie Fachscaften soweit wie mögli 
Aktionen organisatorische | ; ■ ' rr-v

Da der Streik fachbereichsbezogen geführt werden soll'und 
alle Studenten soweit wie möglidh an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden sollen, sollen (in den Fachbereichen mindestens

eine Vollversammlung durchgeführt werden-* 
führen den Strdik an den Fachbereichen u n d ’ 
inhaltlihce Auseinandersetzung in Ä G ’s.

Einbeziehung von Kommilitonen .in die ,

einmal pro Woche 
Die Fachschaften 
insbesondere die 
Durch, die verstärkte 
ctn den Fachbereichen zu leistende Arbeiten kann errreicht w e r 
den, daß der Streik seine politische Afugabe, starker und 
entschiedener Ausdruck der Widerstandsbewegung der Studenten 
gegen das HRG zu sein, erfüllt. !
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Verfahrensvorschiag zur Durchführung der Urabstimmung

ij Urnen ! . ■ ’ ■
: 2) Helfer
3) Feststellung der Abstimmung

a) mit Stud.Ausw. WS 77/78
b) ohne Stud.Ausw.

4) Koordination
5) Auszählung 1

1) 1) Die Urnen werden von Wahlamt ordnungsgemäß verplombt, 
und zwar einaxul am Deckel und zum zwieten am Einwurf schlitz.
Diese zweite Plombe wird zu Beginndes Abstummungstages von 
2 Helfern geöffnet, die die Unversehrtheit der Plombe und das 
ordnungsgemäße öffnen mit ehrer Unterschrift bestätigen.
An jeder Urne müßen zu jeder Zeit mindestens 2 Helfer anwesend 
sein, die sich für die Zeit ihrer Anwesenheit mit ihrer Unter
schrift verantwortlich erklären.
Die Urnen werden jeden Abend in das Wahlamt zurückgebracht, wo sie 
wieder verplombt Ksxäisx, und für den nächsten Abstimmungstag einge
schlossen werden.
Es werden zwei Arten von Urnen vorgesehen: Stationäre und Wander
urnen.

Stationäre Urnen: An bestimmten Punkten der Hochschule 
(z.B. Mensen, Audi Max, Schläft usw.) werden Urnen fest aufgestellt]*, 
deren Standort in AStA-Infos und Aushängen bekannt gemacht werden. 
Diese Urnen sind dort an jedem Abstiramungstag aufzustellen. -

Wanderurnrn: Die Wanderurnen wernen von den Helfern zu bestim
mten Punkten gebracht (Vorlesung, Praktikum usw.)
Die Abstimmung mit Wanderurnen wird von den Fachschaften für ihern 
Fachbereich organisiert. Es werden Zeit-Pläne aufgestellt um eine 
größtmögliche Effektivität zu erreichen.

2) Helfer Die Fachschaften organisieren die Helfer für die Wanderur
nen und mit Hilfe des AStA die Helfer für die Stationären Urnen.
Es werden mit dem AStA Zeitpläne für die Besetzung erstellt, wobei 
die Helfer angeben für welche Zeit sie zur Verfügung steheh.
Es muß gewährleistet sein, daß an jeder Urne ständeg zwei Helfer s 
sind-r-Die Helfer Erschließen auch am Nachmittag die Abstimmung ab 
und bringen die Urne ins Wahlamt, bzw. warten auf den AStA-Bus, d 
der die Urnen in den Kernbereich zurückfährt.

3) Feststellung der Abstimmung Zur Zeit dre Urabstimmung werden sich 
erst ca 9ooo Studenten zurückgemeldet haben(insgesammt ca 11 ooo). 
Einige von ihnen können auch ihre Studentenausweise noch nicht 
erhalten haben.Um diese Kommilitonen nicht von der Urabstimmung 
auszuschließen,müssen für sie spezielle Urnen eingerichtet werden. 
Dort erklären die Studenten an Eides statt,daß sie nur dieses 
einemal an der Urabstimmung teilnehmen.Diese Erklärungen werden 
zum Abstimmungsprotokoll genommen.
Die Studenten,die den Studentenausweis schon haben,erhalten wie 
sonst auch einen Stempel darauf.Die Helfer müssen darauf achten, 
daß nur die Studentenausweise und nicht die gleich aussehenden 
Immatrikulationsbescheinigungj vorgelegt werden.

4) Die gesamte Koordination der Urabstimmung findet im AStA statt.Dort 
wird ein Plan erstellt,aus dem ersichtlich ist,wer wann eine Urne 
betreut und wo die Urne eingesetzt wird.

5) Die Auszählung findet im Anschluß an den letzten Abstimmungstag 
statt.Sie ist öffentlich.Auch dafür werden noch Helfer benötigt. 
Näch der Auszählung und Feststellung des Ergebnisses findet eine 
Urabstimmungsfete statt.



S T U D E N T E N S C H A F T  D E R  T E C H N I S C H E N  H O C H S C H U L E  D A R M S T A D T

\  ; f t O . ' A A ’P ö

PRESSEERKLÄRUNG. / |.

des Studentenparlamentspräsidiums u. des AStA der Studentenschaft 
der THD

Am Donnerstag den 10.11.1977 fand ab 11 Uhr im Audi-Max der THD 
eine studentische Vollversammlung! statt. Der gute Besuch - ca.
1.700 Studenten ließen das Audi-Max fast überquillen - dokumen
tierte das große Interesse der Studenten an den Themen der W :
Es sollte ... / eine Urabstimmung über einen Streik im Rahmen der 
bundesweiten Kampfmaßnahmen der Studenten gegen die Anpassung der 
Landeshochschulgesetze an das HRG; diskutiert und beschlossen wer

den. . . ' ' ! ' . .

Nach Berichten aus den Fachbereichen an der TH u. Berichten über die 
aktuelle Situation in anderen Bundesländern sprachen sich die Stu
denten einhellig für die Durchführung einer Urabstimmung über einen 
Streik gegen die Anpassung d. Landeshochschulgesetze an das HRG aus.

Nach eingehender Diskussion wurde' der vom AStA der T H D v o r g e s c h l a 
gene Urabstimmungstext mit überwältigender Mehrheit beschlossen.

Die Studenten fordern darin; i ,

- keine Anpassung der Landeshochschulgesetze an das HRG
- für ein materiell abgesichertes, qualifiziertes Studium
- für freie politische und gewerkschaftliche Betätigung in allen 

gesellschaftlichen Bereichen
- für die Unabhängigkeit der studentischen Interessenvertretungs- 

organe mit Sätzungs- und Finanzhoheit und politischem Mandat
- Rücknahme des HRG

Die überwältigende Mehrheit mit der die Vorbereitungen der Student. 
Kampfmaßnahmen beschlossen wurden verdeutlicht, daß die Studenten 
nicht mehr bereit sind, die angeblichen Sachzwänge, die durch das 
HRG gesetzt seien, was immer wieder von Seiten des Kultusministe
riums behauptet wird,'einfach hinzunehmen.

Sie halten es für notwendig, gemeinsam mit Professoren, wissenschaftl 
Mitarbeitern, anderen Hochschulbediensteten, sowie Gewerkschaften u. 
Parteien, eine möglichst breite Front gegen die Verschlechterung der 
Studien- u. Arbeitsbedingungen an der Hochschule, wie sie in den neu
en hessischen Gesetzentwürfen vorgesehen sind, aufzubauen. Nur so wer 
den wir einer Verschlechterung der Ausbildung entgegenwirken können.
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Aktionsprogramm für den AStA für .das WS 77/78

Gliederung: a. kürze polit. Darstellung, bundesweite Lage

b. allgemeine Aufgabe

c. konkrete Aufgaben zum Streik

zu a ) : "Die allgemeine politische und wirtschaftliche Situation ist 
durch Arbeitslosigkeit bei wachsender Profitierunq Gesinnungsschnüf
feln un Repression gekennzeichnet. In diese-J3ituation sind die HSen 
miteingebunden.

Das drückt sich darin aus, daß Bildung und Ausbildung gemäß den A n 
forderungen der Unternehmer "optimiert" werden sollen. '' ĉ *.4

Das HRG als gesetzliche Absage an alle wirkungsvollen Demokratisie
rungsansätze der inneren Hochschulstruktur unterstellt das wissen
schaftliche Studium der Rationalisierung und Effektivierung im In
teresse des Kapitals und stellt den Konzentriertesten Angriff auf 
unsere Studiensituation dar. f
Die Krise des Wirtschaftssystems* soll i m  Hochschulbereich durch das 
HRG vor allem auf die Studenten abgewälzt werden. Es verschalt das 
Studium; möglichst viele Studenten sollen in möglichst kurzer Zeit 
ausreichend Fertigkeiten und Fachwissen ei-ngepaukt bekommen. Die 
HS wird zur Ausbildungsfabrik, die auswechselbare, verantwortungs
lose Fachidioten p r o d u z i e r t . W e r  sich dagegen wehrt#' wird per Ord
nungsrecht der HS verwiesen.. ,

Die W  der TH und das StuPa haben bereits vor über 1,5 Jahren die 
Forderung nach einem bundesweiten Streik als entschiedenste Kampf- 
raaßnahme der Studenten gegen das HRG und die Angriffe auf die Stu
diensituation aufgestellt. Diese Streikmaßnahmen von Studenten sind 
erforderlich, lim det Verwirklichung des HRG an der RS zu begegnen 
und für unsere Forderungen nach einem wissenschaftlichen, qualifi
zierten Studium einzutreten»

Bundesweit Stehen in der nächsten Zeit die Verabschiedungen der Län
dergesetze zum HRG auf dem "Programm". Ausnahmslos sind die Kernpunk
te das HRG übernommen werden. Darüberhinaus soll die Studentenschaft 
durch rigide Finanzkontrolle oder totale Abschaffung diszipliniert 
werden. . j
Die Studentenschaften in Hessen fordern gemeinsam:
- Rücknahme des HRG
- keine Anpassung der Landesgesetze an das HRG

: 2 »  B a s c h l ü s s s  v o m  1 4 »  t o » -  1 9 7 7  L A K

a) Karnförderuhgsivr \ ' ' . ; ’ , . ’ • * ' .

Maßnahmen der Studentenschaften jdLehtett sich geuen: ~

- RSG3LSTUD2S&S3XTEW MIT ' G3G3N V 5 R -  •
• . ; - SÖ38BFÖBG DES. PRÜ^ÖNÖSBSDINÖSGEN • m b  STÜDIE^CRBNUHSEH
• . ' • . SOWIE GEGEN ' DIE AUFRECHTSRHALTüWG D E R  2UIÄSSÖNG3S35CH3&N- 

• K ü H G S H  : ;

.“ STEI^iSTHElCH^lGSM, fcKWAHDISHS EMD ÄtFSTSOCKI-JUJtG VSH STÜ- 
BXSHG&MGEM durch Kapäsifcätsvererdnungan uz*d A b b a u
der



I.

~ DIE VERSCHUL3MS SS3'STUDIUMS- BND DIB UNTERDRÜCKUNG G3~ .
• SELItSCSÄFTSKRXTISCSBR XBS&TSB SS LEHRE UND FORSCHUNG*
GEGEN DIE ANPASSUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG
AN-, DIE KAPITALISTISCHE BERUFSPRAXIS UND' GEGEN DIE VHP» '; 
PPL2CETCMG DER WISSENSCHAFT ,'ÄGF EINEN- STAATLICH V5EOBD-» /

’ NETSS/ ZWäHGSKQMSSMS 5 : ' :.y . ‘

- DIS SSRSCHLAGÖMG B2W; KNEBELUNG DER VERFASSTEN STUDENTEN- 
. SCHAFT MIT POLITISCHEM CSD IMPERATIVEM MANDAT, MIT
' SÄTZtJMGS- m D FSMSSISÄCT0M0H23 .bantfes in Berlin, •' .
•.'• Bavesa eaörsaa ö@a Ba&^-WÜssfcss^a^asc&e»-' Pädagog. Scefe- . 
schulaa ' VolSaogenJ o GEGEN DIB POLITISCHE (^ICHSCHALTUNG 
DER •VBRiS-vSSTm? STUDEfeNSCI-LAFT MST HOCESÜHUL- USD K0SSC3-' 
BÜROKRATIE DURCH STÄNDIG DROHENDE . FINANZSPERRE UND v£3I~

; TSRS- EINGRIFFE IM .DSB .F2NM3AUKIS0MSS • . ... . •

GSGm  .023 -VERBOTS USD' ÄSG3ZSS3 AUF BAS POLITISCHE
ÄT DER VERFASSTEM STUDENTENSCHAFT 9 'CeSGEN VS8BOTS VOM VOLL-
'VE&5Jü4M2^<33M,.- CSaaSTSM2HSlGSM: UND HaSStmEBOTSi .

GEGEN SWJSSMASSNAHjiM RECHTLICHER ABT DURCH HOCHSOHÜL- - 
BÜBDKfcMPIS UND BÜRGERLICHE GERICHTS ’ CAsifeSeathsbaSKjea,

'■■ -Zwangsgaiaiar «.a,l , DIB d i e  AUSFÜHRUNG DBS POLITISCHEN WIÜ 
' LENS DES STUDENTISCHEM BASIS DURCH IHRE DELEGIERTEM 2N 
"DEM ORGANEN DER VERPASSTEN STUDENTENSCHAFT VERHINDERN /. 
^ S O L L E N  —  - :- - ; - 1 -

- GEGEN DEN EINSATZ DES STAATLICHEN GBXmLTAPPARATES WIE . 
P0I.S2BSV BBSPSTSBLtJEJG DURCH DSM STÄÄTSSCHUTS ÜSWf UND' '

• L I T E R S  MASSNAHMEN / DIB GEGEN STUDENTISCHE WS 0SRSTA2SDS—
! ... AKTIONEN UND PROTESTE GERICHTET WERSEN . , '.

- GEGEN DAS ORDNONGSRECHT. ALS SÖNDBBffOSTSS ÖND XHSSaggSS?
•:> DBR--E2NSCHÖCHT2RQNG : '■ : - : SOWIE
# GEGSN^DIE SSRäFRBCHTLICHS VESPODGOS?G POLlTXSOf AKTIVER,',;.'

~ GEGEN DIB WESTERS ''VBlRSCHLECETSRUNG DER SOZIALEN LÄGE /
D E R . STUDENTEN'» DIH. FÜSl BIMS KOSTENDECKENDE ÄUS3IL-
DOS&FÖBD3SÖSG, t- ;■■■/,■-;. , ' V  ■ ■■ .' ; . ;

- • GEGEN DIB ÄUFRBCHTSmmLOTCI DER GSTEENI5TEN AUSBILDUNG '
AN FACHHOCHSCHULEN UND JttftXBSSB E<K2SSCHöLEN

- F Ü R  DIB EINRICHTUNG DER' VERPASSTEM STüDEllC'SNSCHAFTBl:?
. Ml  DER SACEHOCHSCHÖIS. DER BUNDESPOST .IN B2EB0RÖ, AN ' \

DER ■■.EVÄHGELISCSES FÄCHHOCHSCHOLB IN DA3H5TÄBT•UND AM 
• • DER PACHHOCHSCHüLE PBESEMSGS fö

^  (“'tvt.
- T

Wir setzen uns für einen Ausbau des gesamten Bildungs- u. Ausbrldungs 
wesens ein, mit dem Ziel, daß jeder Jugendliche eine breite Allge
meinbildung und eine qualifizierte Ausbildung entsprechend seinen 
Fähigkeiten erhält. . v , ; ^

zu b,: In dem vom Studentenparlament im letzten Semester mehrheit
lich beschlossenen AStA-Aktionsprogramm heißt es: .

"Zusammenfassend ist zu sagen,, daß es eine zentrale Aufgabe des 
AstA sein wird, den Widerstand auf Fß-Ebene und HS-Ebene für die 
Rücknahme des HRG zusammenzufassen und für die Ausweitung auf Lan
des- Und Bundesebene auf Grundlage der Streikresolution einzutreten,



In diesem Wintersemester .gilt es, Streiks und andere Widerstands— 
aktionen bundesweit für die Rücknahme des HRG's und gegen die ge
plante Verabschiedung der Landesgesetze zu organisieren.
Die Ziele, die insbesondere während des Streiks im Vordergrund ste
hen, sind .. • ' ; -
- wir müssen in der Öffentlichkeit deutlich machen, warum wir uns

gegen die Anpassung der hess. Hochschulgesetze an das HRG zur 
Wehr setzen, denn erst wenn unsere Forderungen von einem gros
sen Teil der Bevölkerung für richtig gehalten und unterstützt
werden , sind unsere Forderungen realisierbar

- innerhalb der HS ist es notwendig, auf möglichst breiter Ebene 
mit Wissenschaftl. Mitarbeitern, Profs und anderen HS-Angehöri
gen Aktionen zu entwickeln. Denn die Hochschulpolitik wird maß
geblich von diesen Kräften getragen und umgesetzt.

- innerhalb der StudentenschaftI muß in Arbeitsgruppen, Veranstalt 
tungenetc. die Möglichkeit geschaffen werden, sich kritisch mit . 
dem Studium, dem Universitätsbetrieb, Studienanförderungen, Be
ruf sperspektlven etc. zusammen mit anderen Kommilitonen aus
einandersetzen und zu erkennen, daß durch gemeinsames Vorgehen 
die Umsetzung des HRG in die Hochschulwirklichkeit verhindert 
werden kann.

- damit die Anpassung des HHG an das HRG erschwert oder gar verhin
dert werden kann, ist es notwendig, an den hessischen Hochschulen 
möglichst geschlossene Aktionen durchzuführen,um auf das Kultus
ministerium und Landtag Druck; auszuüben. Auch die Streikaktivitä
ten müssen so weit wie möglich koordiniert werden.

Da in realistische Weise nicht davon ausgegangen werden kann, daß 
nach dem Streik das HRG endgültig vom Tisch ist, muß dieser Streik 
dazugentzt werden, die inhaltliche Diskussion zu führen, tarn auch 
über den Streik hinaus politische Perspektiven für weitere Akti
onen aufzuzeigen. . — ‘

Aus diesem Punkt ergibt sich, daß der Schwerpunkt des Streiks nicht 
darin liegen kann, alle Kräfte darauf zu konzentrieren, daß alle 
Veranstaltungen ausfallen, sondern vielmehr, den Akzent auf die in
dividuelle Arbeit•zu legen.

zu c.: Der AStA versucht in Zusammenarbeit mit denFachschaften kon
kret folgende Vorschläge zu realisieren:

Urabstimmung . '
- zur Beschlußfassung über den Streik soll die Urabstimmung vom

15.-23.11. durchgeführt werden. Fachschaften und AStA führen die 
Urabstimmung durch, die auch wesentlich zur • Mobilisierung für den 
Streik genutzt werden soll , ■

- die Urabstimmung muß in einer'breiten Mobilisierungskampagne geführt 
werden. Die Diskussion in der Studentenschaft, insbesondere bei Ersti 
Semestern soll durch Informationsmaterial angeregt werden.

- In Presse und Medien muß durch Presseerklärungen u.a. Informations
arbeit geleistet werden.

öffentlichkeits- und Bsvölkerungsarbeit

Es ist notwendig, sowohl die Bev. als auchdie Öffentlichkeit (Ge
werkschaften, Bürgerinitiativen, Ortsvereine d. Parteien, Schulen, 
Eltern) über Streikziele, — inhalte udn Aktionen zu informieren.



F ü r  e i n  g e l i n g e n  d e s  S t r e i k s  i s t  e s  n o t w e n d i g , d e r  b e s t e h e n d e  

I s o l a t i o n  d e r  S t u d e n t e n  e n t g e g e n  z u  w i r k e n  u n d  - V o r u r t e i l e  ü b e r
• ' ‘ , '■ _ 4

S t u d e n t e n - u n d - ^ ^ I h - r e n r: S t r e i k  a b z u b a u e n . D i e  S t u d e n t e n s c h a f t  

a l l e i n  k a n n  g e g e n  d a s  HRG n i c h t s  a u s r i c h t e n . K u r  m i t  V e r s t ä n d n i s  

u n d  S o l i d a r i t ä t  d e r  B e v ö l k e r u n g  k a n n  g e n ü g e n d  D r u c k  a u f  d i e  

P a r t e i e n , d e n  B u n d e s t a g  u n d  D i e  R e g i e r u n g  a u s g e ü b t  w e r d e n .

F ü r  d i e s e  A r b e i t  e i g n e n  s i c h  f a c h ü b e r g r e i f e n d  o r g a n i e s i e r t e  . 

A r b e i t s g r u p p e n ,  i n d e n e n  a u c h  ^  b i s h e r  n i c h t  a k t i v e  S t u d e n / t t n  

d i e  M ö g l i c h k e i t  h a b e n , m i t  z u a r b e i t e n .

D i e  g e s a m t e  A r b e i t  d e r  I n f o r m a t i o n s - A G s  w i r d  v o m  S t r e i k r a t  . 

k o o r d i n i e r t .

M ö g l i c h e  A k t i o n e n  ■ .

B r i e f a k t i o n r E s  w i r d  e i n  B r i e f  d e r  s t r e i k e n d e n  S t u d e n t e n  a n  

V e r w a n t e  f o r m u l i e r t , i n d e m  d i e 1 S t u d e n t e n  e r k l ä r e n * w a r u m  s i e  

s t r e i k e n  u n d  w e l c h e  F o r d e r u n g e n  s i e  h a b e n ,  . J e d e r  S t u d e n t  

s o l l  h a c h  M ö g l i c h k e i t  2  o d e r  3  B r i e f e  v e r s c h i c k e n  ( m i t  p e r 

s ö n l i c h e n  G r ü ß e n ) . .D a m i t  w i r d  e i n  w e i t e r e r  P e r s o n e n k r e i s  a n 

g e s p r o c h e n .  - >

S t r e i k z e i t u n g : I n f o r m a t i o n s o r g ä n  ‘d e r  ( h e s s i s c h e n ? )  S t u d e n t e n  

f ü r  . d i e  B e v ö l k e r u n g .  D a r  i n  s o l l  ü b e r  S t r e i k z i e l e  22& K , U m fa n g  

d e s  S t r e i k s , R e p r e s s i o n  d e s  J S t ä a ^ t e s  u n d  im  n L o k a l t e i l ” ü b e r  

S i t u a t i o n  u n d  A k t i o n e n  i n  D a r m s t a d t  i n f o r m i e r b  w r e d e n .  

B e r u f s g r u p p e n : D I e  F a c h s c h a f t e n  s o l l e n  A r b e i t e r  u n d  A k a d e m i k e r

A u s  i h r e n  B e r u f s g r u p p p e n  a n s p r e c h e n , i n f o r m i e r e n  u n d  e v t .  
g e m e i n s a m e . A k t i o n e n  d u r c h f ü h r e n .

S t ä n d e  i n  d e r  I n n e n s t a d t  u n d  d e n  S t a d t t e i l e n : V e r t e i l e n  v o n  

F l u g b l ä t t e r n  u n d  d e r  Z e i t u n g

Ä n d e r t e  A G s n e h m e n  K o n t a k t  z i i  d e n  a n g e s p r o c h e n e n  G r u p p e n  a u d .

( Ö f f e n t l i c h k e i t )   ̂ .. .

Koordination und Aktionsplanung während des STreiks

■ * - • ^  ■ -

Das Studentenparlament schlägt zur Koordination des Streiks vor:

- einmal pro Woche TH Gesamt Vollversammlung, hei;Bedarf öfter 
- e i n  TH Streikrat wird gebildet. Er besteht aus jeweils einem

Delegierten der Fachbereichsvollversammlungen, oder falls 
dort keine Wahlen stattfinden, aus einem Delegierten der Fach 
schaftsvertreter. Er hat insbesondere die Aufgabe der Koordi
nation der Aktivitäten des Streiks und der Herausgabe eines 

... möglichst täglichen Streik-Infos ,
- das Studentenparlament tagt einmal pro Woche am Tag der Ge

samtvollversammlung, um deren Ergebnis zu beraten und dem 
AStA Arbeitsaufträge zu erteilen



Im Streik besteht die Möglichkeit# wesentliche Etnscheidungen 
und Aktionen direkt durch die Studentne.in Vollversammlungen 
fällen zu lassen. Der AStA begreift nach wie vor entsprechend 
ervon der Studentenschaft abgestimmten Satzung die Vollver

sammlung als höchstes beschlußfassendews ORgan.
Im Streik fallen sehr viele organisatorische Aufgaben in Fach
bereichsebene und Universitätsebene an. Deshalb wird ein 
Streikrat gebildet# der den Fachschaften und den AStA bei 
der Erfüllung der Aufgaben'unterstützt*
Der Streikrat leistet die Herausgabe dews Streikinfos. Es ent
hält Berichte, von AStA# Fachschaften und Arbeitsgruppen,. Plä 
ne für die nächsten Tage und Presse— oder sonstige Stellung
nahmen . '
Der AStA führt 1-2 Mal pro Woche zentrale Veranstaltungen • 
durch, die Anregungen zur inhaltlichen Diskussion geben sollen. 
Er vertritt die Studentenschaft entsprechend een Vollversammlun 
und Studentenparlamentsbeschlüssen nach außen. Er untersrützt 
die Fachscaften soweit wie möglich bei der Durchführung ihrer 
Aktionen organisatorisch.

Da der Streik fachbereichsbezogen geführt, werden soll und 
alle Studenten soweit wie möglich an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden sollen, sollen in den Fachbereichen mindestens 
einmal pro Woche eine Vollversammlung durchgeführt werden-.
Die Fachschäften führen den Streik an den Fachbereichen und - 
insbesondere die inhaltlihce Auseinandersetzung in AG's.
Durch, die.; verstärkte Einbeziehung von Kommilitonen in die , 
an den Fachbereichen zu leistende Arbeiten kann erfreicht wer
den, daß der Streik seine politische Äfugabe, starker und 
entschiedener Ausdruck der Widersbandsbewegxang der Studenten 
gegen das HRG zu sein, erfüllt.



Vorschlag zur Durchführung der Urabstimmung.:-

1» es gibt ein zentrales Urabstimmung^lokal (Mensa) •

2. jede Fachschaft erhält. 1-2 Wanderurnen ' ■ ,

3. Da zum voraussichtlichen Zeitpunkt der'Urabstimmung
die Rückmeldung noch nicht abgeschlossen ist, haben noch 
viele Kommilitonen .ihre alten Studentenausweise oder als 
Erstsemester gar Keinen» ■
DarüborhinÄUS werden zu diesem Zeitpunkt noch keine Wahl
listen erstellt werden können» , . .. .

• Deshalb schlägt der AStA vors 
bei der Urabstimmung weräen’jListen ausgelegt, in-die sich 
jeder Abstistmiende einträgt mit der Versicherung, Student zu 
sein und nur-einmal an der Urabstimmung teilgenömraen sü 
haben. -Diese Listen werden selbstverständlich nicht ver 
offentlieht» -  ̂ ,

Sollten einzelne Fachschaften bessere Vorschläge h a b e n ,
. bitte beim nächsten Fachschaftsvertreterplenura vorlegen»

4. Auf Grund der Studienpläne erstellen die Tachschaften "Ein- 
satzpläne" für die Urnen. Diese werden auf dem nächsten 
FSV-Plenum vorgelegt lind bei den großen Vorlesungen mehre
rer Fachbereiche, auf einander ahgestirnmtV
Jede Veranstaltung sollte mehrmals "Heimgesucht" werden!

5. Der AStA erstellt ein Plakat zur Urabstimmung, mit dem 
zur Urabstimmung auf gerufen'wird« Darüberhinaus’- soll mit 
AnsagenÄ in der Mensa, von den Fachschaften in den Lehr- 
Veranstaltungen die U.r ab st iinmung angekündigt‘werden»

<C *•<**?“■ . ... •
‘ - . y  t •, ** . - ■ ■' ■ ;... ■ . ■



fre i!

Ein Streik, auch wenn- er bundesweit-und unbefristet ist,- 

kann keiiie Garantie dafür sein, daß das HRG zurücKge- 

noinnien wird. Außerdem hängt der Druck den eine Streik

bewegung ausüben kann nicht' nur von -Umfang und Dauer, 

sondern gleichrangig von Inhalt und ,0rganlsation ab.

Das heißt, wir sind nicht'für die Wiederholung eines 

der bereits gelaufenen Streiks, nur .diesmal bundes

weit und unbefristet, sondern für einen Streik, der von 

allen genannten Punkten her, gute -VorausSetzungen hat.

Bei guter inhaltlicher und organisatorischer -Vorbe

reitung wäre <au?ch ein hessenweiter Streik ( mit haupt

sächlich landes-und hochschulbezogenen Forderungen ) 

nicht sinnlos, da ein so geführter Streik gleichzeitig 

die Studenten auf den langfristigen Kampf an der Hoch

schule vorbereitet. Das sollte aber keinen daran hindern 

mit allen Kräften auf einen bundesweiten Streik hinzu-, 

arbeiten, der dann zusätzlich eine Hauptvoraussetsung 

zur Durchsetzung der Forderung nach Rücknahme *des HRG 

verwirklichen wurde.-

Deshalb unsere Vorschläge zur organisatorischen und 

inhaltlichen Vorbereitung des Streiks. Da Alternativ- 

angebote, Öfientlichkeits-und sonstige inhaltliche Arbeit 

nur laufen können, wenn nicht der Großteil der schon 

bisher Aktiven wieder Streikposten stehen muß, zunächst 

die Vorschläge zur organisatorischen Vorbereitung 

Fachbereichsebene:

Der Schwerpunkt der Organisation des Streiks lastet auf 

dem Fachbereich. Die Gründe:

- Hier haben die Studenten persönlichen K o n ta k t

- Probleme und Brfahrungensind ähnlich , •

Politisierung kann sich in langfristiger politischer 

Arbeit niederschlagen

Die

Bessere’ Kontrolle, 

FB-W wählt den FB-

Gemeinschaftsgefühle

-Streikrat. Er umfaßt ca. acht-, Leute

und tagt täglich abends.Sr wertet die gemachten Erfahrung 

aus, und organisiert den Ablauf des-nächsten Teiges, trägt 

also die Hauptlast bei der Vorbereitung fast aller Aktion



;Käheres^fezu siehe Inhaltliches ).. Der ?B-Streikrat Ist ■ 

geclerselt^cv/ählbar, die Studenten kennen ja ihre Streik- , . 

rite. Die Zahl von ca. acht Leuten soll effektive Arbeit 

gewährle i st en. - - • *

Im Rötationssystem sind zwei Mitglieder .des PB-Streikrates 

ständig im StreikZentrum zu erreichen. Streikzentren sind 

die ''Fachschaftsräume, Hier laufen tagsüber alle Informationen 

zusammen, wird aktuell organisiert und koordiniert.

Als M Koordinatoren0 werden noch vor der Urabstimmung in 

jeder größeren'Vorlesung Leute bestimmt, die die Organi

sation der Streikposten, Information der Studenten und 

des ’S tre ik z c n tru m s  Uber die Lage in  jeder- V o rle su n g *

AlternativVeranstaltung, usw, übernehmen. Die Bestimmung 

dieser Leute, die ja nicht aus den Reihen der bisher

-.Aktiven kommen sollen, dürfte zum problematischsten und 

.. .zugleich wichtigsten Punkt der Organisatipnsvorbereitung

w e r d e n ;  Die Diskussion über die Streikorganisation in * 

den Vorlesungen und die Bestimmung der Leute muß vor 

der Urabstimmung laufen ( Mobilisierungseffekt durch 

Vertrauen auf Organisation und Durchführbarkeit'des Streiks):

Das mobile KIns a t zkomm ando besteht aus Studenten, die gerade 

keine .andere Aufgabe haben und möglichst einigen festen 

Leuten. Seine Aufgaben sind: Unterstützung des Streik

zentrums, des Streikrates, der Streikposten, 

der Allernativ-AG' s ( zu diesen siehe Inhaltliches )* 

Aufrechterhalten des Informationsflusses, Mädchen für alles..

Der Streikrat auf TH-Mbene setzt sich aus je einem Mitglied 

des Streikrates auf FB-Ebene zusammen. Er sammelt TK weit 

Informationen und gibt diese weiter, bereitet das Streik

info vor, organisiert TK-einheitliche Aktionen, bereitet'

Veranstaltungen vor.^r ASTA unterstützt ihn organisatorisch
und finanziell. • . '

Die* Streikrate der TK, PH und EPH bilden den Darmstädter :

, Streikrat. Er ist für die Information von Studenten und 

'vor allem der Öffentlichkeit zuständig ( z.B. Darms täoiar, 

Streikzeitung ). ‘ Er'hält die Verbindung zu Streikräten und• 

sonstigen Organisationen auf Landes-und Bundesebene aufrecht,. :

Mindestens ein Mitglied aus jeder Hochschule wird länger
fristig zum hessischen Streikrat delegiert.Seine Aufgaben: 
•Landesweite .Auswertung der -Aktionen der einzelnen Koch sexualen* . 
Auftreten-gegenüber Presse, Landesregierung usw. , Erstellung 
eines Teils der Streikleitungen ( .Soweit dieses nicht vorn 
bundesweiten Streikrat übernommen wird,)



. STREIKINKALTE , " . > ( c V ’

'1. Alternativveranstaltungen • -
,Gegenuniversität wörtlich genommen 

Während der Zeit und am Ort, wo sonst Vorlesungen stattfinden 
läuft.die Gegenveranstaltung: Kritik der Vorlesung X, Die, 
Kritik kann sich auf Inhalt, Form, Prüfung, didaktische 
Fähigkeiten des Profs . beziehen. Es. müssen Vorlesungen 
herausgesucht werden, die besondere Konfliktstoffe beinhalten. 
Die Ergebnisse der Diskussionen werden veroffentlieht,< es ■■ 
werden Möglichkeiten zur Behebung der Mißstände diskutiert.

b> Nicht an bestimmte Vorlesungen gebundene Alternativ
veranstaltungen
- Analyse des PrüfungsSystems, Studium ohne Prüfungen? <

Aktionen ausarbeiten, die die Willkür und Unsinnigkeit 
von Prüfungen aufzeigen • 1 ,

- Kritik von Lehrinhalten bei Fächern, wo sich dieses besön-
r-c' vders anbietet (Arbeitswiss., VWL,BWL,Reaktortechnik... ) '
** Kritik an.der Konzeption des gesamten Studiums und'Dis

kussion alternativer Konzepte
- zur Berufssituätion: Der "Ingenieur als Angestellter im 

Konfliktfeld zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteresen
- '...

—  .Alternativ- . '
Die .Szxzhveranstaltungen sollten-nach dem Motto:ÖLieber 
weniger,- aber besser” vorbereitet werden. Um neue Studenten- 
kreise'einzubeziehen muß besonderer Wert auf die Gegenver-, 
anstaltungen gelegt werden. Die Alternatiweranstaltungeh, \ 
die nicht an spezielle Vorlesungen gebunden sind, können in ; 
mehreren Fachbereichen nacheinander von den selben Organi
satoren durchgef.ührt' werden, die Erfahrungen von den ersten 

^ Diskussionen dürften- dieh.^eiteren- Veranstaltungen verbessern.:

.2. Offentlichkei'tsinformatidh - ■
, Muß ein absoluter Schwerpunkt des Streiks sein. Bietet die 
Möglichkeit bisher nicht;aktive Studenten mit einzubeziehen, ‘‘ 
ihnen Aufgaben und Verantwortung für konkrete Aktionen zu 
geben. ' \.
Bei einem bundes- oder hessenweiten Streik können wir uns 
leisten, die ganze Bevölkerung' zu «informieren. . ,
"1.. Vorschlag: Wurfsendungen (evtl, wöchentlich)
Der erste Teil der Streikzeitung wird vom hessichen Streiket 
(oder VDS...) erstellt und informiert einheitlich über . 
Streikziele, Umfang des Streiks, Repression des Staates 
gegen den Streik, Falschmeldungen der Presse. Im lokalen 
Teil wird auf konkrete Ereignisse am Ort Bezug genommen.
Jeder Student verteilt die Zeitung in einer Straße,(Koordi
nation über Fachbereiche). Evtl* am nächten Tag Rückmeldung 
wieviel Zeitungen, in jeder Straße benötigt werden,.- zur (

. besseren■Planung fürs nächste Mal. Wichtig dabei ist: Alle 
Studenten beteiligen sich an dieser-Aktion. Jeder übernimmt 
eine .kleine Aufgabe und damit Verantwortung für das Gelingen 
der Aktion. Jeder macht die Erfahrung unser gemeinsamer Kraft. 
Obwohl jeder pur 10 Min, verteilt ist am nächsten Tag ganz 
Darmstadt informiert.



2, Vorschlag: Briefaktien , -
Es gibt einige 100000 streikende Studenten* Diese haben 
einige Millionen enge Verwandte,
Hessen- oder Bundesweit wird ein Brief der streikenden 
Studenten an ihre Verwandten formuliert. (Nichtig: -wir 
streiken um sinnvoll studieren zu können) deder Student 
schreibt noch einen Gruß dazu und schickt mindestens drei 
Exemplare an Eltern, Geschwister*; Onkel, Tanten,..
Erhoffte Wirkung: Es läßt sich- leicht über die Studenten u. 
schimpfen, die schon wieder streiken, wenn man nur 'aus der : 
Zeitung etwas davon erfährt und nur eine anonyme Gruppe 
vor sich hat. Anders konnte es sein, wenn einem der geliebte1 
Neffe X schreibt warum auch er mitstreikt,

3, Vorschlag: Inf orraai Ions Stände
Auch.hier kommt es darauf an. unsere Kraft zu demonstrieren. 
Sowohl wirg* als auch die Bevölkerung müssen fühlen, daß wir 
eine Massenbewegung sind. ..
Daher keine 'Kleckeraktionen mit einigen Leuten am weißen Turjal 
Sondern ein Tag in Darmstadt, wo wir vor allen großen 
Supermärkten,. Betrieben Stände haben, In den Vorlesungen 
tragen sich die Studenten für die Orte ein, wo sie einen 
Stand machen wollen, • *
Dabei sollten wir uns an den Medizinern ein Vorbild nehmen., 
und uns. ähnliches einfallen lassen. Sie hatten Stände auf 
denen- stand:"Kostenlose Blxxtdruckmessu-ngt1 und liefen in 
Xrztekitteln herum. Die Leute wurden so geködert und bekamen 
gleich etwas über den Streik erzählt sowie ein Flugblatt- 
in die Hand gedrückt.

Bei allen Aktionen gilt:' unser politischer Druck wird 
größer, je .mehr die Off ent 1 i chice i t auch kritische Einsichten 
vermittelt-bekommt.
Deshalb sollten wir s,B* verdeutlichen warum wir die Bevol- 
kerung .‘selber inf orniererx n;össenr und die Pälschunger,... der. 
■presse' aufdecken. -Wir sollten Hefcrmversprochen und heutige . 
Wirklichkeit gegenübersteileru .;.
Gar nicht aussudenken, was kassiert, wenn andere Bevölkerungs- 
gruppen Analogi en' zu «. ihre r s ituat ion ziehenl

; - ' * ■

Bniw m f cf*/ ß£e» tu  V. WJ



Ö f f e n t l i c h k e i t s -  u n d  B e v ö l k e r u n g s a r b e i t  -•*

E s  i s t  n o t w e n d i g , s o w o h l  d i e  B e v ö l k e r u n g  a l s  a u c h  d i e  Ö f f e n t 

l i c h k e i t  ü b e r  S t r e i k z i e l e , S t r e i k i n h a l t e  u n d  A k t i o n e n  z u  i n 

f o r m i e r e n .  U n t e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  w e r d e n  h i e r  v e r s t a n d e n  G e w e r k 

s c h a f t e n  , B ü r g e r i n i t i a t i v e n , O r t s v e r e i n e  d e r  P a r t e i e n , S c h u l e n d  

( S c h ü l e r r a t , E l t e r n b e i r a t ) , e t c .  •

F ü r  e i n  g e l i n g e n  d e s  S t r e i k s  i s t  e s  n o t w e n d i g , d e r  b e s t e h e n d e  

I s o l a t i o n  d e r  S t u d e n t e n  e n t g e g e n  z u  w i r k e n  u n d  V o r u r t e i l e  ü b e r  

S t u d e n t e n  u n d  '‘ i h r e n "  S t r e i k  a b z u b a u e n . D i e  S t u d e n t e n s c h a f t  

a l l e i n  k a n n  g e g e n  d a s  HRG n i c h t s  a u s r i c h t e n . N u r  m i t  V e r s t ä n d n i s  

u n d  S o l i d a r i t ä t  d e r  B e v ö l k e r u n g  k a n n  g e n ü g e n d  D r u c k  a u f  d i e  

P a r t e i e n , d e n  B u n d e s t a g  u n d  D i e  R e g i e r u n g  a u s g e ü b t  w e r d e n .

F ü r  d i e s e . A r b e i t  e i g n e n  s i c h  f a c h ü b e r g r e i f e n d  o r g a n i e s i e r t e  

A r b e i t s g r u p p e n , i n d e n e n  a u c h  $ $  b i s h e r  n i c h t  a k t i v e  S t u d e n f t ä n  

d i e  M ö g l i c h k e i t  h a b e n , m i t z u a r b e i t e n .

D i e  g e s a m t e  A r b e i t  d e r  I n f o r m a t i o n s - A G s  w i r d  vom  S t r e i k r a t  

k o o r d i n i e r t .  .

M ö g l i c h e  A k t i o n e n

B r i e f a k t i o n : E s  w i r d  e i n  B r i p f  d e r  s t r e i k e n d e n  S t u d e n t e n  a n  

V e r w a n t e  f o r m u l i e r t ,  in d e m  d i e  S t u d e n t e n  e r k la x ^ e n ,w a r u m  s i e  

s t r e i k e n  u n d  w e l c h e  F o r d e r u n g e n  s i e  h a b e n ,  . J e d e r  S t u d e n t  

s o l l  n a c h  M ö g l i c h k e i t  2  o d e r  3  B r i e f e  v e r s c h i c k e n  ( m i t  p e r 

s ö n l i c h e n  G r ü ß e n )  .D a m i t  w i r d  e i n  w e i t e r e r  P e r s o n e n k r e i s  a n 

g e s p r o c h e n . '  . ' ■

S t r e i k z e i t u n g : I n f o r m a t i b n s o r g a n  d e r  ( h e s s i s c h e n ? )  S t u d e n t e n

f ü r  c d i e  B e v ö l k e r u n g . D a r i i i  s o l l  ü b e r  S t r e i k z i e l e  U m fa n g

d e s  S t r e i k s , R e p r e s s i o n  d e s  S t a a ^ t e s  u n d  im  “ L o k a l t e i l 1 ü b e r

S i t u a t i o n  u n d  A k t i o n e n  i n  D a r m s t a d t  i n f o r m i e r t  w r e d e n .

B e r u f s g r u p p e n : D i e ' F a c h s c h a f t e n  s o l l e n ; A r b e i t e r  u n d  A k a d e m ik e r

A u s  i h r e n  B e r u f s g r u p p p e n  a n s p n e c h e n , i n f o r m i e r e n  u n d  e v t .  
g e m e in s a m e  A k t i o n e n  d u r c h f ü h r e n .  ;

S t ä n d e  i n  d e r  I n n e n s t a d t  u n d  d e n  S t a d t t e i l e n : V e r t e i l e n  v o n

F l u g b l ä t t e r n  u n d  d e r  Z e i t u n g  1 ;

A n d e r r e  A G s n e h m e n  K o n t a k t  z u  d e n  a n g e s p r o c h e n e n . G r u p p e n  a u d .  

( Ö f f e n t l i c h k e i t )



Koordination und Aktionsplänung während des STreiks

Das Studentenparlament schlägt zur Koordination des Streiks vor:

-einmal pro Woche TH Gesamt Vollversammlung, bei Bedarf öfter
- ein TH Streikrat wird gebildet. Er besteht aus jeweils einem 

Delegierten der FachbereichsvollverSammlungen, oder falls 
dort keine Wahlen stattfinden, aus einem Delegierten der Fach 
schaftsvertreter. Er hat insbesondere die Aufgabe der Koordi
nation der Aktivitäten des Streiks und der Herausgabe eines 
möglichst täglichen Streik-Infos

— das Studentenparlament tagt einmal pro Woche am Tag der Ge- 
samtvollyerSammlung,um deren Ergebnis zu beraten und dem 
AStA Arbeitsaufträge zu erteilen

Im Streik besteht die Möglichkeit, wesentliche Etnscheidungen 
und Aktionen direkt durch die Studentne in Vollversammlungen 
fällen zu lassen. Der AStA begreift nach wie vor entsprechend 
ervon der Studentenschaft abgestimmten Satzung die Vollver

sammlung als höchstes beschlußfassendews ORgan. ;
Im Streik fallen sehr viele organisatorische Aufgaben in Fach
bereichsebene und Universitätsebene an. Deshalb wird ein 
Streikrat gebildet, der den Fachschaften und den AStA bei 
der Erfüllung der Aufgaben unterstätzt.
Der Streikrat leistet die Herausgabe dews Streikinfos. Es ent
hält Berichte, von AStA, Fachscliaften und Arbeitsgruppen, Plä 
ne für die nächsten Tage und Presse- oder sonstige Stellung
nahmen. *
Der AStA führt 1-2 Mal pro Woche zentrale Veranstaltungen 
durch, die Anregungen zur inhaltlichen Diskussion geben sollen.
Er vertritt die Studentenschaft entsprechend den Vollversammlungs 
und Studentenparlamentsbeschlüssen nach außen. Er untersrützt 
die Fachscaften soweit wie möglich bei der Durchführung ihrer 
Aktionen organisatorisch.

Da der Streik fachbereichsbezogen geführt werden soll und 
alle Studenten soweit wie möglich an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden sollen, sollen in den Fachbereichen mindestens 
einmal pro Woche eine Vollversammlung durchgeführt werden.
Die Fachschaften führen den Streik an den Fachbereichen und 
insbesondere die inhaltlihce Auseinandersetzung in AG's.
Durch die verstärkte Einbeziehung von Kommilitonen in die 
an den Fachbereichen zu leistende Arbeiten kann errreicht wer
den, daß der Streik seine politische Afugabe, starker und 
entschiedener Ausdruck der Widerstandsbewegung der Studenten 
gegen das HRG zu sein, erfüllt.



Zum Streik im Wintersemester

Die Vollversammlung' der TH Darmstadt und das Studentenparlament 
haben bereits vor 1 1/2 Jahren die Forderung nach einem bundes
weiten Streik als entschiedenäste Kampfmaßnahme der Studenten ge
gen das HRG und die Angriffe auf1 die Studiensituation aufgestellt.

Nach länger ausführlicher Diskussion innerhalb der Studentenschaften 
haben die-VDS (Vereinigte Deutsche Studentenschaften) und die einzel
nen Lanäesastenkonferensen alle Studenten der BRD aufgefordert, im 
Wintersemester 77/78 einen Lehrveranstaltungsboykott an allen Hoch
schulen und Universitäten schwerpunktmäßig gegen das HRG durchzu- 
fürhen

Das Studentenparlament fordert den AStA auf, der Studentenschaft einen 
Streik im WS vorzuschlagen und auf der Vollversammlung der TH den Antrag 
auf Durchfürhung einer Urabstimmung zum Streik unter folgenden Karn- 
ferderungen zu stellen:

— Rücknahme des HRG -
— keine Anpassung der Landesgesetze an das HRG
—  für ein materiell abgesichertes, wissenschaftliches^ ' qualifiziertes
.. Studium . . " ^

für freie politische und gewerkschaftliche Betätigung .in allen
Gesellschaftlichen Bereichen» (ü *  S p + x L s  "

-  H *3

Diese Streikmaßnalvuen der Studenten sind erforderlich, um der Ver
wirklichung des HRG an der Hochschule zu begegnen und für unsere For
derung nach einem. wissenschaftlichen- »Studium einzutreten.

Schon lange vor der Verabschiedung des HRG hatten Studenten, Assis
tenten, manche Professoren und .Gewerkschaften gegen die Kernpunkte des . 
HRG protestiert» Der Widerstand der Studenten gegen das Gesetz und 
seine Ümsetsuing verstärkte sich seit der Verabschiedung kontinuierlich.

Durch Streiks, Demonstrationen und andere Aktionen machten die Stu
denten deutlich, daß sie HRG, Abbau der Sozialleistungen und politische 
Disziplinierung nicht akzeptieren werden.

Diese iCampfmaßnahmen der Studenten blieben nicht ohne Resultat:

- immer mehr Politiker erklären die Regelstudienzeit als -n 
HRG für nicht durchführbar

- die Vorv/egn&hme der Regelstudienzaiten in ?0,s konnte an 
manchen Orten zurüekgeschlagen werden

- im Kampf gegen den NC - ein wichtiger Funkt des HRG - 
konnten Teilerfolge erzielt werden

- das Totschwaigen der Forderungen, der Studenten durch Medien 
und Presse konnte ansatzweise durchbrochen werden

Die Angriffe auf die Studentenschaft in Baden-Württemberg, die Pläne 
zur Liquidierung der Organe der Studenten, um sie mundtot su machen,



i
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betreffen uns alle.

Insbesondere die CDU macht sich' in Ressen und anderen Bundesländern 
für die totale Abschaffung selbständiger studentischer Organe stark* 
um unbequeme Kritiker mundtot zu machen. ,

Die demokratiefeindlichen bildungspolitischen Grundsatzbeschlüsse der 
CDU in Marburg beweisen dies.

Darüberhinaus verschlechtern sich durch den allmählichen Abbau des 
• BildUngsw esens (Steilenstops* Abbau des 2. Bildungswegs* Sparpolitik' 
u.v.in.) bei steigenden Studentenzahlen die Studienbedingungen immer 
mehr. ,

Duch planmäßige überfüllung der Hochschulen ("Überlastquoten"} wird 
y \ bei gleichzeitiger Spurpolititk die Ausbildung entqualifiziert, an

stelle wissenschaftlicher Methoden und Fähigkeit zum slebständigen 
Denken tritt anreflektiert eingdpauktes Fachwissen,- die Fertigkeit 

kl-zum Anwenden vorgegebener Rezepte.

... Die bisher bekanhtgewordenen Teile des Regierungsunterwurfs in. Hessen 
zur Anpassung an das HRG bringt eine massive Disziplinierung ("Vor
zensur") der Studentenschaft* Durchführung.einer S-semesfcrigen Regel- 
Studienzeit* ein rigoroses Ordnungsrecht als Sohdergericht für Stu
denten* Abbau der Mitbestimmung und Liquidierung der Fachschaften als 
direktes Interessenorgan der Studenten auf Fachbereichsebene»

i ; .

f f !.

f J  i.

.Diesem' Entwurf* seinen Inhalten .treten wir entschieden entgegen, da 
.'•er äer'-'Wiedererrichtung einer prbfessorenherrlichen Ordinariats- 
•Universität den Weg bereitet und1 jegliche Ansätze zu Inhaltlicher 

i, Studienreform im Keim erstickt» Damit dies Gesetz WiklTcHFext werden 
kann* sollen die Studenten daran gehindert werden* sich zu wehren 
und mit Ordnungsrecht und Demontage ihrer -politischen-Organe- zu reine: 
Servicebetrieben bedroht werden.

Wirfordern: V  ... V v V  : ■ :

- keine Regelstudienseiten mit Zwangsexmatrikulation
- keine Prüfungsverschärfungen und Zulassungsbeschränkungen
- keine Verschulung des Studiums* ekine.Unterdrückung gesellschafts

kritischer Ansätze in Lebte und Forschung,
- kein Ordnungsrecht:als SonderJustiz zur Kriminalisierung polit, 

aktiver Studenten
- keine Stellenstreichungen und Austrocknung von Studiengangen durch

"Strukturpläne" <■H:’p y- : j

Wir setzen uns dementgegen für einen Ausbau des gesamten Bildungs'-,' 
kund Ausbildungswesens ein mit dem Ziel, daß jeder Jugendliche eine 

y breite Allgemeinbildung und eine qualifizierte Ausbildung entsprechen, 
^ s e i n e n  Fähigkeiten erhält. !

In den bisherigen Aktionen konnten zwar einige Auswirkungen des 
HRG bekämpft werden* doch jetzt muß der bundesweite .Kampf gegen 
das HRG aufgenommen'werden. Dazu ist der bundesweite Streik not- 
wendig,' denn dies ist die einzige angemessene Möglichkeit* uns gegen 
den konzentrierten bundesweiten Angriff des HRG auf das Studium zu 
wehren.

t  « e



Der bundesweite Streik ist ein nitwendiger, wichtiger Schritt für 
die Rücknahme des HRG. - v '

An den einzelnen Hochschulen wird durch Streiks der Verschlechterung 
der Studienbedingungen und der Vorwegnahme des HRG's in Prüfungsord
nungen und Ordnungsrecht entgegentreten.
Gerade aufgrund der konkreten Betroffenhit aller Studenten kann der 
Streik zu einer starken, geschlossenen Bewegung werden.
Die konkreten Auswirkungen des HRG können auch in der Öffentlichkeit 
wirkungsvoll dargestellt werden.

1. Der Anpassung der LHG's an das HRG müssen wir entschieden Wider
standentgegensetzen. .■.
Durch geschlossenen, breit geführten Streik können wir die Umsetzung 
des HRG ins LKG beeinflussen, die Anpassung erschweren, oder gar un
möglich machen.

2. Um dieRücknahme des HRG erreichen zu können, ist es unbedingt not
wendig, daß sich breite Teile der' Bevölkerung hinter dieForderungen 
der Studenten stellen--.und so durch Erzeugungöffentlichen Drucks die 
Rücknahme des HRG erzwungen wird.

- Da. das HRG den Interessen der Großunternehmer dient, nämlich der 
Produktion spezialisierter, austauschbarer Fachidioten, die weder

- zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit, noch zu gesellschaftlich 
verantwortlichem Handeln ausgebildet.werdend diese Interessen aber 
denen der Arbeiter und übrigen Bevölkerung entgegengesetzt sind, 
müssen wir versuchen, gerade Arbeiter, Angestellte und ihre Organi
sationen, die Gewerkschaften, für-'unsere Forderungen zu .gewinnen.

,-Darüberhinaus-muß Druck auf 5 die politischen Parteien ausgeübt wer
den, damit, sie.sich aktiv für die Rücknahme des HRG einsetsen.
Der Streik muß deshalb dazu genutzt werden, die Diskussion mit den 
Gewerkschaften, und den Parteien voranzutreiben,

3. Der-.bundesweite' Streik muß dazu bentüzt werden, die Diskussion um 
j s das HRG aus der Hochschule in die Bevölkerung hineinzutragen, um '
'• >:'die Voraussetzungen für eine inhaltliche Studienreform, die sich an 
' den Interessen der arbeitenden Bevölkerung orientiert, zu-schaffen.

4. Darüberhinaus muß auch an den Hochschulen in inhaltliche Arbeit 
die Basis für weitere Aktione n gelegt werden, .-insbesondere- durch 
die Entwicklung inhaltlicher Stellungnahmen und Alternativen zu

^ Inhalten, Form von Studium, Prüfungen und Berufsperspektive;
y p  ' ; -.. " ' - - . _ .. -
Das Stupa fordert Fachschaften und ASt?» auf, für einen Streik zu mobi
lisieren und dazu folgende Maßnahmen durchzuführen,

1. In den einzelnen Fachbereichen .'werden ErstSemesterveranstaltungen 
durchgeführt, um die Erstsemester über das HRG und die bisherige 
Entwicklung zu informieren. Der AStA wirölversuchen, an diesen

‘ - Veranstaltungen teilzunehmen und Material vorbereiten.

2. A m "10.11. wird eine. Gesamt-Vollverfeammlung durchgeführt, auf der 
über Streik u n d  Durchführung einer Urabstimmung entschieden wird.
Das Studentenparlament wird am gleichen ?»band zusammen treten, um 
die Ergebnisse der W  zu beraten. .



3. Sollten W  und Stupa die Durchführung einer Urabstimmung beschlos
sen haben, wird die Urabstimmung von 13/14 (mo) - 23./24. (mj./do) 
durchgeführt.
Das Quorum soll bei 45 % und 2/3 Ja-Stimmen bleiben.

4. Am Montag 27.11.77 beginnt dann der Streik - bei angenommenem 
Urabstimmungsergebnis.

5. Der Urabstimmungstext soll so gefaßt sein, daß jede Woche in 
FB-Vollversammlungen über Weiterführung oderAbbruch des Streiks 
diskutiert und dann auf einer zentralen Gesamt-VV darüber ent
schieden wird.
Jeweils muß eine qualifizierte Mehrheit (über 1.000 anwesend,
2/3 dafür) für Weiterführung stimmen.

6y Der Streik soll dezentral, d.h. mit Schwerpunktsetzung auf Fach
bereichsebene, geführt werden. '
Der AStA und ein von FB-Vollverdammlungen (je 1) gewählter Dele
gierter bilden den TH-Streikrat. Er ist für die Koordination der 
Streikaktivitäten verantwortlich. Er stellt täglich ein Streik-Info 
zusammen, das insbesondere Streikberichte, neue Ereignisse und Er
gebnisse von Arbeitsgruppen enthält.

7. Der AStA versucht, mindestens 1 Mal pro Woche eine größere Zen
tralveranstaltung zu organisieren und unterstützt die von Fach- 
schaften und Vollversammlungen der Fachbereiche beschlossenen 
Aktivitäten-soweit möglich-organisatorisch, durch Material etc.

8. Der AStA erstellt so schnell wie möglich eine WUB zum vorgelegten 
LHG-Entwurf und dem CDU-Entwurf (Marbuger Beschlüsse).

3. Der AStA bereitet mit.den Fachschaften die. Durchführung der Ur
abstimmung vor.
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